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1 Einleitung 

1.1 Rechtsgrundlage und Ziele der Umweltprüfung 

Gemäß § 98 des Raumordnungsgesetzes (ROG) ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplä-

nen eine Umweltprüfung durchzuführen. Auch bei der Änderung eines Regionalen Raumord-

nungsprogramms (RROP) besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung (§ 7 Abs. 7 

ROG, § 6 NROG). Diese Verpflichtung geht auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung von Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme (SUP-Richtlinie, ABl. EG Nr. L 197 S. 30) zurück, die für den Anwendungs-

bereich der Raumordnung durch Änderung des ROG 2004 in nationales Recht und zum 

01.06.2007 in niedersächsisches Landesrecht umgesetzt wurde. 

Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Änderung Windenergienutzung des RROP für den 

Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Umweltprüfung durchzuführen.  

Die Umweltprüfung ist ein unselbstständiger Teil des Aufstellungsverfahrens. Die verschiedenen 

Schritte der Umweltprüfung werden in die Verfahrensschritte zur Aufstellung der Änderung des 

RROP integriert. Mit Schreiben vom 23.07.2013 wurden die öffentlichen Stellen, deren umwelt- 

und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des Raumordnungs-

plans berührt werden können (§ 98 Abs. 1 ROG), über das Planungsvorhaben sowie den vorge-

sehenen räumlichen und inhaltlichen Untersuchungsrahmen und Detaillierungsgrad der Umwelt-

prüfung informiert. Darüber hinaus wurde die Bevölkerung im Rahmen mehrerer Bürgerinforma-

tionsveranstaltungen (28.02.2013 in Gartow, 05.03.2013 in Dannenberg (Elbe), 06.03.2013 in 

Lüchow (Wendland)) über das RROP-Änderungsverfahren informiert. In diesem Zusammenhang 

erfolgte eine Abstimmung der geplanten Vorgehensweise. 

Generelles Ziel der Umweltprüfung ist es, im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Ent-

wicklung ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelter-

wägungen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und Programmen einbezogen werden 

u.a.  

 als Beitrag zur wirksamen Umweltvorsorge durch europaweit einheitliche Verfahrensre-

gelungen für diese Prüfung, 

 zur frühzeitigen, d.h. planungsbegleitenden Integration von Umweltbelangen in Pla-

nungs- und Entscheidungsprozesse, 

 um eine angemessene Prüfung von Planungsalternativen, unter Berücksichtigung von 

kumulativen und synergetischen Umweltauswirkungen sicher zu stellen, 

 um EU-weit ein hohes Niveau hinsichtlich der Dokumentations-, Beteiligungs- und Be-

gründungspflichten zu erreichen und gleichzeitig einen effizienteren Planungsrahmen für 

die Wirtschaft zu schaffen. 

Aus § 98 ROG und in Zusammenhang mit den vorgenannten Zielen leiten sich folgende grundle-

gende Anforderungen an die Umweltprüfung ab, denen schon im Scoping-Verfahren Rechnung 

zu tragen ist: 
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 Bei der Prüfung der Umweltauswirkungen sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkun-

gen, die in Folge der Umsetzung der Modifikationen des RROPs auftreten und der in Be-

tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten auf die Schutzgüter1 zu ermitteln 

und zu bewerten. Es sind sowohl erheblich negative als auch deutlich positive Umweltaus-

wirkungen zu berücksichtigen. 

 Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht frühzeitig und strukturiert zu dokumentieren 

(§ 98 Abs. 1 ROG). Nach Anlage 1 zu § 98 Abs. 1 sind zudem Möglichkeiten der Vermeidung, 

Verringerung sowie Hinweise zur Ausgleichbarkeit anzugeben. 

 Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen des Plans sollen frühzeitig ermittelt werden 

um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (§ 98 Abs. 4 ROG). 

 Sofern mit Festlegungen des RROP erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gebiete des 

europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ im Einzelfall nicht auszuschließen sind, 

so sind für die betreffenden Festlegungen nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Aussagen zur FFH - Verträglichkeit zu treffen. Die hierfür erforderlichen Prüfungen sollen 

gem. § 98 Abs. 3 ROG mit der Umweltprüfung verbunden werden. 

Die Umweltprüfung dokumentiert die Ergebnisse des planungsintegrierten Prüfprozesses. Kern-

bestandteil der Prüfung ist die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der 

RROP-Änderung Windenergienutzung und ihrer Festlegungen. Es handelt sich hierbei um eine 

Änderung i. S. des § 6 Abs. 1 NROG. Bei Fortschreibung eines rechtswirksamen Raumordnungs-

plans erstreckt sich die Umweltprüfung auf die geänderten bzw. neu hinzukommenden Ziele und 

Grundsätze. Die unverändert belassenen Ziel- und Grundsatzfestlegungen sind nicht Gegen-

stand der Umweltprüfung. Der Prüfgegenstand ist somit der Entwurf der 1. Änderung des Regio-

nalen Raumordnungsprogramms 2004 (hier sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung), er-

gänzt durch die zugehörige Begründung. Diese liefert Anlass und Zielsetzung sowie anderweitige 

in Betracht kommende Planungsmöglichkeiten zu den vorgesehenen Festlegungen.  

Grundlage der Umweltprüfung ist die Darstellung des Umweltzustands für die in § 98 ROG ge-

nannten Schutzgüter. Diese verlangen (gem. Anl. 1 zu § 98 Abs.1 ROG) eine Beschreibung und 

Bewertung folgender Sachverhalte:  

a)  eine Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-

schließlich sämtlicher derzeitigen für den Raumordnungsplan relevanten Umweltprob-

leme unter besonderer Berücksichtigung der Probleme , die sich auf Gebiete mit einer 

speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß der Richtlinie 2009/147/EG 

des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhal-

tung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EU Nr. L 20/7 vom 26.1.2010) oder der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wild  lebenden Tiere und Pflanzen (ABl.  EG Nr. L 206 S. 7) ausgewiesenen 

Gebiete,  

b)  die voraussichtliche Entwicklung des Planungsraums ohne die Durchführung der beab-

sichtigten Planung,  

c)  die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen bei Durchführung des Raumord-

nungsplans mit einer Beschreibung und Bewertung der Umweltmerkmale der Gebiete, 

                                                      

1  Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flä-
che, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die 
Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern
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die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, sowie einer Schutzgutbetrachtung zu 

voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen,  

d)  in einer Kurzdarstellung die Gründe für die Auswahl der geprüften Alternativen,  

e)  die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen, die sich 

aufgrund der Durchführung des Raumordnungsplans ergeben können, zu verhindern, zu 

verringern und soweit wie möglich auszugleichen.  
 

Aufgrund der zeichnerisch gebietsscharf konkretisierten Festlegungen, die zudem einen Rahmen 

für (möglicherweise) UVP – pflichtige Vorhaben setzen, erfolgt eine flächenscharfe Prüfung. Aus 

der Detailschärfe der Abwägung und der Bindung nachfolgender Ebenen an die Vorgaben der 

RROP-Änderung Windenergienutzung leiten sich hohe Anforderungen an die inhaltliche Tiefe der 

Prüfung gebietsbezogener Umweltauswirkungen der Festlegungen ab. Auf dieser Planungs-

ebene geht es um die Vermeidung und Verminderung einer erheblichen Beeinträchtigung von 

Umweltbestandteilen, die nach Datenlage besonders schützenswert bzw. empfindlich sind. Die 

Untersuchungen können jedoch nur so konkret erfolgen, wie umweltrelevante Wirkungen bereits 

an Hand der Festlegungen sachlich und auf der Maßstabsebene des RROP (1:50.000) räumlich 

erkennbar sind2. Die Dokumentation der Prüfergebnisse erfolgt in Form von Gebietsblättern (An-

lage 1), in denen die beurteilungsrelevanten Umweltwirkungen zusammengefasst dargestellt 

sind. Die textliche Darstellung wird durch eine kartografische Übersicht zu Umweltzustand, Um-

weltzielen und Vorbelastungen im Maßstab bis zu 1:25.000 (je nach Lesbarkeit und Größe des 

Gebiets) ergänzt.  

 

1.2 Verfahrensschritte der Umweltprüfung  

Die Umweltprüfung ist als unselbstständiger Teil des Aufstellungsverfahrens in die Verfahrens-

schritte zur Änderung des RROP integriert. Diese sind: 

- Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades des Umweltberichts („Scoping“): 

Gem. § 98 ROG sind die Öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umwelt-

auswirkungen berührt werden kann, zu beteiligen. 

- Erarbeitung eines Umweltberichts, in dem unter anderem der bisherige Zustand des be-

troffenen Raums darzustellen und die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 

Planung sowie vernünftiger Planungsalternativen auf verschiedene Schutzgüter der Um-

welt zu erfassen und zu bewerten sind (§ 98 Abs. 1 ROG). Der Umweltbericht dokumen-

tiert die Ergebnisse des planungsintegrierten Prüfprozesses.  

- Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung sowie ggf. grenzüberschreitende Beteiligung (§ 

109 ROG). 

- Berücksichtigung des Umweltberichts sowie der im Beteiligungsverfahren abgegebenen 

Stellungnahmen bei der planerischen Abwägung und Entscheidung (§ 7 Abs. 2 ROG). 

- Zusammenfassende Erklärung: Bekanntgabe des Raumordnungsplans (einschl. Begrün-

dung) mit Dokumentation der Umweltprüfung und Benennung von Überwachungsmaß-

nahmen (§ 1110 Abs. 2 und 3 ROG). 

                                                      

2  Eine detaillierte Eingriffsbewertung obliegt den immissionsschutzrechtlichen Verfahren zur 
Vorhabengenehmigung.
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- Überwachung der Auswirkungen der Plandurchführung auf die Umwelt (Monitoring, 

Punkt 3b, Anlage 1 zu § 98 ROG). 

Darüber hinaus kann sich aus Punkt 2a der Anlage 1 zu § 98 Abs. 1 ROG in Verbindung mit § 34 

BNatSchG eine Verpflichtung zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP3) für 

Raumordnungspläne ergeben. Bei mehrstufigen Planungen ist die FFH-VP im Rahmen der Re-

gelungsbefugnis der einzelnen Pläne und entsprechend ihrem jeweiligen Konkretisierungsgrad 

durchzuführen. Die Dokumentation der dementsprechend durchgeführten FFH-VP erfolgt inte-

griert in diesem Umweltbericht. Ggf. werden diejenigen Standorte benannt, für die auf nachfol-

gender Ebene eine FFH-VP durchzuführen ist. 

Um den Bezug der Umweltprüfung einerseits auf den Aufstellungsprozess, andererseits sowohl 

auf den Gesamtplan als auch auf dessen Teile zu gewährleisten, wird bei der Erarbeitung des 

Umweltberichts mehrstufig vorgegangen. Die Prüfung der Umweltauswirkungen erfolgt in folgen-

den Phasen:  

1) Begleitung der Variantenauswahl und vorgezogene umweltfachliche Eignungsprüfung 

2) Einzelfallprüfung/Standortprüfung 

3) Summarische Prüfung der Auswirkungen des Gesamtplans 

 

1.3 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 
Änderung 

Ziele und Anlass 

Die Änderung des RROP steht im Kontext der bundesweiten Energiewende und dem Klima-

schutzkonzept 2010 des Landkreises Lüchow-Dannenberg.  

Ziel ist es, mit der 1. Änderung des RROP 2004 den Anforderungen zum Klimaschutz und zur 

Umsetzung der Energiewende noch besser nachzukommen, indem ein weiterer Ausbau der Nut-

zung der Windenenergie ermöglicht wird. Ein solcher Ausbau ist für den Strombereich zusammen 

mit der Reduktion des Strombedarfs insgesamt ein tragender Teil zur Erreichung des Kreiszieles 

des Einsatzes von 100% Erneuerbaren-Energien (Strom, Wärme, Mobilität). Nach aktuellen Un-

tersuchungen im Rahmen des Masterplans "100 % Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg" deckt 

der im Landkreis Lüchow-Dannenberg produzierte Strom aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 

87% des gesamten Strombedarfs im Landkreis4 . Auch kann zukünftig mit einer steigenden Nach-

frage nach Strom aus den Sektoren Wärme und Mobilität gerechnet werden. Außerdem sollten 

ländliche Regionen wie der Landkreis Lüchow-Dannenberg ihre Potenziale zur Erzeugung erneu-

erbarer Energien nutzen, um über den Eigenbedarf hinaus einen Beitrag zur Versorgung der Bal-

lungsräume zu leisten.  

Darüber hinaus ist es Ziel dieser RROP-Änderung eine Steuerung der Windenergiestandorte vor-

zunehmen. Denn gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind WEA als privilegierte Vorhaben im Au-

ßenbereich zulässig. Um einen durch die Privilegierung möglichen „Wildwuchs“ von WEA zu ver-

                                                      

3  gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. 5. 1992 (ABl. EG Nr. L 206 S. 7)  im Folgenden: FFH-Richtlinie 
und entsprechend §§ 19 a bis 19 f des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)  

4
 Masterplan "100 % Klimaschutz in Lüchow-Dannenberg“, Masterplanbericht August 2017: S. 17  
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hindern, kann die Zulässigkeit von WEA durch die Ausweisung von Eignungsgebieten und Vor-

ranggebieten mit Ausschlusswirkung als raumordnungsrechtliche Ziele im RROP gesteuert wer-

den. Der Planvorbehalt stellt die Privilegierung von WEA durch § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nicht in 

Frage, bietet aber die Möglichkeit, durch Standortbündelung die WEA auf bestimmte Bereiche 

und Zonen im Außenbereich zu beschränken und damit die von WEA ausgehende Belastung für 

Mensch und Natur möglichst gering zu halten.  

Wesentliche Inhalte und Beziehung zu anderen relevanten Plänen / Programmen 

Wesentlicher Inhalt der 1. Änderung des RROP 2004 ist die Neufestlegung von Vorranggebieten 

bzw. Eignungsgebieten Windenergienutzung. Das Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fas-

sung vom 22.12.201220.07.20175 eröffnet in § 87 Abs. 73 Satz 3 die Möglichkeit, regionalplane-

risch Vorranggebiete für WEA festzulegen, die gleichzeitig die Wirkung von Eignungsgebieten 

haben mit der Folge, dass derartige Anlagen außerhalb der festgelegten Vorranggebiete in der 

Regel unzulässig sind. In diesen Vorranggebieten sind raumbedeutsame Windparks und Wind-

energieanlagen (WEA) gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB in Verbindung mit § 35 (3) BauGB zu kon-

zentrieren6. Die Gebietsfestlegung ist demzufolge mit einem Ausschluss an anderer Stelle im 

Landkreis verbunden. Um diesen Ausschluss zu begründen, beruht die Ausweisung der Vorrang-

/EignungsgebieteVorranggebiete Windenergienutzung auf einem schlüssigen Gesamtkonzept für 

das Landkreisgebiet. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass keine konkurrierenden Belange 

vorliegen, die im Rang vorgehen und so die Durchsetzung der vorrangigen Nutzung an den 

Standorten verhindern können. Zugleich steht aufgrund des flächendeckenden schlüssigen Pla-

nungskonzepts der Planung raumbedeutsamer WEA außerhalb der festgelegten Vorrang- und 

EignungsgebieteVorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten ein öffentlicher Belang 

im Wege. 

Die Steuerungswirkung des RROP erstreckt sich ausschließlich auf raumbedeutsame Anlagen. 

Die regionalplanerische Steuerung wird insofern wirksam, dass der Errichtung von raumbedeut-

samen WEA außerhalb von Vorrang- und EignungsgebietenVorranggebieten die Ziele der 

Raumordnung in der Regel entgegenstehen. Für Anlagen, die innerhalb dieser Eignungs- und 

Vorranggebiete errichtet werden sollen, ist damit eine positive raumordnerische Letztentschei-

dung getroffen. Auf Raumordnungsverfahren kann daher in solchen Fällen verzichtet werden7. 

Zudem sind die Festlegungen des Regionalplans zu raumbedeutsamen WEA von den Gemein-

den zu übernehmen, sofern diese in ihrem Flächennutzungsplan eine Festlegung von Standorten 

für die Windkraftnutzung vornehmen wollen. Nicht raumbedeutsamen Anlagen verbleiben hinge-

gen in der Planungshoheit der Kommunen als Träger der Flächennutzungsplanung.  

Die Planung dient –u. a.- der Umsetzung der Planungsgrundsätze und Ziele des Landes-

raumordungsprogrammsLandes-Raumordnungsprogramms in der Fassung vom 

24.09.201226. September 2017 (Nds. GVBl. Nr. 20/2017, S. 378) zur Energieversorgung 

(Ziffer 4.2.01) sowie insbesondere zur Nutzung der Windenergie (Ziffer 4.2.04). Die fest-

zulegenden Vorrang- und EignungsgebieteVorranggebiete für die Windenergienutzung mit 

der Wirkung von Eignungsgebieten sollen einen Ausschluss nach außen hin generieren. 

D.h. einerseits sollen die Vorrang- und Eignungsgebietediese Vorranggebiete von anderen, 

mit der Windkraft konkurrierenden Nutzungen frei gehalten werden und andererseits ist 

                                                      

5  ROG vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 15 G v. 20.7.2017 I 2808  

6  vgl. Begründung, Kap. 2.1 

7  Dies schließt in der Regel auch die Voraussetzung einer immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit ein. 
Zu beachten sind allerdings spezifische bauordnungsrechtliche Anforderungen wie etwa Statik oder 
Abstandsregelungen zu WEA untereinander. 
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innerhalb des Landkreises eine Anlage raumwirksamer WEA ausschließlich innerhalb der 

Vorrang- und -/Eignungsgebiete zulässig.  

 

1.4 Ziele des Umweltschutzes 

Nach Anlage 1 Nr. 1a zu § 98 Abs. 1 ROG soll der Umweltbericht eine Darstellung der in den 

einschlägigen Gesetzen und Plänen festgelegten Zielen des Umweltschutzes, die für den Raum-

ordnungsplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und alle Umweltbelange bei der 

Aufstellung berücksichtigt wurden, enthalten. 

Die Ziele des Umweltschutzes spielen auch bei der Umweltprüfung gemäß § 98 ROG eine maß-

gebliche Rolle, denn in Rechtsnormen sowie durch andere Arten von Entscheidungen festgelegte 

Ziele des Umweltschutzes können als Maßstab für die in der Umweltprüfung durchzuführende 

Bewertung von Umweltauswirkungen des Plans dienen. 

Die für die Änderung des RROP bedeutenden Ziele des Umweltschutzes finden sich vorwiegend 

in den Grundsätzen der Raumordnung, die in § 2 ROG gesetzlich festgeschrieben sind. Diese 

Grundsätze sind gem. § 2 Abs. 1 ROG im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raument-

wicklung anzuwenden und soweit erforderlich durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu 

konkretisieren. Gem. § 1 Abs. 2 ROG soll eine nachhaltige Raumentwicklung die sozialen und 

wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang brin-

gen. Im Falle dessen, dass das geltende RROP für den Landkreis Lüchow-Dannenberg die all-

gemeinen umweltfachlichen Grundsätze der Raumordnung i.S. des ROG durch eigene Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung konkretisiert, stellen diese wiederum im Rahmen des Änderungs-

verfahrens zu berücksichtigende Ziele des Umweltschutzes dar.  

 

1.5 Grundzüge der Alternativenentwicklung  

1.5.1 Entwicklung von Konzeptvarianten 

Die Alternativenentwicklung umfasst räumlich den gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg als 

Geltungsbereich des RROP. Im Vorfeld der Umweltprüfung wurden durch den Landkreis bereits 

verschiedene Schritte zur Abgrenzung von Suchräumen für Vorrang-/ Eignungsgebiete für die 

Windenergienutzung unternommen. Sie ist in einem mehrstufigen Prozess erfolgt. 

Zunächst erfolgt im Rahmen einer flächendeckenden Betrachtung die landkreisweit einheitliche 

Anwendung geeigneter abstrakter Ausschlusskriterien für den gesamten Suchraum, mit deren 

Hilfe Tabuzonen8 ermittelt werden, die für die Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen. 

Durch zweistufige Überlagerung der unterschiedlichen Tabuzonen werden die diejenigen Teilflä-

chen des Suchraums ermittelt, die für eine Windenergienutzung ausscheiden:   

1. Stufe 1: Ermittlung und Ausscheidung von Gebieten als Teilflächen des Außenbereichs nach 

§ 35 BauGB zuzüglich der bestehenden Windparks, in denen die Errichtung und der Betrieb 

von Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen schlechthin aus-

geschlossen sind (sogen. harte Tabuzonen). Da die regionalplanerische Steuerungswirkung 

auf den Außenbereich beschränkt bleibt, können alle Innenbereichsflächen von Vornherein 

ausgeklammert werden. Sie sind von der Ausschlusswirkung nicht erfasst und müssen bei 

                                                      

8  Synonym verwendbar ist der Begriff Ausschlussfläche bzw. -zone.
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der Steuerung nicht betrachtet werden. In diesen Bereichen kann eine Windenergienutzung 

nach den dort geltenden Bestimmungen zwar möglich sein; dies ist aber für die Festlegung 

von Tabuzonen nicht von Bedeutung (vgl. ML/ NLT 2013, S. 6).  

2. Stufe 2: Berücksichtigung weicher Tabuzonen als abstrakte, typisierte Kriterien einheitlich 

für den gesamten Planungsraum (vgl. ML/ NLT 2013, S. 5, NLT 2014a und 2014b): Ermittlung 

und Ausscheidung von Gebieten als Teilflächen des Außenbereichs zuzüglich der bestehen-

den Windparks, in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tat-

sächlich und rechtlich möglich sind, in denen aber nach den Vorstellungen, die der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg als Träger der Regionalplanung anhand eigener Kriterien aus nachvoll-

ziehbaren Gründen (zum Beispiel Vorsorgeabständen) entwickelt, keine Windenergieanla-

gen aufgestellt werden sollen9. Die Festlegung der weichen Ausschlusskriterien beruht auf 

einer fundierten fachlichen Herleitung sowie planerischen Kriterien. Sie begründet sich aus 

den Verhältnissen des Planungsraums und den regionalen Erfordernissen, die als Rahmen-

bedingungen zunächst dargestellt werden.  

Eine – nachvollziehbare - Differenzierung zwischen diesen Kategorien ist bedeutsam, weil an den 

Ausschluss von Bereichen, in denen nach den eigenen Kriterien des Trägers der Regionalpla-

nung keine Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen, obgleich Errichtung und Betrieb von 

Windenergieanlagen tatsächlich und rechtlich möglich wären, höhere Begründungsanforderun-

gen zu stellen sind, als für Bereiche, in denen die Errichtung oder der Betrieb von Windenergie-

anlagen bereits aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen ist. Der 

Grund dafür liegt darin, dass die planerischen Entscheidungsspielräume im Bereich der weichen 

Tabuzonen liegen, und durch die hier erfolgenden Entscheidungen ausgeschlossene Flächen 

nicht mehr in die im weiteren erfolgende abschließende einzelfallbezogene Abwägung aller Be-

lange eingestellt werden10.  

Die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen ist in der raumbezogenen Analyse auf 

der vorgelagerten Ebene der Raumordnung nicht immer exakt bestimmbar. Dies ist u. a. der Tat-

sache geschuldet, dass weder der Anlagentyp, noch die Anzahl und Standorte der Anlagen ab-

schließend bestimmbar sind. Die Abgrenzungen werden insoweit im Rahmen des Möglichen und 

Verhältnismäßigen vorgenommen, wobei ein gewisser Beurteilungsspielraum besteht. Für den 

Fall, dass es bei der Abgrenzung der rechtlich und/ oder tatsächlich zwingenden Schutzabstände 

- harte Tabuzonen - von den der Abwägung grundsätzlich zugänglichen Vorsorgeabständen - 

weiche Tabuzonen - im Zweifel eine andere Einschätzung geben mag, kann die Berücksichtigung 

statt als harte Tabuzonen alternativ auch im Wege der Abwägung als weiche Tabuzone ihre Be-

gründung finden11. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall. Der Landkreis als Plangeber nimmt 

diese alternative Abwägung vor und drückt hiermit seinen planerischen Willen aus. Er dokumen-

tiert dies an geeigneter Stelle. 

                                                      

9  vgl. BVerwG, Beschl. v. 15.09.2009 – 4 BN 25/09, BauR 2010, 82/83 bestätigt durch Entscheidung vom. 
13.12.2012 (4 CN 1.11)

 

10  Eine solche Vorgehensweise hat das BVerwG wiederholt, und insbes. durch die Entscheidung vom. 
13.12.2012 (4 CN 1.11) als Voraussetzung für ein rechtsicheres, schlüssiges Planungskonzept benannt; 
vgl. auch Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Beschluss vom 16.05.2013, 12 LA 49/12 

 

11  OVG Lüneburg, Urteil v. 22. 11. 2012 (12 LB 64/11) / Immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid  für eine 
Windenergieanlage Leitsatz 1. Lässt die planende Gemeinde die Frage, ob es sich bei einer Fläche um 
ein faktisches Vogelschutzgebiet handelt, im Ergebnis offen, obwohl hinreichende Anhaltspunkte für eine 
solche Einstufung vorliegen und begründet sie alternativ, warum sie, selbst wenn es sich nicht um ein 
faktisches Vogelschutzgebiet handelte, diese Fläche wegen ihrer avifaunistischen Wertigkeit nicht als 
Vorrangfläche ausgewiesen hätte, so liegt ein zur Unwirksamkeit des Flächennutzungsplanes führ ender 
Abwägungsmangel nicht vor (wie Sen., Urt. v. 21.4. 2010, BauR 2010, 1550);   
vgl. BVerwG 7/2013 Anm. 6 vom 08.04.2013, zit. In ML/ NLT 2013, Fn 2.
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Die Festlegung der Ausschlusskriterien für das gesamträumliche Planungskonzept sowie weite-

rer abwägungsrelevanter Sachverhalte erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten Umweltziele 

(vgl. Kap. 1.4 und 1.5.4) sowie Planungsannahmen und Rahmenbedingungen und unter Berück-

sichtigung der in ML/ NLT 2013 und im Windenergieerlass (Nds. Umweltministerium 2016) ent-

haltenen Hinweisen (zudem auch NLT 2014a). Die nach Ausschluss der mit harten bzw. weichen 

Tabuzonen belegten Flächen (Potenzialflächenanalyse) verbleibenden Teilflächen des Such-

raums werden als Potenzialflächen bezeichnet, die dann Gegenstand der Abwägung der Be-

lange sind. Darüber hinaus wurden auch die bestehenden Vorranggebiete Windenergienutzung 

des RROP 2004 in die Umweltprüfung mit einbezogen.  

Übersicht der harten und weichen Ausschlusskriterien 

Tabelle 2 (Kap. 1.5.4) gibt einen Überblick zu in der Potenzialanalyse verwendeten Ausschluss-

kriterien (endgültiger Stand März 2015, Kreistagsbeschluss vom 16.03.2015, ausführliche Herlei-

tung s. Kap. 4.2, 1. Änderung RROP 2004, Begründung). 

Harte Tabuzone 

 Reine Gebietsfläche (z.B. Bebauungsplan, Fläche Naturschutzgebiete), je nach Ge-
bietsart und bei entsprechender rechtlicher Grundlage 

 rechtlich notwendiger Schutzabstand  

 

Weiche Tabuzone 

 Reine Gebietsfläche (z.B. Waldfläche), je nach Gebietsart und bei entsprechender 
fachlicher/ planerischer Grundlage 

 (Fachlich gebotener) Vorsorgeabstand. 
 
 

Die Bestimmung des Mindestabstands zwischen Vorrang- bzw. Eignungsgebieten liegt im Pla-

nungsermessen des Planungsträgers12. Die Bemessung dieses Mindestabstands steht im Span-

nungsfeld zwischen der gerichtlichen Maßgabe, der Windkraft substanziell Raum zu geben13 und 

dem Ziel der Vermeidung negativer kumulativer Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds i.S. 

§ 1 Abs. 4 BNatSchG sowie negativer Auswirkungen auf die Bevölkerung. Als Orientierung für 

die Planungspraxis hat das Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz in den „Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder 

Eignungsgebieten für die Windenergienutzung“ aus dem Jahr 2004 einen Mindestabstand von 

5 km zwischen Vorranggebieten zur Windenergienutzung empfohlen14. Eine entsprechende Ab-

standregelung findet sich auch im bisherigen RROP 2004 des Landkreises. Diese ältere Ab-

standsempfehlung beruht jedoch weitgehend auf Untersuchungen zu Beginn der 1990er Jahre, 

deren Ergebnisse im Rahmen ihrer Verwendung in der Regionalplanung vor dem Hintergrund der 

heutigen politischen Rahmenbedingungen (Stichwort: „Energiewende“) neu zu bewerten und ins-

besondere auf den konkreten Planungsraum zu konkretisieren sind.  

Naturräumliche Gegebenheiten, bspw. Relief, Bewaldung etc., müssen der heutigen Rechtspre-

chung folgend in die Überlegungen zur Festlegung eines Mindestabstands zwischen raumbe-

deutsamen Windparks einfließen (vgl. hierzu: OVG Lüneburg, Urteil v. 2.10.2003, 1 LA 28/03; 

                                                      

12  OVG Niedersachsen vom 28.11.2004 – 1KN 155/03 

13  BVerwG, Urteil vom 17.12.2002, Az. 4 C 15.01 

14  vgl. RdErl. d. MI vom 26.01.2004, Az. 303-/32346/8.1 
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OVG Lüneburg, Urteil v. 8.11.2005, 1 LB 133/04). Eine pauschale, nicht fachlich zu begründende 

Abstandsregelung steht im Widerspruch zur Privilegierung der Windenergie im Außenbereich 

nach § 35 Abs. 1 BauGB und der Forderung, der Windkraft substanziell Raum zu schaffen.  

In einer regionalspezifischen Betrachtung ist die Situation für den Landkreis Lüchow-Dannenberg 

wie folgt zu bewerten: 

 Der Landkreis wird im Westteil von strukturierenden Wäldern geprägt und gehört überwie-

gend zum Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen Wendlands 

in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland ohne großräumig wirksames 

Relief. Dies spricht für einen hohen Mindestabstand. 

 6 der 8 bestehenden Windparks sind weniger als 5 km, minimal ca. 3,3 km voneinander ent-

fernt (Reetze, Bösel, Tarmitz, Thurauer Berg, Tobringen, Schweskau). Die Neufestlegung 

sollte die bestehende Raumstruktur, aber auch die bestehenden Vorbelastung in der Planung 

berücksichtigen.  

 Soweit in einem Raum zahlreiche Restriktionen bestehen oder sich die Potenzialflächen in 

einem Bereich des Landkreises konzentrieren, müssen eher kleine Abstände gewählt wer-

den, damit der Windenergienutzung substanziell Raum gegeben werden kann. Diese Situa-

tion ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg gegeben, da die disperse Siedlungsstruktur im Zu-

sammenwirken mit der großen Bedeutung vieler Bereiche für Brutvögel, die Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild sowie die landschaftsgebundene Erholung in der Elbtalniederung 

weite Bereiche für die Windenergienutzung ausschließen und die Potenzialflächen sich in 

den Bereichen der südlichen Kreishälfte konzentrieren.  

Es besteht der planerische Wille, negative Kumulationseffekte durch Konzentration mehrerer 

Windparks in einem Teilraum und damit übermäßige Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung und 

des Landschaftsbildes zu vermeiden. Hierzu wird ein Mindestabstand zwischen einzelnen Vor-

rang- bzw. Eignungsgebieten angestrebt. Jedoch soll dieser Mindestabstand nicht pauschalisiert 

angewendet werden, sondern jeweils den Einzelfall, z.B. naturräumliche Gegebenheiten wie Re-

lief oder Bewaldung, sowie die Vorbelastung durch bestehende Windparks berücksichtigen. Hier-

bei wird ein Abstand von ca. 3 km angestrebt, d. h. in der Größenordnung des derzeit geringsten 

Abstandes zwischen bestehenden Windparks. Dieser soll allenfalls nur geringfügig, im Einzelfall 

und dann begründet unterschritten werden. Ferner wird die Mindestflächengröße eines Vorrang- 

bzw. Eignungsgebietes mit 15 ha (3 WEA) bestimmt, um noch eine Konzentrationswirkung zu 

erzielen. 

Die endgültige Festlegung der Kriterien und harten sowie weichen Tabuzonen erfolgte dabei in 

zwei großen Bearbeitungsdurchgängen im Rahmen derer unterschiedliche gesamträumliche Va-

rianten (Alternativen) entwickelt wurden. 

 

1.5.2 Erster Bearbeitungsdurchgang 

In den Jahren Ende 2013 bis 2014 erfolgte der erste Bearbeitungsdurchgang.  

Zunächst erfolgte dabei eine intensive planerische Auseinandersetzung mit unterschiedlich  

restriktiven harten und weiche Tabuzonen und der sich daraus jeweils ergebenden unterschied-

lichen Potenzialflächenkulisse im Kreisgebiet.  
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Der Kreistag beschloss am 06.03.2014 nach intensiven Beratungen in den Ausschüssen des 

Kreistages (gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Regional-/Strukturentwicklung, Raumord-

nung, Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus und des Ausschusses für Verbraucher-, Umwelt- 

und Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie im Kreisausschuss), die Planungskriterien ge-

mäß der in der NLT-Arbeitshilfe Regionalplanung und Windenergie (NLT/ML 2013 und NLT 2014) 

dargestellten harten und weichen Tabuzonen festzulegen (s. Anlage 1 der Begründung) und da-

raus eine Potenzialflächenkulisse zu entwickeln. 

Eine Mindestgröße einzelner Flächen oder ein Mindestabstand wurde in diesem Planungskon-

zept zunächst nicht verbindlich fixiert. Es wurde jedoch nach Flächen über und unter 30 ha diffe-

renziert und auf Flächen mit geringem Abstand untereinander (z. B. 3 km), bzw. die Festlegung 

des RROP 2004 (5 km) hingewiesen (genauere Prüfung dann jeweils im Einzelfall).  

Auf dieser Grundlage ergab sich schließlich eine Kulisse von 12 für die Windkraftnutzung geeig-

neten Potenzialflächen (von denen 4 aufgrund zu geringer Größe ausgeschieden wurden), zu-

züglich der 10 Bestandsflächen (nur örtlich auch in Überdeckung mit Potenzialflächen), welche 

Prüfgegenstand der Einzelfallprüfung dieses ersten Bearbeitungsdurchgangs der Umweltprüfung 

waren. Diese stellten zugleich den Untersuchungsschwerpunkt der Umweltprüfung der ersten 

Prüfkulisse dar (1. Umweltprüfung).  

Die ermittelten Potenzialflächen (GX 1 – GX 8) umfassten dabei nur eine Fläche von 91,3 ha (83 

ha ohne Überschneidung mit dem Bestand) und einen Flächenanteil von nur 0,07% des Land-

kreises noch vor der eigentlichen Umweltprüfung (s. Tab. 1). 
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Tab. 1:  Übersicht Ergebnis 1. Umweltfachliche Prüfung der Potenzialflächen RROP (Stand 24.10.2014, Basis Kreistagsbeschluss vom 06.03.2014) 

Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

vorh. Vorranggebiete RROP 2004    

Leisten 150,5 

- Bestandsfläche mit 15 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 (Oldendorf) 

-  sehr kleinflächige Überschneidung mit harter Tabuzone (inner-
halb 400 m Abstand Siedlung, s. u.)  

- innerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung, VSG), 
Abstand VSG / FFH ca. 630 m, Siedlung ca. 350 – 500m 

- Durch Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung über-
deckt , innerhalb Jagdgebiet Schwarzstorch, Nachweise kon-
zentriert jedoch auf Niederungen, Brutnachweise Wiesenweihe 
aus mehreren Jahren im direkten Umfeld 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone klein-
flächige Anpassung an Sied-
lungsgrenze Oldendorf / Au-
ßenbereich (400 m) 

147,5 

Leisten Süd 55,3 

- Vorranggebiet 2004 ohne Anlagenbestand 
- Innerhalb harter Tabuzone (Vogelschutzgebiet), Rotmilan, 

Wiesenweihe, Ortolan. 
- Gute – sehr gute Leistungsdichte 

Fläche nicht weiter 
zu verfolgen, Ent-
lassung aus der 
Flächenkulisse 

- 

0 

Clenze 33,2  

- Bestandsfläche  mit 3 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
(Luckau-Beesem), östliche davon 4 weitere Anlagen außerhalb 
des Vorranggebietes (dort tlw. innerhalb harter Tabuzone), 

- sehr kleinflächige Überschneidung mit harter Tabuzone (inner-
halb 400 m Abstand Siedlung, s. u.), bestehende Freileitungen 

- innerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung, FFH), 
Abstand VSG ca. 700 m, FFH ca. 330 m, Siedlung ca. 300 – 
500 m, Rundlinge UNESCO ca. 300 m/ Mammoißel ca. 1.000 m 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung westlich an-
grenzend, Überdeckung mit Brutvogellebensraum landesweiter 
/ regionaler Bedeutung, südlich Jagdgebiet Schwarzstorch, 
Brutgebiet Gain 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone sehr 
kleinflächige Anpassung an 
Gewerbefläche am Fuchsberg 
(400 m)  
 

32,3 
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Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

Reetze 11,5 

- Bestandsfläche mit 3 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 (Jeetzel, eine weitere südwestlich außerhalb des 
Vorranggebietes) 

- Flächenüberlagerung mit  harter Tabuzone (400m-Puffer 

Wohnbaufläche Innenbereich Reetze, s. u.), die auch einen An-
lagenstandort betrifft,  

- innerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung), Ab-
stand Siedlung ca. 340 – 400 m, Rundlinge UNESCO direkt be-
troffen 

- Überlagerung tlw. mit Rotmilan-Lebensraum, landesweite Be-
deutung 

- Großer Abstand zum kleinen LSG Sandberg (ca. 600m zur 
WEA) 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

nicht für die erneute Auswei-

sung als Vorrangstandort 
Windenergie und auch nicht 
für ein Repowering geeignet: 

Siedlungen, Landschaftsbild, 
Antragsgebiet „Rundlinge“ als 
UNESCO Weltkulturerbe so-
wie Großvögel, Rastvögel  

0 

Bösel 92 

- Bestandsfläche mit 9 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 

- kleinflächige Überschneidung mit harter Tabuzone (innerhalb 
400 m Abstand Siedlung, s. u.)  

- innerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung), Ab-
stand Siedlung ca. 300 – 430 m 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich an-
grenzend ohne Überlagerung, südlich Jagdgebiet Schwarz-
storch,  

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone klein-
flächige Anpassung an der B 
248 (Wohngebäude Außenbe-
reich, 400 m) 

86,6 

Tarmitz 93 

- Bestandsfläche  mit 13 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 

- kleinflächige Überschneidung mit harter Tabuzone (u. a. K 2 in-
nerhalb 400 m Abstand Siedlung, s. u.)  

- innerhalb weicher Tabuzonen (Abstände Siedlung, FFH, Kreis-
straße K 2), Abstand VSG ca. 550 m, FFH ca. 90 m, Siedlung 
ca. 290 – 460 m 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich an-
grenzend und überlagernd, Schwarzstorchlebensraum im Um-
feld (Jeetzel, Lucie, Künscher Landwehr, Tarmitzer Kanal) 

- Überwiegend gute Leistungsdichte. 

Einzelfallprüfung 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone klein-
flächige Anpassung im Wes-
ten an der K 1 (Wohngebäude 
Außenbereich 400 m, Kreis-
straße K 2)  

90,1 
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Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

Woltersdorf 
(Thurauer Berg) 

43,1 

- Bestandsfläche mit 7 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 

- Größere Teilfläche Innerhalb harter Tabuzone (nördl. Drittel 

sowie Südspitze, innerhalb 400 m Abstand Siedlung, s. u.), 
auch Anlagenstandorte betroffen 

- innerhalb weicher Tabuzonen (Abstände Siedlung, Wald, VSG), 
Abstand VSG ca. 550 m, FFH ca. 90 m, Siedlung ca. 290 – 470 
m 

- Erweiterung im Zusammenhang mit GX 1 möglich  
- Gute – sehr gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
GX 1 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone An-
passung im Norden um ca. 
1/3 (Gewerbegebiet Thurauer 
Berg, 400 m) und kleinflächig 
im Südosten (Lichtenberg, 
400 m)  

26,2 

Tobringen 53,3 

- Bestandsfläche  mit 7 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 

- kleinflächige Überschneidung im Norden bei Tobringen mit har-
ter Tabuzone (innerhalb 400 m Abstand Siedlung, s. u.) 

- innerhalb weicher Tabukriterien (Abstände Siedlung, Wald, tlw. 
mit Schutzfunktion, VSG, Siedlung ca. 370 m) 

- Abstand zum östlich gelegenen FFH-Gebiet „Nemitzer Heide“ 
1.100 m 

- Abstand zum westlich, südlich und östlich gelegenen Vogel-
schutzgebiet Lucie mind. 500 m 

- Hinweis auf Rotmilan-Brutpaar unterhalb 1500 m, Nordteil von 
Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung überdeckt 

- MäßigeMittlere Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
Wegen harter Tabuzone klein-
flächige Anpassung im Nor-
den an Siedlungsgrenze Tob-
ringen (400 m). 

52,3 

Schweskau 68,8 

- Bestandsfläche mit 8 Anlagen innerhalb des Vorranggebietes 
RROP 2004 

- keine Überlagerung mit harten Tabuzone  
- innerhalb weicher Tabuzonen (Abstände Siedlung, Wald, Brut-

vögel), Siedlung ca. 400 m, nur Teilfläche GX 6 hält Abstände 
zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss 
ein  

- prinzipiell für Repowering geeignet, aber bekanntedokumen-
tierte Schlagproblematik Großvögel, Rotmilan, Mindestabstand 
zu Horststandorten 2014 unterschritten, Seeadler 

- Schlagproblematik Fledermäuse 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
GX 6  

Nur bedingt geeignet, da 

vollständige Abweichung von 
den weichen Kriterien gemäß 
KT-Beschluss.  
 
besondere Vermeidungserfor-
dernis 
 

68,8 
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Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

Trabuhn 60,3 

- Vorranggebiet 2004 ohne Bestandsanlagen 

- keine Überlagerung mit harter Tabuzone  
- innerhalb weicher Tabuzonen (Abstände Siedlung, VSG), Sied-

lung ca. 500 m,  nur straßennahe Teilfläche (GX 7) hält Ab-
stände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss ein  

- Im Vergleich zu anderen untersuchten Flächen weniger Groß-
vogelaktivitäten (gilt auch für Schweskau), Rotmilan jedoch re-
gelmäßig v. a. östlich der Teilfläche Schweskau 

- Rotmilan- Mindestabstand zu Horststandorten 2011 / 2014 (ver-
mutet) unterschritten bzw. knapp eingehalten, Weißstorch –Min-
destabstand örtl. unterschritten 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung östlich bei 
Großwitzeetze, nicht überlagernd südlich, Jagdgebiet, Brutge-
biet Schwarzstorch, Weißstorch- und Kranich-Lebensraum süd-
lich, Brutvogellebensraum internationaler Bedeutung westlich 
(Wiesenweihe),  

- bekannte Schlagproblematik Großvögel (Rotmilan, Seeadler), 
Fledermäuse der nördlichen Fläche Schweskau 

- Lage nah am VSG (ca. 650 m) parallel und zwischen VSG-Teil-
flächen (Planken / Landgrabenniederung bei Volzendorf), mögli-
che Beeinträchtigung auf Ebene der Regionalplanung nicht 
ganz ausschließbar 

- Lage im Rastgebiet Landgraben-Dummeniederung mit zeit-
weise hoher Bedeutung und an Zugrouten (quer zu Landgra-
ben-Dummeniederung-Arendsee, Gartower Elbmarsch - Land-
graben-Dummeniederung) 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
GX 7 

 
 
keine Bestands-WEA, Abwei-
chung von den weichen Krite-
rien gemäß KT-Beschluss 
(außer GX 7),  
 
Entgegenstehende Belange 
erkennbar, zumindest deutlich  
erhöhter Aufklärungs-/ Prüfbe-
darf (FFH-/ VSG, Vogelzug, 
Weißstorch, Rotmilan, Seead-
ler, Fledermäuse, besondere 
Vermeidungserfordernis) 
 
 
Sollte entfallen 
 
 
 

0 

Potenzialflächen      

GX 1 Woltersdorf 
Süd 

22,5 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend  

- keine entgegenstehende Belange erkennbar  
- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
Bestandsfläche 
Thurauer Berg  

Prinzipiell geeignet, aber 
 
Erhöhter Aufklärungs-/ Prüf-
bedarf (Brutnachweis Wiesen-
weihe 2013, 2014 nicht bestä-

22,5 
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Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

tigt, vermuteter Brutplatz Rot-
milan, hohe Nachweisdichte 
und Aktivität im Umfeld, Akti-
vität Rohrweihe) 

GX 2 Prezelle Nord 21,0 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen durch vorge-

lagerten Wald, aber einkreisende Wirkung ggf. Siedlung Pre-
zelle 

- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering  
- Brutgebiet Schwarzstorch, Seeadler östlich im Wald, starker 

Hinweis auf Kranichbrut im Umfeld, tlw. intensive Raumnutzung 
Rotmilan, Seeadler, Kranich im Umfeld)  

- Vergleichsweise ungünstige Erschließung und schlechte (un-
günstigste) Leistungsdichte. 

Einzelfallprüfung 

Avifaunistisch entgegenste-
hende Belange erkennbar, 
einkreisende Wirkung Pre-
zelle Siedlung 
 
Sollte im Ergebnis des Alter-

nativenvergleichs mit GX 5 
(Auswahl aus drei Potenzial-
flächen, Bündelungsmöglich-
keit mit GX 3) entfallen 

Ggf. Tausch mit GX 5 

0 

GX 3 Prezelle Ost 
(Mitte) 

18,1 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend , daher auf der Potenzialflä-
che keine entgegenstehende Belange erkennbar  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen durch vorge-

lagerten Wald 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering 
- Schlechte Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung  

 
Prinzipiell geeignet, aber 
 
Erhöhter Aufklärungs-/ 
Prüfbedarf (Lage innerhalb 

3.000 m Radius Schwarz-
storchbrutplatz mit Brutversu-
chen 2012 und 2013, jedoch 
erfolglos) 

18,1 
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Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

GX 4 Simander / 
Schletau 

10,2 

- Prinzipiell Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien ge-
mäß KT-Beschluss definiert und ausreichend aber 

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion, 
VSG, Brutvögel 

- Innerhalb Jagdgebiet Schwarzstorch, Kranichbrutplatz (unter 
500 m) / intensive Raumnutzung, Rotmilanbrutplatz unter 1.500 
m, tlw. intensive Raumnutzung im Umfeld, Wiesenweihe, Nie-
derungsbereich zwischen VSG (Vernetzung) 

- Fläche für sich genommen zu klein 
- Überwiegend mäßigemittlere Leistungsdichte 

Fläche nicht weiter 
zu verfolgen 

 
- 

0 

GX 5 Prezelle Süd 9,1 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend , daher auf der Potenzialflä-
che keine entgegenstehende Belange erkennbar  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion  
- Fläche für sich genommen zu klein, allerdings im Kontext GX 3 

mit Bündelungswirkung 
- nach Westen Sichtbarkeit vom Ortsrand gegeben 
- Bündelung im Zusammenhang mit Prezelle Ost zu prüfen 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
Prezelle Ost 

 
Prinzipiell geeignet, Bünde-
lung mit GX 3, aber 
 
Erhöhter Aufklärungs-/ 
Prüfbedarf (vermuteter Brut-

platz Rotmilan, Raumnutzung 
im Umfeld, Überflug Schwarz-
storch, Kranich) 
 

9,1 

GX 6 Schweskau 
(6,1, in 
Schweskau 
enthalten) 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Straße, Wald, Brutvögel 
- Innerhalb Bestandsfläche Schweskau, s. o.  
- Fläche allein für Bündelungswirkung deutlich zu klein 
- Knapp außerhalb von Mindestabständen zu Rotmilanhorsten 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
Bestandsfläche 
Schweskau  

 
Nur gemeinsam mit dem be-
stehenden Vorranggebiet ge-
eignet 

0 (in Schwes-
kau enthalten) 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung  

17 

Bezeichnung Größe [ha] Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung 
Empfehlung der 
Übersichtsprüfung 

Ergebnis der Einzelfallprü-
fung (Empfehlung) 

Angepasste 
Gebietsgröße 
(ha) 

GX 7 Trabuhn 
(2,2 in 
Trabuhn 
enthalten) 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Straße, VSG 
- Innerhalb Vorrangfläche Trabuhn ohne Bestand, s. o.  
- Fläche allein für Bündelungswirkung deutlich zu klein 
- Knapp außerhalb / am Rand von Mindestabständen zum Rotmi-

lanhorst 2011 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
Bestandsfläche 
Trabuhn 

 
Sollte entfallen (s. o.) 

0 (in Trabuhn 
enthalten) 

GX 8 Woltersdorf 
Ost 

2,1 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Be-
schluss definiert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung 
- Fläche für Bündelungswirkung aber deutlich zu klein 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
Bestandsfläche  
Thurauer Berg  

 
Sollte entfallen 
Kritisch auch aufgrund Vor-
kommen Rohrweihe (Brut-
platz), randl. Kranich unter-
halb / am Rand Mindestab-
stand 

0 

Gesamtfläche  

RROP 2004 
(Bestand):  
661 ha 
 
Potenzial-
flächen: 
83 ha 

  

 Ergebnis 
Stand 2014  
Nach Emp-
fehlung Um-
weltprüfung: 
 
553,5 ha 
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Ergebnis der 1. Umweltprüfung 

Die Flächengröße dieser Bestands-/ Potentialflächen, die auf Grundlage der Abstandskriterien 

des Kreistagsbeschlusses vom 06.03.2014 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Um-

weltprüfung ermittelt wurde, lag bei einem Anteil von 0,45 % der Landkreisfläche (553,5 ha) und 

noch deutlich unter der aktuellen Bestandsfläche (RROP 2004). Hierbei sind bereits die verblei-

benden Bestandsflächen berücksichtigt. Der Flächenumfang der verbleibenden, geeigneten 

neuen Potenzialflächen (Woltersdorf-Süd sowie Prezelle-Ost und -Süd) betrug sogar nur 49,7 ha, 

was gerade 0,05% der Kreisfläche entspricht. 

Die Rechtsprechung hat bisher keinen Grenzwert bestimmt, bei dessen Unterschreitung ein Pla-

nungskonzept der Windenergie nicht mehr substanziell Raum gibt, u. a. da dies von den jeweili-

gen, z. T. sehr unterschiedlichen Gegebenheiten des Raumes abhängt.  

Dennoch lag dieser Anteil deutlich unterhalb dessen, was bisher in der Rechtsprechung als sub-

stanziell Raum (noch) anerkannt wurde (u. a. OVG Lüneburg, 17. Juni 2013 – 12 KN 80/12, OVG 

Lüneburg, 11. November 2013 - 12 LC 257/12,  OVG Sachsen, 19. Juli 2012 - 1 C 40/11, VGH 

Baden-Württemberg, 9. Juni 2005 - Az. 3 S 1545/04, vgl. auch OVG Sachsen, 19. Juli 2012 - 1 

C 40/11). 

Um die Bedingung für die Steuerung der Windenergienutzung durch das RROP zu erfüllen, d. h. 

den Vorgaben der Rechtsprechung zu entsprechen, wurden die im Ermessen des Planungsträ-

gers liegenden weichen Tabukriterien nochmals überprüft. Die Veränderungen der Kriterien wur-

den in den Ausschüssen des Kreistages (gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Regional-

/Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und Beschäftigung, Tourismus und des Aus-

schusses für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie im Kreis-

ausschuss) diskutiert.  

Am 16.3.2015 beschloss der Kreistag ein geändertes Planungskonzept mit veränderten Ab-

standskriterien (2. Bearbeitungsdurchgang).  

 

1.5.3 Zweiter Bearbeitungsdurchgang 

Die endgültigen innerhalb des zweiten Bearbeitungsdurchgangs definierten Abstände (s. o.) sind 

in Tabelle 2 Kap. 1.5.4 bzw. in Kap. 4.2.1. der Begründung (1. Änderung RROP 2004) dargelegt. 

Gegenüber dem ersten Bearbeitungsdurchgang haben sich hierbei nur die weichen Abstandskri-

terien verändert. Sie wurden konsequent auf niedrigere Werte gesetzt oder ganz gestrichen und 

die Beurteilung der Einzelfallprüfung überlassen. Dies betraf u. a. Abstände zu Brutvogellebens-

räumen, aber auch zu Siedlungen. 

Als Mindestgröße einzelner Flächen wurde im geänderten Planungskonzept eine Fläche von 15 

ha (3 WEA, s. Begründung) definiert, um noch eine Konzentrationswirkung zu erzielen. Für Flä-

chen kleiner 15 ha wurde überprüft, ob sie in unmittelbarer räumlicher Nähe zu anderen Potenzi-

alflächen oder bisherigen Vorranggebieten des RROP 2004 liegen (z. B. nur durch eine Straße 

getrennt) und zusammen mit dieser anderen Fläche größer als 15 ha sind und für sich genommen 

mindestens einer Windenergieanlage Platz bieten. 

Als Mindestabstand der Flächen untereinander wurde als von der Planungsbehörde selbst ge-

gebenes Ausschlusskriterium ein Abstand von ca. 3 km angestrebt, d. h. in der Größenordnung 

des derzeit geringsten Abstandes zwischen bestehenden Windparks. Dieser soll allenfalls nur 

geringfügig, im Einzelfall und dann begründet unterschritten werden.  

Mit den durch die Verwaltung vorgeschlagenen und durch Kreistagsbeschluss vom 16.03.2015 

bestätigten geänderten Kriterien und der Berücksichtigung der Anpassung der Kriterien an den 
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aktuellen Rechtsrahmen 2018 (s. Begründung Kap. 4.2 und 5.1) ergibt sich eine neue, deutlich 

größere Potentialflächenkulisse in der Größe von zunächst 1,3332 % der Landkreisfläche (insge-

samt ca. 2.635  1.620  ha), die gemeinsam mit den Bestandsflächen einer erneuten Umweltprü-

fung zu unterziehen ist.  

 

1.5.4 Umweltziele im räumlichen Planungskonzept (zweiter 
Bearbeitungsdurchgang) 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Umsetzung der in Kap. 1.4 allgemein erläuterten, 

generell relevanten Ziele des Umweltschutzes im räumlichen Planungskonzept zur Ermittlung von 

Potenzialflächen für die Windenergienutzung im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ergänzend sind 

weitere zu beachtende Kategorien der Infrastruktur (flächenscharfe Ausschlusskriterien) aufge-

führt. Grundlage sind die im Zuge des 2. Bearbeitungsdurchgangs definierten Abstände (umwelt-

bezogene Tabuzonen, s. o.). Verwiesen wird auf die Herleitung der Tabuzonen im Kap. 4.2 der 

Begründung zur 1. Änderung der RROP 2004. 

Um Konzentrationsbereiche und Funktionsräume von gegenüber WEA sensiblen Vogelarten im 

Planungsraum möglichst frühzeitig erkennen und ggf. aus der Potenzialflächenkulisse heraus-

nehmen bzw. weiter untersuchen zu können, wurde eine vertiefende Recherche zu im Landkreis 

vorliegenden avifaunistischen Daten durchgeführt (Daten des NLWKN und der AAG Lüchow-

Dannenberg). Teilräumlich wurden durch eine avifaunistische Übersichtskartierung (v. a. Erfas-

sung von Großvögeln, deren Brutplätze und Raumnutzung) für vier Bereiche (Potenzialflächen 

um Schletau, Schweskau, Prezelle, Woltersdorf (Thurauer Berg)) bereits im 1. Bearbeitungs-

durchgang und für zwei weitere Bereiche(Potenzialflächen um Gollau und Lanze-Lomitz) im 2. 

Bearbeitungsdurchgang Kenntnislücken geschlossen. Die Daten der von Herrn Dipl.-Biologe 

Jann Wübbenhorst durchgeführten avifaunistischen Kartierung fließen als Beurteilungsgrundlage 

in die gebietsbezogenen Beurteilungen bzw. schon in die vorgezogene Eignungsprüfung mit ein. 

Zielsetzung ist es auf der steuernden regionalplanerischen Ebene, vorhandene Konzentrations-

zonen windkraftempfindlicher Vogelarten im Landkreisgebiet zu erkennen und von Windkraft frei-

zuhalten, während möglicherweise erkennbare Einzelvorkommen empfindlicher Arten aufgrund 

der artspezifisch zeitlich hohen Varianz in der Wahl des Brutstandorts vor dem Hintergrund der 

von einem RROP beplanten Zeitspanne (mind. 10-15 Jahre) nicht per se zu einem Ausschluss 

potenzieller Vorrangstandorte führen müssen.   

Bezogen auf mögliche Vorkommen kollisionsgefährdeter Fledermausarten wurden keine vertie-

fenden Untersuchungen veranlasst. Hierfür sind die mittlerweile auch bestehenden technischen 

Möglichkeiten der Risikominimierung ausschlaggebend. So gibt es die Möglichkeit, in Zeiten (wit-

terungs- und tageszeitlich bedingter) erhöhter Kollisionsgefahr automatisch reagierende Ab-

schaltalgorithmen einzusetzen15. Vorhandene Kenntnisse des Fledermausbeauftragten des 

Landkreises, Herrn Manthey, wurden 2014 abgefragt und gingen in die Einzelfallbeurteilung ein, 

ebenso in die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit. Ferner fand am 29.05.2015 eine Abstimmung 

zum Vorgehen hinsichtlich der Berücksichtigung von Fledermäusen im Rahmen der 1. Änderung 

des RROP 2004, sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung unter Einbeziehung von Herrn 

Manthey, der Unteren Naturschutzbehörde und des Naturschutzbeauftragten Herrn Krüger statt. 

                                                      

15  Brinkmann R., Behr, O., Niermann I., Reich M. (2011) (Hrsg.): Entwicklung von Methoden zur 
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore -Windenergieanlagen. 
- Umwelt und Raum Bd. 4, Cuvillier Verlag, Göttingen.
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Auch diese floss in die Einzelfallbetrachtung ein, wobei die o. g. Vermeidungsmaßnahmen (Ab-

stände zu kritischen Bereichen und v. a. Abschaltalgorithmen) jeweils vorausgesetzt werden.  
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Tab. 2:  Räumliche Konkretisierung von Umweltzielen und Ableitung der Auswahlkriterien (umweltbezogene Tabuzonen) 

   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

1. Bevölkerung, Gesundheit des Menschen  

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm sowie 
tieffrequentem Schall und Infraschall 

§ 2 Abs.2 Nr. 6 
ROG;  

§§ 1 u. 3 BImSchG 

Siedlungsbereich mit Wohnnut-
zung, Sonderbau- und Gemeinbe-
darfsflächen mit Wohnnutzung 

Harte 
Tabuzone 

400 m 500 m 900 m 

Sonderbau- und Gemeinbedarfsflä-
chen mit Wohnnutzung (unbebaute 
und nicht mit einem Bebauungsplan 
überplante Fläche der Flächennut-
zungspläne)  

Weiche 
Tabuzone 

-  900 m 900 m 

Einzelhäuser und Splittersiedlun-
gen im Außenbereich 

Harte 
Tabuzone 

400 m 200 m 600 m 

Gewerbe- und Industrienutzung   Harte 
Tabuzone 

400 m 0 m 400 m 

Gewerbe- und Industrieflächen (un-
bebaute und nicht mit einem Be-
bauungsplan überplante Flächen 
der Flächennutzungspläne) 

Weiche 
Tabuzone  

- 400 m 400 m 

Gewerbe- und Industrienutzung,  
Sonderbau- und Gemeinbedarfsflä-
chen mit Gewerbe- und Industrie-
nutzung (unbebaute und nicht mit 
einem Bebauungsplan überplante 
Flächen der Flächennutzungs-
pläne) 

HarteWeiche 
Tabuzone 

-400 m 0400 m 400 m 

Vorranggebiet für Siedlungsent-
wicklung 

Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sind die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zu zuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen und von schweren Unfällen 
[…] hervorgerufene Auswirkungen auf die 

§ 50 BImSchG Siedlungsbereich mit Wohnnutzung 
, Sonderbau- und Gemeinbedarfs-
flächen mit Wohnnutzung 

Harte 
Tabuzone 

400 m 500 m 900 m 

Sonderbau- und Gemeinbedarfsflä-
chen mit Wohnnutzung (unbebaute 
und nicht mit einem Bebauungsplan 

Weiche 
Tabuzone 

-  900 m 900 m 
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   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebieten sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit 
wie möglich vermieden werden. 

überplante Fläche der Flächennut-
zungspläne)  

Einzelhäuser und Splittersiedlun-
gen im Außenbereich 

Harte 
Tabuzone 

400 m 200 m 600 m 

Gewerbe- und Industrienutzung Harte 
Tabuzone 

400 m 0 m 400 m 

Gewerbe- und Industrieflächen (un-
bebaute und nicht mit einem Be-
bauungsplan überplante Flächen 
der Flächennutzungspläne) 

Weiche 
Tabuzone  

- 400 m 400 m 

Gewerbe- und Industrienutzung,  
Sonderbau- und Gemeinbedarfsflä-
chen mit Gewerbe- und Industrie-
nutzung (unbebaute und nicht mit 
einem Bebauungsplan überplante 
Flächen der Flächennutzungs-
pläne) 

HarteWeiche 
Tabuzone 

-400 m 0400 m 400 m 

Vorranggebiet für Siedlungsent-
wicklung 

Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

2. Pflanzen und Tiere (Biologische Vielfalt)  

Erhalt und Entwicklung der räumlichen 
Voraussetzungen für funktionsfähige Ar-
tengemeinschaften durch Flächenschutz 
und Biotopverbund; dazu Schaffung eines  
Netzes verbundener Biotope (Biotopver-
bund) unter Integration der NATURA-
2000 Gebiete. 

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 
ROG;  
§17 LPlG; 
Art. 2 FFH-RL;  

Art. 1 u. 2 Vogel-
schutz-RL;  

§ 3 BNatSchG;  

§ 5 Abs. 3 
BNatSchG 

EU-Vogelschutzgebiete  Harte 
Tabuzone 

0 m 500 m 500 m 

FFH-Gebiete Weiche 
Tabuzone 

- 200 m 200 m 

Schutz der wild lebenden Tiere und Pflan-
zen und ihrer Lebensgemeinschaften in 
ihrer natürlichen und historisch gewach-

§§ 1 u. 2 BNatSchG Naturschutzgebiete 
(inkl. gemäß NSG-VO festgesetzte 
Abstandsbereiche mit Bauverbot 
von WEA) 

Harte 
Tabuzone 

0 m 0 m 0 m 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 

23 

   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

senen Artenvielfalt; Schutz, Pflege, Ent-
wicklung oder Wiederherstellung ihrer Bi-
otope und ihrer sonstigen Lebensbedin-
gungen. 

Brutvogellebensräume mit nationa-
ler und landesweiter Bedeutung, 
Gastvogellebensräume mit interna-
tionaler, nationaler und landeswei-
ter Bedeutung 

Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

Besonders geschützte Biotope Harte 
Tabuzone 

0 m 0 m 0 m 

Biosphärenreservat (alle Zonen) Harte 
Tabuzone 

0 m 0 m 0 m 

Waldflächen (≥ 5 ha) Weiche 
Tabuzone 

- 35 m 35 m 

Flächen mit besonderer Schutz-
funktion des Waldes (≥ 5 ha) 

Weiche 
Tabuzone 

- 100 m 100 m 

Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft, für ruhige Erholung in Natur 
und Landschaft sowie für Erholung 
mit starker Inanspruchnahme durch 
die Bevölkerung 

Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

3. Wasser 

Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstel-
lung möglichst natürlicher oder naturna-
her Oberflächengewässer einschließlich 
deren Uferzonen und natürliche Rückhal-
teflächen, bei künstlichen oder erheblich 
veränderten Oberflächengewässern min-
destens Erhalt oder Erreichung eines gu-
ten ökologischen Potentials. Vermeidung 
der Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktionen von Oberflächengewässern 
und der von ihnen abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete. 

§ 2 BNatSchG;  

§ 1a Abs. 1 WHG16;  

§ 25 a, b WHG 

 

Gewässer 1. Ordnung und ste-
hende Gewässer 

Harte 
Tabuzone 

50 m  0 m 50 m 

Überschwemmungsgebiete Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

RROP Gebiet zur Sicherung des Hoch-
wasserabflusses 

   0 m 

                                                      

16 Wasserhaushaltsgesetz 
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   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

Schutz der Oberflächengewässer vor Ge-
wässerverunreinigung und Erhaltung/ Er-
reichung eines guten chemischen Zu-
stands im Rahmen ihrer Bewirtschaftung. 

§ 1a Abs. 1 WHG;  

§ 18 a WHG;  

§ 25 a, b WHG 

Gewässer 1. Ordnung und ste-
hende Gewässer 

Harte 
Tabuzone 

50 m  0 m 50 m 

Schutz von Grundwasservorkommen vor 
Verunreinigung und Erhaltung oder Errei-
chung eines guten chemischen Zustands. 

Erhaltung oder Erreichung eines guten 
mengenmäßigen Zustands des Grund-
wassers;  

Vermeidung von Änderungen des Grund-
wasserspiegels, die zu einer Zerstörung 
oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
schutzwürdiger Biotope führen können. 

§ 2 Abs. 2 ROG;  

§ 1a Abs. 2 WHG;  

§ 33 a WHG 

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 
ROG;  

§ 1a Abs. 2 WHG;  

§ 33 a WHG;  

§ 2 BNatSchG 

Wasserschutzgebiete Zone I Harte 
Tabuzone 

0 m 0 m 0 m 

4. Landschaft 

Berücksichtigung der natürlichen Land-
schaftsstrukturen bei der Planung von 
Siedlungen, Infrastruktureinrichtungen 
und ähnlichen Vorhaben. 

§ 2 BNatSchG Landschaftsschutzgebiete mit Bau-
verbot 

WeicheHarte 
Tabuzone 

-0 m 0 m 0 m 

Weitere Landschaftsschutzgebiete Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft. Erhal-
tung und Entwicklung von Kulturland-
schaften. 

§ 1 BNatSchG,  

§ 2 BNatSchG 

Landschaftsschutzgebiete mit Bau-
verbot 

WeicheHarte 
Tabuzone 

-0 m 0 m 0 m 

Weitere Landschaftsschutzgebiete Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

5. Kulturelles Erbe und Sachwerte 

Erhaltung und Entwicklung von Kultur-
landschaften, Erhaltung historisch ge-
prägter und gewachsener Kulturland-
schaften in ihren prägenden Merkmalen. 

§ 2 Abs. 2 Nr. 5 
ROG;  

§ 2 BNatSchG 

Einzelfallbezogen/Umweltprüfung - - - - 
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   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

Erhalt von Baudenkmälern, Bodendenk-
mälern und Denkmalbereichen sowie er-
haltenswerten Ortsteilen; angemessene 
Berücksichtigung der Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege bei 
öffentlichen Planungen.  

§ 1 Denkmalschutz-
gesetz Niedersach-
sen 

Antragsgebiet  
UNESCO Weltkulturerbe (inkl. Puf-
ferzone) 

Weiche 
Tabuzone 

- 0 m 0 m 

Kulturelle Sachgüter unter Denk-
malschutz, einzelfallbezogen / Um-
weltprüfung 

- - - - 

Ergänzende Kategorien  

6. Infrastruktur (Schutzgegenstände mit flächenscharfer Ausschlussfunktion) 

Bundes-, Landes-  und Kreisstraßen 

FStrG § 9, NStrG § 
24 

Nachweis von Maßnahmen zum 
Schutz von Eisabwurf bis zu einer 
Entfernung vom 1,5 – fachen der 
Summe aus Nabenhöhe Rotor-
durchmesser erforderlich 

Harte 
Tabuzone 

20 m 0 m  20 m 

Gleisanlagen und Schienenwege  
§ 50 BImSchG Direkte Fläche, sonst Einzelfallbe-

zogen/Umweltprüfung 
Harte 
Tabuzone 

0 m 0 m 0 m 

Bundeswasserstraße § 61 BNatSchG Elbe Harte 
Tabuzone 

50 m 0 m 50 m 

Verkehrslandeplatz mit Platzrunde § 21a Abs. 2 Satz 1 
LuftVO und Gem. 
Grundsätze des 
Bundes und der 
Länder für die An-
lage und den Be-
trieb von Flugplät-
zen für Flugzeuge 
im Sichtflugbetrieb 
(NfL I 92/13) 

Flugplatz Rehbeck, Höhenbe-
schränkungen in Einflugsektoren 
bzw. Platzrunden 

Harte 
Tabuzone 

400 m 450 m 850 m 

Flugsicherungsanlage  § 18a LuftVG DVOR Brünkendorf, Anlagen-
schutzbereich 

Harte 
Tabuzone 

3 km 0 m 3 km 

Hochspannungsleitungen ≥ 110 kV § 50 BImSchG Für Leitung ohne Schwingungs-
schutz höhere Abstände erforder-
lich. 

Harte 
Tabuzone 

0 m 100 m 100 m 
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   Harte und weiche Tabuzonen 

Umweltziele (gebietsbezogen) Quelle Kriterien Gebietsfläche Harter Schutz-
abstand (m) 

Weicher zusätzli-
cher Vorsorge-
abstand (m)  

Schutzabstand 
gesamt hart + 
weich (m) 

Hochwasserschutzdeich gewidmet §16 NDG Direkte Fläche und Schutzabstand Harte 
Tabuzone 

50 m 0 m 50 m 

7. Weitere Schutzgegenstände  

Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung RROP Direkte Fläche Weiche 
Tabuzone 

- 0 m  0 m  

Hochwasserschutzdeich ungewidmet §16 NDG Direkte Fläche und Schutzabstand Weiche 
Tabuzone 

- 50 m 50 m 

 

 

In Bezug auf die Umweltziele zu Bevölkerung, Gesundheit des Menschen und Landschaft spielt zudem der planerisch angestrebte, Abstand von 3 km zwischen 

Vorranggebieten Windenergienutzung ein Rolle, ebenso wie die planerisch verfolgte Konzentrationswirkung und daher Mindestgröße von 15 ha für entsprechende 

Vorranggebiete.  
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1.5.5 Vorgezogene Eignungsprüfung 

Die ermittelten Potenzialflächen wurden nachfolgend zunächst einer ersten Eignungsprüfung auf 

Basis naturschutzfremder Belange wie Wirtschaftlichkeit und Erschließung sowie im Gebiet und 

Einwirkungsbereich vorhandener oder geplanter möglicherweise konkurrierender Nutzungen, 

bzw. klar erkennbarer, gravierende umweltfachliche Konflikte unterzogen. Auf dieser Ebene flie-

ßen unter anderem die in Tab. 3: aufgeführten Auswahlkriterien in den Variantenvergleich mit ein.  

 

Tab. 3:  Planungsbezogene Gunst- und Abwägungskriterien zur Auswahl von Vorrangge-
bieten aus der Suchraumkulisse  

Auswahlkriterium Räumliche Auswahlwirkung 

Windertrag  innerhalb des Kreisgebiets steigen die Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe 
von der nördlichen (3-6 m/s) zur südlichen Kreishälfte an (7-9 m/s)  

Erschließung  Nähe zu klassifizierten Straßen  

Bündelung (Land-
schaftsbild) 

 ca. 3.000 m anzustrebender Abstand zwischen Vorranggebieten, Bündelung 
von Teilflächen  

Flächengröße  >15 ha 

 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei,  inwiefern einzelne Teilflächen im räumlichen Zusammen-

hang zueinander stehen, bzw. es auch zur ungünstigem Kumulationen von Potenzialflächen in 

einzelnen Gebieten des Landkreises bzw. im Umfeld einzelner Ortschaften kommen kann. Ein 

räumlicher Zusammenhang besteht immer dann, wenn erwartet werden kann, dass nach Errich-

tung von WEA auf benachbarten Teilflächen, diese für den Betrachter nicht mehr auseinander-

zuhalten sind, bzw. es zu ausgeprägten Riegelbildungen/ Häufungen ohne größere Abstände 

(deutlich unter 3 km) zwischen Potenzialflächen kommt. 

Durch die vorgezogene Umweltprüfung (Eignungsprüfung) kann sichergestellt werden, dass auch 

im räumlichen Planungskonzept nicht flächenscharf und/ oder quantitativ darstellbare Qualitäten 

und Kriterien fachgerecht berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse und Empfehlungen der vorgezogenen Umweltprüfung sind in Tab. 4 nach Orts-

lagen gruppiert dokumentiert. 

 
 
Hierzu wird auch auf Karte 5 („Potenzialflächen für die Einzelfallprüfung“) in der Begründung ver-
wiesen. Nachfolgende Abbildung stellt die entsprechenden Ortslagen ebenfalls im Überblick dar. 
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Abb. 1:  Karte der Potenzialflächen zur vorgezogenen Umweltprüfung 
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Tab. 4:  Vorgezogenen Umweltprüfung der vorhandenen Vorranggebiete und Potenzialflächen, 2. Durchgang 

Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

Vorh. Vorranggebiete RROP 2004 (kursiv dargestellt) und Potenzialflächen (PF) 

Leisten 

Leisten (RROP 
2004) 

150,5 

- Bestandsfläche mit 15 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Harte Tabuzone sehr kleinflächige betroffen, Überschneidung innerhalb 400 

m Abstand Siedlung  
- Durch Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung überdeckt , inner-

halb Jagdgebiet Schwarzstorch, Nachweise konzentriert jedoch auf Niede-
rungen, Brutnachweise Wiesenweihe aus mehreren Jahren am Rand der 
Fläche 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Bestandsfläche mit 
15 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 

Leisten Süd (RROP 
2004) 

55,3 

- Vorrangfläche 2004 ohne Anlagenbestand 
- Innerhalb harter Tabuzone (Vogelschutzgebiet), Rotmilan, Wiesenweihe,  

Ortolan 
- Gute – sehr gute Leistungsdichte 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen, Entlassung 
aus der Flächenkulisse 

Innerhalb harter 

Tabuzone 

Clenze 

Clenze (RROP 
2004) 

33,2  

- Bestandsfläche  mit 3 Anlagen innerhalb VR RROP 2004, östlich davon 4 
weitere Anlagen außerhalb VR (dort tlw. innerhalb harter Tabuzone), 
- Harte Tabuzone kleinflächig betroffen, bestehende Freileitungen, bzw. 

kleinflächige Überschneidung innerhalb 400 m Abstand Siedlung, so-
wie teilweise harte Tabuzone Naturschutz (NSG inkl. gemäß NSG-VO 
festgesetzte Abstandsbereiche mit Bauverbot von WEA) 

- Abstände Siedlung ca. 300 – 500 m,  
- Abstand VSG ca. 700 m, FFH ca. 330 m,  
- Rundlinge UNESCO ca. 300 m / Mammoißel ca. 1.000 m 
- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung westlich angrenzend, 

Überdeckung mit Brutvogellebensraum landesweiter / regionaler Bedeu-
tung, südlich Jagdgebiet Schwarzstorch, Brutgebiet Gain 

- Gute Leistungsdichte 
- Ergänzungsfläche 23 ha v. a. in Verbindung mit PF 19, PF 69 überwiegend 

innerhalb. 

Einzelfallprüfung 
im Zusammenhang mit 
PF 19, 69 

Bestandsfläche  mit 
3 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

PF 19 Clenze 23,1 

- Durch L 261 von Bestandsfläche RROP 2004 Clenze und PF 69 getrennt 
(600m), 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion, Straße 
- Im Osten angrenzend  Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung, 

Brutnachweis 2011 in < 1000m Entfernung, östlicher Bereich überdeckt 
sich mit einem Ortolanlebensraum (landesweite Bedeutung) 

- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 69 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 69 Clenze 0,8 

- Teilfläche innerhalb der Bestandsfläche Clenze VR RROP 2004 mit 3 Anla-
gen 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- Abstand 500m zu Teilfläche /PF19 
- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald 
- Nordteil von Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung überdeckt, 

Brutnachweis 2011 in < 1000m Entfernung 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 19 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

Reetze 

Reetze (RROP 
2004) 

11,5 

- Bestandsfläche mit 3 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 (eine weitere süd-
westlich außerhalb des VR-Gebietes) 

- Flächenüberlagerung mit  harter Tabuzone (400m-Puffer Wohnbaufläche 

Innenbereich Reetze, s. u.), die auch einen Anlagenstandort betrifft,  
- Abstand Siedlung ca. 340 – 400 m, Rundlinge  

UNESCO direkt betroffen 
- Überlagerung tlw. mit Rotmilan-Lebensraum, landesweite Bedeutung 
- Großer Abstand zum kleinen LSG Sandberg (ca. 600m zur WEA) 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Bestandsfläche mit 
3 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg sachlicher  
Teilabschnitt Windenergienutzung 

31 

Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

Bösel 

Bösel (RROP 2004) 92  

- Bestandsfläche mit 9 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Harte Tabuzone kleinflächig betroffen, Überschneidung innerhalb 400 m 

Abstand Siedlung,  
- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich angrenzend 

ohne Überlagerung, südlich Jagdgebiet Schwarzstorch,  
- Gute Leistungsdichte 
- Ergänzungsfläche 79 ha v. a.  in Verbindung mit PF 4, PF 26 überwiegend 

innerhalb. 

Einzelfallprüfung 
im Zusammenhang mit 
PF 4, 26 

Bestandsfläche mit 
9 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 

PF 4 Bösel  79,0 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung östlich angrenzend  
- Lokale Bedeutung als Gastvogellebensraum 
- Lage am Rand eines Rastgebietes zeitweise hoher Bedeutung (Jeetzel) 
- Kranich-Lebensraum  innerhalb mit Brutverdacht und Vorranggebiet für Na-

tur und Landschaft 
- Lebensraum der Wiesenweihe  mit Brutnachweisen in <1000m Entfernung 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
26 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 
 

PF 26 Bösel 10,7 
- Teilfläche innerhalb  Bestandsfläche VR RROP2004 mit 9 Anlagen, Nähe 

zu PF 4 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
4 und RROP 2004 

Tarmitz 

Tarmitz(RROP 
2004) 

93,0 

- Bestandsfläche  mit 13 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Harte Tabuzone kleinflächige betroffen, Überschneidung, u. a. Kreisstraße 

K 2, innerhalb 400 m Abstand Siedlung  
- Abstand VSG ca. 550 m, FFH ca. 90 m, Siedlung ca. 290 – 460 m 
- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich angrenzend 

und überlagernd, Schwarzstorchlebensraum im Umfeld (Jeetzel, Lucie, 
Künscher Landwehr, Tarmitzer Kanal) 

- Überwiegend gute Leistungsdichte. 
- kleinflächige südliche Erweiterung PF 30 um ca. 4 ha zu prüfen, PF 24 in-

nerhalb.  

Einzelfallprüfung 
im Zusammenhang mit 
PF 24, 30 

Bestandsfläche  mit 
13 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

PF 24 Tarmitz 14,0 

- Teilfläche innerhalb  Bestandsfläche VR RROP2004 mit 13 Anlagen, Nähe 
zu PF 30 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich angrenzend, 
Schwarzstorchlebensraum im Umfeld (Jeetzel, Lucie, Künscher Landwehr, 
Tarmitzer Kanal) 

- Lage im Bereich einer Zugroute (Landgraben – Jeetzel – Elbniederung) 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
30 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 30 Tarmitz 9,0 

- Teilfläche innerhalb  Bestandsfläche VR RROP2004 mit 13 Anlagen, Nähe 
zu PF 24 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung nördlich, Schwarz-
storchlebensraum im Umfeld (Jeetzel, Lucie, Künscher Landwehr, Tarmit-
zer Kanal) 

- Lage am Rand einer Zugroute (Landgraben – Jeetzel – Elbniederung) 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
24 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

Woltersdorf (Thurauer Berg) 

Woltersdorf 
(Thurauer Berg) 
(RROP 2004) 

43,1 

- Bestandsfläche  mit 7 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Größere Teilfläche Innerhalb harter Tabuzone (nördl. Drittel innerhalb des 

400 m Abstand Siedlung, s. u.), auch Anlagenstandorte betroffen 
- Abstand VSG ca. 450 m, FFH ca. 90 m, Siedlung ca. 290 – 470 m 
- Gute – sehr gute Leistungsdichte 
- Vergrößerung um 105 ha, PF 5, 16, 33, 41 zu prüfen, ggf. separate Be-

trachtung von Teilflächen 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
5, 16, 33, 41 

Bestandsfläche  mit 
7 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 

PF 5 Woltersdorf  73,9 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung,  
- Brutnachweis der Wiesenweihe 2013 in <1000 m Entfernung 
- Zwergfledermäuse in Kirche Woltersdorf 
- Baudenkmal Kirche Woltersdorf 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
16, 33, 41 und VR 
RROP 2004  

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 16 Woltersdorf 27,1 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung, VR Rohstoffgewinnung / Sand  
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
5, 33, 41 und VR 
RROP 2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

PF 33 Woltersdorf/ 
Thurauer Berg 

7,0 

- Teilfläche VR RROP2004 mit Bestandsanlage 
- Fläche für sich genommen zu klein  
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- keine entgegenstehende Belange erkennbar  
- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
5, 16, 41 und VR 
RROP 2004 

Teilfläche VR 
RROP2004 
relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 41 Woltersdorf 3,9 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- nur durch Straße von PF 5 getrennt 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- keine entgegenstehende Belange erkennbar  
- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung, Straße 
- Brutnachweis der Wiesenweihe 2013 in <1000 m Entfernung 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
5, 16, 33 und VR 
RROP 2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

Tobringen 

Tobringen (RROP 
2004) 

53,3 

- Bestandsfläche  mit 7 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Harte Tabuzone sehr kleinflächige betroffen, Überschneidung im Norden 

bei Tobringen innerhalb 400 m Abstand Siedlung) 
- Abstand zum östlich gelegenen VSG-/FFH-Gebiet „Nemitzer Heide“ ausrei-

chend (1.000 m) 
- Abstand zum westlich, südlich und östlich gelegenen Vogelschutzgebiet Lu-

cie mind. 500 m 
- Hinweis auf Rotmilan-Brutpaar östlich der VR-Fläche, Nordteil von Rotmi-

lan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung überdeckt 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 
- Vergrößerung um 17 ha, PF 13, 34, 39 zu prüfen 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit  
PF 13, 34, 39 

Bestandsfläche  mit 
7 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 

PF 13 Tobringen 32,8 

- Teilfläche innerhalb VR RROP 2004 / Bestandsfläche  mit 3 Anlagen 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- Abstand zum westlich gelegenen FFH-Gebiet „Nemitzer Heide“ >1.000 m 
- Abstand zum östlich gelegenen Vogelschutzgebiet Lucie mind. 500 m und 

durch Waldfläche abgeschirmt 
- Hinweis auf Rotmilan-Brutpaar in deutlich unter 1500 m Entfernung, Nord-

teil von Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung überdeckt 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 39 und VR RROP 
2004 

Teilfläche innerhalb 
VR RROP 2004 / 
Bestandsfläche  mit 
3 Anlagen, rele-
vante Kriterien wer-
den eingehalten, 
Zuordnung zu Be-
standsfläche 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

PF 34 Tobringen 6,3 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- nur durch Straße von PF13 und RROP-Fläche getrennt 
- Abstand zum westlich gelegenen FFH-Gebiet „Nemitzer Heide“ >1.000 m 
- Abstand zum östlich gelegenen Vogelschutzgebiet Lucie mind. 500 m und 

durch Waldfläche abgeschirmt 
- Hinweis auf Rotmilan-Brutpaar < 1500 m Entfernung 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 13, 39 und VR 
RROP 2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 39 Tobringen 4,5 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- nur durch Straße von PF 13 getrennt, räumliche Nähe zu Bestandsfläche 

mit 7 Anlagen  
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- Abstand zum westlich gelegenen FFH-Gebiet „Nemitzer Heide“ >1.000 m 
- Abstand zum östlich gelegenen Vogelschutzgebiet Lucie mind. 500 m  
- Begrenzende Kriterien: Siedlung,  Wald, FFH-Gebiet 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 13 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

Schweskau/ Trabuhn 

Schweskau (RROP 
2004) 

68,8  

- Bestandsfläche  mit 8 Anlagen innerhalb VR RROP 2004 
- Keine harte Tabuzone betroffen  
- innerhalb weicher Tabukriterien (Abstände Siedlung, Wald), Siedlung ca. 

400 m,  
- prinzipiell für Repowering geeignet, aber bekannte Schlagproblematik 

Großvögel, Rotmilan, Mindestabstand zu Horststandorten 2014 nördl. Si-
mander und 2011 / 2014 (vermutet) bei Großwitzeetze unterschritten, See-
adler 

- Schlagproblematik Fledermäuse 
- Gute Leistungsdichte 
- Vergrößerung nach Norden um 10 ha, PF 14 

 
 
 
Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 14 und PF 18 

Bestandsfläche  mit 
8 Anlagen inner-
halb VR RROP 
2004 
 

Trabuhn (RROP 
2004) 

60,3 
 

- Vorrangfläche 2004 ohne Bestandsanlagen 

- Keine harte Tabuzone betroffen  
- Abstände Siedlung ca. 500 m,   
- straßennahe Teilflächen als PF 18 ermittelt, 
- Im Vergleich zu anderen untersuchten Flächen weniger Großvogelaktivitä-

ten (gilt auch für Schweskau), Rotmilan jedoch regelmäßig v. a. östlich der 
Teilfläche Schweskau 

 

Vorrangfläche 2004 
ohne Bestandsan-
lagen 
Keine harte 
Tabuzone betroffen  
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Rotmilan- Mindestabstand zu Horststandorten 2011 / 2014 (vermutet) bei 
Großwitzeetze unterschritten bzw. knapp eingehalten, Weißstorch –Min-
destabstand nach Kriwitz örtl. unterschritten 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung östlich bei Großwitze-
etze, nicht überlagernd südlich, Jagdgebiet, Brutgebiet Schwarzstorch, 
Weißstorch- und Kranich-Lebensraum südlich, Brutvogellebensraum inter-
nationaler Bedeutung westlich (Wiesenweihe),  

- bekannte Schlagproblematik Großvögel (Rotmilan, Seeadler), Fledermäuse 
der nördlichen Fläche Schweskau 

- Lage nah am VSG (ca. 650 m) parallel und zwischen VSG-Teilflächen 
(Planken / Landgrabenniederung bei Volzendorf), mögliche Beeinträchti-
gung auf Ebene der Regionalplanung nicht ganz auszuschließen 

- Lage im Rastgebiet Landgraben-Dummeniederung mit zeitweise hoher Be-
deutung und an Zugrouten (quer zu Landgraben-Dummeniederung-Arend-
see, Gartower Elbmarsch - Landgraben-Dummeniederung) 

- Gute Leistungsdichte  

PF 14 Schweskau 30,7 

- Teilfläche innerhalb VR RROP 2004 / Bestandsfläche  mit 2 Anlagen 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- Vergrößerung nach Norden um 10 ha,  
- Schlagproblematik Fledermäuse wie VR Schweskau 
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
VR RROP 2004 

Teilfläche innerhalb 
VR RROP 2004 / 
Bestandsfläche  mit 
2 Anlagen 
relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

PF 18 Trabuhn 24,9 

- Innerhalb Vorrangfläche 2004 ohne Bestandsanlagen 

- Schlagproblematik Fledermäuse wie VR Schweskau  
- Gute Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 14 und VR RROP 
2004 

relevante Kriterien 
werden eingehal-
ten, Zuordnung zu 
Bestandsfläche 

Dangenstorf 

PF 3 Dangensdorf  104,1 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung,  
- Rotmilan-Lebensraum in 300m Entfernung, aktuelle Brutstandorte (2014) 

unter 500 m Abstand und weiterer vermutet in unter 1000 m Abstand, hohe 
Aktivität im westlichen Flächenteil 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere Rot-
milan und Wiese-
weihenlebensraum 
mit regelmäßigen 
Brutnachweisen, 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Großvogel-Lebensraum nationaler Bedeutung südlich angrenzend : Stetig 
besetztes Brut- u. Nahrungshabitat der Wiesenweihe  

- Lage am Rand einer Zugroute (Landgraben – Elbniederung), eines Rastge-
bietes zeitweise hoher Bedeutung.  

- Einkreisende Wirkung für die Ortslage Lichtenberg in Verbindung mit der 
Bestandsfläche Thurauer Berg sowie den Flächen um Woltersdorf (u. a. PF 
5, Abstand deutlich unter 2 km) und PF 15 

- gute Leistungsdichte  
- Abstand zu Bestandsflächen Schweskau ca. 2 km  und Thurauer Berg 

deutlich unter 2 km., fehlende Bündelungsfunktion mit Bestandsflächen 

Einkreisende Wir-
kung für Lichten-
berg. 

PF 15 Dangenstorf 28,3 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung,  
- Rotmilan-Lebensraum südlich angrenzend mit Brutnachweis / Horst in 

<1.000m (2014) 
- Großvogel-Lebensraum nationaler Bedeutung südlich in <1.000m Entfer-

nung: Stetig besetztes Brut- u. Nahrungshabitat der Wiesenweihe, hohe  
Wiesenweihenaktivität in der Fläche selbst in 2014 nachgewiesen 

- Einkreisende Wirkung der Waldfläche des ÖÖring und von Lichtenberg in 
Verbindung u. a. mit PF 5 und 3, Bestandsfläche Thurauer Berg 

- gute Leistungsdichte  
- Abstand zu Bestandsflächen Thurauer Berg deutlich unter 2 km, zur Fläche 

PF 5 < 1.000 m (durch Wald getrennt), fehlende Bündelungsfunktion mit 
Bestandsflächen 

- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite) 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere Rot-
milanlebensraum 
mit regelmäßigen 
Brutnachweisen,  
Lebensraum der 
Wiesenweihe 

Prezier  

PF 12 Prezier 

 
(32,9) 
 
 
2018: 
18,9 
ha  

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, VR Erholung, VR Hochwasserschutz, 
FFH/ VSG 

- Abstand zum Vogelschutz- und FFH-Gebiet Landgraben- und Dummenie-
derung 500 m 

- Verbundachse Lüchower Landgraben; Jagdgebiet des Schwarzstorchs; 
Rotmilanlebensraum mit Brutnachweis sowie Schwarzstorchbrutgebiet 
westlich angrenzend, mehrere Nachweise von Kranichbruten und Wiesen-
weihe 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Lage innerhalb der 
Landgrabenniede-
rung (Vogellebens-
raum, Verbun-
dachse), 
 
fehlender Abstand 
zur Bestandsfläche  
Schweskau 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Lage innerhalb der Landgrabenniederung, Bedeutung der Landgrabennie-
derung wiederum als Zugvogelkorridore (AAG 2014, Landgraben Richtung 
Arendsee und in Richtung Gartower Tannen / Elbe, zudem zeitweise be-
deutendes Rastgebiet). 

- Gute Leistungsdichte 
- Abstand zu Bestandsfläche Trabuhn  < 2km, zur Bestandsfläche Schwes-

kau < 2,5 km, fehlende Bündelungsfunktion 
- 2018 geänderte Flächengröße aufgrund geänderter Bauverbotszone von 

1000m zum  NSG- Lüchower Landgrabenniederung als neues Kriterium 

PF 46 Prezier 2,2 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- nur durch K 5 von PF12 getrennt 
- Begrenzende Kriterien: Siedlung, VR Erholung, VR Hochwasserschutz 
- Abstand zum Vogelschutz- und FFH-Gebiet Landgraben- und Dummenie-

derung 500 m 
- Lage in Verbundachse Lüchower Landgraben: Jagdgebiet des Schwarz-

storchs; Rotmilanlebensraum mit Brutnachweis sowie Schwarz-storchbrut-
gebiet westlich angrenzend, mehrere Nachweise von Kranichbruten und 
Wiesenweihe im Umfeld 

- Lage innerhalb der Landgrabenniederung Bedeutung der Landgrabennie-
derung wiederum als Zugvogelkorridore (AAG 2014, Landgraben Richtung 
Arendsee und in Richtung Gartower Tannen / Elbe, zudem zeitweise be-
deutendes Rastgebiet). 

- Abstand zu Bestandsfläche Trabuhn  < 2km, zur Bestandsfläche Schwes-
kau < 2,5 km, fehlende Bündelungsfunktion  

- Gute Leistungsdichte 
- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite, sehr klein) 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

 
 
 
Lage innerhalb der 
Landgrabenniede-
rung (Vogellebens-
raum, Verbun-
dachse) 
 
fehlender Abstand 
zu Bestandsfläche 
Schweskau 

Prezelle  

PF 6 Prezelle Nord 73,0 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Süden durch vorgelagerten 

Wald, aber einkreisende Wirkung ggf. Siedlung Prezelle 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering  
- Brutgebiet Schwarzstorch, Seeadler östlich im Wald, starker Hinweis auf 

Kranichbrut im Umfeld, tlw. intensive Raumnutzung Rotmilan, Seeadler, 
Kranich im Umfeld)  

 
 
 
 
 
Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
6, 7, 8, 20, 28,  unter 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Vergleichsweise ungünstige Erschließung und schlechte (ungünstigste) 
Leistungsdichte 

- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite) 

besonderer Berück-
sichtigung auch der 
Fläche PF 1 (Vermei-
dung einer einkreisen-
den Wirkung für Pre-
zelle/ Lomitz Alterna-
tivenbetrachtung) 
 
 
 

PF 7 Prezelle Ost 
(Mitte) 

63,3 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen durch vorgelagerten 

Wald 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering 
- Schlechte Leistungsdichte 
- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite) 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 8 Prezelle Süd 56,2 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion  
- nach Westen Sichtbarkeit vom Ortsrand gegeben 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 
- Deutlich unter 3 km Abstand zu PF 1 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 20 südöstlich 
Prezelle 

22,5 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Wald, z.T. mit Schutzfunktion 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen durch vorgelagerten 

Wald 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering 
- Schlechte Leistungsdichte 
- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite), damit begrenzte Eignung 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit PF 
6, 7, 8, 28, 48 unter 
besonderer Berück-
sichtigung auch der 
Fläche PF 1 (Vermei-
dung einer einkreisen-
den Wirkung für Pre-
zelle/ Lomitz Alternati-
ven-betrachtung) 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 28 nördlich Pre-
zelle 

9,5 

- Fläche für sich genommen zu klein, Entfernung 35m zu PF6 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend  
- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Süden durch vorgelagerten 

Wald, aber einkreisende Wirkung ggf. Siedlung Prezelle 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering  

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 6, 7, 8, 20 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Brutgebiet Schwarzstorch, Seeadler östlich im Wald, starker Hinweis auf 
Kranichbrut im Umfeld, tlw. intensive Raumnutzung Rotmilan, Seeadler, 
Kranich im Umfeld)  

- Vergleichsweise ungünstige Erschließung und schlechte (ungünstigste) 
Leistungsdichte 

- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite), damit begrenzte Eignung 

PF 48 südöstlich 
Prezelle 

2,0 

- Für sich genommen viel zu klein, (Seitenlänge < 100m) aber Nähe zu PF 
20 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend , daher auf der Potenzialfläche keine entgegenste-
hende Belange erkennbar  

- Begrenzende Kriterien: Wald, z.T. mit Schutzfunktion 
- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen durch vorgelagerten 

Wald 
- Auswirkungen auf Landschaftsbild innerhalb der Wälder gering 
- Schlechte Leistungsdichte 
- Insgesamt sehr schmale Fläche (<100120 m Breite, sehr klein), damit 

keine Eignung (Rotordurchmesser bereits deutlich unter 100 m liegen 
zwangsläufig z. T. außerhalb der Fläche) 

 
 
 
Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Fläche für sich ge-
nommen zu schmal 
um eine WEA voll-
umfänglich aufzu-
nehmen 

Lanze – Lomitz, Simander  

PF 1 Lanze - Lomitz  310,3 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Wald, Siedlung,  
- In der/ um die Fläche Brutnachweise Wiesenweihe 2009, Kranich 2010, 

Rotmilan  
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 
- Deutlich unter 3 km Abstand zu PF 8  
- Einkreisende Wirkung v. a. für die Ortslage Lanze in Verbindung mit PF 2 

und 9, sowie Lomitz  

Einzelfallprüfung unter 
besonderer Berück-
sichtigung auch der 
Teilflächen Prezelle 
(Vermeidung einer ein-
kreisenden Wirkung für 
Prezelle/ Lomitz Alter-
nativenbetrachtung) 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 2 Lomitz 245,7 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion, FFH/ VSG, 
Brutvögel 

- Abstand zum VSG/ FFH-Gebiet Landgraben-Dumme-Niederung knapp 
500m 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere Lage 
am Rand einer 
Zugroute (Landgra-
ben – Elbniede-
rung), intensive 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- Innerhalb Jagdgebiet Schwarzstorch, Schwarzstorchbruthabitat angren-
zend/ überlagernd, Kranichbrutplatz (unter 500 m) / intensive Raumnut-
zung, Rotmilanbrutplatz unter 1.500 m, tlw. intensive Raumnutzung im Um-
feld, Wiesenweihe, Seeadlerbruthabitat im nahen Umfeld, Niederungsbe-
reich zwischen VSG (Vernetzung),Teilbereichen der VS-Gebiete Lucie und 
Landgrabenniederung(Vernetzungsfunktion), Riegelbildung in Verbindung 
mit PF 1 und PF 9. Sehr strukturreicher Niederungsbereich, daher pot. sehr 
hohes Schlagrisiko Fledermäuse erwartbar 

- Lage am Rand einer Zugroute (Landgraben – Elbniederung) 
- Einkreisende Wirkung für die Ortslagen Lanze und Simander in Verbindung 

mit PF 1 und PF 9, Bestand Schweskau, sowie die Ortslage Lomitz in Ver-
bindung mit PF 1, 23 und PF 8 

- MäßigeMittlere - gute Leistungsdichte  
- Abstand zu Bestandsfläche Schweskau ca. 2,5 km, zu PF 1 unter 400 m, 

zudem stark gegliederter/ zersplitterter Flächenzuschnitt (in Verbindung mit 
PF 23), damit fehlende Bündelungsfunktion bei gleichzeitig sehr großer 
Raumwirksamkeit z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite) 

Raumnutzung, 
Schwarzstorch, 
Kranich, Rotmilan 
Wiesenweihe, See-
adlerbruthabitat im 
nahen Umfeld,  
Lage zwischen Vo-
gelschutzgebieten, 
einkreisende Wir-
kung (v. a. Lanze, 
Simander) 

PF 23 Lomitz 18,7 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, mit Schutzfunktion, VSG, Brutvögel 
- Innerhalb Jagdgebiet Schwarzstorch, Kranichbrutplatz (unter 500 m) / inten-

sive Raumnutzung,  
Rotmilanbrutplatz unter 1.500 m, tlw. intensive Raumnutzung im Umfeld, 
Wiesenweihe, Schwarzstorch- und Seeadlerbruthabitat im nahen Umfeld 
Niederungsbereich zwischen VSG (Vernetzung), Riegelbildung in Verbin-
dung mit PF 1, 2 und PF 9 

- Sehr strukturreicher Niederungsbereich, daher pot. sehr hohes Schlagrisiko 
Fledermäuse erwartbar. 

- Einkreisende Wirkung für die Ortslagen Lanze und Simander in Verbindung 
mit PF 2, PF 9 und der Bestandsfläche Schweskau sowie die Ortslage Lo-
mitz in Verbindung mit PF 1, 2 und PF 8 

- MäßigeMittlere - gute Standorteignung / Leistungsdichte  
- Abstand, zu PF 1 unter 700 m, zudem stark gegliederter/ zersplitterter Flä-

chenzuschnitt (in Verbindung mit PF 2), damit fehlende Bündelungsfunktion 
bei gleichzeitig sehr großer Raumwirksamkeit 

- Mäßige Leistungsdichte  
 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

 
 
 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere inten-
sive Raumnutzung, 
Schwarzstorch, 
Kranich, Rotmilan 
Wiesenweihe, See-
adlerbruthabitat im 
nahen Umfeld,  
Lage zwischen  
Vogelschutzgebie-
ten,  
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

PF 9 Simander 55,7 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion 
- 2 Brutnachweise des  Kranichs 2010 deutlich unterhalb 500 m 
- nach Süden Sichtbarkeit vom Ortsrand gegeben 
- Riegelbildung zwischen VSG in Verbindung v. a. mit PF 2  
- Lage im Bereich einer Zugroute (Landgraben – Elbniederung) 
- Einkreisende Wirkung für die Ortslage Simander in Verbindung mit PF 2 

und der Bestandsfläche Schweskau 
- MäßigeMittlere – gute Leistungsdichte 
- Abstand zu Bestandsfläche Schweskau < 1.,5 km, fehlende Bündelungs-

funktion mit Bestandsflächen 
- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite) 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere Brut-
nachweise des Kra-
nichs,  
Lage im Bereich ei-
ner Zugroute 
(Landgraben – Elb-
niederung),  
Lage zwischen Vo-
gelschutzgebieten, 
einkreisende Wir-
kung 

Gollau  

PF 10 Gollau 45,2 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald 
- Nordteil an Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung angrenzend, 

Brutnachweis 2011 unter 1500 m Entfernung 
- Abstand zu FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 

900m 
- Abstand zu Bestandsflächen Reetze unter 4.500m,  
- Nahe Antragsgebiet UNESCO-Weltkulturerbe 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 21 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 21 Gollau 20,2 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald,  
- MäßigeMittlere – gute  Standorteignung / Leistungsdichte 
- Abstand zu Bestandsflächen Reetze <3.100 m, zu Tarmitz < 5.000m,  
- Nähe Antragsgebiet UNESCO-Weltkulturerbe 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 10 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

Breselenz  

PF 11 Breselenz 34,7 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend  

- Ost- und Südteil an Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung an-
grenzend, nach Norden in 400m Entfernung ein weiterer Lebensraum  mit 
Rotmilanbrutnachweis 2012, 

- mehrere Brutnachweise des Kranichs  2011 in <500m Entfernung,  
- Hinweise auf Nahrungshabitat Schwarzstorch  
- Abstand zu FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 

nach Süden <500m, nach Norden > 1.000m 
- Lage im Bereich einer Zugroute (Jeetzel – Elbniederung) 
- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion 
- schlechte Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 27 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

PF 27 Breselenz 10,6 

- Fläche für sich genommen zu klein, Entfernung 200m zu PF11 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend ,  
- Ostteil an Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeutung angrenzend, 

nach Süden in 400m Entfernung ein weiterer Lebensraum mit Brutnachweis 
des Rotmilans 2011 

- Brutnachweis des Kranichs  2011 in <500m Entfernung,  
- mehrere Brutnachweise der Wiesenweihe 2010 - 2012, einer in < 1.000m 

Entfernung 
- Hinweise auf Nahrungshabitat Schwarzstorch  
- Abstand zu FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 

nach Süden <400m, nach Norden > 1.000m 
- Lage im Bereich einer Zugroute (Jeetzel – Elbniederung) 
- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion 
- schlechte Leistungsdichte, z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite), 

damit begrenzte Eignung 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 11 
 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

Platenlaase  

PF 45 Platenlaase 2,4 

- Fläche für sich genommen zu klein  
- Seite ca. 105m, aber Entfernung 120 m zu PF22 
- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-

niert und ausreichend ,  
- Lage in der Niederung der Jeetzel mit Verbundfunktion, Jagdgebiet 

Schwarzstorch, Brutnachweise Schwarzstorch, zeitweise große Bedeutung 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 22  
 

relevante Kriterien 
werden eingehalten 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

als Rastgebiet, Nördlich Rotmilan-Lebensraum landesweiter Bedeutung in 
300m Entfernung mit Brutnachweis 2011 <1500 m  

- Abstand zu FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ < 
250m 

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, FFH 
- MäßigeMittlere Leistungsdichte 
- z. T. sehr schmale Fläche (<100120 m Breite), damit nur begrenzte Eig-

nung 

PF 22 Platenlaase 19,3 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend ,  

- Lage in der Niederung der Jeetzel mit Verbundfunktion zwischen zwei Brut-
gebieten des Schwarzstorch in 2 -4 km Entfernung, innerhalb Jagdgebiet 
Schwarzstorch, zeitweise große Bedeutung als Rastgebiet , 

- Nördlich Rotmilan-Lebensraum nationaler Bedeutung in 450m mit Brut-
nachweis 2011 < 1500 m Entfernung, im Vergleich zu PF 17 aber nicht 
„umschlossen“ 

- Abstand zu FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 
200m  

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, z.T. mit Schutzfunktion, VR Roh-
stoffabbau, FFH 

- schlechte Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung im 
Zusammenhang mit 
PF 45  

relevante Kriterien 
werden eingehalten 

Breese im Bruche  

PF 17 Breese im 
Bruche 

25,2 

- Abstände zu relevanten Belangen nach Kriterien gemäß KT-Beschluss defi-
niert und ausreichend 

- Nordteil angrenzend an  Rotmilan-Lebensraum und Schwarzstorch Brutha-
bitat mit landesweiter Bedeutung, im Süden und Osten ebenfalls Rotmilan-
Lebensräume und Brutnachweise, damit von Großvogellebensräumen 
quasi umschlossen 

- Hinweise auf ein weiteres Brutgebiet des Schwarzstorchs in <1000 m Ent-
fernung und Fischadlerbruthabitat 

- Abstand zum FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 
200m 

- Lage in der Jeetzelniederung mit zeitweise großer Bedeutung als Rastge-
biet, Lage im Bereich einer Zugroute (Jeetzel – Elbniederung) 

- Begrenzende Kriterien: Siedlung, Wald, tlw. mit Schutzfunktion 

Fläche nicht weiter zu 
verfolgen 

Vielzahl entgegen-
stehender Belange, 
insbesondere sehr 
schmale ungünstig 
geschnittene Flä-
che, umschlossen 
von avifaunistisch 
wertvollen Berei-
chen mit kritischen 
Arten, Nähe zum 
FFH-Gebiet, Lage 
in der Jeetzelniede-
rung als Rastgebiet 
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Bezeichnung 
Größe 
[ha] 

Anmerkungen Empfehlung 
Entscheidender 
Grund  

- schlechte Leistungsdichte, z. größeren Teilen sehr schmale Fläche 
(<100120 m Breite), damit begrenzte Eignung, fehlende Bündelung 

und im Bereich ei-
ner Zugroute 

 

Weitere Teilflächen unter (10 -) 15 ha wurden nicht weiter betrachtet, wenn sie vereinzelt und ohne Zuordnung zu größeren Flächen lagen oder 

nicht die nötige Seitenlänge/ Breite von mind. 100120 m aufwiesen.  

Die aus dieser Übersichtsprüfung resultierenden, weiter zu verfolgenden vorhandenen Vorranggebiete RROP 2004/ Potenzialflächen werden als 

potenzielle. Vorranggebiete in der Einzelfallprüfung näher betrachtet.  
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1.5.6 Methodische Alternativen zum angewandten Auswahlprozess 

Die Festlegung der Planungskriterien erfolgte nach intensiven Beratungen in den Ausschüssen 

des Kreistages (Ausschusses für Regional-/Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und 

Beschäftigung, Tourismus und des Ausschusses für Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutz, 

Land- und Forstwirtschaft sowie im Kreisausschuss). Ihre Verwendung wurde unter Berücksich-

tigung von Alternativen (auch im Zuge der zwei Bearbeitungsdurchläufe in der Prüfkulisse) dis-

kutiert und beschlossen. Weitergehende Überlegungen zu Auswahl, Art und Gewichtung der Kri-

terien sind Kapitel 4.2 der Begründung zur 1. Änderung des RROP 2004 zu entnehmen.  

Die letztlich verwendeten umweltbezogenen Schutzabstände (vgl. Tab. 2) sind als vorsorgeori-

entiert einzustufen.  

Gegenüber den Empfehlung des NLT und dem ursprünglichen Planungskonzept wurden jedoch 

Reduktionen vorgenommen zugunsten einer Erhöhung des Flächenanteils für die Windenergie-

nutzung.  

So wurden für eine Reihe von Kriterien keine weichen Tabuzonen festgelegt (z. B. im Bereich 

Infrastruktur). Im Bereich der Siedlung wurde gegenüber dem 1. Planungskonzept der Abstand 

auf 900 m reduziert.  

Im Bereich Naturschutz wurden pauschale Abstände ebenfalls reduziert (pauschale Abstände zu 

Naturschutzgebieten und avifaunistisch wertvollen Bereichen nationaler und landesweiter Bedeu-

tung sowie zu Natura 2000-Gebieten).  

Dies heißt jedoch nicht, dass die entsprechenden Bereiche planerisch und umweltfachlich nicht 

mehr angemessen berücksichtigt worden wären, sondern zunächst lediglich, dass bei fehlenden 

oder stark reduzierten pauschalen Abständen eine intensivere Einzelfallbetrachtung in der Um-

weltprüfung erfolgt.  

 

2 Durchführung der Umweltprüfung 

2.1 Vorgehensweise und Datengrundlagen der gebietsbezogenen 
Umweltprüfung 

Im Ergebnis der vorgezogenen Eignungsprüfung verbleiben 27 Potenzialflächen sowie neun vor-

handene Vorranggebiete, die einzelfallbezogen zu prüfen sind. Diese wurden nach Ortslagen und 

räumlicher Nähe zusammengefasst. Daraus ergeben sich 13 potenzielle Vorranggebiete für die 

Windenergienutzung mit zum Teil mehreren Einzelflächen, die im Zuge der gebietsbezogenen 

Prüfung in den Gebietsblättern untersucht werden.  

Räumlich zusammengefasst werden Potenzialflächen und vorh. Vorranggebiete, wenn ein räum-

licher Zusammenhang besteht. Dieser wird vorausgesetzt, wenn die Gebiete nicht wesentlich 

weiter voneinander entfernt sind, als der Mindestabstand zwischen einzelnen Anlagen beträgt 

(ca. 500 – 700 m bei 5-fachem Rotordurchmesser). Insofern wurden Flächen mit weniger als 500 

bis im Einzelfall bis 1.000 m Abstand zueinander zu einem Gebiet zusammengefasst. 
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Tab. 5:  Übersichtstabelle Prüfkulisse Einzelfallprüfung 

Differenzen zwischen der gerundeten Gesamtfläche und der Summe der Einzelflächen ergeben sich aus 
der Überlagerung von Potenzial- und vorh. Vorranggebieten. 

Prüfkulisse  Hektar (ha)  

Leisten  

Bestand RROP 2004 
150,5 

Clenze ca. 57 

davon Bestand RROP 2004 33,2  

 PF 19 Clenze 23,1 

PF 69 Clenze 
 innerhalb Bestandsfläche 

0,8 

Reetze  

Bestand RROP 2004 
11,5 

Bösel ca. 171 

davon: Bestand RROP 2004 92,0  

 PF 4 westlich Bösel  79,1 

PF 26 Bösel 
 innerhalb Bestandsfläche 

10,7 

Tarmitz ca. 97 

davon Bestand RROP 2004 93  

 PF 30 Tarmitz  
überw. innerhalb Bestandsfläche 

9,0 

PF 24 Tarmitz innerhalb Bestandsfläche 14,0 

Woltersdorf (Thurauer Berg) ca. 151 

davon Bestand RROP 2004 43,1 

 PF 5 Woltersdorf  73,9 

PF 16 Woltersdorf 27,1 

PF 33 Woltersdorf/ Thurauer Berg 
überw. innerhalb Bestandsfläche 

7,0 

PF 41 Woltersdorf 3,9 

Tobringen ca. 73 

davon Bestand RROP 2004 53,3 

 PF 13 Tobringen  
überw. innerhalb Bestandsfläche 

32,8 

PF 34 Tobringen 6,3 

PF 39 Tobringen 4,5 

Schweskau/Trabuhn ca. 141 

davon Bestand RROP Schweskau 68,8 

Bestand RROP Trabuhn 60,3 

 PF 14 Schweskau 
überw. innerhalb Bestandsfläche 

30,7 

PF 18 Trabuhn 
 innerhalb Bestandsfläche 

24,9 

Prezelle 224,5 

PF 6 Prezelle Nord 73,0 

PF 7 Prezelle Ost (Mitte) 63,3 
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Prüfkulisse  Hektar (ha)  

PF 8 Prezelle Süd 56,2 

PF 20 südöstlich Prezelle 22,5 

PF 28 nördlich Prezelle 9,5 

Lanze-Lomitz  310,3 

PF 1 Lanze - Lomitz 310,3 

Gollau 65,4 

PF 10 westlich Gollau 45,2 

PF 21 südwestlich Gollau 20,2 

Breselenz 45,3 

PF 11 Breselenz 34,7 

PF 27 Breselenz 10,6 

Platenlaase 21,7 

PF 22 Platenlaase 19,3 

PF 45 Platenlaase 2,4 

 

Im Rahmen der gebietsbezogenen Prüfung zu berücksichtigende Schutzgüter sind  

• die Bevölkerung sowie die Gesundheit des Menschen, 

• Fauna und Flora (wildlebende Tiere und Pflanzen und ihre Lebensräume inklu-

sive der biologischen Vielfalt),  

• Boden, Wasser, Luft und klimatische Faktoren,  

• Landschaft,  

• das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der 

archäologischen Schätze (nachfolgend: Kulturgüter),  

• Sachwerte. 

 

Bewertungs- und Datengrundlagen 

Wesentliche Datengrundlage bilden die auch zur Ermittlung der Suchräume verwendeten 

wertgebenden Landschaftselemente sowie Schutz- und Vorrang-/ Vorsorgegebiete der 

Regionalplanung. Darüber hinaus stellen die explizit im Rahmen der Umweltprüfung 

durchgeführte avifaunistische Übersichtkartierung und die dem Landkreis zur Verfügung gestell-

ten Daten der AAG eine wichtige Datengrundlage zur Konkretisierung der landesweit 

vorliegenden Datensätze des NLWKN dar. In Tab. 6: sind alle berücksichtigten und 

ausgewerteten Daten zur Übersicht aufgelistet.  

Als Bewertungsgrundlage der Umweltprüfung dienen verschiedene einschlägige, teilweise be-

reits in Tab. 7: benannte Studien zu Erheblichkeit und Effektdistanzen negativer Umweltauswir-

kungen von WEA (ML/ NLT 2013, NLT 2014a und b, HÖTKER et. al. 2005, DNR 2005/ 2012, 

LANUV NRW 2002, Nds. Umweltministerium 2016 u.a.). Darüber hinaus fließen Fachkonventio-

nen und insbesondere auch die Rechtsprechung zum Thema der regionalplanerischen Steuerung 

der Windenergienutzung der letzten Jahre in die Bewertung mit ein. Des Weiteren werden schrift-

liche Stellungnahmen beteiligter Verbände und Behörden berücksichtigt. 

Vergleichsbasis für die Prognose des Umweltzustands und deren Bewertung ist die Fortgeltung 

des aktuell gültigen RROP i.S. einer Status quo-Prognose. 

 

 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 
 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 

48 

Tab. 6:  Datengrundlagen der Umweltprüfung 

Inhalt / Bezug Thema  Quelle 

Prüfgegen-

stand 

Vorschlagsgebiete für raumbedeutsame WEA nach Abwägung 

durch LK Lüchow-Dannenberg sowie textliche Festlegungen 

LK Lü-Da 

Umweltbezo-

gene Aus-

schluss- und 

Abwägungskri-

terien  

Wohnbebauung im Innenbereich  LK Lü-Da 

sonstige bauliche Nutzung im Innenbereich  LK Lü-Da 

sonstige wohnbauliche Nutzungen im Außenbereich (Einzelwohn-

häuser, Wochenend- Ferienhaus-, Campingplatzgebiete) 

LK Lü-Da 

Baudenkmale, Rundling LK Lü-Da 

FFH- und EU-VS-Gebiete  LK Lü-Da 

Biosphärenreservat Schutzzone A B C  LK Lü-Da 

Naturschutzgebiete  LK Lü-Da 

(Flächenhafte) Naturdenkmale LK Lü-Da 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) LK Lü-Da 

Gebiete der landesweiten Biotopkartierung NLWKN 

Besondere Schutzfunktion des Waldes  RROP 2004 

Avifaunistisch wertvolle Gebiete internationaler, nationaler und lan-
desweiter Bedeutung für Gast- und Brutvögel, einschl. Daten zu 
Sonderarten (Rotmilan, Seeadler, Schwarzstorch) 

NLWKN (2006 & 
2010, Korrektu-
ren 2014, 2015), 
Daten AAG 2014/ 
2015 

Datenlieferung zu für Gastvögel wertvolle Bereiche (Stand 2015) 
und zu den VSG V26 „Drawehn“, V21 „Lucie“, V 29 „Landgraben- 
und Dummeniederung“, V28 „Nemitzer Heide“, V 37 „Mittelelbe“ 

NLWKN 2015 

Avifaunistisch wertvolle Gebiete regionaler und lokaler Bedeutung: 

Brut- und Gastvögel 

NLWKN (2006, 

2010, 2015), Da-

ten AAG 2014/ 

2015 / 2016 

Wasserschutzgebiete Zone I und II LK Lü-Da 

Vorranggebiete für Natur und Landschaft RROP 2004 

Vorranggebiete für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch 

die Bevölkerung  

RROP 2004 

Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft  RROP 2004 

Landschaftsschutzgebiete  LK Lü-Da 

Weitere Daten 

zu Umweltzu-

stand und Land-

nutzung 

Bodendaten NIBIS (LBEG) 

Topographische Karten LK Lü-Da 

Bahnstrecken, Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-, Kreisstra-

ßen 

RROP 2004 

Flug-/ Landeplätze RROP 2004 

Militärische Anlagen und Sperrgebiete, inklusive äußerer Schutzbe-

reichszone 

RROP 2004 

Hochspannungsfreileitungen RROP 2004 

Bestehende VR Windenergie/WEA im Bestand RROP 2004 

VR Rohstoffgewinnung RROP 2004 

Weitere Informationen zum RROP (Vorsorgegebiete für Natur und 

Landschaft sowie für Erholung) 

RROP 2004 
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2.1.1 Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen 

In der nachfolgenden Tabelle werden die bekannten und zu prüfenden Umweltauswirkungen von 

Windenergieanlagen (WEA) aufgelistet und kurz beschrieben. Genannt werden sowohl negative 

als auch positive Effekte von WEA. Zusätzlich werden Aussagen über Effektdistanzen bzw. Er-

heblichkeitsschwellen – derjenige Abstand, der einzuhalten ist, um erhebliche negative Auswir-

kungen zu vermeiden – getroffen. 

Tab. 7:  Anlage-/betriebsbedingte Wirkungen und Effektdistanzen von WEA 

Schutzgut Auswirkung Effektdistanz/ 
Erheblichkeitsschwelle 

Quelle 

Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen 
Gesundheit 

 

Schallemissionen durch Ge-
nerator und aerodynami-
sche Effekte am Rotor. 

 Schallleistungspegel bei 
Nennleistung ca. 103 -

105 dB(A)17 

Beurteilungspegel von 7 WEA18: 

- 45 dB(A) in 495 m Entfernung 

- 40 dB(A) in 810 m Entfernung 

- 35 dB(A) in 1.230 m Entfernung 

 DNR 2005/2012 

 LANUV (NRW) 
2002 

 LUBW (2015, 
www4.lubw.baden-
wuerttemberg.de) 

Emissionen von tieffrequen-
tem Schall und Infraschall 

Gesundheitliche Wirkungen von Inf-
raschall auf den Menschen treten 
erst ab der Hörbarkeitsschwelle auf. 
Erhebliche Auswirkungen treten auf, 
wenn die Wahrnehmbarkeits-
schwelle nach DIN 45680 (Entwurf) 
überschritten wird. Diverse vorlie-
gende Untersuchungen verschiede-
ner Anlagentypen und –größen (bis 
3 MW) zeigen, dass die Wahrnehm-
barkeitsschwelle im tieffrequenten 
und Infraschallbereich selbst bei ge-
ringen Entfernungen (250 m) zur 
WEA nicht überschritten werden. 
Die Richtwerte der DIN 45680 wer-
den somit durch das (gesetzlich 
zwingend vorgeschriebene) Einhal-
ten der Grenzwerte der TA Lärm 
(siehe Entfernungsangaben) in je-
dem Fall eingehalten. Die Bedeu-
tung tritt gegenüber dem normalfre-
quenten Lärm zurück. 

 VG Würzburg 
07.06.2011, 
AZ W 4 K 10.754 

 LfU Bayern 2012 

 Møller & Pedersen 
2010 

 Dott et al., Bundes-
gesundheitsblatt 
2007 

 LUBW 2016 

Bewegter, periodischer 
Schattenwurf durch den  
Rotor. 

Unzumutbarkeit ab einer Einwirk-
dauer von: 

- > 30 min/d 

- > 30 h/a 

Bei Nabenhöhe von 100 m und Ro-
tordurchmesser von 80 m tritt ab ei-
ner Entfernung von etwa 700 m eine 
erhebliche Beeinträchtigung auf. 

Belästigungsgrenze19 einer 140 m 

hohen WEA (2 MW) bei ca. 1300 m. 

 OVG Greifswald 
8.3.1999, Az. 3M 
85/98 

 LAI 2003 

 FREUND 1999 

 LANUV NRW 2002 

Reflexionen des Sonnen-
lichts (Disko-Effekt) können 
minutenweise auftreten. 

Beeinträchtigungen an maximal 
10 % der astronomisch möglichen 
Zeitpunkte. 

 DNR 2005 /2012 

 ML/ NLT 2013 

 LANUV NRW 2002 

                                                      

17
  vgl. „Umweltverträgliche Windenergienutzung“ DNR 2005/2012.  

18
  vgl. LUBW (2015, www4.lubw.baden-wuerttemberg.de), Grundlage ist ein Windpark von 7 WEA. Schall-

leistungspegel, Nabenhöhe 120 m (vgl. auch LUA-Materialien Band Nr. 63, 2002). 

19 Oberhalb dieser Grenze treten aufgrund des geringen Schattenkontrastes keine temporären Störungen mehr auf.  
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Schutzgut Auswirkung Effektdistanz/ 
Erheblichkeitsschwelle 

Quelle 

Kann bei WEA neueren Typs aus-
geschlossen werden. Auf die Rotor-
blattflächen werden matte Farben 
aufgetragen, so dass keine Lichtre-
flexe und somit auch keine Belästi-
gungen der Anwohner mehr auftre-
ten können 

Beleuchtung der Gondel (für 
WEA > 100 m). Weithin 
sichtbar, bei asynchronem 
Blinken verschiedener WEA 
Unruhe erzeugend. 

Keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen bekannt. 

 LANUV NRW 2002 

Unfallgefahr durch Umkip-
pen oder Herabfallen von 
Teilen der WEA und Eis-
schlag. 

  Kipphöhe der Anlage 

 Eiswurf bei Windstärke 8 und 
laufender Anlage bis maximal 
180 m 

 DNR 2012 

 ML/ NLT 2013 

 „Umzingelung“ von Ort-
schaften, einkreisende Wir-

kung20 

unzumutbare Belastung durch ein-
kreisende Wirkung: 120°-Kriterium 

 MEIL MV 2013 

Tiere, Pflanzen 
und die biologi-
sche Vielfalt 

Schutz der wild le-
benden Pflanzen 
und ihrer Lebens-
gemeinschaften 

Schutz der wild le-
benden Tiere und 
ihrer Lebensge-
meinschaften; 
Schutz ihrer Bio-
tope und ihrer 
sonstigen Lebens-
bedingungen 

Flächenverlust durch Fun-
dament der WEA sowie Zu-
wegungen, Wartungs- und 
Lagerflächen. 

Versiegelung: 300-500 m² pro WEA  

Flächenbeanspruchung pro WEA / 
überstrichene Fläche: 7.850m²  bei 
Rotordurchmesser von 100 m;  
außerhalb der versiegelten Flächen 
ist eine andere Nutzung (z.B. Land-
wirtschaft) noch möglich 

DNR 2005/ 2012 

Kollisionsgefahr bzw.  
Barotrauma (Tötung) für Vö-
gel und Fledermäuse durch 
Mast und Rotor (insbeson-
dere Groß- und Zugvögel 
betroffen.  

Gefährdung stark artenabhängig. 
Einzelfallbetrachtung notwendig. 

 DNR 2005/ 2012 

 ML/ NLT 2013/ 
2014 

 TU Berlin – Institut 
für Umwelt- und 
Landschafts-pla-
nung 2002 Meidungswirkung durch 

Vertikalstrukturen. Beunruhi-
gung und Störung bei der 
Brut (insbesondere Brutvö-
gel des Offenlandes betrof-
fen). 

Stark artenabhängig. Einzelfallbe-
trachtung notwendig. 

Zerschneidungs-/ Barriere-
wirkung zwischen Lebens-
raum und Nahrungs- oder 
Rasthabitaten oder beim 
Vogelzug. 

Gebietswirkung der Anlagen. 

Insbesondere in Bezug auf Leitlinien 
des Vogelzugs zu berücksichtigen. 

Boden 

Schutz von Böden 
und ihren Funktio-
nen im Naturhaus-
halt, insbesondere 
von Böden mit be-
sonders ausge-
prägten Funktio-
nen  

Bodenversiegelung durch 
das Fundament der WEA. 

Die Fundamentfläche moderner An-
lagen der 3-MW-Klasse liegt bei ca. 
300 - 500 m², bei einer Leistung von 
7,6 MW bis zu etwa 600 m².  
 

 Bundesverband 
Boden 2015 

Bodenbeanspruchung für 
Zuwegungen, Lager- und 
Wartungsbereiche. I.d.R. 
nicht komplett versiegelt. 

Flächeninanspruchnahme von bis 
zu 0,3 bis 0,4 ha für den Bau 
schwerlastgeeigneter Zufahrten  

Die nach der Errichtung der Wind-
energieanlagen zurückzubauenden 

 Bundesverband 
Boden 2015 

                                                      

20
 

 Hierzu siehe Erläuterung in Kap. 6 Anhang 
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Schutzgut Auswirkung Effektdistanz/ 
Erheblichkeitsschwelle 

Quelle 

Lager- und Vormontageflächen be-
nötigen ca. 0,2 ha. 

Wasser 

Erhalt, natürlicher 
oder naturnaher 
Oberflächenge-
wässer  

Erhalt/ Erreichung 
eines guten men-
genmäßigen Zu-
stands des Grund-
wassers 

Gewässerquerung im Zuge 
von Zuwegungen. 

Querungsbreite von 5-10 m.  

Auswirkung kann je nach Gewäs-
serzustand schwerwiegend sein. 
Einzelfallbetrachtung notwendig. 

 DNR 2005/ 2012 

Veränderung der Grundwas-
serneubildung durch Ein-
griffe in grundwasserfüh-
rende Schichten (Funda-
mente). 

Nur in Quellbereichen oder im Be-
reich besonders wertvoller Feucht-
gebiete erheblich, sonst vernachläs-
sigbar. 

 DNR 2005/ 2012 

Klima/ Luft CO2-Einsparung aufgrund 
regenerativer Energie-er-
zeugung, ca. 840 g 
CO2/kWh. 

Regional bis global.  BMU 2008 

 ISI Fraunhofer 
2009 

Landschaft 

Dauerhafte Siche-
rung der Vielfalt, 
Eigenart und 
Schönheit sowie 
des Erholungswer-
tes von Natur und 
Landschaft. 

Überformung und Technisie-
rung von Schönheit, Eigen-
art und Vielfalt der Land-
schaft sowie Oberflächen-
verfremdung. 

Beeinträchtigungszone ca. 10-15-fa-
ches der Anlagenhöhe in Abhängig-
keit von gegebener Sichtverschat-
tung 

 DNR 2005/2012 

Rotorbewegung erzeugt  
Unruhe im Erscheinungsbild 
der Landschaft (auch über 
Schattenwurf). 

Beeinträchtigungszone ca. 10-15-fa-
ches der Anlagenhöhe in Abhängig-
keit von gegebener Sichtverschat-
tung 

 DNR 2005/ 2012 

 ML/ NLT 2013 

 NLT 2014 

Störung des Landschaftser-
lebens durch Übertönen na-
türlicher Umgebungsgeräu-
sche der Landschaft. 

Nur im Nahbereich der Anlagen bis 
ca. 300 m Entfernung und bei star-
ker Häufung von WEA. 

 DNR 2005 

 ML/ NLT 2013 

 NLT 2014 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

Erhalt historisch 
geprägter Land-
schaften in ihren 
prägenden Merk-
malen 

Erhalt von Boden-
denkmälern, Bau-
denkmälern sowie 
erhaltenswerten 
Ortsteilen  

Flächenverbrauch durch 
Fundament sowie Lager- 
und Wartungsflächen. 

3000 - 4000 m²  DNR 2005/2012 

Überformung und Technisie-
rung des Erscheinungsbil-
des von Kultur- oder Bau-
denkmälern und ihres Um-
feldes durch den Baukörper. 

Gerichtsentscheide legen eine  

Effektdistanz21 der 30-50-fachen 

Anlagenhöhe nahe; eine Unter-
schreitung bedeutet jedoch nicht per 
se eine Unzumutbarkeit des Vorha-
bens; eine Prüfung des Einzelfalls 
ist immer erforderlich 

 DNR 2005/ 2012 

 OVG Schleswig 
1995 

Die Darstellung zeigt, dass sich die negativen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen vor 

allem auf die Schutzgüter Menschen, Tiere (insbesondere Avifauna) und Landschaft konzentrie-

ren. Insbesondere diese Auswirkungen sind im Rahmen einer Standortentscheidung auf regio-

naler Ebene von großer Bedeutung. Demgegenüber sind die Auswirkungen auf die verbleibenden 

Schutzgüter i.d.R. für die Standortauswahl von untergeordneter Bedeutung.  

Prüfumfang und –tiefe der Schutzgüter werden im Rahmen der gebietsbezogenen Einzelfallprü-

fung an die jeweilige Bedeutung des Schutzgutes in Bezug auf die zu erwartenden Umweltaus-

wirkungen von WEA angepasst.  

                                                      

21
  Die Effektdistanz ist explizit nicht gleichzusetzen mit einer Erheblichkeitsschwelle. Vielmehr beschreibt 

die genannte Effektdistanz den maximalen Wirkungs-/Wahrnehmungsraum von möglicherweise 
störenden Effekten. 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 
 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 

52 

 Negative Auswirkungen, die aufgrund von Abstandsregelungen im gesamträumlichen 

Planungskonzept des Landkreises Lüchow-Dannenberg zur Festlegung von Vorrangflä-

chen für die Windenergienutzung bereits als angemessen berücksichtigt und auszu-

schließen sind, werden nicht für jeden zu prüfenden Standort erneut dargestellt. Dies gilt 

bspw. für die Beurteilung von Auswirkungen durch Lärm (inkl. Infraschall und tieffrequen-

tem Schall) sowie eine mögliche bedrängende Wirkung der WEA auf die Anwohner. So 

kann eine Auswirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden/ Wohnnutzung an den geprüf-

ten Standorten grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

 Die Schutzgüter Boden und Klima/ Luft werden aufgrund der geringen Erheblichkeit der 

Auswirkungen bei der Standortprüfung nicht einzelfallbezogen berücksichtigt sondern 

fließen erst auf Ebene der summarischen Prüfung kumulativer Wirkungen in die Überle-

gungen mit ein.  

 Gleiches gilt für kleinräumige Auswirkungen auf andere Schutzgüter sowie das Vorhan-

densein kleinräumiger Wertelemente innerhalb von Suchräumen. Diese Auswirkungen 

sind entweder aufgrund der Vergleichbarkeit der Landschaftsstruktur (Agrarlandschaf-

ten) und der Eingriffe für alle geprüften Suchräume gleichermaßen zu erwarten (bspw. 

Reduzierung der Grundwasserneubildung) oder sind auf Maßstabsebene der Regional-

planung (1: 50.000) vernachlässigbar (bspw. kleinflächige nach § 30 BNatSchG ge-

schützte-Biotope).  

Die genannten Beeinträchtigungen müssen im Zuge der konkretisierenden Planungen geprüft 

werden und finden darüber hinaus, wie auch mögliche Wechselwirkungen, im Rahmen der sum-

marischen Betrachtung der Umweltauswirkungen des Plans Berücksichtigung.  

Bezogen auf möglicherweise im Rahmen der Zulassung relevante artenschutzrechtliche Prob-

leme zu den Artengruppen der Vögel und Fledermäuse ist hervorzuheben, dass eine fundierte 

und abschließende Bearbeitung im Genehmigungsverfahren zu erfolgen hat. Die Bearbeitung im 

Rahmen dieser Umweltprüfung beschränkt sich auf eine Einbeziehung von Vogelarten, die aus 

regionalplanerischer Sicht in besonderem Maße planungsrelevant sind (vgl. NLT 2014b). Für Fle-

dermäuse würde eine besondere Planungsrelevanz z. B. für bekannte große Wochenstubenpo-

pulationen bestehen (vgl. NLT 2014b). Derartige Informationen liegen jedoch nur punktuell vor 

(z. B. Woltersdorfer Kirche, Kirche in Schnega) bzw. sind nicht mit zumutbarem Aufwand zu er-

mitteln. Daher kann und muss eine umfassende Einbeziehung der Artengruppe der Fledermäuse 

erst im Genehmigungsverfahren erfolgen. Dennoch wurden die Kenntnisse des Fledermausbe-

auftragten des Landkreises zu Artvorkommen abgefragt und insbesondere in die Beurteilung im 

Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfungen einbezogen.  

 

Summarische Prüfung 

In der summarischen Prüfung wird die Änderung im Hinblick auf ihre Auswirkungen in Zusam-

menhang mit dem Gesamtplan geprüft. Zentraler Prüfgegenstand ist in diesem Zusammenhang 

eine mögliche teilräumliche Belastungskumulation infolge gemeinsam wirkender unterschiedli-

cher Festlegungen des RROP. Eine Kumulierung von belastenden Umweltwirkungen durch die 

Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung kann entstehen, wenn sich diese 

in einem Raum konzentrieren oder auf einen bestimmten Landnutzungstyp beschränkt sind. Im 

Zuge der summarischen Prüfung werden des Weiteren alle maßgeblichen textlichen bzw. zeich-

nerischen Festlegungen der RROP-Änderung Windenergienutzung in ihrer Gesamtheit unter Be-

rücksichtigung kumulativer Wirkungen sowie möglicher positiver und negativer Umweltauswir-

kungen betrachtet. Hier sind ergänzend raumunabhängige Umweltwirkungen von Bedeutung. 
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Hierzu zählen insbesondere CO2-Emissionen und Energieverbrauch, im Weiteren auch Rohstoff- 

und Flächenverbrauch/Versiegelung.  

Die Ergebnisse von Einzelfallprüfung und summarischer Umweltprüfung (Beschreibung und Be-

wertung der Umweltauswirkungen des Programms und seiner Festlegungen) sind in Kap. 3, wel-

ches unter Berücksichtigung von Anlage 1 ROG den Kernbestandteil des Umweltberichts bildet, 

dokumentiert.  

 

Dokumentation der Prüfergebnisse 

Die Dokumentation der Prüfergebnisse erfolgt in Gebietsblättern, in denen auf alle gem. Anl. 1 zu 

§ 98 Abs. 1 ROG wesentlichen Informationen Bezug genommen wird. Die Dokumentation enthält 

jeweils eine Fensterkarte, in welcher ein Überblick zur räumlichen Situation des geprüften 

Standorts und von dessen Umfeld gegeben wird. 

Treten Konflikte mit einzelnen Umweltzielen oder zu sonstigen raumbezogenen Belangen zu 

Tage oder erscheinen diese wahrscheinlich, so werden Hinweise und Vorschläge zur Modifikation 

der Flächenkulisse gegeben. Soweit daraufhin im Zuge der Entwurfsaufstellung bereits eine 

Veränderung der Flächenkulisse vorgenommen wird, wird dies mit einem entsprechenden 

Hinweis im Umweltbericht gekennzeichnet. 

Datenlücken bestehen auf dieser Planungsebene naturgemäß hinsichtlich konkreter Informatio-

nen über Anzahl und Typ der zu errichtenden Windenergieanlagen und zu deren genauer Loka-

lisierung auf den Flächen. Im Rahmen der Umweltprüfung wird daher grundsätzlich eine Kom-

plettnutzung der Potenzialflächen mit dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden WEA 

unterstellt. 

Darüber hinaus müssen im Zuge konkretisierender Planungen detailliertere Informationen, ins-

besondere zu sensiblen und möglicherweise erheblich betroffenen Wertelementen von Natur und 

Landschaft, zu Grunde gelegt und eigenständig erhoben werden. Insbesondere ist darauf hinzu-

weisen, dass für das Schutzgut Tiere und Pflanzen in Bezug auf die Vorgaben des § 44 

BNatSchG eine abschließende Beurteilung auf dieser Planungsebene nicht möglich ist. Diese 

kann erst unter Kenntnis der lokalen Vorkommen auf der Grundlage von konkreten Kartierungen 

auf nachfolgender Ebene erfolgen.  

 

2.2 Prüfung der FFH – Verträglichkeit 

Die gemäß der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) bzw. der EU-Vogelschutzrichtlinie (RL 

2009/147/EG) ausgewiesenen FFH (Flora, Fauna, Habitat)- und Vogelschutzgebiete bilden das 

europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Dieses verfolgt die Zielsetzung, die in den Anla-

gen der genannten Richtlinien bezeichneten Arten und Lebensraumtypen zu schützen, zu erhal-

ten und zu entwickeln. Zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung der Natura 2000-Gebiete sieht 

Art. 6 der FFH-RL eine besondere Verträglichkeitsprüfung von Plänen und Projekten vor, die 

potenziell den günstigen Erhaltungszustand von Natura 2000-Gebieten beeinträchtigen können.  

Mit den Festlegungen des RROP können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gebiete des 

europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ einhergehen. Ist dies im Einzelfall nicht auszu-

schließen, so sind für den jeweiligen Bestandteil Aussagen zur FFH - Verträglichkeit getroffen 

worden (§ 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), i. v. m. § 7 Abs. 6 und § 98 ROG).  

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung umfasst gemäß § 34 (1) BNatSchG die Aufgabe zu überprüfen, 

inwieweit ein Natura-2000-Gebiet durch den Plan (allein oder im Zusammenwirken mit anderen 
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Planungen oder Projekten) in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann. Ausdrücklich sind dabei auch Pläne und Pro-

jekte einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen, die außerhalb eines Natura-2000-Gebietes 

geplant sind, sofern sie negative Auswirkungen auf den günstigen Erhaltungszustand des Gebie-

tes haben können.  

Ergibt die Prüfung, dass erhebliche Beeinträchtigungen der für den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteile eines Natura-2000-Gebietes nicht ausgeschlossen werden können, so ist der Plan 

entsprechend der Regelung des § 34 (2) BNatSchG unzulässig. Ausnahmen sind möglich, soweit 

die Planung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem 

Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu er-

reichen, nicht gegeben sind (§ 34 (3) BNatSchG). Befinden sich in dem betroffenen Gebiet prio-

ritäre Biotope oder prioritäre Arten, so ergeben sich erhöhte Anforderungen für etwaige Ausnah-

meregelungen. So ist ggf. eine Stellungnahme der Kommission einzuholen (§ 34 (4) BNatSchG). 

Aufgrund der Berücksichtigung der Natura – 2000 - Gebiete in der Planungskonzeption des LK 

Lüchow-Dannenberg als Ausschlussgebiete (einschl. Vorsorgeabstand von 200 m zu FFH-Ge-

bieten) kann bei den Potenzialflächen eine erhebliche Beeinträchtigung der als Lebensraumty-

pen gem. Anh. I der FFH – RL geschützten Biotope sowie der gem. Anh. II geschützten Pflan-

zenarten innerhalb von FFH – Gebieten grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dies gilt prinzi-

piell i. d. R. auch für aufgrund ihrer Lebensweise durch Windenergieanlagen gefährdete Fleder-

mäuse (betriebsbedingte Kollisionsgefahr/ Tötungsrisiko, vgl. Tab. 7) und für ggf. Vogelarten als 

jeweils charakteristische Arten der relevanten Lebensraumtypen. 

Im Hinblick auf die Fledermausarten gelten dabei in Niedersachsen v. a. die Arten Großer und 

Kleiner Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus, die den offenen Luftraum als 

Jagdhabitat nutzen, als in besonderem Maße tötungsgefährdet durch Kollision mit den 

Rotorblättern oder Barotrauma (NLT 2014b). Diese können ggf. als char. Arten relevant sein, sind 

jedoch in den vorkommenden FFH-Gebieten nicht als Erhaltungsziele aufgeführt, zumal es sich 

auch nicht um Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie handelt. I. d. R. können hierbei erhebliche 

Beeinträchtigungen (durch Tötung) unter Berücksichtigung möglicher Vermeidungsmaßnahmen 

(Abschaltung von Anlagen) vermieden werden. Entsprechende Maßnahmen werden 

vorausgesetzt. 

Hinsichtlich der Vogelschutzgebiete können solche Vogelarten in besonderem Maße von Wind-

energieanlagen betroffen sein, die einem besonderen Tötungsrisiko durch Kollision unterliegen, 

oder die durch Windenergieanlagen vergrämt werden. Aufgrund der im Zuge des Planungskon-

zeptes eingehaltenen (Vorsorge-) Abstände von 500 m sind erhebliche Beeinträchtigungen auf 

Vogelschutzgebiete bzw. deren Erhaltungsziele/ maßgeblichen Gebietsbestandteile Potenzial-

flächen im Regelfall meist ausgeschlossen, im Einzelfall dennoch zu prüfen. 

Für die bestehenden Anlagen bzw. vorh. Vorranggebiete des RROP 2004, die zum Teil be-

reits mit Anlagen zumeist geringer Höhe in Betrieb sind, ist vor dem Hintergrund der bereits vor-

liegenden baurechtlichen Genehmigung grundsätzlich davon auszugehen, dass im Rahmen der 

bestehenden Genehmigungen auch die den Natura 2000 Gebietsschutz betreffenden Fragen und 

Aspekte rechtlich gewürdigt wurden. Im Hinblick auf ein mögliches Repowering durch höhere 

Anlagen ist festzuhalten, dass bislang eine Höhenbegrenzung im bisherigen RROP 2004 auf die-

sen Vorrangflächen vorgesehen war. Die Wiederausweisung dieser Bestandsflächen als erneute 

Vorranggebiete Windenergie mit Repoweringmöglichkeit erwirkt daher eine Änderung des Status 

quo. 
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Negative Auswirkungen von höheren WEA22 im Zuge eines Repowerings sind daher vor dem 

Hintergrund der bestehenden Vorbelastung (bisherige Anlagenhöhe i. d. R bis 100 m, max. ca. 

140 m) grundsätzlich nicht ausgeschlossen.  

Gemäß NLT (2014b) können an etablierten Windenergiestandorten weniger, ruhiger und leiser 

laufende Anlagen neben einer zusätzlichen Beeinträchtigung (insbesondere Vögel und Fleder-

mäuse, Landschaftsbild) auch eine Entlastung der Umwelt darstellen. Ein Repowering ohne Er-

höhung der Gesamtleistung ist für Vögel und Fledermäuse möglicherweise sogar positiv zu be-

urteilen. Wird im Zuge eines Repowerings die Gesamtkapazität einer Windfarm erhöht, vermin-

dern sich die Vorteile. Allerdings Auch bietet das Repowering die Chance, ungünstige Planungen 

der Vergangenheit zu korrigieren. So kann ein Ende der Windenergienutzung dort erfolgen, wo 

Konflikte mit dem Natura-2000 Gebietsschutz im Nachhinein durch Flächeninanspruchnahmen 

oder hohe kollisionsbedingte Tierverluste (Fledermäuse, Vögel) erkennbar / gegeben sind und 

das Problem nicht anderweitig behoben werden kann.  

Zwar sind innerhalb der Planungskonzeption des Landkreises schon die Gebiete selbst und zu-

sätzliche Vorsorgeabstände als Ausschlussflächen definiert, gemäß NLT (2014b) werden aber 

durchaus größere Mindestabstände empfohlen (1.200 m).  

Aufgrund dieser Situation wurde für FFH- bzw. Vogelschutzgebiete, die sich in einer Entfernung 

von weniger als 1.200 m Entfernung zu einem möglichen Repoweringstandort/ einer Bestands-

fläche oder einer (neuen) Potenzialfläche befinden, eine gebietsbezogene, am Maßstab der Re-

gionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglich-

keitsprüfung durchgeführt. Oberhalb dieser Entfernung wird von keiner erheblichen Beeinträchti-

gung ausgegangen, im Einzelfall, bei Vorkommen von relevanten Arten mit größeren empfohle-

nen Schutzabständen (Schwarzstorch, Seeadler als Erhaltungsziele) werden diese gesondert 

berücksichtigt. 

Zu prüfen waren demnach alle bestehenden Vorrangflächen im Hinblick auf die Auswirkungen 

eines Repowering sowie alle im Einzelfall zu prüfenden geeigneten Potenzialflächen. Betroffene 

Natura 2000-Gebiete in einer Entfernung bis zu 1.200 m sind: 

 FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“:   
Leisten, Clenze, Schweskau/ Trabuhn, Potenzialflächen Clenze, Trabuhn; 

 FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohrwochenstubengebiet Elbeeinzugsgebiet“ (Teilgebiet 
Wochenstubenquartier in der Kirche in Schnega): Leisten; 

 FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel Quellwäldern“:   
Reetze, Tarmitz, Potenzialflächen Breselenz, Gollau, Bösel, Platenlaase; 

 FFH- und EU-Vogelschutzgebiet DE 2934-301 „Nemitzer Heide“:   
Tobringen, Potenzialfläche Lanze-Lomitz; 

 EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Drawehn“: Leisten;  

 EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“:  
Leisten, Clenze, Schweskau/ Trabuhn, Potenzialflächen Clenze, Trabuhn; 

 EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“:   
Tarmitz, Woltersdorf (Thurauer Berg), Tobringen, Potenzialfläche Lanze-Lomitz. 

2.3 Berücksichtigung des Artenschutzes 

Einleitend ist zunächst hervorzuheben, dass bezogen auf möglicherweise im Rahmen der Zulas-

sung relevante artenschutzrechtliche Konflikte eine fundierte und abschließende Bearbeitung im 

                                                      

22 Es wird von einer WEA der aktuellen Anlagengeneration ausgegangen (Leistung ca. 2,5- 3,5 MW, 

Nabenhöhe 140 m, Rotordurchmesser 120 m, Gesamthöhe bis ca. 200 m). 
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Genehmigungsverfahren zu erfolgen hat. Gemäß „Leitfaden Umsetzung des Artenschutzes bei 

der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (Nds. Umweltminis-

terium 2016) besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung einer Artenschutzprüfung 

für die Regionalen Raumordnungsprogramme (RROP), sondern erst für die nachgelagerten Pla-

nungs- und Zulassungsverfahren.  

Gleichwohl können im bestimmten Fällen artenschutzrechtliche Zulassungshemmnisse bereits 

im Zuge der Umweltprüfung erkennbar werden. Insbesondere aufgrund der angestrebten Aus-

schlusswirkung werden erkennbare artenschutzrechtliche Risiken für eine Zulassungsfähigkeit 

im Zuge der gebietsbezogene Einzelfallprüfung vertieft beleuchtet. Die artenschutzrechtliche Prü-

fung erfolgt so konkret, wie dies im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung ohne Kenntnis 

von genauen Anlagenstandorten, -typen und -zahlen sowie des zukünftigen Umweltzustands zum 

Zeitpunkt der Umsetzung eines konkreten Bauvorhabens möglich ist. Betrachtet werden die pla-

nungsrelevanten (gefährdet und windkraftempfindlicher) Arten der Artengruppen Vögel und Fle-

dermäuse (auf Grundlage NLT 2014b bzw. „Leitfaden Umsetzung des Artenschutzes bei der Pla-

nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“, Nds. Umweltministerium 

2016).  

Eine (abschließende) artenschutzrechtliche Prüfung ist in jedem Fall jedoch auch für solche Po-

tenzialflächen zwingend erforderlich, auf denen nach heutigem Kenntnisstand auf der Ebene der 

Regionalplanung keine unlösbaren artenschutzrechtlichen Konflikte erkennbar sind.  

Im Hinblick auf die Bestandsgebiete und das dort im Ergebnis der Einzelfallprüfung mögliche 

Repowering sind die Bestandsanlagen zunächst als Status-Quo zu betrachten. Bei erneuter 

Ausweisung ändert sich zunächst nichts, da der Anlagenbestand für die Restlaufzeit mindestens 

Bestandschutz hat. 

Es wird aber vorausgesetzt, dass im Zuge zukünftiger konkreter Zulassungsverfahren für ein 

Repowering neben einer der Konfliktsituation angemessenen Sachverhaltsaufklärung die Bestim-

mung und Festsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen (Anlagenstandorte, -höhen, -an-

zahl, Abschaltalgorithmen etc.) erfolgt, so dass keine signifikant erhöhten Kollisionsrisiken ge-

genüber dem Status Quo verbleiben. Insofern besteht auch die Chance bestehende Konflikte 

zukünftig zu entschärfen bzw. zu vermeiden. Gemäß NLT (2014b) können an etablierten Wind-

energiestandorten weniger, ruhiger und leiser laufende (höhere) Anlagen neben einer möglichen 

zusätzlichen Beeinträchtigung (insbesondere für Vögel und Fledermäuse aufgrund ggf. größerer 

Rotoren) aber auch eine Entlastung der Umwelt darstellen. Auch bei einer Erhöhung der Gesamt-

leistung sind nicht zwingend negative Wirkungen zu erwarten, wenn erstmalig wirksame Vermei-

dungsmaßnahmen zum Einsatz gelangen. 

Dies ist jeweils im Zuge der konkreten Zulassungsverfahren zu klären. Insgesamt wurden im Zuge 

der Alternativenprüfung im vorliegenden Entwurf die vergleichsweise konfliktärmeren Standorte 

herausgearbeitet, um die Anforderungen der Rechtsprechung an einen Regionalplan mit Aus-

schlusswirkung zu erfüllen.  
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3 Prognose voraussichtlich erheblicher Umweltaus-
wirkungen  

3.1 Umweltzustand und Status quo – Prognose  

Charakterisierung des Umweltzustands im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg erstreckt sich als östlichster Kreis des Landes Niedersach-

sen über 42 km in Nord-Süd- und über 58 km in West-Ost-Richtung. Bis zur Öffnung der inner-

deutschen Grenze im November 1989 gehörte er zum Zonenrandgebiet und wurde an drei Seiten 

auf 144 km Länge durch die Grenze zur ehemaligen DDR abgeriegelt. Mit der Wiedervereinigung 

rückte der Landkreis in den Mittelpunkt Norddeutschlands im Vierländereck von Niedersachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.  

Er grenzt im Westen an die niedersächsischen Kreise Lüneburg und Uelzen, im Süden an den 

Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt), im Osten an den Kreis Prignitz (Brandenburg) und im 

Norden auf wenigen Kilometern an den Kreis Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern). Mit einer 

Fläche von 1.220,42 km² liegt er an 18. Stelle der niedersächsischen Landkreise, der Einwohner-

zahl nach ist er mit 48.670 Personen (31.12.2013) der kleinste Kreis des Landes. Seine Bevölke-

rungsdichte von nur 39,9 Einw./km² ist die mit Abstand geringste in Niedersachsen (Landesdurch-

schnitt: 168 Einw./km²). Mit einem Anteil von 37,0 % seiner Fläche gehört der Kreis insgesamt zu 

den waldreichsten Regionen des Landes.  

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg gehört zur naturräumlichen Region Lüneburger Heide und 

Wendland im nordwestdeutschen Altmoränengebiet (vgl. NLWKN 2010) mit den Unterregionen 

„Lüneburger Heide“ sowie „Wendland und Untere Mittelelbeniederung“ und wird durch drei Land-

schaftsräume (s. Abb. 2) geprägt: 

 Geestrücken der Ostheide im Westen:   

Ein lebhaftes Relief sandiger Kuppen, Rücken und Täler beherrscht den Göhrde-Dra-

wehn-Hohenrücken als Teil der Osthannoverschen Endmoräne und östlichsten Teils 

(„Ostheide“) des Naturraums Lüneburger Heide. Der Drawehn ist eine teils bewaldete, 

teils landwirtschaftlich genutzte Hügellandschaft im Westen des Landkreises. Trockentä-

ler stehen hier im Kontrast zum Hohen Mechtin, der mit 142 Metern höchsten natürlichen 

Erhebung der Region. Auf den nährstoffarmen Sanden stocken hier seit den Heideauf-

forstungen des 19. Jahrhunderts ausgedehnte Kiefernwälder, die nach Westen in die 

Göhrde, dem mit 5.800 ha größten Staatsforst Niedersachsens, übergehen. Die Klötzie 

bezeichnet den nördlichen Bereich der eiszeitlichen Altmoränenlandschaft des Drawehn, 

der als Steilhang an der Elbtalaue endet (s. Steckbrief BfN: „Ostheide“ 64200). 

 Lüchower Niederung im Osten und in der Mitte:  

Die Lüchower Niederung bildet einen Teil des hannoverschen Wendlandes und liegt im 

Dreieck zwischen der Elbeniederung, der Jeetzel-Niederung und der Niederung des 

Lüchower Landgrabens. Die Niederungsgebiete sind breit und von stark verzweigten 

Grabensystemen durchzogen. Die Talsandniederung Lucie durchzieht die Landschaft di-

agonal und wird durch den Luciekanal entwässert. Sie trennt die beiden trockenen Inseln 

Öring und Lemgow im Süden von der nördlichen Geschiebesandinsel Langendorf. Auch 

im Osten der Landschaft wurde die Grundmoräne ausgeräumt. An ihrer Stelle dehnen 

sich Talsandflächen des Elbe-Urstromtals aus, die mit nacheiszeitlich aufgewehten Dü-

nen besetzt sind. Auf ihnen steht heute der Gartower Forst, ein großes Kiefernwaldgebiet 

und zudem einer der größten zusammenhängenden Privatforsten Norddeutschlands (s. 

Steckbrief BfN 86000). 
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 Elbtalniederung im Norden und Nordosten:  

Das Elbtal geht auf eiszeitliche Formungsprozesse zurück und stellt ein ehemaliges Ur-

stromtal dar. Die ehemals weit verbreiteten Auenwälder sind heute nur noch in Resten 

vorhanden. Hecken und kleine Gehölze prägen das Bild der weiten, extensiv genutzten 

Wiesen. Hier befindet sich am Elbufer bei Neu-Darchau der am tiefsten gelegene Punkt 

des Kreises (9,2 m NN). Nur der Höhbeck (76 m ü. NN) als saalezeitliche Stauchendmo-

räne erhebt sich weit über die Niederung. (s. Steckbrief BfN: 86700, 

http://www.bfn.de/0311_landschaften.html). 

Das Gebiet befindet sich im Übergangsbereich zwischen den atlantischen und kontinentalen 

Großklimazonen Mitteleuropas. Rund die Hälfte der Landkreisfläche wird landwirtschaftlich ge-

nutzt. Mehr als ein Drittel der Fläche ist Wald. Über 50 % der Gesamtfläche des Landkreises sind 

als Biosphärenreservate („Flusslandschaft Elbe“ sowie „Niedersächsische Elbtalaue“) bzw. als 

Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.  

 

 

Abb. 2:  Übersicht der Landschaftsräume im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimazone
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Naturräumliche Lage der Potenzialflächen 

Die meisten zu prüfenden potenziellen Vorranggebiete für die Windenergienutzung liegen inner-

halb der Lüchower Niederung mit Ausnahme der Bestandsflächen Leisten (Jeetze-Dumme-

Lehmplatte und Arendseer Platte) sowie der Bestandsflächen Clenze und Reetze sowie die Po-

tentialflächen bei Gollau und Breselenz, die zum Naturraum Ostheide gehören. Dies verdeutlicht 

auch Abbildung 3, welche die Lage der vertiefend zu prüfenden potenziellen Vorrangstandorte im 

Hinblick auf die lokale und regionale Reliefsituation in 10-fach überhöhter Schummerung darstellt. 

 

 

Abb. 3:  Reliefübersicht des Landkreises Lüchow-Dannenberg 

 

Die Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe steigen innerhalb des Kreisgebiets von der nördlichen 

(3-6 m/s) zur südlichen Kreishälfte an (7 - 9 m/s), so dass unterschiedliche Leistungsdichten in 

120 m Höhe zu erwarten sind (Anemos 2013): 
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Abb. 4:  Windhöffigkeit im LK Lüchow-Dannenberg 

 

Status quo-Prognose 

Der Prognose-Nullfall wird zunächst für alle Gebiete gebündelt beschrieben. Im Rahmen der 

Standortprüfungen werden weitere Ausführungen zur Status quo-Prognose nur dann vorgenom-

men, wenn die Situation für den betreffenden Teilraum signifikant von der einheitlichen Prognose 

für die potenziellen Vorranggebiete abweicht.  

Derzeit sind im Landkreis Lüchow-Dannenberg 8 bebaute Vorranggebiete für die Windenergie-

nutzung vorhanden. Insgesamt sind aktuell Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 102 MW 

(2007: ca. 25 MW23) im Kreisgebiet installiert. Bei Unterlassen der hier zu prüfenden Änderung 

Windenergienutzung des RROP ist von einer verstärkten unkontrollierten und räumlich dispersen 

Ansiedlung neuer Windparks im Planungsraum auszugehen.  

Im Zuge des generellen Trends in der Landwirtschaft zu einer weiteren Intensivierung sind 

allenfalls eine weitere Zunahme der Schlaggrößen und ein eventueller Rückgang von 

Strukturelementen wie Hecken, Feldgehölzen und Kleingewässern nicht auszuschließen. Eine 

solche Intensivierung erscheint auch infolge der Förderung Nachwachsender Rohstoffe 

(NaWaRo) im Rahmen der Energiewende sowie der weltweiten Verknappung von 

Nahrungsmitteln infolge von Bevölkerungswachstum und energetischer Nutzung von Biomasse 

wahrscheinlich. Hieraus resultiert eine Steigerung der Nutzungsintensität im Bereich von 

Grenzertragslagen, wie z.B. Mooren oder stark sauren Sandböden. Im Landkreis Lüchow-

Dannenberg macht sich dieser Trend seit einigen Jahren bereits durch die starke Zunahme von 

Silomais zur energetischen Verwendung in den ackerbaulichen Fruchtfolgen bemerkbar (2013: 

                                                      

23
 Quelle: Klimaschutzkonzept Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010 
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9457 Hektar, 23 Prozent mehr Fläche als im Vorjahr). Die Stromerzeugung durch Biogasanlagen 

hat sich im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 23% an der Stromproduktion aus erneuerbaren 

Energien am Gesamtstromverbrauch am stärksten entwickelt (Stand 2007: 28 Biogasanlagen)24. 

Weitere landschaftliche und naturräumliche Änderungen können sich durch das Einwandern 

neuer Pflanzen- und Tierarten infolge der rezenten Klimaerwärmung ergeben.  

Generell ist eine weitere Veränderung der Landschaftsstrukturen infolge von Entwicklungstrends 

des Siedlungsbaus, der Verkehrswegeplanung und der Landnutzung zu erkennen. Diese Modifi-

zierung der Landschaftsstruktur wirkt sich zumeist negativ auf Biodiversität und Biotopvernetzung 

aus. 

 

3.2 Umweltauswirkungen der pot. Vorrangebiete (vorh. 
Vorranggebiete und Potenzialflächen), 2. Durchgang 

Für die aus der Potenzialflächenanalyse (unter Berücksichtigung der harten und weichen Tabuzo-

nen) hervorgegangenen Potenzialflächen und die Bestandsflächen für die nach Tab. 5 eine Ein-

zelfallprüfung vorgesehen ist, erfolgt nachfolgend eine Prüfung der Umweltauswirkungen und 

eine Bewertung in Form von Gebietsblättern (s. Gebietsblätter, Anlage 1 des Umweltberichtes). 

Sofern erforderlich findet hierbei bezogen auf einzelne Flächen auch eine Alternativenprüfung, 

d. h. der Vergleich einzelner Flächen/ Flächenkombinationen untereinander statt, um die insge-

samt günstigste Lösung herauszuarbeiten. Relevant ist dies v. a. in Fällen mit mehreren Einzel-

flächen oder bei sehr geringen Abstanden zwischen Flächen. 

Dies betrifft vorliegend 

 die Fläche Woltersdorf (Thurauer Berg) mit den Potenzialflächen PF 5, 16, 33, 41, 

 die Potenzialfläche Lanze-Lomitz (PF 1, mit den Flächen um Prezelle),  

 die Flächen um Prezelle (PF 6, 7, 8, 28, 48) und eingeschränkt auch 

 die Flächen Schweskau/ Trabuhn mit den Potenzialflächen PF 14 und 18. 

Der Alternativenvergleich ist jeweils innerhalb der Gebietsblätter in Anlage 1 des Umweltberichtes 

dokumentiert. 

 

3.3 Ergebnis der gebietsbezogenen Umweltprüfung (Einzelfall-
prüfung) 

Im Zuge der gebietsbezogenen Umweltprüfung (Einzelfallprüfung) wurden insgesamt 36 Teilflä-

chen (27 Potenzialflächen und 9 vorhandene Vorranggebiete) zusammengefasst in 13 pot. Vor-

ranggebieten untersucht. Davon wurden 13 Potenzialflächen sowie zwei der bisherigen Vorrang-

gebiete im Zuge der gebietsbezogenen Umweltprüfung verworfen. Drei der pot. Vorranggebiete 

wurden mit allen Teilflächen als ungeeignet beurteilt.  

10 Potenzialflächen/ vorh. Vorranggebiete wurden keiner vertiefenden gebietsbezogenen Um-

weltprüfung unterzogen, da sie bereits im Rahmen der vorgezogenen Eignungsprüfung verworfen 

worden waren (s. Tab. 4).  

                                                      

24
 Quelle: Klimaschutzkonzept Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010 
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Die nachfolgende Übersichtstabelle (Tab. 8) stellt zusammengefasst das Ergebnis der Einzelfall-

prüfung dar, d. h. zu welcher Beurteilung die Umweltprüfung im Ergebnis jeweils gekommen ist 

und inwiefern bereits im Rahmen der Umweltprüfung eine umweltfachliche Optimierung der Flä-

chenabgrenzung erfolgt ist. Für jedes der 13 pot. Vorranggebiete und die dort zugeordneten Po-

tenzialflächen bzw. vorh. Vorranggebiete ist die detaillierte Beurteilung dem jeweiligen Gebiets-

blatt der gebietsbezogenen Umweltprüfung (Anlage 1) zu entnehmen.  

Einbezogen sind hierbei jeweils auch die Betrachtung artenschutzrechtlicher Aspekte und die 

Betrachtung des Natura-2000 Gebietsschutzes. Es erfolgt eine der Maßstabsebene angemes-

sene Betrachtungstiefe, wobei der Natura-2000 Gebietsschutz separat und umfänglich in Form 

eigener Gebietsblätter für die einzelnen FFH- und Vogelschutzgebiete abgehandelt wird (Anlage 

2). 

Im Ergebnis stehen nach Abschluss der flächenbezogenen Abwägung inkl. der gebietsbezoge-

nen Umweltprüfung 22 umweltfachlich für die Windenergienutzung verbleibende, geeignete Po-

tenzialflächen bzw. vorh. Vorranggebiete (innerhalb von 10 pot. Vorranggebieten) für die (neue) 

Festlegung von Vorranggebieten/ Eignungsgebieten für Windenergienutzung zur Verfügung. 
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Tab. 8:  Übersicht Ergebnis umweltfachliche Prüfung 2. Durchgang 20152018, Einzelfallprüfung 

Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

Leisten  
(vorh. Vorrangge-
biet 2004) 

150,5 

- Bestandsfläche mit 15 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 

- harte Tabuzone mit nur sehr kleinflächiger Über-
schneidung innerhalb 400 m Abstand zu Wohnge-
bäude)  

- innerhalb weicher Tabukriterien (v. a. Abstände 
Siedlung, VSG), innerhalb 600 m Abstand zu 
Siedlungsflächen 

- Durch Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Be-
deutung überdeckt , innerhalb Jagdgebiet 
Schwarzstorch, Nachweise konzentriert jedoch auf 
Niederungen, Brutnachweise Wiesenweihe aus 
mehreren Jahren im direkten Umfeld 

- Exponierte, erhöhte  Lage zum UNESCO-Antrags-
gebiet Rundlinge am Rand des Wirkradius  

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Geeignet,  

 
obwohl vollständige Abweichung von 
den weichen Tabuzonen gemäß Pla-
nungskonzept, jedoch angepasst  an 
das zusätzliche Planungskriterium 
(600 m Siedlungsabstand). 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand, Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 

114,4 

Clenze  
(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialflächen PF 19 
und 69) 

56,5  
 
(PF 69 nur 
mit ca. 0,2 
ha außer-
halb des 
vorh. VR) 

- Bestandsfläche mit 3 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004, östlich 4 weitere WEA außerhalb 

- Potenzialflächen PF 19 westlich und PF 69 inner-
halb des vorhandenen Vorranggebietes 
- vorhandenes Vorranggebiet überwiegend in-

nerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände 
Siedlung) sowie teilweise harte Tabuzonen 
(NSG inkl. gemäß NSG-VO festgesetzte Ab-
standsbereiche mit Bauverbot von WEA) 

- Potenzialflächen PF 19 und PF 69 halten die har-
ten und weichen Tabuzonen des Planungskon-
zeptes ein 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeu-
tung zwischen vorhandenem Vorranggebiet und 
Potenzialfläche 19,  

- Überdeckung v. a. der Potenzialfläche 19 mit Brut-
vogellebensraum landesweiter Bedeutung (Orto-
lan) und Wiesenweihenvorkommen 

Einzelfallprüfung 

Teilweise geeignet.  

 
Vorhandenes Vorranggebiet geeignet, 

obwohl weitgehende Abweichung von 
weichen Tabuzonen gemäß Planungs-
konzept (außer Potenzialfläche PF 69), 
jedoch angepasst an das zusätzliche 
Planungskriterium (600 m Siedlungsab-
stand) und damit auch an harte 
Tabuzone (NSG mit Abstandsbereich 
mit Bauverbot WEA). 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand, Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 
 

20,3 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 
64 

Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

- einsehbare, offene Lage bzw. große Nähe v. a. 
der Fläche PF 19 (aber auch des vorhandenen 
Vorranggebietes) zum UNESCO-Antragsgebiet 
Rundlinge (Lage im Wirkradius)  

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Potenzialfläche PF 19 nicht geeignet 

(v. a. Abstand/ Lage zum UNESCO-An-
tragsgebiet Rundlinge, Lage in/ an Brut-
vogellebensräumen mit landesweiter Be-
deutung, Wiesenweihenvorkommen) 

Reetze 
(vorh. Vorrangge-
biet 2004) 

11,5 

- Bestandsfläche mit 3 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 und 1 WEA südwestlich außerhalb 

- Geringfügige  Flächenüberlagerung mit harter 
Tabuzone (400m-Siedlungsabstand) 

- innerhalb weicher Tabukriterien und des zusätzli-
chen Planungskriteriums (Abstände Siedlung voll-
ständig unter 600 m) 

- Überlagerung mit Rotmilan-Lebensraum landes-
weiter Bedeutung 

- einsehbare, offene Lage bzw. sehr große Nähe 
zum UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge (Lage im 
Wirkradius und unmittelbar an der Pufferzone)  

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Nicht geeignet. 

 
Keine erneute Ausweisung als Vorrang-
gebiet (v. a. Abstände zu Siedlungen, 
zum UNESCO Antragsgebiet Rundlinge, 
Vorkommen Großvögel) 

0 

Bösel 
(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialflächen PF 4 und 
26) 

171,1 
 
(PF 26 voll-
ständig in-
nerhalb des 
vorh. VR) 

- Bestandsfläche mit 8 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 

- vorhandenes Vorranggebiet überwiegend inner-
halb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung) 

- Potenzialflächen PF 4 und PF 26 halten die harten 
und weichen Tabuzonen des Planungskonzeptes 
ein 

- Rotmilan-Lebensraum mit landesweiter Bedeu-
tung nördlich angrenzend an das vorhandene Vor-
ranggebiet, sowie östlich angrenzend und südlich 
der Potenzialfläche PF 4 

- einsehbare, offenen Lage v. a. der Fläche PF 4 
(aber auch des vorhandenen Vorranggebietes) 
zum UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge (Lage im 
Wirkradius) 

Einzelfallprüfung 

Teilweise geeignet.  

 
Vorhandenes Vorranggebiet geeignet, 

obwohl weitgehende Abweichung von 
weichen Tabuzonen gemäß Planungs-
konzept (außer Potenzialfläche PF 26), 
jedoch angepasst an das zusätzliche 
Planungskriterium (600 m Siedlungsab-
stand). 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand, Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 
 
Potenzialfläche PF 4 geeignet  

144,0 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

jedoch Reduzierung im Süden  (erhöhter 
Abstand zum Rotmilanvorkommen und 
zum Waldrand). 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 

Tarmitz 
(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialflächen PF 24 
und 30) 

96,9 
 
(PF 24 und 
30 fast voll-
ständig in-
nerhalb des 
vorh. VR, 
nur ca. 3,9 
ha außer-
halb) 

- Bestandsfläche mit 8 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 

- im vorhandenen Vorranggebiet örtlich harte 
Tabuzone unterschritten (Siedlungsabstand) 

- vorhandenes Vorranggebiet aber überwiegend in-
nerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Sied-
lung) 

- Potenzialflächen PF 24 und PF 30 halten die har-
ten und weichen Tabuzonen des Planungskon-
zeptes ein 

- Rotmilan-Lebensraum landesweiter Bedeutung 
nordöstlich des vorh. VR und der Potenzialfläche 
PF 24 

- Schwarzstorchlebensraum entlang Luciekanal und 
südlich am Tarmitzer Kanal 

- einsehbare zum UNESCO-Antragsgebiet Rund-
linge (Lage im Wirkradius) 

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Teilweise geeignet.  

 
Vorhandenes Vorranggebiet geeignet, 

obwohl weitgehende Abweichung von 
weichen Tabuzonen gemäß Planungs-
konzept (außer Potenzialflächen PF 24 
und 30), jedoch angepasst an das zu-
sätzliche Planungskriterium (600 m 
Siedlungsabstand). 
Potenzialfläche PF 24 innerhalb des vor-
handenen VR geeignet. 

 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand, Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 
 
Potenzialfläche PF 30 geeignet, jedoch 

Reduzierung im Süden auf Flächen in-
nerhalb des vorhandenen VR (erhöhter 
Abstand zum Waldrand, und zu 
Schwarzstorchnachweisen, Vermeidung 
Querriegel)  
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 

77,5 

Woltersdorf/ 
Thurauer Berg 

151,1 
 

- Bestandsfläche mit 7 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 

Einzelfallprüfung, Al-
ternativenvergleich  

Teilweise geeignet.  

 
89,1 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialflächen PF 5, 16, 
33 und 41) 

(PF 33 fast 
vollständig 
innerhalb 
des vorh. 
VR, nur ca. 
3,1 ha au-
ßerhalb) 

- Teilfläche des vorh. Vorranggebietes innerhalb 
harter Tabuzone (nördl. Drittel sowie Südspitze) 

- vorhandenes Vorranggebiet überwiegend inner-
halb weicher Tabuzonen (v. a. Abstände Siedlung) 

- Potenzialflächen PF 5, 16, 33 und 41 halten die 
harten und weichen Tabuzonen des Planungskon-
zeptes ein 

- Brutvogellebensraum landesweiter (Rotmilan) und 
nationaler (Wiesenweihe, VSG Lucie) Bedeutung 
östlich bzw. südlich des vorh. Vorranggebietes 

- Exponierte, erhöhte und weit sichtbare Lage zum 
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge im und am 
Rand des Wirkradius (vorh. Vorranggebiet) 

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Vorhandenes Vorranggebiet teilweise 
geeignet, (Anpassung an harte 

Tabuzone), obwohl weitgehende Abwei-
chung von weichen Tabuzonen gemäß 
Planungskonzept (außer Potenzialflä-
chen PF 33), jedoch angepasst an das 
zusätzliche Planungskriterium (600 m 
Siedlungsabstand)  
Potenzialfläche PF 33 innerhalb und am 
Rand des vorhandenen VR geeignet 

(optimierter Flächenzuschnitt im Nor-
den). 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand, Lage zum  
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge) 
 
Potenzialfläche PF 5 geeignet, jedoch 

Reduzierung tlw. an den Waldränder 
(besondere Funktion) und im Bereich 
der Woltersdorfer Kirche (Denkmal, Fle-
dermäuse)  
 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Lage zum UNESCO-Antrags-
gebiet Rundlinge) 
 
Die Potenzialflächen PF 16 und PF 41 
sind nicht geeignet (Woltersdorfer Kir-

che, Fledermäuse, Großvögel/ Rotmilan, 
Uferschwalbenkolonie, Riegelbildung für 
Woltersdorf) 

Tobringen 
73,3 
 

- Bestandsfläche mit 7 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004 

Einzelfallprüfung 
Teilweise geeignet.  

 
62,1 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialflächen PF 13, 34 
und 39) 

(PF 13 
überwie-
gend inner-
halb des 
vorh. VR, 
nur ca. 9,2 
ha außer-
halb) 

- vorhandenes Vorranggebiet im Norden und Osten 
teilweise innerhalb weicher Tabuzonen (v. a. Ab-
stände Siedlung) 

- Nordteil des vorh. Vorranggebietes von Rotmilan-
Lebensraum mit landesweiter Bedeutung über-
deckt 

- Potenzialfläche PF 13 im Osten an Rotmilan-Le-
bensraum mit landesweiter Bedeutung angren-
zend  

- Ortolanvorkommen v. a. südöstlich des vorh. Vor-
ranggebietes 

- Vergleichsweise mittlere Leistungsdichte 

Vorhandenes Vorranggebiet geeignet, 

obwohl weitgehende Abweichung von 
weichen Tabuzonen gemäß Planungs-
konzept (außer Potenzialflächen PF 13), 
jedoch angepasst an das zusätzliche 
Planungskriterium (600 m Siedlungsab-
stand)  
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand nördlich au-
ßerhalb Potenzialfläche PF 13) 
 
Potenzialfläche PF 13 teilweise geeig-
net, jedoch Reduzierung im Osten 

(Großvogellebensraum, Rotmilan)  
 
Potenzialflächen PF 34 und PF 39 ge-
eignet  

Schweskau 
(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialfläche PF 14) 
 

79,8 
 
(PF 14 teil-
weise inner-
halb des 
vorh. VR, 
ca. 11 ha 
außerhalb) 

- Bestandsfläche mit 8 Anlagen innerhalb VR 
RROP 2004  

- Vorh. Vorranggebiet überwiegend innerhalb wei-
cher Tabuzonen (Abstände Siedlung)  

- Potenzialflächen PF 14 hält die harten und wei-
chen Tabuzonen des Planungskonzeptes ein 

- bekannte Schlagproblematik Großvögel und Fle-
dermäuse 

- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 
Einzelfallprüfung, Al-
ternativenvergleich 
i. V. mit Trabuhn 

Teilweise geeignet.  

 
Vorhandenes Vorranggebiet geeignet, 

obwohl weitgehende Abweichung von 
weichen Tabuzonen gemäß Planungs-
konzept (außer Potenzialflächen PF 14), 
jedoch angepasst an das zusätzliche 
Planungskriterium (600 m Siedlungsab-
stand)  
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Siedlungsabstand außerhalb 
Potenzialfläche PF 14) 
 
Potenzialfläche PF 14 teilweise geeig-
net, jedoch Reduzierung im Norden 

(Waldrandabstand, Vermeidung Querrie-
gel für Schweskau/ Simander)  

54,6 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

Trabuhn 
(vorh. Vorrangge-
biet 2004 und Poten-
zialfläche PF 18) 

61,6 
 
(PF 18 
überwie-
gend inner-
halb des 
vorh. VR, 
nur ca. 1,3 
ha außer-
halb) 

- Vorh. Vorranggebiet RROP 2004 ohne Bestands-
anlagen 

- Vorh. Vorranggebiet überwiegend innerhalb wei-
cher Tabuzonen (Abstände Siedlung)  

- Potenzialflächen PF 18 hält die harten und wei-
chen Tabuzonen des Planungskonzeptes ein 

- Großvogellebensräume nationaler und landeswei-
ter Bedeutung westlich, östlich und südlich (Land-
grabenniederung, VSG) 

- bekannte Schlagproblematik Großvögel, Fleder-
mäuse von der nördlich angrenzenden Fläche 
Schweskau 

- deutliche Riegelwirkung i. V. mit Schweskau quer 
zum Heidberg / zur Landgrabenniederung 

- Denkmal Hohe Kirche im Südwesten 
- Vergleichsweise hohe Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung Alter-
nativenvergleich i. V. 
mit Schweskau 

Nicht geeignet 

 
Keine Bestands-WEA, überwiegend Ab-
weichung von weichen Tabuzonen, ar-
tenschutzrechtlich und FFH-rechtlich 
entgegenstehende Belange erkennbar, 
Nähe zum Denkmal Hohe Kirche, 
Riegelbildung i. V. mit Schweskau für die 
umliegenden Ortschaften 
 

0 

Prezelle (Potenzial-
flächen PF 6, 7, 8, 20 
und 28) 

224,5 

- gute Abschirmung zu Siedlungsflächen im Westen 
durch vorgelagerten Wald,  

- einkreisende Wirkung Siedlung Prezelle und Pre-
zelle bei Realisierung aller Flächen  

- Hinweise auf Schwarzstorch, Seeadler, Rotmilan 
und Kranich im Umfeld 

- Vergleichsweise ungünstige Erschließung (PF 6 
und 28) und geringe Leistungsdichte (PF 6, PF, 7 
PF 20 und PF 28), vergleichsweisebzw. mittlere 
Leistungsdichte (PF 8). 

Einzelfallprüfung, Al-
ternativenvergleich 
i. V. mit Lanze 

Geeignet  

sind die Potenzialflächen PF 7 und 8 mit 
örtlichen, geringfügigen  Flächenanpas-
sungen (geschützte Biotope, Waldrand, 
schmale Flächenanteile)  
 
 
Nicht geeignet 

Sind die Potenzialflächen PF 6, PF20 
und PF 28. Avifaunistisch entgegenste-
hende Belange sind erkennbar, einkrei-
sende Wirkung Prezelle Siedlung und 
Prezelle. 

96,8 

Lanze/ Lomitz (Po-
tenzialfläche PF 1) 

310,3 

- Großvogellebensräume landesweiter Bedeutung 
westlich und südlich (Luciekanal) sowie östlich 
(NSG Planken) 

- Brutnachweise mehrere Großvögel auf der Fläche 

Einzelfallprüfung, Al-
ternativenvergleich 
i. V. mit Prezelle 

Teilweise geeignet,  

jedoch nur mit deutlicher Flächenredu-
zierung im Süden und Osten (Rotmilan, 
Kranich, Kiebitz, Schwarzstorch, Seead-

24,3 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

- Riegelbildung, einkreisende Wirkung für Prezelle 
i. V. mit den Flächen Prezelle, Abstand deutlich 
unter 3 km 

- Vergleichsweise mittlere Leistungsdichte 

ler, Vermeidung Riegelbildung/ einkrei-
sende Wirkung Prezelle und visuelle 
Überprägung der Nemitzer Heide)  

Gollau (Potenzialflä-
chen PF 10 und 21) 

65,4 

- Großvogellebensräume landesweiter Bedeutung 
nördlich und südlich  

- Lage im Wirkradius zum UNESCO-Antragsgebiet 
Rundlinge unmittelbar an der Pufferzone 

- Vergleichsweise mittlere bis hohe Leistungsdichte 
Einzelfallprüfung 

Nicht geeignet 

Avifaunistisch entgegenstehende Be-
lange sind erkennbar (mehrere Rotmi-
lannachweise im Bereich der beiden Po-
tenzialflächen), Lage im Wirkradius zum 
UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge bzw. 
unmittelbar an der Pufferzone. 

0 

Breselenz (Potenzi-
alfläche PF 11 und 
27) 

45,3 

- Großvogellebensräume landesweiter Bedeutung 
nördlich, südlich und östlich 

- Jagdgebiet Schwarzstorch v. a. im Süden  
- Lage im Wirkradius zum UNESCO-Antragsgebiet 

Rundlinge 
- Vergleichsweise geringe Leistungsdichte 

Einzelfallprüfung 

Teilweise geeignet,  

 
Potenzialfläche PF 11 teilweise geeig-
net, jedoch Reduzierung im Norden und 

Süden (Waldrandabstand, Rotmilan, 
Schwarzstorch) 
 
Ergänzend: Prüfung Höhenbegrenzung 
(aufgrund Lage zum UNESCO-Antrags-
gebiet Rundlinge) 
 
Nicht geeignet 

Ist die Potenzialflächen PF 27. 
Avifaunistisch entgegenstehende Be-
lange sind erkennbar (Schwarzstorch, 
Rotmilan), Kranich), Lage im Wirkradius 
zum UNESCO-Antragsgebiet Rundlinge  

21,30 

Platenlaase (Poten-
zialfläche PF 22 und 
45)  

21,7 

- Großvogellebensräume landesweiter Bedeutung 
nördlich und westlich (Luciekanal) sowie östlich 
(NSG Planken) 

- zentral im Jagdgebiet Schwarzstorch bzw. Zwi-
schen Brutgebieten 

Einzelfallprüfung 

Nicht geeignet 

Avifaunistisch entgegenstehende Be-
lange sind erkennbar (Schwarzstorch, 
Rotmilan) 

0 
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Bezeichnung 
urspr. 
Größe [ha] 

Ergebnis der ersten Übersichtsprüfung (vor-
gezogenen Eignungsprüfung) 

Empfehlung der 
Übersichts-prüfung 

Ergebnis der Einzelfallprüfung  
Angepasste Ge-
bietsgröße (ha) 

- Lage im Wirkradius zum UNESCO-Antragsgebiet 
Rundlinge 

- Im Umfeld Vorranggebiete Rohstoffgewinnung 
- Vergleichsweise geringe Leistungsdichte 

Gesamtfläche  1.285,0 ha    704,4 ha683,1ha 
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3.4 Prüfung der Umweltauswirkungen des Gesamtplans  

3.4.1 Teilräumliche Kumulation von Umweltauswirkungen 

Relevante teilräumlich kumulativ wirkende Umwelteffekte von Vorranggebieten für die Windener-

gienutzung können insbesondere für die Schutzgüter Mensch, Landschaft und Tiere auftreten. 

Prüfgegenstand sind die verbleibenden (geplanten) Vorrang-/ EignungsgebieteVorranggebiete, 

die Eingang in die 1. Änderung RROP 2004 gefunden haben. 

Mensch und Landschaft 

Infolge der Fernwirkungen von WEA verändern diese das Landschaftsbild und dessen Eignung 

für die ruhige, naturbezogene Erholung auch deutlich über die in Anspruch genommene Fläche 

hinaus. Gleichermaßen sind auch die visuellen Wirkungen der Windparks auf die benachbarte 

Bevölkerung nicht auf die Flächen und den angesetzten, gesetzlich begründeten Schutzabstand 

zu umliegenden Wohnnutzungen beschränkt. Eine kumulative Wirkung kann hier insbesondere 

in Bezug auf die „bedrängende Wirkung“ von WEA bspw. durch eine mögliche „Umzingelung“ 

von Ortschaften durch mehrere räumlich benachbarte Vorranggebiete für die Windenergienut-

zung auftreten. Die Ansiedlung mehrerer Windparks in räumlicher Nachbarschaft kann also zu 

einer Belastungsintensivierung bestimmter Teilräume führen. Erheblich negative Kumulationsef-

fekte können bereits durch eine Benachbarung von zwei Windparks auftreten. 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg berücksichtigt in seinem Planungskonzept zur RROP-Ände-

rung Windenergienutzung des RROP 2004 einen angestrebten 3 km Mindestabstand zwischen 

Vorranggebieten für die Windenergienutzung, um kumulative negative Umweltwirkungen durch 

Neuausweisungen zu vermeiden. Dieser Mindestabstand wird für die vorhandenen Vorrangge-

biete und weitestgehend auch für die neuen Vorranggebiete/ Eignungsgebiete eingehalten. So-

fern Abweichungen auftreten, sind diese geringfügig (Woltersdorf/ Thurauer Berg und Tobringen), 

bzw. auch aufgrund der Abschirmung durch Waldflächen (Woltersdorf/ Thurauer Berg und Bösel) 

hinnehmbar. 

Abb. 5 zeigt die geplante Verteilung von Vorranggebieten bzw. Eignungsgebieten für die Wind-

energienutzung innerhalb des Landkreisgebietes nach In-Kraft-Treten der RROP-Änderung 

Windenergienutzung des RROP.  

Deutlich zu erkennen ist die von Vorranggebieten frei gehaltene Elbtalaue im Norden und Nord-

osten des Kreisgebiets, was Beeinträchtigungen (somit auch eine Kumulation) in diesem Land-

schaftsraum hoher Eigenart ausschließt.  

Auch im nordwestlich angrenzenden Landkreis Lüneburg sind im Südteil bis auf den Repowering-

Standort Boitze (Dahlenburg, ca. 2, 4 km bis zur Landkreisgrenze) keine neuen Vorhaben zu 

erwarten. Im Landkreis Uelzen finden sich die nächsten vorhandenen Windparks im Bereich Ro-

sche/ Oetzen (Nateln, Stöcken, Oetzen) und Weste, Römstedt. Weitere Windparks sind im Rah-

men der Neuaufstellung des RROP Uelzen Teil Windenergienutzung für die Teilflächen Dalldorf, 

Krakau und Schostorf in mindestens 8 km Entfernung zum VR Leisten zu erwarten. Im Altmark-

kreis Salzwedel sind die nächstgelegenen Vorhaben im Raum Cheine /Seebenau an der B 71 

und Chüden-Stappenbeck östlich Salzwedel geplant bzw. z.T. umgesetzt. Diese sind mind. ca. 

3 km von der Kreisgrenze und 7 km von der nächsten VR-Fläche entfernt.  
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Abb. 5:  Geplante Vorranggebiete für die Windenergienutzung und bestehende Wind-
parks im LK Lüchow-Dannenberg.  

Tiere 

Die von raumbedeutsamen Windparks ausgehende Störung und Kollisionsgefahr für Vögel und 

Fledermäuse kann sich, auch im Falle einer deutlichen räumlichen Trennung der Windparks, ku-

mulativ negativ auf inter-/ intraregionale Funktionsbezüge, bspw. Bewegungen zwischen Brut-

standort und Nahrungshabitat oder Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartieren aus-

wirken. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist eine mögliche kumulative Wirkung vor allem für die 

Elbtalaue als Leitlinie für den Vogelzug herausragender, internationaler Bedeutung, darüber hin-

aus auch auf möglicherweise relevante Austauschbeziehungen zwischen Vogelschutz- und FFH-

Gebieten zu prüfen.  

Durch den Verzicht auf Festlegung von Vorranggebiete für Windenergienutzung innerhalb der 

Elbtalaue und deren Randbereiche im räumlichen Planungskonzept des Landkreises wird eine 

kumulative Beeinträchtigung des Vogelzugs sowie von bedeutenden Rast- und Bruthabitaten im 

Bereich der Elbtalaue ausgeschlossen. Die nächstgelegenen geplanten Vorranggebiet (Prezelle, 

Tobringen) liegen in etwa 10 km Entfernung von der Elbe, sodass auch Austauschbeziehungen 

zwischen den Rastflächen entlang der Elbe und Nahrungshabitaten im Geest-Hinterland nicht in 

erheblichem Maße beeinträchtigt werden. Eine konkretere Beurteilung kumulativer Wirkungen 

auf mögliche Austauschbeziehungen ist auf der Maßstabsebene des Regionalplans aufgrund 

fehlender Informationen über Flugrouten und Flughöhen im gesamträumlichen Zusammenhang 

nicht möglich. Sofern im Einzelfall Hinweise auf bestehende Flugrouten vorlagen, wurden diese 

im Rahmen der gebietsbezogenen Beurteilung berücksichtigt, insbesondere im Raum Prezelle-

Lomitz-Lanze-Schweskau.  
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Auch für die Beurteilung von möglichen kumulativen Beeinträchtigungen von Austauschbezie-

hungen zwischen EU-Vogelschutz bzw. FFH-Gebieten gilt, dass detaillierte Kenntnisse zu kon-

kreten Funktionsbeziehungen nicht vorlagen und ggf. auf nachfolgender Planungsebene zu er-

bringen wären. Soweit erkennbar wurde dieser Aspekt aber auch innerhalb der gebietsbezoge-

nen Beurteilung und der Prüfung der FFH-Verträglichkeit berücksichtigt. 

Abbildung 6 lässt aber erkennen, dass die Vorranggebiete dabei überwiegend nicht zwischen 

benachbarten EU – Vogelschutzgebieten oder Teilgebieten lokalisiert sind. Eine Beurteilung ku-

mulativer Wirkungen auf mögliche Austauschbeziehungen ist auf der Maßstabsebene des Regi-

onalplans im gesamträumlichen Zusammenhang dabei nur begrenzt möglich. Im Rahmen der 

gebietsbezogenen Beurteilung/ FFH-Beurteilung, werden hierzu, soweit zu beurteilen, jedoch 

Aussagen zur möglichen Betroffenheit von Austausch-/ Funktionsbeziehungen zwischen einzel-

nen EU-Vogelschutzgebieten getroffen.  

Bei den im Landkreisgebiet vorhandenen FFH-Gebieten handelt es sich überwiegend um gewäs-

serbezogene Schutzgebiete, deren Erhaltungsziele gegenüber WEA bei nicht direkter Betroffen-

heit als weitgehend unkritisch einzustufen sind. Wie ebenfalls aus Abb. 6 zu erkennen ist, liegen 

die Vorranggebiete überwiegend mit deutlichem Abstand zu den FFH-Gebieten und nicht zwi-

schen benachbarten FFH-Gebieten oder Teilgebieten. Im Rahmen der gebietsbezogenen Beur-

teilung/ FFH-Beurteilung, werden auch hier Aussagen zur möglichen Betroffenheit von Aus-

tausch-/ Funktionsbeziehungen zwischen einzelnen FFH-Gebieten getroffen.  

Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass es zu einer kumulativen Beeinträchtigung von Aus-

tauschbeziehungen zwischen Gebieten des Natura 2000-Netzes kommt, diese ist als sehr un-

wahrscheinlich anzusehen. 

 

Abb. 6:  Übersicht der FFH- und Vogelschutzgebiete im Planungsraum 

Potenzialfläche 
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3.4.2 Summarische Beurteilung 

Die summarische Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen hat zum Ziel, soweit möglich, 

quantifizierbare positive und negative Auswirkungen aller Festlegungen des zu prüfenden Plans 

zu bilanzieren. Die Umsetzung der im Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprüfung (vgl. Kapi-

tel 3.2) geprüften geplanten Vorranggebiete ist auch mit über die gebietsbezogenen Auswirkun-

gen einzelner Standorte hinausgehenden negativen und positiven Umweltauswirkungen verbun-

den. Erheblich positive Auswirkungen treten bspw. infolge der Nutzung der Windkraft als regene-

rative Energiequelle auf. Damit sind folgende umweltrelevante Wirkungen verbunden:  

 Vermeidung von Emissionen klimawirksamer Treibhausgase und anderer Luftschad-
stoffe  

 Substitution endlicher Ressourcen wie Kohle und Öl, deren Förderung und Nutzung 
wiederum mit erheblichen negativen Umweltauswirkungen verbunden wäre.  

 

Vergleichshintergrund ist der aktuelle Umweltzustand und die voraussichtliche Entwicklung des 

Landkreisgebietes bei unveränderter Fortgeltung des RROP in der Fassung von 2004.  

Das Ausmaß der durch die Änderung Windenergie ausgelösten be- und entlastenden Umwelt-

effekte lässt sich nicht für alle betroffenen Schutzgüter quantifizieren. So lassen sich negative 

Auswirkungen auf Avifauna oder Fledermäuse durch mögliche Störungen oder Kollisionen nicht 

im Voraus in Form belastbarer Zahlen prognostizieren. Diese Betroffenheiten werden daher qua-

litativ, verbal-argumentativ dargestellt und beurteilt.  

Zum Vergleich mit dem Prognose – Nullfall d. h. einer Fortgeltung der Flächenkulisse aus dem 

RROP 2004 erfolgt eine summarische Abschätzung der unterschiedlichen durch die Planung 

ausgelösten Umweltauswirkungen, die auf Ebene der Regionalplanung quantifizierbar sind. Dar-

stellung und Vergleich der summierten Umweltauswirkungen erfolgen wirkungsbezogen unter 

Bezug auf die jeweils betroffenen Schutzgüter.  

Insgesamt weist die Planung 109 Vorranggebiete bzw. Eignungsgebiete für die Windenergienut-

zung auf, die Gesamtfläche der 109 geplanten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete beträgt ca. 

704683 ha. Die zur Verfügung gestellte Fläche ist somit etwa 4322 ha größer als die Flächenku-

lisse des RROP von 2004 (ca. 661 ha), unter Berücksichtigung nicht realisierbarer vorhandener 

Vorranggebiete (Leisten Süd) sind es ca. 9877 ha mehr an Fläche. Im Rahmen der Änderung 

des RROP wird die bisher durch Vorranggebiete/ Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung ge-

sicherte Fläche im Landkreis Lüchow-Dannenberg somit erhöht. Nach In-Kraft-Treten der Ände-

rung würden etwa 0,5756 % der gesamten Landkreisfläche regionalplanerisch für die Errichtung 

raumbedeutsamer Windenergieanlagen zur Verfügung stehen.  

Nachfolgend wird die Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter in der summarischen Beurteilung 

dargestellt, wobei jeweils dokumentiert werden:  

1. relevante Umweltauswirkung  

2. davon jeweils betroffene Schutzgüter: jeweils summarische Auswirkung ohne / 
mit Berücksichtigung Prognose Nullfall  
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Flächenbeanspruchung  

Betroffene Schutzgüter: Boden, Pflanzen und Tiere, Wasser  

Vom Flächenverbrauch durch WEA betroffene Schutzgüter sind in erster Linie das Schutzgut 

Boden, für das im Bereich der versiegelten Flächen ein Totalverlust aller Funktionen zu konsta-

tieren ist, das Schutzgut Pflanzen und Tiere, das Schutzgut Menschen, für das durch den Flä-

chenverlust nutzbare Freifläche reduziert wird sowie ggf. das Schutzgut Wasser.  

Auf der Grundlage aktueller empirischer Studien zum Flächenbedarf pro Megawatt (MW) instal-

lierter Windleistung bei optimaler Auslastung von Vorranggebieten lässt sich in Abhängigkeit von 

der angesetzten Leistung einer Referenz-WEA überschlägig die maximal mögliche Anlagenzahl 

auf den bereitgestellten Festlegungsflächen und daraus im Weiteren ebenfalls überschlägig die 

zu erwartende Neuversiegelung ermitteln. Pro Megawatt Anlagenleistung ist aufgrund von aus 

betriebswirtschaftlichen und technischen Gründen einzuhaltenden Mindest-abständen der Anla-

gen untereinander ein Flächenbedarf von ca. 3 - 4 ha anzunehmen (Nds. Umweltministerium 

2016). Da verschiedene Faktoren, die diesen Wert beeinflussen können, wie die tatsächliche An-

lagenleistung, Rotordurchmesser oder die Ausrichtung zur Hauptwindrichtung noch nicht bekannt 

sind, wird der höhere Wert von 4 ha/MW angenommen. Somit ergeben sich bei einer optimalen 

Ausnutzung der geplanten Flächenkulisse etwa folgende leistungsabhängig zu errichtende Anla-

genzahlen:  

 
Tab. 9:  Tab. 7: Maximal zu errichtende WEA in Abhängigkeit der Anlagenleistung (bei 

einer Anlagenhöhe bis 150 m Leistungsklasse 2 und 3 MW) 

Leistungsklasse Anlagenzahl 

2 MW Ca. 88 

3 MW Ca. 59 

4 MW Ca. 44 

5 MW Ca. 35 

 

Bei einer anzunehmenden Fundamentfläche von etwa 750 m² pro Anlage und einer zusätzlichen 

durchschnittlichen Versiegelung bzw. Teilversiegelung von 3000 m² pro Anlage für Wartungsan-

lagen und Zuwegungen ergeben sich je nach Anlagenklasse die in Tab. 10 dargestellten Gesamt-

versiegelungsflächen. 

 
Tab. 10:   Maximal zu errichtende WEA in Abhängigkeit der Anlagenleistung (bei einer 

Anlagenhöhe bis 150 m Leistungsklasse 2 und 3 MW) 

Leistungsklasse Anlagenzahl Neuversiegelung 

2 MW Ca. 88 33 ha 

3 MW Ca. 59 22 ha 

4 MW Ca. 44 17 ha 

5 MW Ca. 2335 13 ha 
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Ein Vergleich mit der Entwicklung bei Fortgeltung des RROP 2004 ist insofern möglich, als derzeit 

bereits 661 ha Vorranggebiete vorhanden sind, in denen bereits 65 WEA in der Leistungsklasse 

0,8 – 2 MW realisiert sind. 

Diese Flächen und WEA-Standorte sind zu einem großen Teil (31 Anlagenstandorte) in die ge-

planten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete einbezogen, stehen zum Repowering zur Verfügung. 

Für die übrigen WEA-Standorte besteht zwar Bestandsschutz, nach Ablauf der Nutzung bzw. der 

technischen Lebensdauer sind sie zurückzubauen. Insofern ergäben sich im Vergleich zum 

RROP 2004 abhängig von der Leistungsklasse der WEA langfristig nur relativ geringe Neuver-

siegelungen. 

Bei der Festsetzung des Zieles der Raumordnung im RROP 2004, Kap. 3.5, Ziff. 04, Satz 

2 „Außerhalb der Vorranggebiete sind raumbedeutsame Einzelanlagen sowie Windfarmen 

ausgeschlossen.“ wurden die Abwägungsanforderungen des Bundesverwaltungsgerichts 

in seinen Urteilen vom 13.12.2012 (4 CN 1.11 und 4 CN 2.11) und vom 11.04.2013 (4 CN 

2.12) nicht vollständig erfüllt. Deswegen wurde ein 2. Änderungsverfahren des RROP 2004 

eingeleitet.  

Ziel des 1. Änderungsverfahrens des RROP 2004, zu dem hier die Unterlagen vorgelegt 

werden, ist es, wieder Vorrang- bzw. Eignungsgebiete Windenergienutzung mit Aus-

schlusswirkung nach den aktuellen Vorgaben der Rechtsprechung festzulegen.  

Ohne neue Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mit Ausschlusswirkung ist damit zu rechnen, dass 

je nach Bedarf, wirtschaftlicher Lage und Verfügbarkeit geeigneter Flächen im Kreisgebiet neue 

WEA nur durch die bauleitplanerische Steuerung der Gemeinden gesteuert werden können. Es 

ist davon auszugehen, dass im Rahmen einer derartigen Entwicklung innerhalb der nächsten 

Jahre zumindest ähnlich viele, vermutlich aber sogar noch mehr WEA im Kreisgebiet errichtet 

werden würden, als bei Durchführung der hier zu prüfenden Planung. In diesem Fall wäre infolge 

der zu erwartenden dispersen Ausbreitung von Windparks über den Landkreis mit deutlich höhe-

rem Flächenverbrauch zu rechnen. Dies betrifft insbesondere auch den Flächenbedarf von War-

tungsanlagen und Zuwegungen, die im Falle einer dezentralen Ansiedlung von Windparks ver-

mehrt angelegt werden müssten. Darüber hinaus wäre bei einem Ausbleiben der Planung auf-

grund der dann ungeordneten Errichtung der Anlagen im Raum potenziell auch ein Verlust sen-

sibler und naturschutzfachlich wertvollerer Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial oder 

anderen besonderen Funktionen im Landschaftshaushalt nicht auszuschließen. 

Aufgrund des dem betrachteten Plan zu Grunde liegenden Planungskonzeptes und der Ergeb-

nisse der gebietsbezogenen Einzelfallprüfung liegen alle geplanten Vorranggebiete / Eignungs-

gebiete überwiegend im Bereich landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen. Höherwertige (Bi-

otop-)Strukturen sind entweder im Zuge der Abgrenzung berücksichtigt worden, oder können im 

Zuge der konkreten Anlagenplanungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten werden können, 

sodass auch die darunter anstehenden vergleichsweise ungestörten und naturnahen Böden nicht 

beeinträchtigt werden. 

Negative Auswirkungen infolge von Verlusten von Freiflächen, wertvoller Biotopstrukturen und 

ungestörter, natürlicher Böden können somit weitgehend ausgeschlossen werden, bzw. sind flä-

chenmäßig bezogen auf den Gesamtraum vernachlässigbar. Auch hinsichtlich der möglichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann aufgrund der insgesamt geringen neu versiegelten 

Fläche von keiner relevanten Beeinträchtigung bezogen auf das Landkreisgebiet ausgegangen 

werden. 
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Primärenergiegewinnung  

Betroffene Schutzgüter: Klima und Luft, Mensch (menschliche Gesundheit)  

Windenergieanlagen stellen eine Alternative zu konventionellen, fossilen und atomaren Energie-

quellen dar. Sie tragen auf diese Weise einerseits zur Sicherung der Energieversorgung über die 

Reichweite fossiler Energieträger wie Kohle und Gas hinaus bei und sind als „saubere“ Energie-

quelle auch ein wichtiges Element des Klimaschutzes, da sie Energie ohne den Ausstoß von CO2 

in die Atmosphäre erzeugen. Sie substituieren einen Teil der konventionellen Energieträger und 

sparen die Menge an CO2 ein, die diese im Zuge der Erzeugung einer äquivalenten Energie-

menge freisetzen würden.  

Pro Megawatt Anlagenleistung wird wie schon bei der Ermittlung der maximalen Anlagenzahl von 

einem Flächenbedarf von aufgerundet 4 ha ausgegangen. Auf diese Weise ermittelt sich bei einer 

zur Verfügung stehenden Gesamtfläche von rd. 704683 ha überschlägig eine auf allen 109 ge-

planten Vorranggebieten/ Eignungsgebieten zusammen installierbare Gesamtleistung von ca. 

176171 MW. Es können bilanziell – also in der Annahme, dass die geplanten Vorranggebiete/Eig-

nungsgebiete bestmöglich ausgenutzt und im Gegenzug alle bereits vorhandenen Anlagen au-

ßerhalb der Vorranggebiete abgebaut werden - gegenüber dem Status quo (102 MW) rund 7469 

MW zusätzlich installiert werden. Zudem bleiben die „Altanlagen“ außerhalb der Vorrang- / Eig-

nungsgebieteVorranggebiete aufgrund des Bestandsschutzes ja auch weiterhin zunächst beste-

hen. 

In Unkenntnis der tatsächlich künftig auf den Flächen erzielbaren Volllaststunden werden auf 

Grundlage zwei verschiedener Volllaststunden-Angaben zwei potenzielle Gesamtenergieerträge-

Gesamtenergieerträge berechnet. Als Volllaststunden werdenwird als unterer Wert das 10-Jah-

resmittel von ca. 1.600 h (IWES 2016) und als oberer Wert der minimale Zielwert moderner WEA 

von 2000 h verwendet und für 2015 bundesweit nahezu erreicht wurde (IWES 2016). Hieraus 

ermittelt sich ein maximal auf den geplanten Vorranggebieten/ Eignungsgebieten erzielbarer 

Energieertrag von 241273.600 MWh/a (bei 1.600 Volllaststunden) bis 352342.000 MWh/a (bei 

2.000 Volllaststunden). Die entsprechend dem Energieertrag anzunehmende CO2-Einsparung 

als Folge der Substitution fossiler Energiequellen kann durch Multiplikation des Gesamtenergie-

ertrags mit dem Durchschnittswert der CO2-Einsparung pro kWh (840 g/KWh, Fraunhofer Institut 

für System- und Innovationsforschung 2009) berechnet werden. Gegenüber dem Status quo kann 

die CO2-Einsparung auch bei vollständigem Rückbau aller bestehenden Anlagen außerhalb der 

geplanten Vorranggebiete um 48 - 72 bis zu 68 % gesteigert werden.  

 

Visuelle und akustische Belastung von Wohngebieten und Landschaftsräumen, Kulturgü-

tern  

Betroffene Schutzgüter: Mensch (menschliche Gesundheit), Landschaft/ Kulturgüter  

Die Erheblichkeit visueller und akustischer Störungen von Wohnnutzungen ist in erster Linie ab-

hängig vom Abstand zwischen der beeinträchtigenden WEA und den betroffenen Wohngebäu-

den. Hierbei ist grundsätzlich zunächst anzumerken, das neue geplante Vorranggebiet entspre-

chend dem gesamträumlichen Planungskonzept grundsätzlich einen Abstand von 900 m zu Sied-

lungsbereichen mit Wohnnutzung und 600 m zu Wohnnutzung im Außenbereich einhalten. Fer-

ner wird für geplante Vorranggebiete im Bereich vorhandener Vorranggebiete jeweils, für das 

einzelne Gebiet begründet, ein Abstand von 600 m zu Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung ein-

gehalten. Im Status quo sind dies i. d. R. nur 500 m. Hinzu kommt die vorgesehene, für jedes 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 
 

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 

78 

Gebiet einzeln begründete Höhenbegrenzung auf 150 m für die entsprechenden Gebiete bei ei-

nem Siedlungsabstand von unterhalb 900 m.  

Hierdurch werden Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch (Siedlungen) auch unter Be-

rücksichtigung neuer, höherer WEA (zu Grunde gelegt wurden beispielhaft 200 m), reduziert. 

Gegenüber dem Status quo befinden sich  

 unterhalb von 500 m keine Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mehr, 

 im Bereich von 500 - 600 m keine Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mehr (Ausnahme 

einzelne Wohngebäude im Außenbereich im Umfeld vorh. Vorranggebiete),  

 im Bereich von 600 - 900 m geplante Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mit ca. 330 ha 

nur innerhalb von vorhandenen Vorranggebieten  

 im Bereich ab 900 m geplante Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mit ca. 76 ha innerhalb 

von vorhandenen Vorranggebieten und  

 im Bereich ab 900 m neue geplante Vorranggebiete/ Eignungsgebiete mit ca. 298277 ha 

außerhalb der bisher vorhandenen Vorranggebieten. 

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich im engeren Nahbereich (unter 500 m), in dem die Beein-

trächtigungen durch visuelle und akustische Effekte der WEA die höchste Intensität besitzen, eine 

Entlastung, ebenso überwiegend im Bereich von 500 – 600 m.  

Dennoch muss aufgrund der steigenden Anlagenhöhen (angesetzt werden beispielhaft 200 m 

Gesamthöhe) – verursacht insbesondere durch Schlagschatten und Sichtbarkeit der WEA - mit 

zunehmenden Beeinträchtigungen auch über den Nahbereich hinaus gerechnet werden. Da sich 

ca. 406 ha der geplanten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete innerhalb vorhandener Vorrangge-

biete befinden und hiervon zum Schutz der Bevölkerung ein großer Teil mit einer Höhenbegren-

zung auf 150 m25 versehen ist (364366 ha), sind diese Zusatzbelastungen im Bereich bis 900 m 

unter Berücksichtigung der Vorbelastung begrenzt. 

Erst darüber hinaus (ab 900 m), somit im Wesentlichen außerhalb des Nahbereichs, ergeben 

sich neue Betroffenheiten ausgehend von ca. 298 277 ha geplanten Vorranggebieten/ Eignungs-

gebieten. Aber selbst für diese ist zum Schutz des UNESCO-Antragsgebietes Rundlinge (s. u.) 

für größere Teile (ca. 156 ha) ebenfalls eine Höhenbegrenzung (150 m) vorgesehen. Teilflächen 

(Prezelle, Woltersdorf, Bösel) sind zudem ganz oder über größere Abschnitte von Wald umgeben 

und damit z. T. sichtverschattet. Die Situation kann und sollte durch die Schaffung von Gehölz-

reihen zur Sichtverschattung im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zudem noch 

verbessert werden. 

Im Falle eines Ausbleibens der Änderung und einer Fortgeltung des bestehenden Konzepts ist 

infolge der in Frage stehenden Steuerungswirkung des RROP 2004 mit einer vermehrten unge-

steuerten und dispersen Ansiedlung von WEA außerhalb der derzeitigen regionalplanerischen 

Vorranggebiete zu rechnen. Aufgrund der dann fehlenden Belastungsbündelung sowie einer 

möglichen Annäherung von Windparks an Ortslagen, die ausschließlich am immissionsschutz-

rechtlichen Rahmen orientiert ist, ist für diesen Fall eine erhebliche zusätzliche Belastung der 

Anwohner anzunehmen. Somit ist sowohl im Vergleich mit der zu prognostizierenden Entwicklung 

                                                      

25
  Marktübliche Anlagendimension der Leistungsklasse 2 und 3 MW 
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bei ausbleibender Planung als auch mit dem Status quo von einer in Relation eher positiven 

Umweltauswirkung der Änderung Windenergie auszugehen. 

Schutzgut Landschaft/ Kulturgüter 

Innerhalb der Grenzen der geplanten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete handelt es sich bei den 

betroffenen Landschaftsräumen überwiegend um landwirtschaftlich genutzte, strukturärmere Flä-

chen, die teilweise von Wald umschlossen sind. Örtlich sind die Gebiete auch deutliche gegen-

über der umgebenden Landschaft erhöht (v. a. Leisten und Woltersdorf/ Thurauer Berg) und wir-

ken somit besonders in die Landschaft.  

Allerdings ist auch hier hervorzuheben, dass der Großteil der geplanten Vorranggebiete/ Eig-

nungsgebiete sich im Bereich vorhandener Vorranggebiete mit WEA-Bestand befindet und somit 

vorbelastet ist, dies gilt insbesondere für die exponiert liegenden Standorte. Neu und vergleichs-

weise unbelastet sind nur die Gebiete Breselenz, Lanze-Lomitz und Prezelle (ca. 142121 ha), 

wovon wiederum das größte geplante Vorranggebiet Prezelle zu einem großen Teil in sichtver-

schattende Waldflächen eingebunden ist.  

Aufgrund des zu Grunde liegenden gesamträumlichen Planungskonzeptes und der gebietsbezo-

genen Einzelfallprüfung konnte zudem vermieden werden, dass Landschaftsräume mit einer be-

sonderen Bedeutung für Natur- und Landschaft direkt betroffen sind. Sie können jedoch durch 

eine technische Überprägung der Horizontlinie infolge sichtbarer WEA dennoch beeinträchtigt 

werden (z. B. Nemitzer Heide), zumal innerhalb des Landkreises großflächig entsprechende 

Landschaftsräume anzutreffen sind. Allerdings erfolgte auch hier eine angemessene Berücksich-

tigung im Zuge des gesamträumlichen Planungskonzeptes und der gebietsbezogenen Einzelfall-

prüfung. 

Besonders zu beachten ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg die z. T. ausgeprägte kulturhistori-

sche Landschafts- und Siedlungsstruktur. Diese äußert sich insbesondere in Form des Antrags-

gebiets Rundlinge als UNESCO Weltkulturerbe westlich von Lüchow.  

Gemäß einer Stellungnahme des Instituts für Heritage Management aus Cottbus (IHM 2016) ist 

innerhalb des definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) für Vorrang-/ Eignungsgebiete 

eine visuelle Beeinträchtigung (negative Wirkungen) nicht auszuschließen. Dies gilt laut Informa-

tion des dieses Verfahren begleitenden IHM auch für besonders exponierten Gebiete, wenn sie 

knapp außerhalb des Wirkradius liegen (Leisten, Woltersdorf/ Thurauer Berg). 

Aber auch hier gilt, dass innerhalb des Wirkradius nahezu alle geplanten Vorranggebiete/ Eig-

nungsgebiete im Bereich vorhandener Vorranggebiete liegen (Vorbelastung). Zudem ist das sehr 

dicht am Antragsgebiet liegende vorhandene Vorranggebiet Reetze aus der Gebietskulisse ent-

lassen, das ebenfalls dicht am Antragsgebiet liegende Gebiet Clenze deutlich reduziert worden. 

Neu in einem bisher unbelasteten Bereich hinzugekommen ist nur das Eignungsgebiet Breselenz 

in über 4 km Entfernung. Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Fall der Altstandorte für alle 

Gebiete im Wirkradius zuzüglich der exponiert liegenden Standorte Leisten und Woltersdorf 

(Thurauer Berg) eine Höhenbegrenzung mindestens in Teilbereichen festgelegt ist (150 m, vgl. 

Kap. 5.2, 5.3.3, Begründung zur 1. Änderung des RROP 2004). 

Insofern ergibt sich in der Gesamtbetrachtung auch hier im Nahbereich, in dem die Beeinträchti-

gungen durch visuelle und akustische Effekte der WEA die höchste Intensität besitzen, durch die 

Reduktion von Vorranggebieten eine Entlastung und erst in größeren Abständen (über 1 km) 

durch höhere und zusätzliche Anlagen eine weitere Belastung.  
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Hier muss somit aufgrund steigender Anlagenhöhe und Anlagenanzahl zwar mit einer zunehmen-

den, aber durch die Vorbelastung und Höhenbegrenzung begrenzten und vertretbaren Beein-

trächtigung gerechnet werden. 

Insgesamt gilt für die Landschaft und das Antragsgebiets Rundlinge als UNESCO Weltkulturerbe 

für den geprüften Plan im Vergleich zum Status quo die gleich Aussage wie für das Schutzgut 

Mensch: 

Im Falle eines Ausbleibens der Änderung und einer Fortgeltung des bestehenden Konzepts ist 

infolge der nicht mehr gesicherten Steuerungswirkung des RROP 2004 mit einer vermehrten un-

gesteuerten und dispersen Ansiedlung von WEA außerhalb der regionalplanerischen Vorrang-

standorte zu rechnen. Aufgrund der dann fehlenden Belastungsbündelung sowie einer mögli-

chen, stärkeren Annäherung von Windparks (oder deren Repowering mit höheren Anlagen) an 

landschaftlich sensible Bereich bzw. das Antragsgebiet, ist für diesen Fall eine stärkere zusätzli-

che Belastung anzunehmen. Somit ist im Vergleich mit der zu prognostizierenden Entwicklung 

bei ausbleibender Planung von einer positiven Umweltauswirkung der Änderung Windenergie 

auszugehen. Nur in Relation zum Status quo ergeben sich sicherlich zusätzliche, aber begrenzte 

Beeinträchtigungen.  

 

Störungen und Gefährdung der Avifauna und Fledermäuse  

Betroffene Schutzgüter: Pflanzen und Tiere  

Eine mögliche Betroffenheit der besonders empfindlichen Vogelarten und Fledermausarten 

wurde bereits im Rahmen der gebietsbezogenen Einzelfallprüfung geprüft. In der Gesamtbetrach-

tung ist die Frage zu stellen, inwieweit die Planung ggf. eine Beeinträchtigung der jeweiligen lo-

kalen Populationen der betroffenen Arten im Kreisgebiet auslösen können.  

 Die geplanten Eignungs- und Vorranggebiete weisen in der Regel keine besondere Be-

deutung für Brutvogelarten des Offenlandes/ Halboffenlandes auf. Relevant ist im 

Kreisgebiet insbesondere der Ortolan. Sofern es hier zu Überschneidungen mit bedeut-

samen Lebensräumen kommt (Lebensräume regionale – landesweiter Bedeutung und 

auch lokaler Bedeutung, NLWKN 2010) handelt es sich um geplante Vorranggebiete/ 

Eignungsgebiete innerhalb vorh. Vorranggebiet (Vorbelastung). Die erfolgte Auswertung 

der avifaunistischen Daten des NLWKN und der AAG zeigt zudem, dass innerhalb der 

geplanten Vorranggebiete / Eignungsgebiete zwar einzelne Nachweise, aber keine 

Schwerpunktvorkommen anzutreffen sind. Völlig außerhalb liegen die bekannten Vor-

kommen einer weiteren im Landkreis bedeutsamen, windkraftempfindlichen Art, dem 

Ziegenmelker. Entsprechendes gilt auch für die bekannten Vorkommen des (windkraft-

empfindlichen) Kiebitzes, die im Zuge der avifaunistischen Kartierungen 2014/ 2015 er-

fasst wurden. Bei den meisten übrigen Brutvogelarten ist der aktuellen Fachliteratur zu-

folge von meist keiner besonderen Empfindlichkeit gegenüber WEA auszugehen (s. 

auch Ecoda 2012), so dass auf das gesamte Kreisgebiet bezogen nicht mit einer popu-

lationswirksamen Verdrängung bestimmter Halboffenland-/ Offenlandarten auszugehen 

ist, zumal wenn entsprechend wirksame naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnah-

men erfolgen.  

 Hinsichtlich der kollisionsgefährdeten (bzw. störempfindlichen) Groß- und Greifvö-

gel kommen aufgrund der Landschaftsstruktur und der Lage des Landkreises eineine 
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ganze Reihe von Arten in den Fokus. Hervorzuheben sind Rotmilan, Seeadler, Rohr-

weihe, Wiesenweihe, Wespenbussard, Kranich, Weißstorch und Schwarzstorch. Rotmi-

lan und Kranich kommen hierbei in weiten Teilen des Kreisgebietes häufig als Brutvogel 

vor. Der Schwarzstorch weist großflächige Jagd- und Brutgebiete im Norden an der Elbe 

im mittleren Kreisgebiet um die Jeetzel und im Süden (Lucie, Landgraben, Dumme) auf.  

 Hinsichtlich möglicherweise bestehender Wertigkeiten der Flächen in Bezug auf Fleder-

mäuse ist nach Aussage des Fledermausbeauftragten des Landkreise (Herrn Manthey) 

aufgrund der bekannten Nachweise und Vorkommen grundsätzlich von einer höheren, 

besonderen Bedeutung des gesamten Landkreises auszugehen. Hervorzuheben sind 

hier insbesondere die Vorkommen des Kleinen Abendseglers und der Mopsfledermaus.  

Aufgrund der Berücksichtigung von Schutzgebieten und wertgebenden Flächen (Gastvogel- und 

Brutvogellebensräume, Bruthabitate Schwarzstorch, Seeadler, Lebensräume Rotmilan und Wie-

senweihe, Nahrungshabitate/ Jagdgebiete Schwarzstorch, Daten NLWKN und AAG), der Ergeb-

nisse der durchgeführten avifaunistischen Erfassung von Großvögeln für einzelne Teilflächen, 

der weitgehenden Einhaltung der vom NLT (s, auch Nds. Umweltministerium 2016) empfohlenen 

vorsorgeorientierten Mindestabstände zu Brutstandorten empfindlicher Vogelarten, ist eine nega-

tive Entwicklung der planungsrelevanten Populationen im Planungsraum, ausgelöst durch die 

Änderung Windenergie, als unwahrscheinlich anzusehen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung 

von Hinweisen, dass der Ortolan empfindlich (Meideverhalten, Abnahme der Populationsdichte) 

auf WEA reagieren kann. Aufgrund der Schonung von Bereich mit Vorkommen der Art bzw. der 

Nutzung vorbelasteter Gebiete ist nicht von einer populationswirksamen Verdrängung (und damit 

artenschutzrechtlichen Störung) auszugehen bzw. diese kann ausgeschlossen werden.  

Günstig ist hierbei insgesamt auch die Entlassung vorhandener Vorranggebiete (RROP 2004, 

Leisten Süd, Trabuhn) in kritischen Bereichen aus der Gebietskulisse und die Nutzung vorbelas-

teter Bereiche zu werten.  

Gleichwohl ist aufgrund der zunehmenden Flächeninanspruchnahme für die Umsetzung der ge-

planten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete für die Windenergienutzung eine Zunahme der Störun-

gen und Gefährdungen nicht planungsrelevanter Vogelarten innerhalb des Kreisgebiets anzu-

nehmen. Auch für die planungsrelevanten Arten kann eine Gefährdung in Unkenntnis der Anla-

gendimensionierung und genauer Anlagenstandorte sowie der Brutplätze windkraftempfindlicher 

Arten zum Zeitpunkt des Anlagenbaus nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auf den nachfol-

genden Planungsstufen im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

ist daher in jedem Fall eine erneute - dem höheren Detaillierungsgrad der anlagenbezogenen 

Zulassungsebene gerecht werdende - artenschutzfachliche Prüfung mit entsprechenden Kartie-

rungen durchzuführen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planungen bereits 

die konfliktärmsten Bereiche innerhalb des Landkreises ausgewählt worden sind und im Einzelfall 

auf der Genehmigungsebene wider Erwarten auftretenden (artenschutzrechtliche) Konflikte 

durch geeignete Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sowie Nebenbestimmungen zu betriebsin-

tegrierten Maßnahmen vermieden werden können. 

Eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung von lokalen windkraftempfindlichen Fledermauspopu-

lationen im Landkreisgebiet ist aufgrund der für einzelne bestehende Windparks bekannten 

Schlagproblematik (trotz tlw. Strukturarmut) zunächst grundsätzlich nicht bzw. nur durch geeig-

nete Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltalgorithmen) auszuschließen. Entsprechende Hinweise 

enthält die gebietsbezogenen Einzelfallprüfung. Wie für die Avifauna ist auch hier auf den nach-

folgenden Planungsstufen Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 
 

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 

82 

rens in jedem Fall eine erneute - dem höheren Detaillierungsgrad der anlagenbezogenen Zulas-

sungsebene gerecht werdende - artenschutzfachliche Prüfung mit entsprechenden Kartierungen 

durchzuführen. Auch für Fledermäuse ist davon auszugehen, dass im Zuge der Planungen be-

reits die konfliktärmsten Bereiche innerhalb des Landkreises ausgewählt worden sind und (Scho-

nung Waldflächen, strukturreiche Gebiete, Niederungen etc.) und auf der Genehmigungsebene 

ggf. dennoch  auftretenden (artenschutzrechtliche) Konflikte gut durch geeignete Vermeidungs- 

und CEF-Maßnahmen sowie Nebenbestimmungen zu betriebsintegrierten Maßnahmen vermie-

den werden können (s. o.). 

Im Vergleich mit einer Fortgeltung der Flächenkulisse des RROP 2004 ohne die ursprüngliche, 

aber nicht mehr gesicherte Ausschluss- und somit Steuerungswirkung können u. U. auch positive 

Auswirkungen zu verzeichnen sein. Eine fortschreitende ungesteuerte Ausbreitung der Wind-

energienutzung im Kreisgebiet berücksichtigt faunistische Zusammenhänge im regionalen Maß-

stab nur unzureichend. Auch die bisherige Flächenkulisse des RROP 2004 hat das aufgrund des 

damaligen Kenntnisstandes nur bedingt berücksichtigt. Dies hat bereits dazu geführt, dass nach 

heutiger Kenntnis Vorranggebiete innerhalb offenbar sensibler Teilbereiche festgelegt wurden 

und tlw. dort Windparks entstehen konnten (Leisten-Süd, Schweskau, Tarmitz). Bei nicht gesi-

cherter Steuerungswirkung des geltenden RROP ist mit einer Verschärfung dieser Problematik 

zu rechnen.  

In der Tendenz ggf. positive Auswirkungen ergeben sich vermutlich auch durch die künftig grö-

ßeren Anlagenhöhen. Die Rotoren bzw. Naben dieser Anlagen weisen größere durchschnittliche 

Höhen auf. Dies führtkann zu einer Minderung von Kollisionsrisiken für überwiegend bodennah 

bzw. in mittleren Höhen fliegende Arten, u. a. den Rotmilan führen. (Ecoda 2012, Hötker et al. 

2012). Gleichzeitig erhöht sich jedoch ggf. die Gefährdung für i. W. ziehende Arten, die (außer-

halb des Hauptzugkorridors entlang der Elbe) Höhen zwischen oberhalb 100 m über Grund nut-

zen. Insgesamt nimmt das statistische Kollisionsrisiko jedoch ab, wenn berücksichtigt wird, dass 

die Flugaktivität mit zunehmender Höhe über Grund generell abnimmt.oberhalb 100 m über 

Grund nutzen. Auch ist zu berücksichtigen, dass höhere leistungsfähigere WEA Rotoren mit grö-

ßeren Durchmessern aufweisen. Somit erhöht sich einerseits die Rotorfläche und andererseits 

reichen die Rotoren trotz höherer Naben dann zumindest teilweise immer noch in bodennahe 

Flughöhen sensibler Arten. Dem steht wiederum gegenüber, dass durch größere WEA auch we-

niger WEA auf einer Fläche realisiert werden können. Zwar ergibt sich bei höheren und größeren 

WEA durch die größere Rotorflächen prinzipiell daher zunächst ein größeres Risiko, allerdings 

stehen dem die genannte größere Höhe, die geringere Anlagenanzahl mit i. d. R. geringeren 

Drehzahlen gegenüber. Wird zudem davon ausgegangen, dass mit zunehmender Höhe über 

Grund die Flugaktivität generell abnimmt und dass in Verbindung mit einem Repowering wirk-

same Vermeidungsmaßnahmen (z. T. erstmalig) umzusetzen sind, ist gegenüber dem Status 

Quo zumindest nicht von einer Erhöhung des Kollisionsrisikos gegenüber dem Bestands WEA 

auszugehen.  

 

Gesamtergebnis  

Die Änderung des sachlichen Teilabschnitt Windenergienutzung des RROP Lüchow-Dannenberg 

hat in der bilanziellen summarischen Betrachtung der zusammenwirkenden Umweltwirkungen 

aller 109 geplanten Vorranggebiete/ Eignungsgebiete negative Auswirkungen insbesondere in 

Bezug auf die Schutzgüter Landschaft, Menschen sowie Pflanzen und Tiere gezeigt. Gleichwohl 

ergeben sich auch relevante positive Auswirkungen, die den negativen Auswirkungen gegen-

überstehen.  
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Darüber hinaus führt die Änderung des sachlichen Teilabschnitts Windenergienutzung des RROP 

Lüchow-Dannenberg in erheblichem Maße zu einer Vermeidung negativer Umweltauswirkungen, 

die anderenfalls aufgrund der infolge nicht mehr gesicherten Steuerungswirkung des RROP in 

Bezug auf die Windenergienutzung zu erwarten wären:  

1) Infolge der nunmehr weiterhin erfolgenden regionalplanerischen Steuerung der Wind-

energienutzung werden Windparks in Teilräumen des Landkreises errichtet, die nach in-

tensiver Abwägung unter Berücksichtigung von Umweltbelangen (einschl. Schutzgut 

Mensch) eine hohe Eignung für die Windenergienutzung aufweisen.  

2) Ohne die regionalplanerische Neuordnung der Windenergienutzung im Landkreis wäre 

eine Belastungsbündelung sowie die Begrenzung der Gesamtbelastung aus regionaler 

Sicht aufgrund der nicht mehr gesicherten Ausschlusswirkung aus dem RROP 2004 nicht 

möglich. Erhebliche negative Konsequenzen für die Belange von Natur und Landschaft 

sowie der Anwohner wären verstärkt zu erwarten.  

Die zeichnerische Neufestlegung von Vorranggebieten/Eignungsgebieten für die Windenergie-

nutzung ist zudem dazu geeignet, den bereits erfolgten Fehlentwicklungen bei der Errichtung von 

WEA bzw. Festlegung von Vorranggebieten im Kreisgebiet entgegenzuwirken, d. h. nicht reali-

sierbare Standorte (südlich Leisten) zu bereinigen bzw. konfliktträchtige Standorte (z. B. Schwes-

kau, Tarmitz) zu optimieren.  

 

3.4.3 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von erheblichen Auswirkun-
gen 

Aufgrund der Ergebnisse der Umweltprüfung bereits durchgeführte Maßnahmen zur Mini-

mierung erheblicher Auswirkungen  

Infolge der Umweltprüfung der anfangs 36 vom Landkreis Lüchow-Dannenberg auf Grundlage 

des gesamträumlichen Planungskonzepts ermittelten Potenzialflächen sowie der 10 vorhande-

nen Vorranggebiete wurden im Rahmen des Abwägungsprozesses bereits auf Ebene der vorge-

zogenen Eignungsprüfung neun der Potenzialflächen sowie ein vorhandenes Vorranggebiet auf-

grund zu erwartender umfangreicher erheblicher negativer Umweltauswirkungen aus der Flä-

chenkulisse ausgeschieden (vgl. Kapitel 1.5.5). Weitere 1314 Potenzialflächen sowie zwei der 

bisherigen Vorranggebiete wurden in der anschließenden vertiefenden Einzelfallprüfung (vgl. Ka-

pitel 3.2, Tab. 8) auf Empfehlung der Umweltprüfung zurück genommen. Darüber hinaus ist auf 

Grundlage der Ergebnisse der einzelfallbezogenen Umweltprüfung der geplanten Vorranggebiete 

eine Anpassung des Flächenzuschnitts nahezu aller Gebiete an die Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes erfolgt. Lediglich für das Gebiet Leisten erfolgte nur eine Anpassung an den Sied-

lungsabstand von 600 m. Ziel der vorgenommenen Modifizierungen ist eine Reduzierung des 

Konfliktpotenzials und der erheblichen negativen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter.  

Auf nachfolgenden Ebenen durchzuführende Maßnahmen 

Die Prüfung der Vereinbarkeit der Planung mit den Vorgaben des § 44 BNatSchG und ein mög-

liches Auftreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann abschließend erst auf 

Ebene der Vorhabenszulassung mit Kenntnis der konkreten Anlagendimensionierung sowie de-

taillierter Untersuchungen zu windkraftempfindlichen Vogel- und Fledermausarten erfolgen. Im 

Rahmen der gebietsbezogenen Umweltprüfung sind Hinweise und Empfehlungen zu im Zuge der 

konkretisierenden Planung auf nachfolgenden Ebenen – entsprechend der detaillierteren 
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Standortplanung –zu ermittelnde detailliertere Informationen und durchzuführende eigenständige 

Erhebungen -insbesondere zu Avifauna sowie zu Fledermausvorkommen- dokumentiert. 

Im Rahmen der Konkretisierung durch die kommunale Bauleitplanung bzw. durch das Zulas-

sungsverfahren sind Vermeidung, Minderung und Ausgleich erheblicher negativer Umweltaus-

wirkungen und die Vereinbarkeit mit den zum Schutz der Umwelt bestehenden rechtlichen Vor-

gaben, z. B. des Lärmschutzes und des Artenschutzes, in Kenntnis des konkreten Vorhabens 

sicherzustellen. Das Untersuchungsprogramm der artenschutzfachlichen Prüfung ist entspre-

chend der zum Zeitpunkt des Projektes / Vorhabens gültigen Fassung des Leitfadens „Umset-

zung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nieder-

sachsen“ (Nds. Umweltministerium 2016) festzulegen. 

Bei Auftreten von Konflikten v.a. mit dem Arten- bzw. Immissionsschutzrecht aber auch grund-

sätzlich sind ggf. insbesondere folgende Maßnahmen (als Vermeidungsmaßnahmen oder Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen) angezeigt (gebietsbezogenen Hinweise sind auch den Gebiets-

blättern der Einzelfallprüfung zu entnehmen, weitergehende allgemeine Hinweise finden sich zu-

dem im Leitfadens „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Niedersachsen“, Nds. Umweltministerium 2016) : 

 Vermeidung bzw. Minimierung der Flächenbeanspruchung , v.a. Vermeidung der Bean-

spruchung höherwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Struktu-

ren, Erhalt bestehende Gehölzstrukturen mit abschirmender Wirkung, 

 Temporäre Beschränkungszeiten (Abschaltzeiten) zur Minimierung des Vogelschlagrisi-

kos, ggf. Prüfung des Einsatzes technischer Detektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme  

 Gestaltung des Mastfußbereichs, Reduktion von Mastfußflächen und Kranstellplätzen 

bzw. Attraktivitätsminderung der Flächen im Bereich der WEA für kollisionsgefährdete 

Arten, dafür Anlage von attraktiven Nahrungshabitaten abseits der WEA,  

 Abschaltzeiten/-algorithmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken für 

schlaggefährdete Fledermausarten, 

 Schallreduzierter Betrieb sowie Verwendung schallgedämpfter Anlagentechnik (spezielle 

schallreduzierte Rotorblätter), dabei sollten auch unabhängig von einzuhaltenden Grenz-

werten Lärmemissionen durch den Einsatz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem 

Schallleistungspegel minimiert werden. 

 In Bezug auf die erforderliche Befeuerung der Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger 

Lichtemissionen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion 

der Nennlichtstärke und der bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der 

Anlagen eines Parks soll zudem synchronisiert werden.  

Ferner sind naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bspw. auch zur Sichtver-

schattung im Rahmen der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Land-

schaftspflegerischen Begleitplanung, LBP) erforderlich. 

Je nach Ergebnis der artenschutzrechtlichen können auch hierfür weitere Maßnahmen (z. B. 

CEF-Maßnahmen) erforderlich sein. 

Im Hinblick auf den Denkmalschutz sind in Bezug auf Bodendenkmale ggf. baubegleitende Maß-

nahmen bzw. die Prüfung auf die Sicherung/ Bergung von Fundstellen notwendig. Ferner ist in 

Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz im Landkreis eine Visualisierung der Anlagen erfor-

derlich.  
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Für das UNESCO-Weltkulturerbe Antragsgebiet Rundling ist eine Beeinträchtigung der Authen-

tizität des Antragsgebiets zu vermeiden. Auf den nachgelagerten Ebenen (Bauleitplanung, 

Genehmigungsverfahren) sind daher auf Basis einer Sichtachsenanalyse der Standort, die Di-

mensionierung und die Gestaltung der WEA so zu bestimmen, dass eine Beeinträchtigung des 

Antragsgebietes, welche zu einer Gefährdung der Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe 

führt, ausgeschlossen wird (s. auch Begründung zur 1. Änderung RROP 2004, Kap. 4.2.2, 5.3.3 

und 5.4). 

 

4 FFH – Verträglichkeitsprüfung 

Die Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung auf Basis der Rahmenbedingungen des Kap. 

2.2 sind im separaten und gebietsspezifischen „Teil FFH-VP“ des Umweltberichtes dargelegt (s. 

Anlage 2).  

Im Ergebnis können für die in Kap. 2.2 aufgeführten Natura 2000-Gebiete erhebliche Beeinträch-

tigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile 

auf Ebene der Regionalplanung für die geprüften vorh. Vorranggebiete und Potenzialflächen nach 

derzeitigem Kenntnisstand mit Ausnahme der noch nicht realisierten Bestandsfläche Trabuhn 

ausgeschlossen werden. Zu berücksichtigen und in die Beurteilung eingeflossen sind hierbei die 

Flächenbegrenzungen/ -reduktionen einzelner Potenzialflächen (z. B. Potenzialfläche PF 1, Lo-

mitz). 

Es sind auf der Betrachtungsebene der Regionalplanung keine unüberwindbaren Hindernisse 

erkennbar, die der Festlegung als Vorranggebiete Windenergie entgegenstehen würden, bzw. 

schon jetzt erkennbar die Nutzung der Flächen für Windenergie ausschließen. Lediglich für die 

bisher ungenutzte Bestandsfläche Trabuhn kann dies nicht ausgeschlossen werden. 

Eine detaillierte Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität bzw. des Beeinträchtigungsgrades 

von Natura 2000-Gebieten und deren Erhaltungsziele mit Erfordernis exakter Arterfassung und 

ggf. genauer Festlegung von Schadensbegrenzungs-/ Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagen-

standorte, Abschaltalgorithmen etc. ) muss aber Gegenstand der konkreter Genehmigungsver-

fahren bleiben. Erst hierdurch ist dann auch im Detail eine abschließende Beurteilung der Natura 

2000-Verträglichkeit möglich, wobei aufgrund der derzeitigen Kenntnislage auf Ebene der Raum-

ordnung aber nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete bzw. ihrer 

Erhaltungsziele und maßgeblichen Gebietsbestandteile ausgegangen wird. 

 

5 Ergänzende Angaben 

5.1 Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Rechtliche Grundlagen und Zielsetzungen 

Gemäß § 98 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumord-

nungspläne auf die Umwelt von der für die Landesplanung zuständigen Stelle zu überwachen. 

Die durchzuführenden Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht zu beschreiben (An-

lage 1 zu § 98 Abs. 1 ROG; Nr. 3 b; § 11 Abs. 3 ROG). 

Ziel der Überwachungsmaßnahmen ist insbesondere, unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-

gen frühzeitig zu ermitteln und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können. 
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Eine Pflicht, solche Maßnahmen zu ergreifen, besteht allerdings nicht (vgl. Umweltbundesamt 

2010, S. 46). 

Überwacht werden müssen nur die infolge der Umsetzung der Planänderung durch nachfolgende 

Planungen auftretenden, bzw. mit dieser zusammenhängenden Umweltauswirkungen.  

Unvorhergesehene Umweltauswirkungen können auftreten, wenn Auswirkungen 

 in der Umweltprüfung zwar als erheblich erkannt und prognostiziert wurden, jedoch in 

ihrer Intensität von den Prognosen der Umweltprüfung abweichen oder  

 entgegen einer prognostizierten Unerheblichkeit in erheblichem Umfang auftreten 

 andersartig als im Umweltbericht vorhergesehen eintreten. 

Durchführung der Überwachung 

Die Überwachung von erheblichen Auswirkungen der RROP-Änderung auf die Umwelt soll auf 

zwei Wegen erfolgen (vgl. auch Umweltbundesamt 2010, S. 47): 

1. einer Kontrolle der Umsetzung von Festlegungen der Änderung Wind des RROP 

Lüchow-Dannenberg bei nachgeordneten Planungen sowie 

2. einer von der Regionalplanung unabhängigen Überwachung von Umweltzuständen. 

1. Kontrolle der Umsetzung der Änderung Windenergienutzung des RROP Lüchow-

Dannenberg 

Bei der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen kommt den in ihren Belangen be-

rührten öffentlichen Stellen eine Mitwirkungspflicht zu. Gemäß § 98 Abs. 4 Satz 2 ROG unterrich-

ten die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen die Regionalplanungsbehörde, sofern 

nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Raumordnungsplans erhebli-

che, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.  

Die Überwachung kann vornehmlich im Zuge der routinemäßigen Beteiligung der Regionalpla-

nung an Planungs- und Genehmigungsverfahren der Kommunen (Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne) bzw. von Vorhabenträgern (Windparkplanungen) erfolgenden Kontrolle der Umset-

zung des RROP26 durchgeführt werden. In diesem Rahmen wird die Übereinstimmung von nach-

geordneten Planungen mit den Zielen der Regionalplanung geprüft. Dabei erhält die Regional-

planung Zugang zu weiterführenden Vorhabenplanungen u. a. inklusive detaillierter umweltfach-

licher Gutachten. Unter deren Verwendung kann die Plankontrolle auch der umweltbezogenen 

Überwachung dienen, soweit ein Abgleich der im Umweltbericht prognostizierten Umweltauswir-

kungen mit den Ergebnissen genauerer Untersuchungen möglich ist.  

ROG und NROG enthalten verschiedene Regelungen, die in diesem Zusammenhang bedeutsam 

sind: 

 § 17 NROG enthält Regelungen, wie die Landesplanungsbehörde die Anpassung der kom-

munalen Bauleitplanung an die Festlegungen der Raumordnung durchsetzen kann. 

 Gemäß § 17 NROG Abs. 1 kann die oberste Landesplanungsbehörde verlangen, dass die 

Gemeinden ihre genehmigten Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anpassen. Dies 

ergibt sich auch aus § 1 Abs. 4 BauGB. 

                                                      

26
  Unterrichtungs- und Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 2 NROG 
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 Gemäß § 16 NROG Abs. 2 sind die Gemeinden sowie die der Aufsicht des Landes unterste-

henden sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ver-

pflichtet, der Regionalplanungsbehörde die raumbeanspruchenden oder raumbeeinflussen-

den Planungen, Maßnahmen und Einzelvorhaben aus ihrem Zuständigkeitsbereich frühzei-

tig mitzuteilen. 

 Gemäß § 14 12 Abs. 1 ROG können Raumordnungsbehörden raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen sowie die Entscheidung über deren Zulässigkeit gegenüber den in § 4 

ROG genannten öffentlichen Stellen unbefristet untersagen, wenn Ziele der Raumordnung 

entgegenstehen. Die Raumverträglichkeit bzw. die raumbedeutsamen Auswirkungen von 

Planungen oder Maßnahmen werden gemäß § 15 Abs. 1 ROG durch die Raumordnungsbe-

hörde geprüft.  

 § 16 NROG beinhaltet darüber hinaus Abstimmungs-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

zwischen öffentlichen Stellen untereinander sowie öffentlichen Stellen und Personen des 

Privatrechts, die mit raumbedeutsamen Planungen im öffentlichen Auftrag befasst sind, ihre 

jeweiligen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen auf- und untereinander abzustim-

men.  

2. Überwachung des Umweltzustands  

Grundsätzlich können für die Überwachung des Zustandes der Umwelt und von dessen Entwick-

lung sämtliche bestehenden Überwachungsmechanismen, Daten- und Informationsquellen ge-

nutzt werden, die das Land Niedersachsen durch seine für Umwelt- und Gesundheitsbelange 

zuständigen Behörden erfasst. Diese werden in Schriftform oder über Datenbanken, Kataster und 

Umweltinformationssysteme vorgehalten und teilweise auch bereits für jedermann zugänglich im 

Internet dokumentiert. 

Im Zuge dieser unmittelbaren Überwachung von Umweltzuständen können die für Umwelt- und 

Gesundheitsbelange zuständigen Behörden auf der Grundlage der in § 16 NROG verankerten 

Abstimmungs-, Mitteilungs- und Auskunftspflichten die Regionalplanungsbehörde in Kenntnis 

setzen, wenn in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Umweltveränderungen auftreten, die auf 

Festlegungen der Änderung Windenergienutzung des RROP Lüchow-Dannenberg zurückzufüh-

ren sind. 

Unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen und mögliche Abhilfemaßnahmen 

Ein Auftreten folgender unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen ist insbesondere 

denkbar: 

1. Im Rahmen gebietsbezogener, detaillierterer Umweltuntersuchungen festgestellte, auf 

der Ebene der Regionalplanung nicht erkennbare nachteilige Umweltauswirkungen. 

Diese Umweltprobleme sind entsprechend des gestuften Planungen zu Grunde liegen-

den Abschichtungsprinzips auf der jeweiligen Planungsebene zu lösen (bspw. spezielles 

Artenschutzrecht, FFH-Verträglichkeitsprüfung).  

2. Kumulative Wirkungen durch Zulassung nicht raumbedeutsamer WEA (i.d.R. nicht zu er-

warten). Eine Reaktion seitens der Regionalplanung ist nicht erforderlich, da diese Wir-

kungen nicht durch den Regionalplan ausgelöst werden.  

3. Auswirkungen aufgrund einer Zulassung raumbedeutsamer Windparks außerhalb der 

festgelegten Vorrang- bzw. Eignungsgebiete.Vorranggebiete. Aufgrund des zugrunde lie-

genden gesamträumlichen Planungskonzeptes und der Beteiligung der Regionalplanung 
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im Zuge von nachfolgenden Verfahren (siehe Punkt 1: Kontrolle der Umsetzung der Än-

derung Windenergienutzung des RROP Lüchow-Dannenberg) kann ein solcher Fall aus-

geschlossen werden. Wird die Steuerungswirkung des Regionalplans gerichtlich außer 

Kraft gesetzt, ist anderenfalls diedas Erfordernis einer erneuten Planänderung gegeben. 

 

5.2 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung  

Planungskonzept der RROP-Änderung Windenergienutzung  

Ziel der RROP-Änderung Windenergienutzung ist es, den Anforderungen zum Klimaschutz und 

zur Umsetzung der „Energiewende“ noch besser nachzukommen und eine planerische Steue-

rung der Windenergienutzung im Kreisgebiet sowie die bestmögliche Ausnutzung der angebote-

nen Standorte sicherzustellen. Für die weitere Entwicklung der Windenergienutzung kommt ne-

ben der Neuausweisung von Flächen aufgrund des technischen Fortschritts dem Austausch klei-

ner, älterer Anlagen durch größere Anlagen neuen Typs – sog. Repowering - eine besondere 

Bedeutung zu. 

Im Rahmen der Änderung Windenergienutzung des RROP für den Landkreis Lüchow-Dannen-

berg muss eine Umweltprüfung durchgeführt werden. 

Wesentlicher Inhalt der Änderung ist die Neufestlegung von Vorranggebieten/ Eignungsgebieten 

für die Windenergienutzung, in welchen zukünftig raumbedeutsame Windenergieanlagen (WEA) 

zu konzentrieren sind. Die Gebietsfestlegung ist mit einem Ausschluss für derartige Vorhaben an 

anderen Stellen des Landkreises Lüchow-Dannenberg verbunden. Um diesen Ausschluss zu be-

gründen, beruht die Festlegung auf einem den gesamten Planungsraum abdeckenden, schlüssi-

gen Gesamtkonzept. Die Konzeptentwicklung ist zugleich als prozesshafte Alternativenprüfung 

im Sinne der Umweltprüfung zu verstehen. 

Hierbei fließt eine Vielzahl von Zielen des Umweltschutzes ein (vgl. Tab. 2). Relevant sind: 

 querschnittsorientierte allgemeine Ziele des Umweltschutzes aus ROG, EEG, LROP und 

Fachrecht; 

 auf den Gesamtraum bezogene, schutzgutbezogene Umweltziele für die Schutzgüter Be-

völkerung/Gesundheit des Menschen, Boden, Wasser, Luft/klimatische Faktoren, Land-

schaft; 

 raumkonkrete und schutzgutbezogene Umweltziele als relevante Abwägungs- und Aus-

schlusskriterien für die Alternativenentwicklung (insbesondere für  die Schutzgüter Be-

völkerung/Gesundheit des Menschen, Tiere und Pflanzen, Wasser, Landschaft, Kulturel-

les Erbe). 

Darüber hinaus wurden weitere Aspekte als flächenscharfe Ausschluss- und Abwägungskriterien 

in den Prozess zur Ermittlung der Vorschlagskulisse eingestellt. 

 

Methodik der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung erstreckt sich als flächenscharfe Prüfung nur auf die geänderten bzw. neu 

hinzukommenden Ziele und Grundsätze. Im vorliegenden Fall waren insofern ausschließlich die 

zeichnerischen Festlegungen von Vorranggebieten/ Eignungsgebieten für die Windenergienut-

zung im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu prüfen.  
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Aufgrund der besonderen Prüfanforderungen wurde zur Vorbereitung der Festlegung u. a. eine 

avifaunistische Übersichtskartierung von einzelnen Gebieten (Potenzialflächen und deren Um-

feld) auf Grundlage vorhandener Daten angefertigt. Zudem erfolgte eine (mehrfache) Datenab-

frage zur Avifauna (NLWKN, AAG), sowie ein Informationsaustausch zu Fledermausvorkommen.  

In einem ersten Schritt wurden die nach Anwendung des gesamträumlichen Planungskonzepts 

abgeleiteten Potenzialflächen einer vorgezogenen Eignungsprüfung unterzogen (siehe Kapitel 

1.5.5).  

Anschließend wurden als Kernbestandteil der Umweltprüfung die verbliebenen Potenzialflächen 

gebietsbezogen untersucht. Die Dokumentation der Prüfergebnisse erfolgt in Form von Gebiets-

blättern (siehe Kapitel 3.2), Vergleichsgrundlage ist der aktuelle Umweltzustand des Gebiets. 

Treten Konflikte mit einzelnen Umweltzielen zu Tage oder erscheinen diese auf der zugrunde 

liegenden Maßstabsebene zumindest wahrscheinlich, so wurden im Einzelfall planungsbeglei-

tend Hinweise zur Modifikation der Flächenkulisse unter Umweltgesichtspunkten gegeben. So-

weit in diesen Fällen eine Veränderung der Flächenkulisse erfolgt, wurde dies im Umweltbericht 

dokumentiert (siehe Kapitel 3.4.3). 

Zum Abschluss der Umweltprüfung ist eine Untersuchung der Umweltauswirkungen der Festle-

gungen der RROP-Änderung Windenergienutzung insgesamt erfolgt. Untersucht wurde unter an-

derem, ob eine teilräumliche Belastungskumulation infolge der Festlegungen festzustellen ist. Die 

Ergebnisse der Prüfung der Umweltauswirkungen des Gesamtplans sind in Kapitel 3.4 des Um-

weltberichts dokumentiert.  

 

Wesentliche Ergebnisse der Prüfung der Umweltauswirkungen 

Die geprüften geplanten Vorranggebiete / Eignungsgebiete erweisen sich zum überwiegenden 

Teil als unter Umweltgesichtspunkten grundsätzlich geeignet für eine gebündelte Ansiedlung von 

WEA. Gleichwohl hat die Umweltprüfung insgesamt für 9 10 potenzielle Vorranggebiete zu einer 

Rücknahme der Planungsabsichten geführt. Dies betrifft die ursprünglich in der Flächenkulisse 

enthaltenen Gebiete „Leisten-Süd“, „Trabuhn“, „Reetze“, „Breese am Bruche“, „Breselenz“, „Pla-

tenlaase“, „Gollau“, „Simander“, „Prezier“, „Dangenstorf“ und „Lomitz/Simander“. Für die verblei-

benden 10 Vorrang- bzw. Eignungsgebiete9 Vorranggebiete wurden keine schwerwiegenden ne-

gativen Umweltauswirkungen erkennbar. Gleichwohl wurden auch an diesen Standorten Beein-

trächtigungen für angrenzende Siedlungen, für das Landschaftsbild/ Kulturgüter und nicht zuletzt 

für Tiere (insbesondere die Avifauna) erkennbar, die auf den nachfolgenden Planungsebenen vor 

allem in Bezug auf Denkmal-, Immissions- und Artenschutzrecht detailliert zu prüfen sind.  

Die gebietsbezogene Prüfung der Umweltauswirkungen wurde zugleich als abschließender 

Durchgang einer Optimierung der geplanten Standortfestlegungen genutzt. Hierbei wurde für 8 

alle Gebiete der Flächenzuschnitt aufgrund erkennbarer erheblicher negativer Umweltauswirkun-

gen mehr oder weniger umfangreich modifiziert.  

Insgesamt weisen die 109 verbleibenden geplanten Vorrang- bzw. EignungsgebieteVorrangge-

biete eine Gesamtfläche von rd. 704683 ha auf. Die zur Verfügung gestellte Fläche ist damit 

größer als die bisher geltende Flächenkulisse des RROP von 2004 (661 ha, ca. 606 ha nach 

Abzug nicht nutzbarer Flächen, Leisten-Süd).  

Folgende Umweltauswirkungen des Gesamtplans sind festzuhalten:  

 Die Gebietsfestlegung ist nach intensiver Abwägung unter Berücksichtigung von Umwelt-

belangen in Bereichen erfolgt, die eine größtmögliche Eignung für die Windenergienutzung 
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aufweisen; die hochempfindliche und naturschutzfachlich wertvolle schützenswerte Teil-

räume/Flächen wurden planerisch ausgeschlossen. 

 Die zeichnerische Neufestlegung von Vorrang- bzw. EignungsgebietenVorranggebieten für 

die Windenergienutzung führt in erheblichem Maße zu einer Vermeidung negativer Um-

weltauswirkungen, die anderenfalls aufgrund fehlender bzw. eingeschränkter Steuerung zu 

erwarten wären.  

 Die Umsetzung der Festlegungen ist an den Standorten selbst und auch in ihrer Umgebung 

mit belastenden Umweltauswirkungen verbunden. Dies betrifft insbesondere Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild, ggf. Kulturgüter durch veränderte Sichtbeziehungen und optische 

sowie schalltechnische Auswirkungen auf Anwohner im Umfeld der Vorrang- bzw. Eig-

nungsgebieteVorranggebiete. 

 Es treten erhebliche positive Auswirkungen infolge der Nutzung der Windkraft als regene-

rative Energiequelle und der damit verbundenen Einsparung von Klimagasen, Schadstof-

femissionen und endlicher Ressourcen wie Kohle und Öl auf. 

Das Ausmaß der durch die RROP-Änderung Windenergienutzung ausgelösten raumbezogenen 

Umwelteffekte lässt sich aufgrund der Planungsebene nur grob ermitteln. Im Rahmen der kon-

kretisierenden Planungen auf nachfolgenden Planungsebenen hat demgemäß eine angemes-

sene detailliertere Einbeziehung der zu prognostizierenden Umweltauswirkungen zu erfolgen.  
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schutzrechts vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 168104) 

Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) vom 6. Dezember 2017 (Nds. GVBl. S. 456). 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Feb-
ruar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 

OVG Greifswald: Entscheid vom 08.03.1999, Az. 3M 85/98, Greifswald. 

OVG Lüneburg (Urteil v. 2.10.2003, 1 LA 28/03; OVG Lüneburg, Urteil v. 8.11.2005, 1 LB 133/04) 
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OVG Lüneburg (Beschl. v. 18.4.2011, 12 ME274/10; v. 25.7.2011, 4 ME175 Urteil v. 16.2.2012, 2 
A170/11) 

OVG Lüneburg (Urteil 17. Juni 2013 – 12 KN 80/12, OVG Lüneburg, 11. November 2013 - 12 LC 257/12) 

OVG Münster (Urteil v. 11.9.2007, 8 A2696/06; 13.12.2007, 8 A2810/04; v. 7.1.2009, 8 A1490/07; v. 
30.7.2009, 8 A2358/08; v. 3.8.2010, 8 A4062/04; Beschl. v. 6.11.2012, 8 B4 41/12; Urteil v. 
1.7.2013, 2 D 4612.NE) 

OVG Koblenz (Urteil v. 28.10.2009, 1 A10200/09) 

OVG Magdeburg (Urteil v. 26.10.2011, 2 L6/09) 

OVG Sachsen (Urteil vom 19. Juli 2012 - 1 C 40/11)  

Raumordnungsgesetz (ROG) - Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zu-
letzt geändert durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).Art. 
2 Abs. 15 G v. 20.7.2017 I 2808 

RdErl. d. MI v. 26.01.2004, Az. 303-/32346/8.1: Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eig-
nungsgebieten für die Windenergienutzung. 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) vom 27.06.2001. 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. - ABI. EU Nr. L 20/7 vom 26.1.2010. Zuletzt ge-
ändert durch RL 2013/17/EU - ABl. Nr. L 158 vom:10.06.2013 S. 193– „Vogelschutzrichtlinie“ 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen - ABl. EG Nr. L 206/7 vom 22.7.92, zuletzt geändert 
durch Richtlinie RL 2013/17/EU - ABl. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 193. – „FFH-Richtlinie“ 

Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten ABI. EU Nr. L 124 57. Jahrgang vom 25. April 2014 

VG Minden (Urteile v. 10.3.2010, 11 K53/09; 21.12.2011, 11 K2023/10) 

VG Köln (Urteil v. 25.10.2012, 13 K 4740/09) 

VG Halle (Urteile v. 23.11.2010, 4 A34/10HAL; v. 24.3.2011, 4 A46/10HAL) 

VGH Hessen: Entscheid vom 25.03.2009, Az. 3 C 594/08. 

VGH Baden-Württemberg (Urteil vom 9. Juni 2005 - Az. 3 S 1545/04, vgl. auch OVG Sachsen, 19. Juli 
2012 - 1 C 40/11) 

WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Absatz 76 des Gesetzes vom Art. 1 G v. 18.7. August 2013 (BGBl.2017 I S. 3154)2771 

 

 

Allgemeine Informationen (Landkreis Lüchow-Dannenberg) 

http://www.bfn.de/0311_landschaften.html 

  

http://www.umwelt-online.de/recht/eu/13/13_0017r.htm
https://www.umwelt-online.de/recht/eu/13/13_0017r.htm
http://www.bfn.de/0311_landschaften.html
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6 Anhang: Erläuterung zum Kriterium „Umzingelung von 
Ortschaften“  

Die Umfassung oder Umzingelung von Ortschaften durch WEA ist in erster Linie eine subjektive Emp-

findung, die nicht nur abhängig ist von der Empfindsamkeit des Betrachters sondern objektiv auch vom 

jeweiligen Standort des Betrachters. 

Um diesen Aspekt nun in die Abwägung mit einzubeziehen, müssen Kriterien aufgestellt werden, die 

eine Beurteilung einer zumutbaren bzw. unzumutbaren Umzingelung zulassen. Es stellt sich die Frage, 

wie groß unverbaute Sichtbereiche sein müssen, damit keine unzumutbare Beeinträchtigung und damit 

ein subjektiv empfundener Verlust an Lebensqualität eintritt. 

Mit dieser Frage hat sich auch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Meck-

lenburg-Vorpommern in einem Gutachten aus dem Jahr 2013 zur „Umfassung von Ortschaften durch 

Windenergieanlagen“ im Rahmen der Regionalplanung befasst. Ziel des Gutachtens war es, ein Krite-

rium zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität zu schaffen, die aus der 

Umfassung von Ortschaften durch WEA resultieren können.  

Das Kriterium einer „Umfassung von Siedlungen durch Windenergieanlagen“ definiert sich nur über die 

visuelle Wahrnehmung basierend auf der vorliegenden Rechtsprechung vom OVG Magdeburg. Als Kri-

terien werden das Gesichtsfeld des Menschen, das Fusionsblickfeld bzw. Freihaltekorridore und der 

Betrachtungsraum herangezogen. 

Das Gesichtsfeld des Menschen liegt bei 180°. „Das Gesichtsfeld entspricht dem Bereich des wahr-

nehmbaren Landschaftserlebens, dabei wird eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 (ent-

spricht 120°) als zumutbar bewertet (vgl. OVG Magdeburg, Beschl. V. 16.03.2012, DVBI.2012 Az. L 

2/11). Treten in diesem Bereich WEA auf, so können sie aufgrund ihrer Größe, Drehbewegung und 

Lichtsignale die bewusste oder unbewusste Aufmerksamkeit des menschlichen Auges auf sich ziehen. 

Zur Sicherung des freien Blicks in die Landschaft, wird ein Freihaltekorridor definiert, der frei von WEA 

ist. „Dieser ergibt sich aus dem Gesichtsfeld des Menschen (vollständiger Wahrnehmungsbereich) und 

mindestens einem Bereich, in dem räumliches Sehen möglich ist. Dieser Bereich definiert sich als Fu-

sionsblickfeld (entspricht ca. 60°).“ 

„Das Fusionsblickfeld dient als Abgrenzung des Bereiches, der für einen freien Blick in die Landschaft 

(Freihaltekorridor für Windenergieanlagen) erforderlich ist. […] Es wird angenommen, dass dieses Blick-

feld im Minimalen einen Bereich von 60° horizontal erfasst (entspricht ca. 1/3 des Gesichtsfeldes von 

180°) und ist maßgebend für den Freihaltekorridor für Windenergieanlagen.“ 

Fazit:  

Das 120°-Kriterium wird als Orientierungswert für Siedlungen herangezogen, um auszuschließen, dass 

das gesamte menschliche Blickfeld (ca. 170-180°) von einem bestimmten dauerhaften Betrachtungsort 

aus gesehen von WEA verstellt wird (umzingelnde Wirkung infolge der Einkreisung von mehr als 1/3 

des Horizonts durch WEA). 
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II 

Erläuterungen 

 

Nachfolgend werden  

 als vorhandene Vorranggebiete für Windenergie die Gebiete bezeichnet, die be-

reits im RROP 2004 festgelegt worden sind,  

 als Potenzialflächen werden diejenigen Gebiete bezeichnet, die sich aus der Po-

tenzialflächenanalyse ergeben haben. 

In den nachfolgenden Gebietsblättern sind in den Kartenausschnitten 

 

 magenta / lila hierbei die sich aus der Potenzialflächenanalyse ergebenden  

Potenzialflächen dargestellt,  

 blau die vorhandenen Vorranggebiete RROP 2004. 

 

Die gebietsbezogene, vertiefende Verträglichkeitsprüfung bezieht dabei jeweils als poten-

zielle Vorranggebiete für Windenergienutzung  diejenigen Gebiete ein,  

 die als Potenzialflächen nach der vorgezogenen Eignungsprüfung und  

 die als (reduzierte) vorhandene Vorranggebiete aus der Anpassung der vorhande-

nen Vorranggebiete an einen größeren Siedlungsabstand (600 m) als ergänzende 

Maßnahme zur Verminderung von Konflikten zwischen Windenergie- und Wohn-

nutzung im Bereich der vorhandenen Vorranggebieten verblieben sind.  

Durch Berücksichtigung von weiteren in der umweltfachlichen Betrachtung entwickelten 

Flächenreduktionen oder Flächenlöschungen (als Vermeidung von Beeinträchtigungen) 

ergeben sich angepasste potenzielle Vorranggebiete. Dieser umweltfachliche Planungs-

prozess wird in den nachfolgenden Gebietsblättern dokumentiert.  

Am Ende steht als Ergebnis der umweltfachlichen Beurteilung und Abwägung ein verblei-

bendes potenzielles Vorranggebiet, oder aber auch die Entlassung aus der Flächenku-

lisse. 

In den nachfolgenden Gebietsblättern sind in den Kartenausschnitten 

 

 diese verbleibenden potenziellen Vorranggebiete grün umrandet dargestellt.  

 

Innerhalb der vorhandenen Vorranggebiete handelt es sich dabei i. d. R. um die aufgrund 

der Anpassung an Siedlungsabstände reduzierten vorhandenen Vorranggebiete (s. o.).  

Innerhalb der Potenzialflächen handelt es sich hingegen i. d. R. um Gebiete, die als Ergeb-

nis der Umweltprüfung nach Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen angepasst wur-

den. Ihre Abgrenzung ergibt sich aus der Umweltprüfung.  

Nur grün umrandete Flächen oder Teilflächen in den Kartenausschnitten der Gebietsblätter 

verbleiben aus Umweltsicht nach erfolgter Vermeidung als pot. Vorranggebiete zur Auf-

nahme in das RROP. Fehlt eine grüne Kennzeichnung, entfällt das Gebiet komplett.  

Die Entfernungsangaben in den Gebietsblättern beziehen sich (wenn nicht anders angege-

ben) auf das pot. Vorranggebiet, d. h. das jeweils an Siedlungsabstände angepasste (re-

duzierte) vorhandene Vorranggebiet und die Potenzialflächen.  
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1.1 Umweltauswirkungen der Potenzialflächen 

1.1.1 Leisten 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 1: Übersicht pot. Vorranggebiet Leisten Nord (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das potenzielle Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) Leisten liegt 

mit einer gegenüber dem RROP 2004 aufgrund der Anpassung an Siedlungsabstände reduzierten 

Größe von 114,4 ha innerhalb eines vorhandenen Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004) in 

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) im Südwesten des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem 

Gebiet der Gemeinden Schnega und Bergen. Potenzialflächen aus der Potenzialflächenanalyse heraus 

haben sich hier nicht ergeben.  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die zweite vorhandene Vorrangfläche für Windenergie (RROP 2004) ohne Bestandsanlagen südlich 

Leisten (55,7 ha) liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets DE 2931-401 „Drawehn“ und wird daher nicht 

weiter verfolgt und betrachtet (Entlassung aus Gebietskulisse, vgl. Tabelle 4).  

Siedlungsflächen der kleineren Ortschaften (Wohnbebauung Schnega, Oldendorf, Oldendorfer Mühle, 

Wöhnungen, Banzau, Malzleben und Leisten) sind im Mindestabstand von rund 600 m um das pot. Vor-

ranggebiet rund um die Bestandsanlagen vorhanden (Abstand der Bestandsanlagen mind. ca. 500 m, 

tlw. auch etwas darunter). In größerer Entfernung liegen Bergen (Dumme) und Spithal. Wohngebäude 

im Außenbereich befinden sich u. a. bei Oldendorf im Abstand von mind. 400 m (Abstand der Bestands-

anlagen hier ca. 500 m).  

Das potenzielle Vorranggebiet liegt im Landschaftsraum der Jeetze-Dumme-Lehmplatte und Arendseer 

Platte in der naturräumlichen Region „Wendland, Untere Mittelelbeniederung“. Als Bodentypen überwie-

gen Braunerde, Pseudogley-Braunerde, Pseudogley und Gley auf flachwelligen, übersandeten Geschie-

bemergelplatten. Die Fläche liegt großflächig innerhalb landwirtschaftlicher Nutzfläche, auch innerhalb 

der Fläche herrscht Ackernutzung mit vereinzelten landschaftsgliedernden Elementen vor. Südwestlich 

angrenzend und westlich liegen kleinere Laub- und Nadelwälder. Das Gelände ist von Westen nach Os-

ten ansteigend mit Höhen zwischen 44 und 63 m.  

Die Dumme ein westlicher Zufluss der Jeetzel als größeres Fließgewässer quert den Betrachtungsraum 

nur randlich im Osten in ca. 2 km Entfernung. Der Schnegaer Mühlenbach, der zum Fließgewässer-

schutzsystem des Landes Niedersachsen gehört, verläuft als Gewässer II. Ordnung in ca. 700 m nörd-

lich, seine Aue wird von zahlreichen Schutzkategorien belegt (LSG, NSG, FFH). Die Fläche selbst weist 

kleinere, nur bedingt naturnahe Entwässerungsgräben innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung auf.  

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 15 WEA sowie der südöstlich der Potenzial-

fläche verlaufenden K 41 aus. Die Bestandsanlagen mit einer Höhe von 100 m liegen auf einem Höhen-

rücken zwischen den Niederungsbereichen der Dumme und dem Schnegaer Mühlenbach und sind weit-

reichend sichtbar. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet ist von zahlreichen Flächenausweisungen und Schutzkategorien umgeben und 

auch überlagert. So befindet es sich vollständig innerhalb am Südostrand des Naturparks „Elbhöhen-

Wendland“, weiterhin innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Erholung sowie vollständig innerhalb eines 

Gebietes zur „Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalt“ und einem Vorbehaltsge-

biet Natur und Landschaft.  

In der Umgebung befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/ oder Umweltziele: 

 Die Fläche des bestehenden Windparks wurde weitestgehend als ein wertvoller Bereich für Groß-

vögel (Lebensraum des Rotmilans) (Kennziffer 3131.2/10) mit landesweiter Bedeutung eingestuft. 

Auch südlich entlang der Dummeniederung (u. a. Kennziffer 3131.2/21) sowie nördlich am Schne-

gaer Mühlenbach (Kennziffer 3031.3/26; 3131.1/15; 3131.1/4) befinden sich landesweit wertvolle 

Bereiche für Brutvögel.  

 Vorranggebiete für Natur und Landschaft liegen sowohl nordwestlich als auch nordöstlich (mind. 

250 m Abstand) sowie in größeren Abständen rund um das Vorranggebiet. 

 Der Flecken Bergen an der Dumme in 2 km östlich der Vorrangfläche ist gemäß RROP 2004 

Standort mit besonderer Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr. 

 Im Norden und Westen liegt das LSG „Elbhöhen-Drawehn“ in einer Entfernung von ca. 400 m. Im 

Osten und Süden liegt das LSG „Gain – Mühlenbach – Obere Dummeniederung“ in einer Entfer-

nung von ca. 1.200 m.  

 Im Norden liegt das NSG „Schnegaer Mühlenbachtal“ in einer Entfernung von ca. 400 m. Hier ver-

läuft auch das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. In der Ortslage 

Schnega befindet sich ferner das FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohr-Wochenstubengebiet Elbe-

einzugsgebiet“ (Wochenstube in der Kirche) in ca. 1.000 m Entfernung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jeetze_%28Fluss%29
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 Im Osten und Süden liegt das NSG „Obere Dummeniederung“ in einer Entfernung von ca. 1.400 m. 

Im Nordosten liegt das NSG „Gain“ in einer Entfernung von über 3 km. Insgesamt sind auch diese 

NSG nahezu flächengleich mit dem FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniede-

rung“. 

 Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft und Waldflächen mit Schutzfunktion liegen vereinzelt rund um 

die Fläche, v. a. im Südwesten. 

 Vorranggebiete für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegen ca. 700 m nordöstlich, ca. 

600 m östlich, ansonsten über 1 km entfernt. Im Osten liegen Vorranggebiete für die „ruhige Erho-

lung mit starker Inanspruchnahme“ in über 2 km Entfernung. 

 Vorranggebiete für Grünland befinden sich in über 1 km Entfernung westlich, südlich sowie südöst-

lich, eine Vorranggebiet Trinkwassergewinnung liegt direkt im Bereich des pot. Vorranggebietes.  

 Die nächstgelegenen Naturdenkmäler sind „Drei Eichen Schnega“ westlich, „Große Eiche in der 

Zeege“ östlich, „Friedenseiche Bergen“ östlich, und „Eiche Thune“ südlich in mind. 700 m Entfer-

nung.  

 Im Umkreis der Bestandsfläche (vorhandenes Vorranggebiet) liegen die EU-Vogelschutzgebiete 

DE 2931-401 „Drawehn“ mit mehreren Teilflächen im Norden und Süden mit einem Abstand von 

ca. 700 m bis 800 m sowie das VSG DE 3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ mit meh-

reren Teilflächen, das sich in einer Entfernung von ca. 2 km im Osten und Süden entlangzieht.  

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die z. T. weniger als 

600 m vom Ortsrand der umliegenden Siedlungen entfernten bestehen-

den Anlagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild ent-

sprechend technisch überprägt. Innerhalb der Fläche kommt es aber 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung. Die Er-

holungsnutzung im Betrachtungsraum konzentriert sich besonders auf 

die als Vorranggebiete für die ruhige Erholung festgelegten Waldgebiete 

westlich und nördlich Bergen. Eine relevante Zusatzbelastung im Zuge 

eines Repowering ist gegenüber dem Bestand nicht erkennbar.  

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen um die Bestandsflä-

che weiterhin wie bisher nutzbar. Der nächstgelegene Radweg führt von 

Oldendorf nach Banzau unmittelbar im Norden an der Fläche vorbei. Die 

nächstgelegenen Wanderwege führen ca. 100 m östlich sowie 500 m 

westlich an der Bestandsfläche vorbei.  

Siedlungsflächen der kleineren Ortschaften (Wohnbebauung Schnega, 

Oldendorf, Oldendorfer Mühle, Wöhnungen, Banzau, Malzleben und 

Leisten) sind im Mindestabstand von rund 500 m rund um die Bestands-

anlagen vorhanden; dies entspricht der derzeitigen immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering wird auf die Nähe zu folgender 

Wohnbebauung mit sehr hoher Sichtbarkeit der Anlagen (überhöht) ver-

wiesen:  

 Schnega ca. 700 m westlich, Oldendorf ca. 600 m nördlich, Wöhnin-

gen, Banzau, Malsleben, Leisten jeweils ca. 600 m.  

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-
tiv/negativ = (+/-) 
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Im Falle eines Repowering (200 m –Anlagen) entsprechen diese Entfer-

nungen den empfohlenen und vom Landkreis Lüchow-Dannenberg im 

Planungskonzept angewandten Abstandskriterien einer harten 

Tabuzone von 400 m (vgl. NLT 2014a), lediglich im Bereich Oldendorf 

wird dieser Wert vom vorhandenen Vorranggebiet (nicht einzelnen Anla-

gen und nicht dem potenziellen Vorranggebiet) zu Wohngebäuden im 

Außenbereich unterschritten. Die weichen Kriterien im Planungskonzept 

des Landkreises Lüchow-Dannenberg (900 m) werden nicht eingehal-

ten, das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsbereichen für vorh. Vor-

ranggebiete mit WEA-Bestand) wird von dem gegenüber dem vorhan-

denen Vorranggebiet reduzierten pot. Vorranggebiet eingehalten. Nega-

tive Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings auf die 

benachbarte Ortschaften insbesondere im Osten (Banzau) durch 

Schlagschatten, Reflexionen oder andere visuelle und akustische Wir-

kungen sind auch vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastung 

(Höhe der Bestandsanlagen nur 100 m) aufgrund der vergleichsweise 

niedrigen Abstände nicht ausgeschlossen. Zu berücksichtigen ist auch 

die bei höheren Anlagen erforderliche Befeuerung.  

Nur Leisten im Südwesten ist aufgrund der vorgelagerten Waldflächen 

teilweise sichtverschattet.  

 

 

 

(-) 

 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beeinträch-

tigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel und Fle-

dermäuse s. u.).  

Nördlich von Schnega in ca. 1 km Entfernung sind gemäß Waldfunktio-

nenkarte 2010 historische alte Waldstandorte (NFA Göhrde 2004: Aus-

wertung historischer Kartenwerke). Diese liegen in ausreichender Ent-

fernung und sind durch eine Neuausweisung der Bestandsflächen nicht 

negativ beeinträchtigt. 

Das potenzielle Vorranggebiet überlagert sich allerdings fast vollständig 

mit einem avifaunistischen Bereich landesweiter Bedeutung für den Rot-

milan (NLWKN 2013/15), ebenso liegt der Vorrangstandort innerhalb 

des Jagdgebiets des Schwarzstorchs (AAG 2014).  

Es ist weiterhin umgeben von Bereichen mit lokaler, regionaler bis lan-

desweiter Bedeutung als Brutgebiet, von denen die meisten in großer 

Entfernung zum Standort liegen (ab 1.200 m), teilweise jedoch auch in 

kürzeren Entfernungen (Rotmilanlebensraum in ca. 500 m Entfernung 

nördlich sowie 700 -900 m nordöstlich). Ferner liegen im direkten Um-

feld der Bestandsfläche aus mehreren Jahren Nachweise der Wiesen-

weihe vor (AAG 2014).  

Ein Brutverdacht für den Rotmilan besteht in unter 1 km Entfernung 

(AAG 2014). Für den Schwarzstorch liegen ältere Brutnachweise in ca. 

1,5 km und ca. 4 km Entfernung vor (AAG 2014). Die Nachweise der Art 

konzentrieren sich jedoch auf die umgebenden Niederungsbereiche, 

welche auch Zugrouten für Rastvögel darstellen. Dennoch liegt die Flä-

che innerhalb eines großräumigen Jagdgebietes des Schwarzstorches 

(AAG 2014).  

Für das südlich liegende Vogelschutzgebiets DE 2931-401 „Drawehn“ 

liegen neben mehreren Nachweisen des Ortolan (nach Spalik 2015 stör-
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anfällig gegenüber WEA) auch Nachweise des Rotmilan und der Wie-

senweihe mit weniger als 1,5 bzw. 1 km Abstand zum pot. Vorrangge-

biet vor (AAG 2014, NLWKN 2015). 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering ist zunächst festzuhalten, 

dass das Gefährdungspotenzial für die genannten Großvögel bereits 

durch die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP auf-

grund des Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine Wiederaus-

weisung wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesi-

chert. Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsri-

sikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist so-

mit auszuschließen (Die Bestandsanlagen sind hier als Vorbelastung zu 

berücksichtigen und gehören aus Sicht des Plans zum aktuellen Le-

bensrisiko der genannten Großvögel).. Ein Eingriff ist bereits erfolgt. 

Das aufgrund von Anpassungen an den Siedlungsabstand reduzierte 

pot. Vorranggebiet wirkt hier zudem konfliktmindernd. 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) sind die 

Arten Großer und Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Rauhaut-

fledermaus und Zwergfledermaus jedoch für das ca. 3,5 km nordöstlich 

gelegenen Waldgebiet Gain, bzw. mit Ausnahmen des Kleinen Abend-

seglers auch nördlich entlang der B 71 / westlich Bergen (mind. ca. 

800 m entfernt) nachgewiesen. Zu den aktuellen Nachweisen wird ein 

Mindestabstand von 200 m eingehalten. Ein Vorkommen der Arten auch 

im Bereich der Bestandfläche ist aber nicht auszuschließen. Vielmehr ist 

nach Aussage von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell mehr 

oder weniger flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für Fleder-

mäuse auszugehen, auch wenn die hier anzutreffenden Biotopstruktu-

ren (weiträumig gegliederte Ackerflächen) ggf. kein verstärktes Auftre-

ten / Vorkommen der genannten Arten im Vergleich zu den umliegen-

den Bereichen (Waldflächen, Siedlungen, Niederungsbereiche) erwar-

ten lassen.  

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist dennoch 

auszuschließen. Im Zuge eines Repowerings besteht durch weniger, 

leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 

Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer 

Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken. Die Umset-

zung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere von Ab-

schaltalgorithmen) wird vorausgesetzt,. Die genaue Regelung ist auf 

Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmi-

gungsverfahrens festzulegen, Die Betroffenheit von Fortpflanzungs- / ru-

hestätten ist durch die Wahl der Anlagenstandorte grundsätzlich ver-

meidbar. Dies ist jeweils im Zuge der konkreten Zulassungsverfahren 

für die einzelnen Anlagen zu beachten. Eine Verschlechterung der Be-

standssituation oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifi-

kantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist daher nicht zu 

erwarten.  
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Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet (und dem bestehenden Vorrang-

gebiet) nicht vorhanden. Beeinträchtigungen des Gewässerhaushaltes 

sind nicht zu erwarten. 
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Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung/ Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot. Vorranggebiet und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das Landschaftsbild ist durch 

strukturarme, ausgeräumte großflächige Ackerschläge gekennzeichnet, 

die aufgrund der den Höhenzügen des Drawehn (bis zu ca. 120 m ü 

NN) östlich vorgelagerten Kuppenlage weithin einsehbar sind und in den 

Raum wirken. Die bestehenden WEA (15 Anlagen) sind hier bei einer 

Anlagenhöhe von ca. 100 m auf einer Geländehöhe von ca. 41 – 60 m 

ü. NN errichtet und damit bis ca. 30 m über dem Geländeniveau gegen-

über den nördlich und östlich verlaufenden Niederungen. Aufgrund die-

ser exponierten Lage sind die Anlagen bereits derzeit weit sichtbar, 

Sichtverschattungen aufgrund von Topografie und Wald sind allenfalls 

aus nordwestlicher Richtung gegeben. Der Raum ist durch die beste-

hende WEA bereits stark vorbelastet und das Landschaftsbild über-

prägt. Dies gilt insbesondere für den relevanten Nah- und Mittelbereich 

(1.000 – 3.000 m) zumal hier nur wenige Wald- / Gehölzflächen eine 

Sichtverschattung bieten.  

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines möglichen Repowerings mit einer weiter verstärkten 

Fernwirksamkeit und Prägung des Landschaftsbildes insbesondere auf-

grund der vergleichsweise exponierten Lage vor den Höhenzügen des 

Drawehn zu rechnen. Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit 

höheren Anlagen verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die ak-

tuell aufgrund der derzeitigen Anlagenhöhe von max. 100 m nicht rele-

vant ist.  

Andererseits ergibt sich durch höhere Anlagen und die reduzierte Flä-

che des pot. Vorranggebietes voraussichtlich eine insgesamt geringere 

Anlagenzahl. 

Die Fläche liegt zudem in einem relativ großen unzerschnittenen ver-

kehrsarmen Raum (UZVR, 349,3 km2, BfN 2010). Eine zusätzliche Zer-

schneidungswirkung ist jedoch durch höhere Anlagen nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im pot. Vorranggebiet sind keine Bodendenkmäler oder andere Kultur-

güter bekannt.  

In der Umgebung befinden sich jedoch historische Dorflagen (Schnega, 

Banzau und Leisten) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Ein-

zelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. 600 m Ab-

stand). Eine erhebliche Beeinträchtigung im Bestand ist nicht erkennbar. 

Das pot. Vorranggebiet liegt knapp außerhalb des im Strategischen Ma-

nagementplan zur in der Stellungnahme des IHM (2016) Vorbereitung 

der UNESCO Welterbenominierung wendländischer Rundlingsdörfer 

(TU Cottbus 2014) definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) 

für Vorrang-/ Eignungsgebiete. Laut Information der dieses Verfahren 

begleitenden TU Cottbusdes die Vorbereitung der UNESCO Welterbe-

nominierung wendländischer Rundlingsdörfer begleitenden IHM (2016) 

sind allerdings aufgrund der exponierten Lage negative Wirkungen auf 

das Antragsgebiet Rundlinge zum UNESCO-Weltkulturerbe nicht gänz-

lich auszuschließen.  
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wurde das vorhandene Vorranggebiet 

unter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) entsprechend re-

duziert. Weitergehende umweltfachlich begründete Flächenreduktionen zur Vermeidung sind nicht er-

forderlich.  

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet ergibt sich somit das reduzierte vorhandene Vorranggebiet RROP 

2004. Da dieses einerseits nicht die weichen Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlungen er-

füllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe von 200 m) und sich andererseits nur knapp außerhalb des 

Wirkradius von 7,5 km und in exponierter (überhöhter) Lage befindet, sollte die Möglichkeit einer Hö-

henbegrenzung geprüft werden. 

Hierdurch reduziert sich die insgesamt beanspruchte Fläche und der Abstand zu Nachweisen relevan-

ter Brutvögel und zu Schutzgebieten erhöht sich.  

Unbenommen davon ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens eine Visualisierung der (höheren) Anlagen erforderlich.  

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und die Vermeidung der Bean-

spruchung höherwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden zu-

dem als gängige und mögliche Vermeidungsmaßnahmen im Zuge eines Repowerings vorausgesetzt. 

Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermei-

dungsmaßnahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen wer-

den. V. a. Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell auf-

grund der allgemeinen Bedeutung des Raumes vorausgesetzt. Die genaue Regelung ist allerdings auf 

Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Auf-

grund der etwas erhöhten Lage und v. a. der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind auf den nach-

gelagerten Planungsebenen im Besonderen zudem Wirkungen deutlich höherer WEA auf Siedlungen, 

Vorranggebiete für Erholung/ das Landschaftsbild, Großvögel, Rastvögel (Klärung Überflug / Flughöhe) 

und das Vogelschutzgebiet zu berücksichtigen.  

In Bezug auf den Nachweise des Rotmilans unterhalb von 1.500 m zum pot. Vorranggebiet ist diese Art 

besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz technischer Detektions-/ Warn-/ 

Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen mit abschirmender/ einbindender Wirkung innerhalb und am 

Rand der Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen.. Entsprechendes gilt für spezifische Ge-

hölz-/ Waldrandabstände zu kleineren Gehölz-/Waldparzellen, die genaue Regelung ist allerdings auf 

Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen.  

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

Im Blick auf mögliche Bodendenkmale sind baubegleitende Maßnahmen erforderlich. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering in diesem vorbelasteten Raum, auf einer 

reduzierten Fläche (s. o) sich einerseits die Anzahl der Anlage verringern wird und andererseits durch 

die Ausschlusswirkung bisher unbelastete Bereiche geschont werden können.  

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windener-

gie und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet. Bei Beachtung von Ver-

meidungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und weichen Tabu- und Ab-
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standskriterien/ Zusatzkriterien eingehalten, bzw. die Abstände werden gegenüber dem Status quo er-

höht. Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere Anlagen zwar nega-

tive Auswirkungen, aber nur in begrenztem Umfang, zumal wenn eine Höhenbegrenzung erfolgt.  

Eine Verschlechterung der Bestandsbelastung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikan-

tem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men nicht zu erwarten, zumal sich durch die Flächenreduktion die Abstände zu relevanten Brutvorkom-

men vergrößern. Im Zuge eines Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei 

insgesamt geringerer Anlagenzahl und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -

anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisions-

risiken auch unter Berücksichtigung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen. 

Im Zuge eines Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei insgesamt geringe-

rer Anlagenzahl und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltal-

gorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender KollisionsrisikenEs kann vor 

dem Hintergrund der bestehenden WEA auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung 

der Flächen v. a. für Großvögel (auch unter Berücksichtigung eines Brutverdachts des Rotmilans) der 

Windenergie im Rahmen des (Repowering) Zulassungsverfahrens (artenschutzrechtlich) unüberwind-

bar entgegenstehen würde, zumal sich durch die Flächenreduktion die Abstände vergrößern.  auch un-

ter Berücksichtigung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen. Das reduzierte Vorranggebiet 

wirkt hier zudem konfliktmindernd, so dass nicht zu erwarten ist, dass sich das Risiko bei neuen Anla-

gen wesentlich ändern / maßgeblich verschlechtern würde, zumal sich durch die Flächenreduktion die 

Abstände zu relevanten Brutvorkommen vergrößern.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren für ein mögliches Repowering. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, 

die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. Es bietet sich hier dann 

die Chance, das Repowering für ein optimiertes Windpark-Design zu nutzen. 

Dennoch sind im Zuge des späteren Repowering-Zulassungsverfahrens entsprechende Untersuchun-

gen zur Feststellung der notwendigen artenschutzrechtlichen Sachverhalte (artenschutzrechtlich) 

durchzuführen und zu berücksichtigen. , insbesondere die Bedeutung der Flächen v. a. für Großvögel 

(auch unter Berücksichtigung eines Brutverdachts des Rotmilans).   

Entsprechendes gilt auch für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch, kulturelles Erbe, Land-

schaftsbild und in Bezug auf das UNESCO Antragsgebiet, bzw. im Hinblick des Abstandes von unter 

1.200 m (Empfehlung NLT, 2014b) zu den nächstgelegenen VSG/ FFH-Gebieten auch für Natura 

2000-Gebiete bzw. deren Erhaltungsziele (s.u.).  

Über die Höhe und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet hierbei das Zulassungsverfahren für ein 

mögliches Repowering. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen 

Sachverhalte zu prüfen und zu würdigen.  

Ein vollständiger Verzicht auf die das Vorranggebiet hätte auch nicht den Abbau der Bestandsanlagen 

zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgüter mittelfristig auch nicht verbes-

sern. Durch die Berücksichtigung eines an der Außenbereichsbebauung orientierten ergänzenden Ab-

standskriteriums von 600 m für ein vorhandenes Vorranggebiet (mit Bestandsanlagen) und somit ein 

Repowering innerhalb der reduzierten Fläche wird aber insbesondere dem Schutzgut Mensch ange-

messen Rechnung getragen.  

Zudem hätte ein vollständiger Verzicht vermutlich zur Folge, dass die Substanz des Plans nachhaltig 

bedroht wäre, sodass das Planungskonzept vermutlich modifiziert werden müsste, mit dem Ziel, an an-

derer Stelle "Ersatz" für das vorhandene Vorranggebiet zu schaffen. Die "Ersatzfläche" würde voraus-

sichtlich bisher nicht für die Windenergie genutzten Freiraum beanspruchen und diesen neu belasten, 

während auch die hier bestehenden Anlagen über einen erheblichen Zeitraum weiter in Betrieb wären. 

In der Summe wären in diesem Fall also mehr WEA im Kreisgebiet vorhanden als bei einer Sicherung 

des derzeitigen Vorranggebietes auf reduzierter Fläche. 
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Es wird ein Abstand von 3 km zum nächstgelegenen Vorrangstandort: „Clenze“ (ca. 6.300 m nordöst-

lich) eingehalten. Der Standort weist zudem eine gute Standorteignung auf (hohe Leistungsdichte im 

Vergleich zu den übrigen Standorten, bis zu 275 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte somit nicht erkennbar.  

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Die zweite im RROP 2004 ausgewiesene Vorrangfläche südlich Leisten ohne Bestand liegt innerhalb 

des Vogelschutzgebiets DE 2931-401 „Drawehn“ und wird nicht weiter verfolgt (Entlassung aus Ge-

bietskulisse). 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“, ein ausgedehn-

tes Niederungsgebiet mit naturraumtypischen Wald- und Grünlandbiotopen, verläuft nördlich, östlich 

und südlich der Bestandsfläche, wobei die Entfernung des FFH-Gebietes minimal ca. 450 m beträgt. 

Die Entfernung im Osten und Süden beträgt mehr als 2.000 m. Die empfohlenen Abstandskriterien des 

NLT von Natura 2000-Gebieten (bei einem Schutz von Fledermausarten, NLT 2014b) zu WEA von 

1.200 m werden nicht eingehalten.  

Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils verfügbaren 

Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind 

Beeinträchtigungen im Rahmen eines Repowering für das pot. Vorranggebiet unter Berücksichtigung 

insbesondere auch der vorgenommenen Flächenreduktion, und damit größerer Abstände als im Status 

quo derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im Zuge 

des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Entsprechendes gilt für das FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugsge-

biet“ (Wochenstube in der Kirche) in ca. 1.000 m Entfernung in der Ortslage Schnega. 

Im Umkreis des Vorrangstandortes liegt weiterhin das EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Drawehn“ 

mit mehreren Teilflächen im Norden und Süden mit einem Abstand von ca. 700 m bis 800 m. Wertbe-

stimmende Vogelarten sind Raufußkauz, Ziegenmelker, Ortolan und Heidelerche. Allerdings weisen die 

genannten Arten keine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber WEA auf. (hierbei wurde berücksichtigt, 

dass der Ortolan nicht zu den klassisch windkraftsensiblen Vogelarten in Form einer Kollisionsgefähr-

dung zählt, aber offensichtlich nach Spalik (2015) als störempfindlich angesehen werden kann). Die 

empfohlenen Abstände des NLT von Natura 2000 Gebieten (Schutz Vogelarten, NLT 2014b) zu WEA 

von 1.200 m werden zwar nicht eingehalten, aufgrund der wertbestimmenden Arten als Erhaltungsziele 

und der konfliktlösenden Aufgabe des Vorrangstandortes südlich Leisten im Vogelschutzgebiet sowie 

der Reduktion des Vorranggebietes nördlich Leisten sind Beeinträchtigungen im Rahmen eines 

Repowering für das verbleibende pot. Vorranggebiet derzeit aber nicht erkennbar. Eine konkrete Ver-

träglichkeit der einzelnen WEA mit den Schutzzielen des VSG ist im Falle eines Repowering im Zuge 

des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Hierbei sind auch die im Gebiet nachgewiesenen weiteren Vogelarten (insbesondere der Rotmilan) zu 

berücksichtigen.  

Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ zieht sich mit mehre-

ren Teilflächen in einer Entfernung von ca. 2.000 m im Osten und Süden entlang. Beeinträchtigungen 

sind hier nicht zu erwarten. 
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1.1.2 Clenze  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 2: Übersicht pot. Vorranggebiet Clenze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) Clenze liegt z. T. 

mit einer gegenüber dem RROP 2004 an Siedlungsabstände angepassten, reduzierten Größe von 

20,3 ha (einschließlich der sehr kleinen Potenzialfläche PF 69) innerhalb eines vorh. Vorranggebietes 

(RROP 2004). Es befindet sich im Süden des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem Gebiet der 

Gemeinde Luckau in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Westlich des vorhandenen Vorrangge-

bietes befindet sich zudem eine im Rahmen der Potenzialanalyse ermittelte, für die Windenergie mög-

licherweise geeignete Potenzialfläche (PF 19) mit einer Größe von 23,1 ha als Teil des pot. Vorrangge-

bietes. Hinsichtlich der Potenzialfläche PF 69 wird aufgrund der äußerst geringen Größe (0,2 ha) die 

über das vorhandene Vorranggebiet herausragende Spitze nicht berücksichtigt.  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung sind Beesem ca. 700 m südöstlich, Zargleben 

ca. 700 m nördlich, sowie Bülitz ca. 800 m östlich. Zu den Bestandsanlagen beträgt dieser Abstand tlw. 

(Richtung Beesem) nur ca. 500 m. Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich befinden sich 

ca. 500 m nordöstlich vom pot. Vorranggebiet in Richtung Zargleben (Abstand zur Bestandsanlage ca. 

650 m).  

Das pot. Vorranggebiet Clenze liegt im Landschaftsraum der Ostheide als östlichsten Teils der natur-

räumlichen Region Lüneburger Heide. Es liegt am Ende eines von Westen kommenden Höhenrü-

ckens. Das Gelände ist leicht hügelig mit von Osten nach Westen ansteigenden Höhen zwischen 35 m 

und 55 m. Als Bodentypen überwiegen Braunerde (kleinflächig im Süden Podsol-Braunerde) über san-

dig-kiesigem Geschiebelehm und -mergel der Grundmoräne. Innerhalb des Raumes herrscht Ackernut-

zung vor. Das vorhandene Vorranggebiet und die Potenzialfläche sind umgeben von großen Acker-

schlägen intensiver landwirtschaftlicher Nutzung.  

Es sind keine Gewässer auf den Flächen vorhanden. Fließgewässer in der Umgebung sind der Köhle-

ner Mühlenbach nordöstlich und der Clenzer Bach südwestlich als Gewässer II. Ordnung sowie die 

Dumme (mit zulaufenden Gräben wie Schwarzbach etc.) südöstlich. Das nächstgelegene  

Überschwemmungsgebiet (und gleichzeitig Vorranggebiet Hochwasserschutz) verläuft entlang der 

Jeetzel ca. 2.800 m südöstlich. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 3 WEA (Höhe 138,5 m) sowie vier weite-

ren Einzelanlagen im Osten außerhalb des Vorranggebietes (Steine-Bülitz, Höhe 85 m, mit Einzelge-

nehmigung) aus. Die Bestandsanlagen stehen auf dem östlichsten Ausläufer eines von Westen kom-

menden Höhenrückens zwischen Dummeniederung und Köhlener Mühlenbach und sind von allen Sei-

ten gut einsehbar. Weiterhin quert eine 110-KV-Leitung das Gebiet; die L 261 verläuft ca. 50 m nördlich 

bzw. teilweise angrenzend südlich. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“, wei-

terhin innerhalb eines Vorbehaltsgebiets zur Verbesserung von Natur und Landschaft. Die Potenzialflä-

che PF 19 liegt zudem innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Erholung.  

In der Umgebung der beiden Flächen befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien 

und/oder Umweltziele: 

 Die Ortschaft Clenze 1,2 km westlich ist gemäß RROP 2004 Standort mit besonderer Entwick-

lungsaufgabe Erholung. 

 Westlich, südlich und nördlich des bestehenden Windparks wurden Teilflächen als wertvolle Berei-

che für Vögel mit landesweiter Bedeutunglandesweit bedeutsame Brutvogelbereiche eingestuft 

(Kennziffer 3032.3/17, 3031.4/26, 3031.4/35 und 3031.4/12). Diese Bereiche grenzen z. T. mit 

Überlappung im Norden und Westen an den bestehenden Windpark an (teilweise Lebensraum des 

Rotmilans). Die Potenzialfläche PF 19 überdeckt sich überwiegend mit einem entsprechendem Be-

reich (Ortolan).entsprechenden Bereich (Ortolan) sowie weiter westlich mit dem Teilgebiet 

3031.4/31 als regional bedeutsam für Ortolan/ Wiesenweihe. 

 Ein Vorranggebiet für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ befindet sich ca. 1,3 km nord-

westlich der neuen Fläche. 

 Ein kleines Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft und eine Waldflächen mit besonderer Schutzfunk-

tion liegen westlich des vorhandenen Vorranggebietes. 

 Die Potenzialfläche PF 19 befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Erholung.  

 Im Norden und Süden liegt das NSG „Mittlere Dumme und Püggener Moor“ liegt das LSG „Pügge-

ner Moor“ in einer Entfernung von ca. 1.300 000 m (bezogen auf das verbleibende pot. Vorrangge-

biet). Entsprechend der NSG-VO Mittlere Dumme und Püggener Moor ist in einer Zone von 
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1.000 m um das NSG (im Bereich des VSG) sowie entsprechend der NSG-VO Lüchower Landgra-

benniederung in einer Zone von 1.000 m um das NSG die Errichtung von WEA untersagt. Dies gilt 

nicht für das LSG Lüchower Landgraben. 

 Im Westen liegt das LSG „Elbhöhen-Drawehn“ in einer Entfernung von ca. 1.500 m. Das LSG 

„Gain – Mühlenbach – Obere Dummeniederung“ liegt im Süden in einer Entfernung von ca. 1.500 

m. 

 Im Südwesten liegen die NSG „Gain“ in einer Entfernung von ca. 1.600 m, „Obere Dummeniede-

rung in einer Entfernung von über 2 km sowie „Schnegaer Mühlenbachtal“ in einer Entfernung von 

über 3 km. Im Südosten und Osten liegen das NSG „Luckauer Holz“ und das NSG „Salzflora bei 

Schreyahn“ ebenfalls in einer Entfernung von über 3 km.  

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ verläuft südlich und 

kommt mit zwei Teilflächen bis auf ca. 1.000 m an das verbleibende pot. Vorranggebiet bzw. ca. 

600 m an das vorhandene Vorranggebiet heran. Es ist größtenteils flächengleich mit dem südli-

chen Teil des FFH-Gebiets DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“.  

 Ein Vorranggebiet Grünland befindet sich ca. 700 m nordöstlich sowie ca. 1.000 m nördlich. 

 Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft befindet sich ca. 1.000 m nördlich und ca. 1.100 m 

südlich. 

 Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft befinden sich ebenfalls ca. 1.000 m nördlich und süd-

lich des pot. Vorranggebietes (Potenzialfläche PF 19 und bzw. reduziertes vorhandenenvorhande-

nes Vorranggebiet). 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes (reduziertes vorhandenes Vor-

ranggebiet und Potenzialfläche PF 19) ist durch die bestehenden (ho-

hen) Anlagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild ent-

sprechend technisch überprägt. Innerhalb des vorhandenen Vorrangge-

bietes für die Windenergienutzung kommt es nicht zu erheblichen Be-

einträchtigungen der Erholungsnutzung. Eine relevante Zusatzbelas-

tung im Zuge eines Repowering und einer Nutzung der Potenzialfläche 

PF 19 ist gegenüber dem Bestand nicht erkennbar.  

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen um den Vor-

rangstandort weiterhin wie bisher nutzbar. Der nächstgelegene Radweg 

führt bislang südlich angrenzend an dem vorhandenen Vorranggebiet 

vorbei. Der nächstgelegene Wanderweg führt ca. 200 m westlich an 

dem vorhandenen Vorranggebiet und direkt östlich der Potenzialfläche 

PF 19 entlang.  

Es sind keine regional bedeutsamen Sportanlagen und Gebiete „ruhige 

Erholung mit starker Inanspruchnahme“ im Umkreis des Vorrangstandor-

tes vorhanden.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering des reduzierten, vorhandenen 

Vorranggebietes und eine Erweiterung um die Potenzialfläche PF 19 

nach Westen wird auf die Nähe zu folgender Wohnbebauung mit hoher 

Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen:  
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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 Beesem ca. 700 m südöstlich, Bülitz ca. 800 m östlich. Wohnge-

bäude im Außenbereich ca. 500 m nordöstlich in Zargleben sowie 

die Dorflage Zargleben ca. 700 m nordöstlich. Gewerbegebiet 

Fuchsberg ca. 500 m westlich. 

Die Potenzialfläche PF 19 hält hierbei die harten und weichen Tabukri-

terien entsprechend dem Planungskonzept des Landkreises ein. Im 

Falle des pot. Vorranggebiets werden die angewandten Abstandskrite-

rien einer harten Tabuzone von 400 m eingehalten (vgl. NLT 2014b). 

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nicht, bzw. nur zum sehr kleinen Teil (Po-

tenzialfläche PF 69), das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsbereichen 

für vorh. Vorranggebiete mit WEA-Bestand) nur von dem gegenüber 

dem vorhandenen Vorranggebiet im Süden deutlich reduziertem pot. 

Vorranggebiet eingehalten. 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering und eine Erweiterung nach 

Westen (Potenzialfläche PF 19) sind aufgrund der Lage südwestlich 

von Ortschaften und der z. T. relativ geringer Abstände stärkere Beein-

trächtigungen durch Schlagschatten, Reflexionen oder andere visuelle 

und akustische Wirkungen zu prüfen bzw. nicht auszuschließen;. Dabei 

sind Vorbelastungen durch die bestehenden Einzelanlagen Steine-Bü-

litz und die Bestandsanlagen des vorhandenen Vorranggebietes mit be-

reits relativ großer Höhe zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der 

westlichen Potenzialfläche PF 19, die aufgrund ihrer leichten Höhenlage 

hervorsticht, und den 4 zusätzlichen östlich gelegenen Anlagen außer-

halb der RROP-Fläche ergibt sich ein bandartiger / linearer Verlauf von 

Anlagen, mit insgesamt ungünstiger Wirkung. Diese bandartige, raum-

greifende Struktur, die durch die PF 19 fortgesetzt wird, stellt keine pla-

nerisch gewollte Konzentration von WEA im Sinne einer kompakten An-

ordnung dar. 
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind innerhalb des pot. 

Vorranggebietes nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). 

Eine Beeinträchtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkenn-

bar (zu Vögel und Fledermäuse s. u.). 

Angrenzend und zum Teil überlappend um das pot. Vorranggebiet 

herum wurden Teilflächen als landesweit wertvolle Brutvogellebens-

räume eingestuft. Die Potenzialfläche PF 19 als Teil des pot. Vorrang-

gebietes im Westen überlagert sich mit einem für den Ortolan als lan-

desweit wertvoll eingestuften Lebensraum (3031.4 / 35, angrenzend 

4/12 und 4/26). Zwischen den beiden Flächen findet sich ein für den 

Rotmilan als landesweit bedeutsam eingestufter Großvogel-Lebens-

raum (NLWKN 2014). Hier liegt auch ein 2011 nachgewiesener Brut-

standort des Rotmilans in unter 1.000 m Abstand, drei weitere liegen in 

1 bis unter 1,5 km Abstand um die Potenzialfläche PF 19 und das redu-

zierte vorh. Vorranggebiet. In Bülitz wurde auch zuletzt 2013 eine Weiß-

storchbrut nachgewiesen. Ein weiterer bekannter Weißstorch - Horst 

liegt nördlich in Groß Sachau innerhalb des für die Art kritischen 1.000 

m-Radius. 

Nur die Südspitze des vorhandenen Vorranggebietes, nicht des redu-

zierten und potenziellen Vorranggebietes liegt innerhalb eines Jagdge-

biets des Schwarzstorchs entlang der Dumme, dem Clenzer Bach (AAG 
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2014). Ältere Brutnachweise des Schwarzstorchs aus 2003/2004 liegen 

ca. 3 km vom pot. Vorranggebiete entfernt (AAG 2014). 

Die Wiesenweihe brütet mit mehreren Nachweisen westlich der Potenzi-

alfläche PF 19 deutlich unterhalb der kritischen 1.000 m- Distanz. 

Im Umfeld verlaufen mehrere Zugrouten für Rastvögel: Einmal entlang 

der Dumme- / Landgrabenniederung von West nach Ost im Süden der 

Flächen; einmal von Nordost nach Südwest (Drawehnrand) im Bereich 

beider Flächen.  

Nachweise kollisionsempfindlicher Arten innerhalb kritischer Distanzen 

liegen somit für Wiesenweihe, Weißstorch und Rotmilan vor.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering ist zunächst festzuhalten, 

dass das Gefährdungspotenzial für die genannten Großvögel bereits 

durch die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP auf-

grund des Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine Wiederaus-

weisung wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesi-

chert. Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisions-

risikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist 

somit auszuschließen (Die Bestandsanlagen sind hier als Vorbelastung 

zu berücksichtigen und gehören aus Sicht des Plans zum aktuellen Le-

bensrisiko der genannten Großvögel).. Ein Eingriff ist bereits erfolgt. 

Günstig wirkt hier das gegenüber dem vorhandenen Vorranggebiet im 

Süden reduziertemreduzierte pot. Vorranggebiet, da sich hierdurch grö-

ßere Abstände für Rotmilan, Weißstorch und Schwarzstorch ergeben. 

Eine Verschlechterung der Bestandssituation oder sogar eine Erhöhung 

des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilen-

den Plan ist daher nicht zu erwarten (s.u.). 

Allerdings gilt dies nicht für die westlich gelegene Potenzialfläche 

PF 19, sowohl die Lage im Bereich von Zugrouten (ungünstige Riegel-

bildung von West nach Ost /Querriegel in Zusammenhang mit der Be-

standsfläche und den östlichen Einzelanlagen), als auch die kritischen 

Abstände zu kollisionsgefährdeten Arten Rotmilan, Weißstorch und be-

sonders Wiesenweihe, sowie die Lage in einem relevanten Ortolanle-

bensraum sind negativ zu beurteilen. Durch die vorhandenen WEA im 

Raum Clenze besteht schon jetzt eine lineare Struktur als Band von 

WEA, die durch die PF 19 fortgesetzt würde. PF 19 überlagert sich wei-

terhin mit einem aufgrund der Störempfindlichkeit relevanten Ortolanle-

bensraum landesweiter Bedeutung  

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt im 

vorhandenen Vorranggebiet (der Bestandsfläche) und auch im Bereich 

der Potenzialfläche PF 19 sind nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) 

sind die Arten Großer und Kleiner Abendsegler, Breitflügelfledermaus, 

Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus jedoch für das ca. 1,5 km 

südlich gelegenen Waldgebiet Gain, bzw. die Ortslage Bülitz (Zwergfle-

dermaus, ca. 1 km östlich) nachgewiesen, wobei insgesamt aus dem 

TK 25-Quadranten um Clenze mehrere Artnachweise u. a. vom Großen 

Abendsegler aus den Jahren 2013 – 2014 vorliegen (BatMap 2015). Zu 

den aktuellen (lokalisierten) Nachweisen wird ein Mindestabstand von 

200 m eingehalten. Ein Vorkommen der Arten im Bereich des vorhan-

denen (und auch reduzierten) Vorranggebietes sowie der Potenzialflä-

che PF 19 ist aber nicht auszuschließen. Vielmehr ist nach Aussage 

von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell mehr oder weniger 
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flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für Fledermäuse auszu-

gehen, auch wenn die hier anzutreffenden Biotopstrukturen (großflä-

chige Ackerstrukturen) ggf. kein verstärktes Auftreten / Vorkommen der 

genannten Arten im Vergleich zu den umliegenden Bereichen (Gehölz- / 

Waldflächen, Siedlungen, Niederungsbereiche) erwarten lassen, son-

dern eher weniger (z. B. Transferflüge).  

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist dennoch 

auszuschließen. Im Zuge eines Repowerings besteht durch weniger, 

leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnahmen 

(z. Für Fledermäuse sind signifikant erhöhte Kollisionsrisiken bzw. eine 

Verschlechterung der Bestandsbelastung aufgrund der vorhandenen 

Strukturen, WEA und der möglichen Vermeidungsmaßnahmen durch 

den hier zu beurteilenden Plan daher nicht zu erwarten.B. Anlagen-

standorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimie-

rung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken. Das aufgrund von 

Anpassungen an den Siedlungsabstand reduzierte pot. Vorranggebiet 

wirkt hier zudem konfliktmindernd. Für die westliche Potenzialfläche PF 

19 sind signifikant erhöhte Kollisionsrisiken aufgrund der fehlenden Fle-

dermausnachweise, der vorhandenen Strukturen und der genannten 

Vermeidungsmaßnahmen auch nicht zu erwarten. Die Umsetzung ent-

sprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere von Abschaltal-

gorithmen) wird jeweils vorausgesetzt. Die genaue Regelung ist auf Ba-

sis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungs-

verfahrens festzulegen. Die Betroffenheit von Fortpflanzungs-/ ruhestät-

ten ist durch die Wahl der Anlagenstandorte grundsätzlich vermeidbar. 

Dies ist jeweils im Zuge der konkreten Zulassungsverfahren für die ein-

zelnen Anlagen zu beachten.  
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Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet nicht vorhanden. Beeinträchtigun-

gen des Gewässerhaushaltes sind nicht zu erwarten. 
0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot. Vorranggebiet und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das derzeitige Landschaftsbild 

wird durch großflächige, wenig durch Gehölze gegliederte Ackerschläge 

am Ende eines vom Mühlenberg bei Clenze nach Osten ausstreichen-

den Ausläufers des Drawehn gekennzeichnet. Die bestehenden WEA 

(3 Anlagen) der Bestandsfläche sind hier bei einer Anlagenhöhe von ca. 

140 m auf einer Geländehöhe etwa 10 - 20 m über dem Geländeniveau 

der umgebenden Niederungen errichtet. Aufgrund der Kuppenlage und 

relativen Strukturarmut ist der Bereich v. a. vom Norden und Osten aus 

gut einsehbar und die WEA somit weit sichtbar. Im Süden und Westen 

führen allerdings Waldflächen, tlw. auch die Topographie zu Sichtver-

schattungen. Dies gilt insbesondere auch für die den Ortschaften vorge-

lagerten oder am Ortsrand befindlichen Gehölzstrukturen (z. B. Mam-

moißel, Zargleben). Das pot. Vorranggebiet und sein Umfeld ist durch 

die hier bestehende WEA, die Freileitung und das Gewerbegebiet be-

reits stark vorbelastet und das Landschaftsbild überprägt. Dies gilt ins-

besondere für den relevanten Nah- und Mittelbereich (1.000 – 3.000 m) 

nach Westen (Potenzialfläche PF 19), Norden und nach Osten (s. o.), in 
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dem sich zudem weitere, vier WEA außerhalb des vorhandenen Vor-

ranggebietes oder einer Potenzialfläche in einem sehr offenen und weit 

einsehbarem Bereich befinden. 

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines Repowerings mit einer weiter verstärkten Fernwirk-

samkeit und Prägung des Landschaftsbildes, v. a. nach Norden und Os-

ten zu rechnen, wobei allerdings die bereits vergleichsweise hohen An-

lagen zu berücksichtigen sind. Dies würde sich noch durch die westli-

che Potenzialfläche PF 19 verstärken. Diese liegt auf einem bis auf 

55 m ansteigendem, weithin einsehbarem Höhenrücken, der gegenüber 

der Bestandsfläche nochmal gut 10 m erhöht und ohne abschirmende 

Gehölze/ Wälder nach Norden weithin sichtbar ist.  

Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit höheren Anlagen ver-

bundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell aufgrund der 

derzeitigen Anlagenhöhe von über 100 m auch jetzt schon relevant ist. 

Andererseits ergibt sich durch höhere Anlagen und v. a. die reduzierte 

Fläche des verbleibenden pot. Vorranggebietes voraussichtlich eine ins-

gesamt geringere Anlagenzahl als derzeit möglich wäre und somit eine 

Konfliktminderung. 

Die Fläche liegt am Rande eines bislang relativ unzerschnittenen ver-

kehrsarmen Raums von ca. 116,5 km² Größe (UZVR, BfN 2010). Eine 

zusätzliche Zerschneidungswirkung ist jedoch durch höhere Anlagen 

nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im pot. Vorranggebiet befindet sich ein Vermutungsort für ein Boden-

denkmal, in der Umgebung des Vorranggebietes befinden sich mehrere 

archäologische Fundstellen. andere Kulturgüter sind nicht bekannt.  

In der Umgebung befinden sich historische Dorflagen (Gistenbeck, Bee-

sem, Bülitz und v. a. nördlich in Mammoißel, Zargleben, Zeetze, Sachau 

und Bussau) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbau-

denkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. ca. 720 m Ab-

stand). Eine erhebliche Beeinträchtigung im Bestand (reduziertes, vor-

handenes Vorranggebiet) ist nicht erkennbar. 

Durch die Erweiterung mit der westlichen auf einem Höhenrücken gele-

genen Potenzialfläche (PF 19) erhöht sich jedoch die Sichtbarkeit, da 

hier auch keine abschirmenden Wälder oder Gehölze vorgelagert sind.  

Nördlich (ca. 300 – 500 m, Ortslagen, z. B. Mammoißel in ca. 1.000 m 

Entfernung) schließt sich das Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO 

Weltkulturerbe an. Das pot. Vorranggebiet liegt daher deutlich innerhalb 

des im Strategischen Managementplan zur Vorbereitung der UNESCO 

Welterbenominierung wendländischer Rundlingsdörfer (in der Stellung-

nahme des IHM (2016) TU Cottbus 2014) definierten Wirkradius von 

7,5 km (ab der Kernzone) für Vorrang-/ Eignungsgebiete. 

Durch deutlich höhere WEA im Zuge eines Repowering im (reduzierten) 

vorhandenen Vorranggebiet ist von einer zusätzlichen visuellen Störung 

auszugehen. Zwar sind die bisherigen Anlagen in der Bestandsfläche 

durch die Gehölze an den Ortsrändern und in der kleinteilig strukturier-

ten Niederung des Köhlener Mühlenbaches teilweise gut abgeschirmt 

und wirken nicht sehr dominant, bzw. sind teilweise von den Ortmittel-

punkten kaum sichtbar, deutlich höhere und befeuerte Anlagen lassen 
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aber eine stärkere Wirkung erwarten. Die Wirkung der 4 externen Anla-

gen ist hier z. T. allerdings ungünstiger. Auch unter Berücksichtigung 

der Bestandssituation ist daher auch für das (reduzierte, daher konflikt-

mindernde) vorhandene Vorranggebiet eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Antragsgebietes nicht ganz auszuschließen. 

Im Zusammenhang mit der westlichen Potenzialfläche PF 19, die auf-

grund ihrer leichten Höhenlage stärker hervorsticht, und den 4 zusätzli-

chen östlich gelegenen Anlagen außerhalb der RROP-Fläche ergibt 

sich zudem ein bandartiger Verlauf von Anlagen mit insgesamt ungüns-

tiger Wirkung. Zudem ist die offene und erhöhte Potenzialfläche PF 19 

(ca. 600 m vom Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe 

und 900 m von der Ortslage Große Sachau entfernt) ohne abschir-

mende Gehölze/ Wälder von Norden, d. h. vom Antragsgebiet gut ein-

sehbar. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Antragsgebietes ist nicht 

auszuschließen. 
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) entsprechend redu-

ziert. Die reduzierte Fläche hält den Abstand von 1000 m zum NSG Mittlere Dumme und Püggener 

Moor (Bereich des VSG) ein (harte Tabuzone). 

Ferner wird auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG), zur Vermeidung von Konflikten mit dem Antragsgebiet „Rund-

linge“ als UNESCO Weltkulturerbe und zur Vermeidung einer ungünstigen bandartige Aneinanderrei-

hung von Anlagen mit erdrückender Wirkung auf Siedlungen die Potenzialfläche PF 19 als ungeeignet 

aus der Flächenkulisse entlassen.  

Es ergibt sich somit nur ein kleineres verbleibendes pot. Vorranggebiet am Nordrand des vorhandenen 

Vorranggebietes RROP 2004. Da dieses weiterhin dicht am Antragsgebiet liegt und weiterhin (überwie-

gend) nicht die weichen Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlungen erfüllt (ausgehend von 

einer Anlagenhöhe von 200 m), sollte die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung geprüft werden, wobei 

die Bestandsanlagen hier schon höher sind (138,5 m) als sonst im Landkreis.  

Unbenommen davon ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens eine Visualisierung der (höheren) Anlagen im verbleibenden pot. 

Vorranggebiet erforderlich.  

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und die Vermeidung der Bean-

spruchung höherwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als 

gängige und mögliche Vermeidungsmaßnahmen im Zuge eines Repowerings vorausgesetzt. Ebenso 

wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaß-

nahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. V. a. 

Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell aufgrund der 

allgemeinen Bedeutung des Raumes vorausgesetzt Die genaue Regelung ist allerdings auf Basis 

standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Aufgrund 

der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind im weiteren Verfahren im Besonderen zudem Wirkungen 

zusätzlicher und höherer WEA auf Siedlungen, das Landschaftsbild, das Antragsgebiet „Rundlinge“ als 

UNESCO Weltkulturerbe, sowie Großvögel, Rastvögel (Klärung Überflug/ Flughöhe) zu berücksichti-

gen.  

In Bezug auf den Nachweise des Rotmilans unterhalb von 1.500 m auch zum verbleibenden pot. Vor-

ranggebiet ist diese Art besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz techni-

scher Detektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 
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Bestehende Gehölzstrukturen mit abschirmender Wirkung an den Ortsrändern, am Rand des Antrags-

gebietes sind zu erhalten/ zu entwickeln. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering in diesem vorbelasteten Raum auf einer 

reduzierten Bestandsfläche (s. o.) durch die Ausschlusswirkung bisher unbelastete Bereiche geschont 

werden können. Zudem sind hier ohnehin schon vergleichsweise hohe Anlagen (Nabenhöhe 100 m) 

vorhanden.  

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung der Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen 

Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der be-

darfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchroni-

siert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Einsatz 

von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

In Bezug auf Bodendenkmale muss vor Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfinden, ob 

Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zu Bebauung freigegeben werden kön-

nen.Im Blick auf mögliche Bodendenkmale sind Erdarbeiten mit der Denkmalpflege abzustimmen und 

baubegleitende Maßnahmen erforderlich. 

Die bereits jetzt schon außerhalb liegenden vier Anlagen sollen weiterhin nicht einbezogen werden 

(kein Vorranggebiet, kein Repowering), da sie das Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO Weltkultur-

erbe in höherem Maße beeinträchtigen und/ oder innerhalb bzw. am Rand der harten Tabuzone zu 

Siedlungsbereichen sowie nah (ca. 300 m) am Vogelschutzgebiet „Landgraben- und Dummeniede-

rung“ liegen. Durch diese Anlagen kommt es auch ohne die Potenzialfläche PF 19 zur Bildung einer 

weiträumigen bandartigen Struktur mit ca. 2,5 km Länge dicht am Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNE-

SCO Weltkulturerbe.  

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der Vermeidungsmaßnahmen 

geeignet. Unter der Flächenreduktion werden zudem die harten und weichen Tabu- und Abstandskrite-

rien/ Zusatzkriterien eingehalten, bzw. die Abstände werden gegenüber dem Status quo erhöht. Für die 

Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere Anlagen zwar negative Auswir-

kungen, aber nur in begrenztem Umfang, zumal wenn eine Höhenbegrenzung erfolgt. Unberücksichtigt 

bleibt aufgrund der äußerst geringen Größe der außerhalb der Bestandsfläche liegende Teil der Poten-

zialfläche PF 69.  

Es kann vor dem Hintergrund der bestehenden WEA auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Bedeutung der Flächen für Großvögel der Windenergie im Rahmen des (Repowering-) Zulassungsver-

fahrens (artenschutzrechtlich) unüberwindbar entgegenstehen würde. Eine Verschlechterung der Be-

standsbelastung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu be-

urteilenden Plan ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht zu erwarten zumal sich 

durch die Flächenreduktion die Abstände zu relevanten Brutvorkommen vergrößern. Im Zuge eines 

Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei insgesamt geringerer Anlagenzahl 

und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die 

Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken auch unter Berücksichti-

gung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen.  

Dennoch sind Im Zuge des späteren Repowering-Zulassungsverfahrens entsprechende Untersuchun-

gen zur Feststellung der notwendigen Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und zu be-

rücksichtigen. Entsprechendes gilt auch für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch, kulturelles 

Erbe und Landschaftsbild sowie im Hinblick auf die Sichtbarkeit der Anlagen für das Antragsgebiet 

„Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe und des Abstandes von unter 1.200 m zum nächstgelegenen 

VSG/ FFH-Gebiet „Landgraben und Dummeniederung“ auch für Natura 2000-Gebiete bzw. deren Er-

haltungsziele (s. u.).  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren für ein mögliches Repowering. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, 
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die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. Es bietet sich hier dann 

die Chance, das Repowering für ein optimiertes Windpark-Design zu nutzen. 

Ein Verzicht auf das Vorranggebiet hätte ferner auch nicht den Abbau der Bestandsanlagen innerhalb 

des vorhandenen Vorranggebietes zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutz-

güter auch nicht verbessern (vgl. auch Ausführungen zu Leisten). 

Die Potenzialfläche PF 19 ist hingegen ungeeignet, ebenso wie der südliche Teil des vorhandenen 

Vorranggebietes. Auch auf eine Einbeziehung der Bestandsanlagen östlich ist zu verzichten. Eine Kon-

zentrationswirkung ist aufgrund des Abstandes von fast 1.000m zur nächsten Bestandsanlage und des 

bandartigen Gesamtcharakters hier ohnehin nicht erkennbar. Durch die vorhandenen WEA im Raum 

Clenze besteht schon jetzt eine ausgeprägte lineare Struktur als Band von WEA, die durch die PF 19 

weiter fortgesetzt würde, ohne dass eine planerisch gewollte Konzentration von WEA im Sinne einer 

kompakten Anordnung entstehen würde. 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte für die westliche Potenzial-

fläche PF 19 (Großvögel, Landschaft, fehlende Konzentrationswirkung) und den südlichen Teil des vor-

handenen Vorranggebietes (Siedlungsabstand) erkennbar. 

Ein Abstand von 3 km zu den nächstgelegenen vorhandenen Vorranggebieten „nordöstlich Leisten“ 

(ca. 6.300 m südwestlich) sowie „Reetze“ (ca. 7.200 m nordöstlich) wird vom verbleibenden pot. Vor-

ranggebiet eingehalten.  

Der Standort weist zudem eine gute Standorteignung auf (hohe Leistungsdichte im Vergleich zu den 

übrigen Standorten, bis zu 250 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben-und Dummeniederung“, ein ausgedehn-

tes Niederungsgebiet mit naturraumtypischen Wald- und Grünlandbiotopen, verläuft im Norden, Osten 

und Süden in einer Entfernung von mindestens ca. 1.000 m (bezogen auf das verbleibende pot. Vor-

ranggebiet). Die empfohlenen Abstände des NLT von Natura 2000- Gebieten (bei einem Schutz von 

Fledermausarten, NLT 2014b) zu WEA von 1.200 m werden nicht eingehalten.  

Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils verfügbaren 

Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Erhebliche Beein-

trächtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile 

können auf Ebene der Regionalplanung für ein Repowering nach derzeitigem Kenntnisstand ausge-

schlossen werden. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im Zuge des weite-

ren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Im Nordosten befindet sich außerdem das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit 

Quellwäldern“ in einer Entfernung von über 3 km. Beeinträchtigungen sind hier aufgrund der Entfer-

nung nicht zu erwarten. 

Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ ver-

läuft südlich in einer Entfernung von ca. 1.000 m und ist größtenteils flächengleich mit dem südlichen 

Teil des FFH-Gebiets DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. Die empfohlenen Ab-

standskriterien des NLT von Natura 2000 Gebieten (Schutz Vogelarten, NLT 2014b) zu WEA von 

1.200 m werden nicht eingehalten. Hierzu wurde ebenfalls eine gebietsbezogene, am Maßstab der Re-

gionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeits-

prüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele 

bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung für ein 

Repowering nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, eine Verträglichkeit mit den 

Schutzzielen des VSG ist im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Im Westen befindet sich außerdem das EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Drawehn“ mit mehreren 

Teilflächen in einer Entfernung von über 4 km. Beeinträchtigungen sind hier nicht zu erwarten.  
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1.1.3 Reetze  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 3: Übersicht pot. Vorranggebiet Reetze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das vorhandene Vorranggebiet (RROP 2004) und pot. Vorranggebiet Reetze befindet sich südwestlich 

der Stadt Lüchow auf dem Gebiet der Städte Wustrow und Lüchow in der Samtgemeinde Lüchow 

(Wendland) im Süden des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Es weist eine Größe von 11,5 ha auf und 

ist im RROP 2004 bereits als Vorranggebiet für Windenergienutzung dargestellt. Zusätzliche Potenzial-

flächen aus der Potenzialflächenanalyse heraus haben sich hier nicht ergeben. Unter Berücksichtigung 

eines Siedlungsabstandes von 600 m würde die Fläche auch entfallen, wird hier als vorhandenes Vor-

ranggebiet aber zunächst mitbetrachtet. 

Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung sind Reetze ca. 350 m nördlich (Abstand zur Be-

standsanlage im Minimum nur ca. 400 m) und Jeetzel ca. 400 m östlich. In größerer Entfernung liegen 

Lüchow, Klennow und Satemin.  

Fläche vollständig 
aufgrund der Um-
weltprüfung aus 

der Gebietskulisse 
entlassen 
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Die Fläche liegt im Landschaftsraum der Ostheide als östlichsten Teils der naturräumlichen Region Lü-

neburger Heide. Das Gelände ist leicht hügelig mit Höhen zwischen 20 m und 25 m. 

Als Bodentypen überwiegen Braunerde und Pseudogley-Braunerde über sandig-kiesigem Geschiebe-

lehm und -mergel der Grundmoräne.  

Innerhalb des Raumes herrscht Ackernutzung vor. Die Fläche ist umgeben von intensiver landwirt-

schaftlicher Nutzung, allerdings mit zahlreichen straßenbegleitenden Baumreihen und Gehölzen. 

Es sind keine Gewässer im vorhandenen Vorranggebiet (auf der Bestandsfläche) selbst vorhanden. 

Fließgewässer in der Umgebung sind die Jeetzel (Gewässer 1. Ordnung; Landeswasserstraße) ca. 

1.500 m östlich (mit gewässerbegleitendem Überschwemmungsgebiet und Vorranggebiet Hochwasser-

schutz) sowie der Jeetzeler Abzugsgraben als Gewässer II. Ordnung 640 m östlich. Kleinere Gräben 

rund um die Fläche liegen in mindestens 600 m Entfernung.  

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 4 WEA (3 auf der Vorrangfläche mit 72 m 

Höhe und 1 Einzelanlage südlich außerhalb mit 100 m Höhe) aus. Die Anlagen stehen zwar zwischen 

zwei südlich und nördlich ansteigenden Höhenrücken (29 m), insgesamt sind sie zwischen den Niede-

rungsbereichen der Jeetzel und dem Gühlitzer Mühlenbach jedoch weithin einsehbar. Weiterhin ver-

läuft die L 261 in ca. 400 m in südöstlicher Richtung. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“, wei-

terhin innerhalb eines Vorbehaltsgebiets zur Verbesserung von Landschaftsstruktur und Naturhaushalt. 

Die Fläche selbst ist bereits im RROP 2004 als Vorrangfläche Windenergie ausgewiesen.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/oder Um-

weltziele: 

 Ein Vorranggebiet für Siedlungsentwicklung der Stadt Lüchow befindet sich in ca. 440 m Entfer-

nung nordöstlich.  

 Teilflächen des bestehenden Windparks wurden als wertvolle Bereiche für Großvögel mit landes-

weiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans) (Kennziffer 3032.4/12).  

 600m südlich ist die Dumme-/Jeetzelniederung bei Wustrow als Gastvogellebensraum lokaler Be-

deutung (Kennziffer 3032.4/2, NLWKN 2015) und in 1.600 m Entfernung südlich auch mit landes-

weiter Bedeutung eingestuft (Kennziffer 3032.4/1, NLWKN 2015). 

 Das nächstgelegene Vorbehaltsgebiet für Erholung liegt ca. 100 m nördlich, weitere sind mind. ca. 

800 m entfernt. Vorranggebiete für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegen ca. 

1.000 m westlich um Satemin. 

 Die Ortschaft Lübeln 3 km nordöstlich der Vorrangfläche ist gemäß RROP 2004 Standort mit be-

sonderer Entwicklungsaufgabe Erholung.  

 Vorranggebiete für die „ruhige Erholung mit starker Inanspruchnahme“ liegen ca. 2 km nördlich 

sowie nordöstlich (nördlich von Lüchow). 

 Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft liegen ca. 600 m nordwestlich sowie südöstlich. 

 Vorranggebiete für Natur und Landschaft liegen ca. 700 m nordwestlich, 1.400 m südwestlich, so-

wie 1.000 m südöstlich.  

 Ein kleines Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft und eine Waldfläche mit besonderer Schutzfunk-

tion liegen ca. 500 m südlich. 

 Die nächstgelegenen LSG sind das LSG „Sandberg“ in einer Entfernung von ca. 500 m im Süden 

sowie im Osten das LSG „Toter Jeetzelarm“ in einer Entfernung von ca. 1.600 m. 

 Im Südwesten liegen die NSG „Salzfloragebiet bei Schreyahn“ sowie das „Luckauer Holz“ in einer 

Entfernung von über 3 km.  

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ liegt in einer Ent-

fernung von mind. ca. 1.000 m. 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 22 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden An-

lagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild entspre-

chend technisch überprägt. Innerhalb der Fläche kommt es nicht zu er-

heblichen Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung. Eine relevante 

Zusatzbelastung im Zuge eines Repowering ist gegenüber dem Be-

stand nicht erkennbar. Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwe-

gen um den Vorrangstandort weiterhin wie bisher nutzbar. Der nächst-

gelegene Radweg führt ca. 300 m nördlich neben dem Vorrangstandort 

entlang. Ein Wanderweg führt direkt durch den Vorrangstandort hin-

durch. Darüber hinaus ist keine relevante Erholungsnutzung vorhanden. 

Die Erholungsnutzung im Planungsraum konzentriert sich auf den 

Raum um Satemin sowie die südlich gelegene Niederung der Jeetzel. 

Eine relevante Funktion für die Naherholung des pot./ vorhandenen 

Vorranggebietes selbst ist nicht erkennbar. Dir Funktion für die ruhige 

Erholung bleibt hierbei grundsätzlich erhalten. 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering wird auf die Nähe zu der 

Wohnbebauung in Reetze ca. 350 m nördlich und Jeetzel ca. 400 m 

östlich mit hoher Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen. Im Falle eines 

Repowering entsprechen diese Entfernungen nur eingeschränkt den 

empfohlenen und vom Landkreis Lüchow-Dannenberg im Planungskon-

zept angewandten Abstandskriterien einer harten Tabuzone von 400 m 

(2fache Anlagenhöhe) des NLT-Papiers (2014a) bzw. könnten nur 

durch Reduzierung des vorhandenen Vorranggebietes eingehalten wer-

den. Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg (900 m) werden nicht und auch das Zusatzkrite-

rium (600 m zu Siedlungsbereichen für vorh. Vorranggebiete mit WEA-

Bestand) wird nicht eingehalten. Eine entsprechende, erforderliche An-

passung des vorhandenen Vorranggebietes ist dabei nicht möglich, da 

das Gebiet hierdurch entfällt. 

Deutlich erhöhte negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines 

Repowerings auf die benachbarte Ortschaften sind insbesondere im 

Osten (Jeetzel) durch Schlagschatten, Reflexionen oder andere visuelle 

und akustische Wirkungen auch vor dem Hintergrund der bestehenden, 

geringen Vorbelastung und der sehr geringen Siedlungsabstände daher 

zu erwarten. Die derzeitige Anlagenhöhe ist mit nur 72 m als sehr mo-

derat einzustufen.  
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN). Eine Beeinträchtigung 

faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel und Fleder-

mäuse s. u.). 

Teilflächen des bestehenden Windparks sind als wertvolle Bereiche für 

Großvögel mit landesweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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Rotmilans). Auch in der näheren Umgebung befinden sich Flächen mit 

landesweiter Bedeutung für Großvögel. 

Ein in 2011 ermittelter Brutverdacht für den Rotmilan befindet sich in 

deutlich weniger als 1.500 m Entfernung, Brutnachweise des Kranichs 

liegen ca. 1,2 km nördlich (AAG 2014). Der Windpark liegt zudem im 

Bereich einer Zugroute für Rastvögel und in einem Rastgebiet zeitwei-

ser großer Bedeutung (AAG 2014). Aktuell ist die Jeetzelniederung im 

Bereich Wustrow-Banneick auch als Gastvogellebensraum lokaler Be-

deutung eingestuft (NLWKN 2015). 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering ist zunächst festzuhalten, 

dass das Gefährdungspotenzial für die genannten Großvögel bereits 

durch die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP auf-

grund des Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine Wiederaus-

weisung würde auch hier prinzipiell lediglich das Repoweringpotenzial 

auf der Fläche gesichert (die Bestandsanlagen sind hier als Vorbelas-

tung zu berücksichtigen und gehören aus Sicht des Plans zum aktuellen 

Lebensrisiko der genannten Großvögel). Ein Eingriff ist bereits erfolgt. 

Allerdings handelt es sich hier bisher um sehr niedrige Anlagen (Naben-

höhe 50 m), so das ungünstige Wirkungen auf Groß- / Rastvögel bei ei-

nem Repowering, d. h. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikan-

tem Maße, nicht gänzlich auszuschließen sind. 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind nicht bekannt.  

Nach MANTHEY (2014) sind die Arten Großer Abendsegler und Breitflü-

gelfledermaus im Bereich der Ortslage Lüchow (ca. 2 km nordöstlich) 

sowie die Zwergfledermaus in Kolborn (ca. 3 km östlich) nachgewiesen, 

wobei insgesamt für den TK 25-Quadranten um Reetze ein Nachweis 

mehrerer Großer Abendsegler aus den Jahren 2009 vorliegt (BatMap 

2015). Zu den aktuellen (lokalisierten) Nachweisen wird ein Mindestab-

stand von 200 m eingehalten. Ein Vorkommen der Arten im Bereich der 

Bestandfläche ist aber nicht auszuschließen. Vielmehr ist nach Aussage 

von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell mehr oder weniger 

flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für Fledermäuse auszu-

gehen, auch wenn die hier anzutreffenden Biotopstrukturen (großflä-

chige Ackerstrukturen) ggf. kein verstärktes Auftreten / Vorkommen der 

genannten Arten im Vergleich zu den umliegenden Bereichen (Gehölz- / 

Waldflächen, Siedlungen, Niederungsbereiche) erwarten lassen, son-

dern eher weniger (z. B. Transferflüge). 

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist dennoch 

auszuschließen. Im Zuge eines Repowerings besteht durch weniger, 

leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnahmen (z. B. 

Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer 

Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken. für Fleder-

mäuse. Die Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (ins-

besondere von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausgesetzt. Die 

genaue Regelung ist auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Eine Verschlechte-

rung der Bestandsbelastung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in 

signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist daher für 

Fledermäuse nicht zu erwarten. 
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Die Betroffenheit von Fortpflanzungs- / ruhestätten ist durch die Wahl 

der Anlagenstandorte grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im 

Zuge der konkreten Zulassungsverfahren für die einzelnen Anlagen zu 

beachten. 

Wasser Gewässer sind im vorhandenen Vorranggebiet nicht vorhanden. Beein-

trächtigungen des Gewässerhaushaltes sind nicht zu erwarten. 
0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot. Vorranggebiet und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das Landschaftsbild ist durch 

großflächige Ackerschläge in nur leicht erhöhter Lage mit nur wenigen, 

strukturierenden Gehölzen gekennzeichnet. Der Bereich ist aufgrund 

fehlender Strukturen v. a. im Nahbereich (1.000 m) gut einsehbar. Die 

bestehenden WEA (3 Anlagen) sind hier bei einer Anlagenhöhe von nur 

ca. 70 m zusätzlich nur wenige Meter über dem umgebenden Gelän-

deniveau errichtet, aber dennoch weit sichtbar, da nur wenige Gehölze 

eine Sichtverschattung bewirken (z. B. aus Richtung Klennow). Ledig-

lich nördlich Reetze finden sich in größeren Umfang sichtverschattende 

Waldflächen. Vom Ortsrand Satemin aus ergibt sich aber z. B. kaum 

eine Abschirmung.  

Die Fläche ist durch die hier bestehenden WEA stark vorbelastet und 

das Landschaftsbild überprägt. Dies gilt insbesondere für den relevan-

ten Nah- und eingeschränkt Mittelbereich (1.000 – 3.000 m) zumal sich 

westlich des vorhandenen Vorranggebietes eine weitere WEA befindet.  

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines Repowerings aber mit einer sehr deutlich verstärkten 

Fernwirksamkeit und technischen Überprägung des Landschaftsbildes 

auch unter Beachtung der Vorbelastung zu rechnen, insbesondere, da 

die jetzigen WEA eine sehr geringe Höhe aufweisen, gleichzeitig jedoch 

eine hohe Einsehbarkeit besteht. Besonders zu berücksichtigen ist hier-

bei die mit höheren Anlagen verbundene Befeuerung (Lichtverschmut-

zung), die aktuell aufgrund der derzeitigen Anlagenhöhe von unter 100 

m nicht relevant ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im pot. Vorranggebiet sind keine Bodendenkmale oder Kulturgüterar-

chäologische Fundstellen bekannt. Baudenkmale finden sich außerhalb 

der Fläche.  

In der Umgebung befinden sich jedoch historische Dorflagen (Jeetzel, 

Reetze) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenk-

male oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. 500 m Abstand).  

Eine erhebliche Beeinträchtigung im Bestand ist nicht erkennbar.  

Das Gebiet grenzt allerdings westlich unmittelbar an das Antragsgebiet 

„Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe inkl. Pufferzone an (Ortslagen 

Reetze (Pufferzone), Klennow, Dolgow, Satemin und Güstritz (Kern-

zone) in ca. 300 m - 2.000 m Entfernung).  

Das pot. Vorranggebiet liegt daher deutlich innerhalb in der Stellung-

nahme des des im Strategischen Managementplan zur Vorbereitung 

der UNESCO Welterbenominierung wendländischer Rundlingsdörfer 

(IHM (2016) TU Cottbus 2014) definierten Wirkradius von 7,5 km (ab 

der Kernzone) für Vorrang-/ Eignungsgebiete. Durch sehr deutlich hö-

here WEA im Zuge eines möglichen Repowering ist aufgrund der hohen 
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Einsehbarkeit gerade auch vom Antragsgebiet aus (u. a. Satemin) eine 

erhebliche Beeinträchtigung im Kontext mit dem Schutzaspekt der 

Rundlinge auch unter Beachtung der Vorbelastung zu erwarten. 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet 

schon unter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) als unge-

eignet aus der Gebietskulisse entlassen.  

Ferner wird das vorhandene Vorranggebiet aber auch auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermei-

dung artenschutzrechtlicher Konflikte (Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG) und zur Vermeidung 

von Konflikten mit dem Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe als ungeeignet erach-

tet.  

Aus Sicht der Umweltprüfung verbleibt kein geeignetes pot. Vorranggebiet. 

Zusammenfassung 

Das vorhandene und pot. Vorranggebiet ist in der Summe der Sachverhalte und zu erwartenden Be-

troffenheit von Schutzgütern nicht für die Ausweisung als Vorrangstandort Windenergie und für ein 

Repowering geeignet.  

Zudem fehlt es der Fläche bereits jetzt an einer Konzentrationswirkung. Mit derzeit etwa 10 - 12 ha 

wird eine angestrebte Mindestgröße von 15 ha nicht erreicht.  

Somit sind eine Reihe entgegenstehende Belange erkennbar.  

Natura 2000 Gebiete  

Das vorhandene und pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel Quellwäldern“, das 

durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für Fisch-

otter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie Quell-

bäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, zieht sich 

im Norden, Osten und Süden in einer Entfernung von ca. 900 m entlang.  

Im Südwesten befindet sich außerdem das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniede-

rung“ in einer Entfernung von ca. 3 km.  

Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ zieht 

sich südwestlich in einer Entfernung von ca. 3 km entlang und ist flächengleich mit dem FFH-Gebiet 

DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“.  

Da das vorhandene und damit pot. Vorranggebiet schon aufgrund des Abstandes zu Siedlungsflächen 

entfällt, erübrigt sich eine FFH-Verträglichkeitsprüfung. 
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1.1.4 Bösel 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 4: Übersicht pot. Vorranggebiet Bösel (vorh. Vorranggebiet RROP 2004)  

Das pot. Vorranggebiet bzw. der potenzielle Repoweringstandort für Windenergie Bösel liegt mit einer 

aufgrund Anpassung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von ca. 

74,5 ha (einschl. Potenzialfläche PF 26) innerhalb eines vorh. Vorranggebietes (RROP 2004) und mit 

zunächst weiteren ca. 79 ha westlich der B 248 (unveränderte Potenzialfläche PF 4) in landwirtschaftli-

chen Nutzflächen. Es befindet sich im Süden des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem Gebiet 

der Gemeinden Lüchow und Lübbow in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). Vorbelastungen ge-

hen von dem bestehenden Windpark Bösel mit 9 WEA (Höhe 100 m) sowie der zwischen den Flächen 

verlaufenden B 248 aus  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung sind in Bösel, Lübbow und Rebenstorf mind. 

600 m entfernt. Weitere Wohnhäuser sind in einem Mindestabstand von mind. 900 m in Saaße und Kö-

nigshorst. Zu den Bestandsanlagen beträgt dieser Abstand tlw. (Richtung Rebenstorf) im Minimum nur 

ca. 500 m. Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich befindet sich in 400 m im Bereich der 

Obstplantage westlich der B 248, an der L 260 bei Rebenstorf sowie bezogen auf die Potenzialfläche 

PF 4 mit 600 m Abstand in Banneick. Der Abstand zu den nächsten Bestandsanlagen beträgt hier ca. 

500 m. 

Die Flächen des pot. Vorranggebietes liegen im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des 

Hannoverschen Wendlands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Das Ge-

lände im Umfeld der Teilflächen liegt auf dem nach Westen auslaufenden Höhenrücken des Öring und 

ist flach hügelig mit Höhen zwischen ca. 20 m bis 40 m. Südlich der L 262 fällt das Gelände nach Sü-

den zum Lüchower Landgraben ab.  

Als Bodentypen überwiegen Pseudogley-Braunerde, Braunerde und Podsol-Braunerde über Schluff / 

Jüngere Grundmoräne (Geschiebelehm, -mergel), im Übergangsbereich zu den  Niederungen auch 

Gleye und Pseudogleye.  

Innerhalb des pot. Vorranggebietes herrscht landwirtschaftliche Nutzung vor. Die Flächen werden von 

der B 248 mit Straßenbäumen und dahinter liegenden Obstplantagen geteilt, nach Osten schließen 

sich weitere Ackerflächen mit teilweise von Gebüschen und Bäumen gesäumten landwirtschaftlichen 

Wegen und Nadelwälder (Schwarzer Berg, Öring) an.  

In und am Rande der Potenzialfläche PF 4 verlaufen mehrere kleinere Entwässerungsgräben (H3 und 

N 002). Fließgewässer in der Umgebung der Fläche sind die Jeetzel (Gewässer 1. Ordnung; Lan-

deswasserstraße) ca. 1.400 m nordwestlich und zahlreiche kleinere Gräben/ Gewässer III. Ordnung. 

Das vorhandene Vorranggebiet tangiert im Süden einen Entwässerungsgraben. 

Aufgrund der Lage der Bestandsanlagen auf einem Höhenrücken (Öring) sind diese weithin sichtbar. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“, wei-

terhin innerhalb eines Gebietes zur „Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalt“. 

Die Potenzialfläche PF 4 liegt zudem teilweise innerhalb Gebietes zur „Verbesserung der Landschafts-

struktur und des Naturhaushalt“. Umschlossen wird ein kleinflächiges Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft. 

In der Umgebung der Flächen befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Vorbehaltsgebiete für Erholung liegen rund um die Flächen verteilt in mindestens 1,3 km Entfer-

nung. 

 Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft (Wald) liegen v. a. unmittelbar südlich und um die Potenzial-

fläche PF 4, kleineren Teilflächen ist hier auch eine besondere Schutzfunktion des Waldes zuge-

wiesen. Die Flächen sind allesamt deutlich kleiner als 5 ha.  

 Um den bestehenden Windpark herum in 500 – 1.500 m Entfernung sind Teilflächen als wertvolle 

Bereiche für Großvögel mit landesweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans) 

(Kennziffer 3033.3/3, 3032.4/7, 3033.3/8). Eine Teilfläche (3033.3/14) grenzt im Norden auf 60 m 

an den bestehenden Windpark und das pot. Vorranggebiet an.  

 Ca. 100 m südlich und ca. 1.200 m nordöstlich ist die Fläche von einigen Vorbehaltsgebieten für 

Rohstoffgewinnung (Sand und kieshaltiger Sand) umgeben. Weiterhin sind Vorranggebiete für 

Rohstoffgewinnung (Sand und kieshaltiger Sand) in mind. ca. 400 m vorhanden. 

 Flächen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft liegen ca. 1.300 m nord-

östlich. 

 Ein Sondergebiet Ferienhaus-/Wochenendhausgebiet liegt ca. 1.900 m südwestlich. 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 28 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Grünlandbewirtschaftung liegt ca. 2.000 m südwestlich. Ein Vorranggebiet 

für Grünlandbewirtschaftung liegt ca. 1.500 m südlich. 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft liegt ca. 1.000 m südwestlich. 

 Vorranggebiete für Natur und Landschaft befinden sich ca. 1.200 m nordwestlich sowie südlich. 

 Ein Überschwemmungsgebiet und ein Vorranggebiet Hochwasserschutz verlaufen in ca. 1.200 m 

Entfernung westlich und südlich.  

 Die nächstgelegenen LSG sind die LSG „Lüchower Landgraben“ (ca. 1,2 km südlich bzw. 1,4 km 

vom reduzierten pot, Vorranggebiet entfernt), LSG „Sandberg“ im Nordwesten sowie das LSG „To-

ter Jeetzelarm“ in einer Entfernung von über 3 km. 

 Die nächstgelegenen NSG liegen im Südosten (NSG „Lüchower Landgrabenniederung“) sowie im 

Südwesten in einer Entfernung von ca. über 2 km (NSG „Blütlinger Holz“).  

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel Quellwäldern“ zieht sich im Westen 

entlang der Jeetzel und entlang dem Königshorster Kanal in einer Entfernung von ca. 700 m von 

Norden nach Süden. 

 Im Süden zieht sich außerdem das FFH- und Vogelschutzgebiet Gebiet „Landgraben- und Dum-

meniederung“ in einer Entfernung von ca.  1,2 km bzw. 1,4 km vom reduzierten pot, Vorrangge-

biet1.700 m von Osten nach Westen.  

 Die Dumme-/ Jeetzelniederung bei Wustrow (Wustrow-Banneick, Kennziffer 3032.4/2) liegt als 

Gastvogelgebiet lokaler Bedeutung (jeweils NLWKN 2015) westlich direkt im Bereich der Potenzial-

fläche PF 4. 

 Der Entwurf des LROP 2015 stellt linienhafte Vorranggebiete Biotopverbund entlang Jeetzel und 

Landgraben dar.  

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden An-

lagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild entspre-

chend technisch überprägt. Innerhalb des pot. Vorranggebietes für die 

Windenergienutzung kommt es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 

der Erholungsnutzung. Eine relevante Zusatzbelastung im Zuge eines 

Repowering ist gegenüber dem Bestand im Bereich des vorhandenen 

Vorranggebietes (nicht erkennbar). Dies gilt auch für die Potenzialfläche 

(PF 4).  

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen um den Vor-

rangstandort weiterhin wie bisher nutzbar. Der nächstgelegene Radweg 

der B 248 führt ca. 60 m westlich neben dem vorh. Vorranggebiet ent-

lang.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering und die Nutzung der Potenzi-

alfläche PF 4 wird auf die Nähe zu folgender Wohnbebauung mit hoher 

Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen:  

 Saaße ca. 1.300 m nördlich, Bösel ca. 600 m nördlich,  

Rebenstorf ca. 600 m östlich und Lübbow ca. 600 m südlich, 

 Wohngebäude im Außenbereich befinden sich in ca. 400 m im Be-

reich einer Obstplantage westlich der B 248 sowie in Banneick ca. 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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600 m westlich.  

Die Potenzialfläche PF 4 hält hierbei die harten und weichen Tabukrite-

rien entsprechend dem Planungskonzept des Landkreises ein. Im Falle 

des vorhandenen Vorranggebiets werden weitgehend nur die ange-

wandten Abstandskriterien einer harten Tabuzone von 400 m eingehal-

ten (vgl. NLT 2014b, mit Ausnahme allerdings der Außenbereichsbe-

bauung an der Obstplantage).  

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nur zum kleineren Teil (Potenzialfläche PF 

26), auch das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsbereichen für vorh. 

Vorranggebiete mit WEA-Bestand) wird nur von einem gegenüber dem 

vorhandenen Vorranggebiet etwas reduziertem pot. Vorranggebiet ein-

gehalten. 

Negative Wirkungen von höheren und zusätzlichen WEA im Zuge eines 

Repowerings bzw. der Nutzung der Potenzialfläche PF 4 auf die be-

nachbarten Ortschaften insbesondere im Süd- und Nordosten (Re-

benstorf, Bösel) sind durch Schlagschatten, Reflexionen oder andere vi-

suelle und akustische Wirkungen sind auch vor dem Hintergrund der 

bestehenden Vorbelastung (bisherige Anlagenhöhe 100m) und der teil-

weise relativ geringen Siedlungsabstände nicht ausgeschlossen. Für 

Bösel und Saaße ergibt sich insgesamt eine stärkere visuelle Wirkung 

bei Realisierung mit der Potenzialfläche PF 4. Vorteilhaft wirkt die Ab-

schirmung der Potenzialfläche PF 4 durch Wald nach Süden (Teplin-

gen) und teilweise Osten und die Lage hinter der B 248. Das Gebäude 

innerhalb der Obstplantage wird im Abstand von 400 – 600 m quasi um-

schlossen-, allerdings nur als Einzelgebäude im Außenbereich. 

Beeinträchtigungen für das Sondergebiet Ferienhaus-/ Wochenend-

hausgebiet ca. 2 km südwestlich sind nicht zu erwarten. 
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt, bzw. im Bereich der Potenzialfläche PF 4 (Feuchtve-

getation, Gewässer) ausgespart (Datensatz UNB und NLWKN 2013). 

Der ca. 150 m südlich des vorhandenen Vorranggebietes gelegene 

Teich als pot. §30-BNatSchG-Biotop ist nicht betroffen; seine Inan-

spruchnahme wird vermieden. Eine Beeinträchtigung faunistisch wert-

voller Bereiche ist nicht erkennbar (zu Vögel und Fledermäusen s. u.). 

Um das vorhandene Vorranggebiet und den bestehenden Windpark 

herum in 500 – 1500 m Entfernung sind Teilflächen als wertvolle Berei-

che für Großvögel mit landesweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum 

des Rotmilans). Eine Teilfläche grenzt im Norden auf 60 m an den be-

stehenden Windpark und an das pot. Vorranggebiet an. 

Weitere Vorkommen kollisionsempfindlicher Vogelarten wie Seeadler 

und Schwarzstorch sind insbesondere im südwestlich gelegenen Vogel-

schutzgebiet „Landgraben- und Dummeniederung“ in ca. 3 km Entfer-

nung bekannt. Das pot. Vorranggebiet Bösel rückt durch die westliche 

Potenzialfläche PF 4 deutlich an eine Zugroute für Rastvögel und ein 

Rastgebiet zeitweiser großer Bedeutung (AAG 2014) entlang der Jeet-

zelniederung heran. Diese ist hier großflächig vom NLWKN (2015) als 

Gastvogellebensraum lokaler Bedeutung eingestuft. 
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Die nächstgelegenen Rotmilanhorste liegen südlich in einer Entfernung 

von unter 1.500 m zum (reduzierten) vorh. Vorranggebiet und unter 

1.000 m zur Potenzialfläche PF 4, bzw. sonst in nahezu 1.500 m Ab-

stand. Aktuelle Hinweise der UNB (2016) belegen einen Nachweis in-

nerhalb des vorhandenen Vorranggebietes (ggf. Verlagerung eines 

Horststandortes) und bestätigen die anderen Nachweise im Umfeld von 

PF 4.  

Ein Brutverdacht des Kranichs aus 2011 liegt innerhalb der Potenzialflä-

che PF 4. Direkt nördlich der Potenzialfläche PF 4 liegen auch Brut-

nachweise für die Wiesenweihe vor, allerdings aus den Jahren 1993 – 

1998. Ein aktuellerer Nachweis (2010) befindet sich etwa in 1 km Ab-

stand (artspezifischer Mindestabstand eingehalten). 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering im (reduzierten) vorhandenen 

Vorranggebiet ist zunächst festzuhalten, dass das Gefährdungspoten-

zial für die genannten Großvögel bereits durch die vorhandenen WEA 

besteht und unabhängig vom RROP aufgrund des Bestandsschutzes 

fortbestehen wird. Durch eine Wiederausweisung wird lediglich das 

Repoweringpotenzial auf der Fläche gesichert. Eine Verschlechterung 

oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße 

durch den hier zu beurteilenden Plan ist somit auszuschließen (Die Be-

standsanlagen sind hier als Vorbelastung zu berücksichtigen und gehö-

ren aus Sicht des Plans zum aktuellen Lebensrisiko der genannten 

Großvögel). Ein Eingriff ist bereits erfolgt. Für die Potenzialfläche PF 4 

gilt aufgrund der Nähe v. a. zum bekanntes Brutstandort/ Lebensraum 

des Rotmilans im Süden jedoch ein erhöhtes Gefährdungspotential. 

Hinsichtlich des Kranichs ist zu beachten, dass es sich „nur“ um einen 

Brutverdacht handelt. Der Rotmilanstandort ist in gewissem Maße durch 

Waldflächen abgeschirmt, die Nachweise der Wiesenweihe sind relativ 

alt, bzw. knapp im Bereich des empfohlenen Mindestabstandes von 

1.000 m (NLT 2014b).  

Zu beachten ist auch die Lage dieser Fläche im Randbereich des o. g. 

Gastvogellebensraums. Allerdings werden sowohl zur Jeetzel als auch 

zum Landgraben Abstände von deutlich über 1,2 km eingehalten. Die 

Potenzialfläche PF 4 bildet in Verbindung mit dem reduzierten vorhan-

denen Vorranggebiet und unter Berücksichtigung der Waldflächen zu-

dem keinen ausgeprägten Querriegel zwischen Landgraben- und Jeet-

zelniederung.  

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) sind die 

Arten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus 

und Zwergfledermaus im Bereich Schweskau/ Trabuhn (ca. 6,8 km öst-

lich km nordöstlich) nachgewiesen. Für die nördlich und östlich von Bö-

sel liegenden TK 25 Quadranten liegen Artnachweise u. a. vom Großen 

Abendsegler und auch der Mopsfledermaus den Jahren 2009 – 2013 

vorliegen (BatMap 2015). Zu den aktuellen (lokalisierten) Nachweisen 

wird ein Mindestabstand von 200 m eingehalten. Ein Vorkommen der 

Arten im Bereich der Bestandfläche ist aber nicht auszuschließen. Viel-

mehr ist nach Aussage von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer gene-

rell mehr oder weniger flächendeckenden Bedeutung des Landkreises 

für Fledermäuse auszugehen. Dies ist hier nicht ausschließbar, da ent-

sprechende Habitatstrukturen (Gehölze/ Hecken, Wald, Waldrand, Ge-
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wässer) im Bereich der Bestandsfläche und angrenzend an die Ergän-

zungsfläche zumindest teilweise, aber nicht in hoher Dichte vorhanden 

sind.  

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist für die 

Bestandsfläche aber auszuschließen (s. Im Zuge eines Repowerings 

bestehto.). Vielmehr besteht im Zuge eines Repowerings durch weni-

ger, leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnahmen 

(z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit 

einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken. Die 

Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbesondere 

von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausgesetzt, Die genaue Rege-

lung ist auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des 

Genehmigungsverfahrens festzulegen. Eine Verschlechterung der Be-

standssituation bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikan-

tem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist für die Bestandsflä-

che nicht zu erwarten (s. o.). 

Für die westlichen Potenzialfläche PF 4 sind aufgrund der Nähe zu den 

südlich gelegenen grenzlinienreichen Waldrändern Risiken durch Kolli-

sionen nur ohne die genannten Vermeidungsmaßnahmen und ggf. er-

höhte Waldrandabstände nicht auszuschließen. Zu berücksichtigen ist 

hier auch die Nähe zu Landgraben und Jeetzel.  

Die Betroffenheit von Fortpflanzungs- / ruhestätten ist durch die Wahl 

der Anlagenstandorte grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im 

Zuge der konkreten Zulassungsverfahren für die einzelnen Anlagen zu 

beachten.  
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Wasser Gewässer sind im (reduzierten) vorhandenen Vorranggebiet mit Aus-

nahmen eines Grabens am Südrand nicht vorhanden. Auf der westli-

chen Potenzialfläche PF 4 verlaufen mehrere Gräben. Die Inanspruch-

nahme der Gewässer und ihrer Randbereiche ist im Zuge des weiteren 

Planungsverfahrens zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen 

sind im Sinne der Eingriffsregelung auszugleichen. Erhebliche verblei-

bende Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot, Vorranggebiet (reduziertes vorhande-

nes Vorranggebiet und Potenzialfläche PF 4) und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das Landschaftsbild ist derzeit 

durch großflächige, wenig strukturierte Ackerschläge mit nur einzelnen 

Gehölzflächen geprägt. Im Süden und Westen grenzen größere Wald-

bestände und reich strukturierte Gewässer-Gehölzkomplexe (ehem. 

Kiesabbau) an das (reduzierte) vorhandene Vorranggebiet, im Süden 

auch an die Potenzialfläche PF 4; im Osten/ Südosten liegt in ca. 

1.000 m Entfernung das geschlossene Waldgebiet des Öring bzw. des 

Schwarzen Berges, sowie in ca. 500 m Entfernung die gehölzgeprägte 

Ortslage Rebenstorf.  

Das pot. Vorranggebiet Bösel insgesamt (reduziertes vorhandenes Vor-

ranggebiet und Potenzialfläche PF 4) erstreckt sich, getrennt durch die 

B 248, auf dem von Ost nach West auslaufenden flachen Höhenrücken 

des Öring, der sich hier nur relativ wenig über die angrenzenden Niede-

rungsbereiche des Lüchower Landgrabens und der Jeetzel/ des  
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Königshorster Kanals erhebt (bis zu ca. 20 m). Aufgrund der leicht er-

höhten Lage und der Strukturarmut des vorhandenen Vorranggebietes 

ist dieses nur teilweise sichtverschattet. Die westliche Potenzialfläche 

PF 4 liegt etwas flacher im Gelände, mit ca. 10 - 20 m Höhenunter-

schied, was für die Sichtbarkeit aber nur wenig Unterschied macht. 

Die bestehenden WEA (9 Anlagen) sind hier bei einer Anlagenhöhe von 

ca. 100 m auf einer flachen Geländehöhe relativ geringfügig (etwa 10 - 

20 m) über dem Geländeniveau der umgebenden Niederungen errichtet 

und von Norden (Saaße, Bösel), aber im Nahbereich (1.000 m) insbe-

sondere auch von Osten aus sichtbar. Im Süden, Westen und insbeson-

dere ab ca. 1.000 m im Osten führen Gehölz- / Waldflächen zu Sichtver-

schattungen. Das vorhandene Vorranggebiet ist durch die hier beste-

henden WEA und die B 248 bereits stark vorbelastet und das Land-

schaftsbild überprägt. Dies gilt insbesondere für den relevanten Nah- 

und Mittelbereich (1.000 – 3.000 m). 

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines Repowerings mit einer weiter verstärkten Fernwirk-

samkeit (u. a. auch Richtung Satemin) und Prägung des Landschaftsbil-

des v. a. nach Norden und Osten zu rechnen. Besonders zu berück-

sichtigen ist hierbei die mit höheren Anlagen verbundene Befeuerung 

(Lichtverschmutzung), die aktuell aufgrund der derzeitigen Anlagenhöhe 

von max. 100 m nicht relevant ist.  

Die westliche Potenzialfläche (PF 4) hätte mit noch einmal derselben 

Größe wie die Bestandsfläche und generell höheren Anlagen von An-

fang an erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 

ist insbesondere von Saaße, Königshorst, Bösel und Banneick weithin 

einsehbar, auch wenn die Anlagen 10 – 20 m niedriger stehen. Auch 

eine Schlagverschattung der o.g. Orte ist aufgrund der südöstlichen bis 

südwestlichen Lage nicht auszuschließen. Von Westen her (Klennow, 

Dolgow) ist aufgrund der Lage in der Sichtachse zum vorhandenen Vor-

ranggebiet jedoch eine Vorbelastung gegeben. Die Fläche liegt nördlich 

am Rand eines ca. 173,7 km² großen unzerschnittenen verkehrsarmen 

Raumes (UZVR, BFN 2010). Eine zusätzliche Zerschneidungswirkung 

ist jedoch durch höhere Anlagen nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebietes Bösel befinden sich nach §§ 10 -

14 NDSchG geschützte Bodendenkmale, andere Kulturgüter sind nicht 

bekannt. 

In der Umgebung befinden sich zudem historische Dorflagen (Rebenst-

orf, Bösel, Saaße, Klennow, Dolgow) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 

bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befin-

den (mind. 580 m Abstand zum reduzierten vorhandenen Vorranggebie-

tes, über 1.000 m zur Potenzialfläche PF 4).  

Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht erkennbar.  

Das pot. Vorranggebiet liegt zudem ca. 1,5 km (Potenzialfläche PF 4) 

bis 2,6 km östlich des Antragsgebietes „Rundlinge“ als UNESCO Welt-

kulturerbe (einschl. Puffer), die nächstgelegenen Ortschaften innerhalb 

des Antragsgebietes (Dorfkerne Klennow, Dolgow) liegen ca. 2,3 km 

westlich der Potenzialfläche PF 4 bzw. 3,6 km westlich des reduzierten 

vorhandenen Vorranggebietes.  
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Das pot. Vorranggebiet liegt daher noch innerhalb des in der Stellung-

nahme des im Strategischen Managementplan zur Vorbereitung der U-

NESCO Welterbenominierung wendländischer Rundlingsdörfer (IHM 

(2016TU Cottbus 2014) definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kern-

zone) für Vorrang-/ Eignungsgebiete.  

Durch sehr deutlich höhere WEA im Zuge eines möglichen Repowering 

im bestehenden Windpark ist aufgrund der hohen Einsehbarkeit gerade 

auch vom Antragsgebiet aus eine erhebliche Beeinträchtigung im Kon-

text mit dem Schutzaspekt der Rundlinge auch unter Beachtung der 

Vorbelastung nicht ganz auszuschließen.  

Wesentlich deutlicher, weil von Westen aus einsehbar und näher am 

Antragsgebiet gelegen, werden Anlagen auf der Potenzialfläche PF 4 

wirken. Zwar liegt diese Potenzialfläche bereits in der Sichtachse von 

Klennow und Dolgow zum bestehenden Windpark und ist somit vorbe-

lastet. Von den Dorfkernen/ Dorfplätzen aus ist zudem aufgrund der Ge-

bäude und Bäume auch eine gewisse Sichtverschattung gegeben. Auf-

grund größerer Anlagenhöhen und näher stehender Anlagen (mit Be-

feuerung) werden diese aber deutlicher als bisher in Erscheinung tre-

ten. Insgesamt ist eine erhebliche Beeinträchtigung daher nicht auszu-

schließen.  
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) entsprechend redu-

ziert. Ferner wird auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte 

(Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG) die Potenzialfläche PF 4 im Süden reduziert. Hierdurch 

wird der Abstand zum Rotmilannachweis auf. ca. 1.000 m erhöht, ebenso der Abstand zum Waldrand 

auf bis zu 100 m (Waldwiese, waldumschlossene Flächenausläufer). Der Abstand zu den beiden Wald-

flächen mit besonderer Schutzfunktion im Osten mit ca. 70 m wird auf Ebene der Regionalplanung als 

ausreichend erachtet, zumal es sich nur um relativ kleine Flächen oder Waldinseln (unter 2 ha) han-

delt.  

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet ergibt sich somit das reduzierte vorhandene Vorranggebiet und 

eine im Süden zurückgenommene Potenzialfläche PF 4. Da dieses weiterhin noch relativ nah am An-

tragsgebiet liegt und auch das reduzierte vorhandene Vorranggebiet (überwiegend) nicht die weichen 

Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlungen erfüllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe von 

200 m), sollte die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung geprüft werden.  

Unbenommen davon ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens eine Visualisierung der (höheren) Anlagen im verbleibenden pot. 

Vorranggebiet erforderlich. 

In Bezug auf Bodendenkmale muss vor Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfinden, ob 

Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zu Bebauung freigegeben werden kön-

nen. 

Im Blick auf mögliche Bodendenkmale sind Erdarbeiten mit der Denkmalpflege abzustimmen und bau-

begleitende Maßnahmen erforderlich. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und die Vermeidung der Bean-

spruchung höherwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als 

gängige und mögliche Vermeidungsmaßnahmen vorausgesetzt. Ebenso wird vorausgesetzt, dass 

nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaßnahmen zur Vermeidung 

signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. V. a. Abschaltalgorithmen als 

zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vorausgesetzt. Die genaue Regelung 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 34 

ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens 

festzulegen, Entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände.  

Aufgrund der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind im weiteren Verfahren im Besonderen zudem 

Wirkungen höherer und zusätzlicher WEA auf Siedlungen (v. a. Rebenstorf, Rundlingsdörfer im UNE-

SCO Antragsgebiet), das Landschaftsbild, sowie Großvögel, insbesondere Rastvögel zu berücksichti-

gen. In Bezug auf den Nachweise des Rotmilans unterhalb von unter 1.500 m zum pot. Vorranggebiet 

ist diese Art besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz technischer Detekti-

ons-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen mit abschirmender/ einbindender Wirkung innerhalb und am 

Rand der Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. Entsprechendes gilt für spezifische Ge-

hölz-/ Waldrandabstände zu kleineren Gehölz-/Waldparzellen, die genaue Regelung ist allerdings auf 

Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering in diesem vorbelasteten Raum sich ei-

nerseits ggf. die Anzahl der Anlagen (innerhalb des vorhandenen Vorranggebietes) voraussichtlich ver-

ringern kann und andererseits durch die Ausschlusswirkung bisher unbelastete und höherwertige Be-

reiche geschont werden können.  

 

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet  ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet.  

Bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und wei-

chen Tabu- und Abstandskriterien/ Zusatzkriterien eingehalten, bzw. die Abstände werden gegenüber 

dem Status quo erhöht.  

Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere Anlagen v. a. im (redu-

zierten) vorhandenen Vorranggebiet zwar negative Auswirkungen, aber nur in begrenztem Umfang, 

(zumal wenn eine Höhenbegrenzung erfolgt) und mit größerem Siedlungsabstand. Die reduzierte west-

liche Potenzialfläche PF 4 hätte mit noch einmal etwa derselben Größe wie die Bestandsfläche und ge-

nerell höheren Anlagen von Anfang an erhebliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 

wäre von Westen und Norden uneingeschränkt einsehbar.  

Es kann vor dem Hintergrund der bestehenden WEA, unter Berücksichtigung der angesprochenen Flä-

chenreduktionen und der bekannten Artnachweise nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedeu-

tung des verbleibenden pot. Vorranggebietes für Großvögel/ Zugvögel der Windenergie im Rahmen 

des (Repowering-) Zulassungsverfahrens (artenschutzrechtlich) unüberwindbar entgegenstehen 

würde.Eine Verschlechterung der Bestandsbelastung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signi-

fikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen und der Flächenreduktion (Vergrößerung der Siedlungsabstände) nicht zu erwarten. Im Zuge 

eines Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei insgesamt geringerer Anla-

genzahl und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorith-

men) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken auch unter Be-

rücksichtigung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen. Dennoch sind im Zuge der späteren 

(Repowering-) Zulassungsverfahren entsprechende Untersuchungen zur Feststellung der notwendigen 

Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und. zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt auch 

für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch und Landschaftsbild und in Bezug auf das UNE-

SCO Antragsgebiet.  
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Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das Zulassungsverfah-

ren für ein mögliches Repowering und für neue Anlagen auf der Fläche PF 4. Es obliegt der dann zu-

ständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen und zu wür-

digen. Es bietet sich hier dann die Chance, das Repowering für ein optimiertes Windpark-Design zu 

nutzen. 

Ein Verzicht auf das pot. Vorranggebiet (innerhalb des vorh. Vorranggebietes) hätte ferner auch nicht 

den Abbau der Bestandsanlagen zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgü-

ter auch nicht verbessern (vgl. auch Ausführungen zu „Leisten“). 

Ein Abstand von 3 km Entfernung zum nächstgelegenen Vorrangstandort „Thurauer Berg“ (ca. 2.700 – 

4.100 m nordöstlich), „Tarmitz“ (ca. 5.700 m nördlich) und „Schweskau“ (ca. 6.800 m östlich) wird weit-

gehend eingehalten, die Bestandsfläche Reetze wurde hierbei bereits nicht mehr berücksichtigt. Die 

Unterschreitung zum Standort Thurauer Berg ist bereits in der Bestandssituation gegeben, wobei die 

Waldflächen des Öring hier eine abschirmende Wirkung entfalten, so dass diese Unterschreitung ver-

tretbar erscheint.  

Der Standort weist zudem eine gute Standorteignung auf (hohe Leistungsdichte im Vergleich zu den 

übrigen Standorten, randlich bis zu 275 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte auch für diese unter Be-

achtung der Vermeidungsmaßnahmen nicht erkennbar. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel Quellwäldern“, das 

durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für Fisch-

otter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie Quell-

bäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, zieht sich 

im Westen entlang der Jeetzel und dem Königshorster Kanal in einer Entfernung von ca. 700 m von 

Norden nach Süden. Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und der 

jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. Kap. 

4). Im Ergebnis sind Beeinträchtigungen im Rahmen eines Repowering bzw. der Neuerrichtung von 

WEA für im verbleibenden pot. Vorranggebiet derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglich-

keit der einzelnen WEA ist jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Im Süden zieht sich außerdem das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ in 

einer Entfernung von ca. 1.700 400 m von Osten nach Westen. Eine Beeinträchtigung ist aufgrund der 

Entfernung nicht zu erwarten. 

Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ befin-

det sich im Süden in einer Entfernung von ca. 1.700 400 m und ist flächengleich mit dem südlichen Teil 

des FFH-Gebiets DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. Eine Beeinträchtigung ist auf-

grund der Entfernung nicht zu erwarten. 
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1.1.5 Tarmitz  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 5: Übersicht pot. Vorranggebiet Tarmitz (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) Tarmitz umfasst innerhalb 

des vorhandenes Vorranggebiets (RROP 2004) zwei an Siedlungsabstände angepasste (reduzierte) 

Teilflächen mit insgesamt 77,5 ha und die beiden aus der Potenzialanalyse ermittelten Potenzialflä-

chen PF 24 (14 ha) und PF 30 (9 ha), die sich überwiegend innerhalb des (reduzierten) vorhandenen 

Vorranggebietes befinden, nach Süden aber auch darüber hinaus gehen. Es befindet sich in der Mitte 

des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem Gebiet der Gemeinde Lüchow in der Samtgemeinde 

Lüchow (Wendland).  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen in Seerau in der Lucie 600 m nordwest-

lich, Tarmitz 600 m südlich und in Künsche ca. 1.000 m östlich. Zu Bestandsanlagen beträgt der Ab-

stand hierbei örtlich etwas unter 500 m (Seerau). 

Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich liegen ca. 400 m westlich an der K 1. Bestands-

anlagen sind hier über 600 m entfernt. 

Das pot. Vorranggebiet liegt im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen 

Wendlands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Das Gelände ist weitge-

hend flach zwischen Jeetzel und Luciekanal mit Höhen um ca. 15 m. Als Bodentypen überwiegen Gley 

und Gley-Podsol (über Sand, Kies / Flussablagerungen der Niederterrasse).  

Innerhalb der gesamten Fläche Tarmitz herrscht landwirtschaftliche Nutzung vor. Die Fläche ist umge-

ben von landwirtschaftlichen Flächen (Acker und teilweise Grünland) im Osten und Westen sowie zu-

nehmenden kleinteiligen Waldflächen im Osten und Norden. Im Nordteil der Fläche liegen eine Grün-

landparzelle sowie ein Teich. 

Südlich grenzt der Tarmitzer Kanal als Gewässer II. Ordnung an. Weitere Fließgewässer in der Umge-

bung sind die Jeetzel (Gewässer 1. Ordnung; Landeswasserstraße) ca. 800 m westlich mit angrenzen-

dem Überschwemmungsgebiet, der Luciekanal ca. 100 m östlich, der Künscher-graben ca. 300 m öst-

lich sowie zahlreiche weitere Entwässerungsgräben. Auch in der Potenzialfläche PF 30 befindet sich 

ein Entwässerungsgraben III. Ordnung. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 13 WEA, der durch den Windpark verlau-

fenden K 2 sowie der westlich verlaufenden K 1 aus. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“. Die 

Potenzialfläche PF 30 liegt mit der Südspitze zudem innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Erholung.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/ oder Um-

weltziele: 

 Der nördliche Teil des bestehenden Windparks und des pot. Vorranggebietes wurde als wertvoller 

Bereich für Großvögel mit landesweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans) (Kenn-

ziffer 3033.1/13).  

 Das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ zieht sich rund um 

das Gebiet mit einer Entfernung von nur ca. 100 m im Osten. 

 Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit einer Min-

destentfernung von ca. 600 m. 

 Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft liegen direkt südlich angrenzend und ca. 1.500m nörd-

lich. Vorranggebiete für Natur und Landschaft liegen ca. 100 m südlich, 1.000 m nördlich sowie 

1.200 m östlich.  

 Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft finden sich vor allem südlich der Potenzialfläche PF 30. Dort und 

im Norden auch in unmittelbarer Nähe als Flächen mit besonderer Schutzfunktion des Waldes. 

 Vorbehaltsgebiete für Erholung befinden sich innerhalb des südlichen Teils der Fläche (s. o.) sowie 

ca. 150 m nördlich, ansonsten erst in größeren Abständen (deutlich über 1 km).  

 Vorranggebiete für „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ befinden sich direkt südlich angren-

zend sowie ca. 250 m östlich, Vorranggebiete für „ruhige Erholung mit starker Inanspruchnahme“ 

liegen in größerer Entfernung (über 2 km) südwestlich 

 Vorranggebiete für die Siedlungsentwicklung der Stadt Lüchow befinden sich westlich in ca. 400 m 

- 500 m Entfernung, weitere Flächen für die Siedlungsentwicklung liegen rund um Lüchow mit Ent-

fernungen zwischen ca. 1.000 m und 3.000 m . 

 Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung befinden sich erst in über 3 km Entfernung.  
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 Der Lucie-Kanaldeich liegt in ca. 100 m Entfernung östlich. Der Jeetzeldeich ca. 900 m westlich. 

Das Überschwemmungsgebiet der Jeetzel verläuft in ca. 800 m Entfernung westlich.  

 Ein Vorranggebiet Hochwasserschutz an der Jeetzel befindet sich in über 3 km südwestlich.  

 Das nächstgelegene LSG liegt im Südwesten (LSG „Toter Jeetzelarm“) in einer Entfernung von 

über 3 km, im Nordosten liegt das nächstgelegene NSG „Lucie“ in einer Entfernung von über 2 km. 

 Der Entwurf des LROP 2015 stellt linienhafte Vorranggebiete Biotopverbund entlang des Tarmitzer 

Kanals und Luciekanals dar. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Das Umfeld des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden Anla-

gen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild entsprechend 

technisch überprägt. Innerhalb des pot. Vorranggebietes (einschl. der 

Potenzialfläche PF 30) kommt es nicht zu erheblichen Beeinträchtigun-

gen der Erholungsnutzung. Eine relevante Zusatzbelastung im Zuge ei-

nes Repowering ist gegenüber dem Bestand nicht erkennbar. 

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen um den Vor-

rangstandort weiterhin wie bisher nutzbar. Der Radweg an der K 2 führt 

direkt durch den Vorrangstandort hindurch. Der nächstgelegene Wan-

derweg verläuft ca. 1.500 m entfernt südlich des Vorrangstandortes. Die 

bisherige Erholungsnutzung konzentriert sich auf den östlich des Lucie-

kanals gelegenen Landschaftsraum und Flächen im Süden.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering wird auf die Nähe zu folgen-

der Wohnbebauung mit hoher Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen:  

 Seerau in der Lucie ca. 600 m nordwestlich, Tarmitz ca. 600 m süd-

lich, Künsche ca. 1.000 m östlich 

 Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich liegen ca. 

400 m westlich. 

 Vorrangflächen für die Siedlungsentwicklung (RROP 2004) sind 

ebenfalls in 400 m Entfernung betroffen. Diese sind jedoch zum 

Großteil im F-Plan als Gewerbe ausgewiesen.  

Diese Entfernungen entsprechen den empfohlenen und vom Landkreis 

Lüchow-Dannenberg im Planungskonzept angewandten Abstandskrite-

rien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagenhöhe) des NLT-

Papiers (2014a).  

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nur zum kleineren Teil (Potenzialfläche PF 

24 und 30) und auch das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsberei-

chen für vorh. Vorranggebiete mit WEA-Bestand) wird nur von dem ge-

genüber dem vorhandenen Vorranggebiet reduzierten pot. Vorrangge-

biet eingehalten. 

Negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings auf 

die benachbarte Ortschaften durch Schlagschatten, Reflexionen oder 

andere visuelle und akustische Wirkungen sind auch vor dem Hinter-

grund der bestehenden Vorbelastung (bisherige Anlagenhöhe 100 m) 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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und der teilweise relativ geringen Siedlungsabstände nicht ausge-

schlossen. 

Im Hinblick auf die im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ermittelten 

Potenzialflächen (PF 30 im Süden) sind aufgrund des gewählten Pla-

nungskonzepts (Schutzabstände zu Siedlungen von 900 m) keine zu-

sätzlichen erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten.  

 

 

 

 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beein-

trächtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel 

und Fledermäuse s. u.). 

Ein kleinflächiges nördlich angrenzendes Waldstück sowie weitere ent-

fernter liegende Waldbereiche sind gemäß Waldfunktionenkarte NFP 

2010 als historische alte Waldstandorte eingestuft (NFA Göhrde 2004: 

Auswertung historischer Kartenwerke). Diese liegen in ausreichender 

Entfernung.  

Der nördliche Teil des bestehenden Windparks und des pot. Vorrangge-

bietes wurde als wertvoller Bereich für Großvögel mit landesweiter Be-

deutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans). Günstig wirkt hier die 

Reduzierung des vorhandenen Vorranggebietes mit dadurch reduzierter 

Überschneidung. Ein weiterer Bereich landesweiter Bedeutung für den 

Rotmilan liegt ca. 400 m nördlich; im Norden liegt auch ein Brutverdacht 

für die Art aus 2011 (AAG 2014) in unter 1 km Entfernung vor. Westlich 

in 500 m Entfernung verlaufen entlang der Jeetzel bekannte Nahrungs-

habitate des Schwarzstorchs. Auch sind in den Waldflächen östlich Tar-

mitz nahrungssuchende Schwarzstörche südlich des pot. Vorrangge-

biets (v. a. der Potenzialfläche PF 30) zu beobachten. Brutnachweise 

der Art finden sich derzeit in ca. 2,5 bis über 3 km Entfernung im VSG 

Lucie (Schwarzstorchbruthabitat und Nahrungshabitate, zudem Brutha-

bitat Fischadler ca. 3,5 km, Seeadler 5 km entfernt, NLWKN 2015), wo-

bei nicht auszuschließen ist, dass die Artnachweise zukünftig innerhalb 

des VSG Lucie auch näher an das pot. Vorranggebiet heranrücken kön-

nen. Ein Brutnachweis des Kranichs aus 2010 liegt in ca. 1,5 km Entfer-

nung. Das pot. Vorranggebiet liegt zudem am Rand eines Zugkorridors 

von Rast-/ Zugvögeln entlang der Jeetzel über die Lucie zur Elbe hin, 

sowie am Rand eines zumindest zeitweise bedeutenden Rastgebietes 

(Jeetzelniederung, AAG 2014).  

Ein konkreter Nachweis einer kollisionsempfindlichen Art im Bereich des 

bestehenden Windparks bzw. des pot. Vorranggebietes besteht auf-

grund eines Schlagopfermonitorings (MAIERHOFER 2014) für einen Mäu-

sebussard (vermutliches Schlagopfer in Horstnähe), ein weiterer Nach-

weis unterhalb von empfohlenen Mindestabständen (1.500 m) liegt wie 

ausgeführt für den Rotmilan vor.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering ist zunächst dennoch festzu-

halten, dass das Gefährdungspotenzial für die genannten Großvögel 

bereits durch die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom 

RROP aufgrund des Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine 

Wiederausweisung des vorhandenen Vorranggebietes (der Bestands-

fläche) wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesichert. 

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist für die 
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Bestandsfläche somit auszuschließen (Die Bestandsanlagen sind hier 

als Vorbelastung zu berücksichtigen und gehören aus Sicht des Plans 

zum aktuellen Lebensrisiko der genannten Großvögel). Ein Eingriff ist 

bereits erfolgt. Durch die kleinflächige, mögliche Erweiterung nach Sü-

den im Zuge der Potenzialfläche PF 30 erhöhenwürden sich die Kollisi-

onsrisiken aber zwangsläufig erhöhen, zumal diese eine Lücke im Of-

fenland zwischen Wald und bestehenden WEA schließt und an den Tar-

mitzkanal mit Nachweisen nahrungssuchender Schwarzstörche heran-

rückt.  

Auf Grundlage des bereits genannten Schlagopfermonitorings sind fer-

ner auch Nachweise besonders schlaggefährdeter (und hier auch ge-

schlagener) Fledermausarten im Bereich der Bestandsfläche bekannt 

(Kleiner und Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Mückenfleder-

maus sowie Zwergfledermaus), was aufgrund der kleinstrukturierten 

Landschaft (Hecken, Baumreihen, Stillgewässer) und der umgebenden 

Wälder und Gewässer durchaus erwartet werden konnte. Nach MAN-

THEY (2014) sind die Arten Kleiner und Großer Abendsegler, Rauhaut-

fledermaus, Breitflügelfledermaus sowie Zwergfledermaus ferner im 

Umfeld (Lüchow, Kolborn, Lucie, Woltersdorf, zwischen ca. 2 – 4 km) 

nachgewiesen. Gleiches gilt für die Mopsfledermaus (Lucie). Für die 

Rauhautfledermaus liegen Nachweise auch unmittelbar nordöstlich der 

Bestandsfläche vor (Waldgebiet Sürneitz östlich des Luciekanals).  

Trotz des bekannten Schlagrisikos auf der Bestandsfläche ist im Hin-

blick auf ein mögliches Repowering auch hier festzuhalten, dass das 

Gefährdungspotenzial für die genannten Fledermausarten bereits durch 

die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP aufgrund 

des Bestandsschutzes fortbestehen wird, bzw. durch Vermeidungsmaß-

nahmen (Anlagenabschaltung) minimiert werden kann und muss. Durch 

eine Wiederausweisung wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der 

Fläche gesichert. Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des 

Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden 

Plan ist somit auszuschließen. Vielmehr besteht im Zuge eines 

Repowerings durch weniger, leistungsfähigere Anlagen und gezielte 

Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltal-

gorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehen-

der Kollisionsrisiken. Die Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaß-

nahmen (insbesondere von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausge-

setzt. Die genaue Regelung ist auf Basis standortspezifischer Untersu-

chungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Eine Ver-

schlechterung der Bestandsituation bzw. eine Erhöhung des Kollisions-

risikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist 

somit nicht zu erwarten. 

Die Betroffenheit von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten ist durch die Wahl 

der Anlagenstandorte grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im 

Zuge der konkreten Repowering-Zulassungsverfahren für die einzelnen 

Anlagen insbesondere für den Standort Tarmitz zu beachten.  

Diese Aussagen gelten auch für eine mögliche Erweiterung im Zuge der 

Potenzialfläche PF 30 nach Süden, es erhöhen sich hierdurch aber 

zwangsläufig die Kollisionsrisiken, insbesondere ohne zusätzliche Ver-

meidungsmaßnahmen.  
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Wasser Im pot. Vorranggebiet befinden sich einzelne Gräben. Direkt östlich 

grenzt der Tarmitzer Kanal an. Die Inanspruchnahme der Gewässer 

und ihrer Randbereiche ist im Zuge des weiteren Planungsverfahrens 

zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind im Sinne der 

Eingriffsregelung auszugleichen. Erhebliche verbleibende Beeinträchti-

gungen sind nicht zu erwarten. 

0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot. Vorranggebiet und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das Landschaftsbild wird derzeit 

durch teilweise großflächige Ackerschläge, die jedoch durch Hecken 

und Baumreihen, Stillgewässern und Gehölzinseln großräumig, zum 

Teil auch kleinräumig gegliedert sind, geprägt. Im Osten und Norden 

verläuft der Luciekanal, auf dessen östlicher und nördlicher Seite sich 

die zusammenhängenden Wälder der Lucie und der Künscher Land-

wehr bzw. die durch Waldinseln strukturierte Dünscher Marsch erstre-

cken. Im Westen schließt sich die eher offene Jeetzelniederung an, im 

Süden Ackerflächen, Siedlungen (u. a. Lüchow mit großen Gewerbeflä-

chen) und einzelne Waldflächen (u. a. mit Schloss Kolborn auf einem 

Höhenrücken). 

Das pot. Vorranggebiet Tarmitz erstreckt sich auf flachem, sich nicht 

nennenswert von der Umgebung in der Höhe abhebendem Gelände. 

Sie ist von Norden, Westen und Süden durch die punktuellen und linea-

ren Gehölzstrukturen im Nah- und Mittelbereich (1.000 – 3.000 m) teil-

weise sichtverschattet. Lediglich von Künsche aus, im Osten (ca. 1.000 

m entfernt), ist partiell eine deutliche Sichtbarkeit gegeben. In größerer 

Entfernung ergeben sich wieder Sichtverschattungen durch Waldbe-

stände.  

Die bestehenden WEA (13 Anlagen) sind bei einer Anlagenhöhe von 

ca. 100 m z. T. weit sichtbar, zum Teil aber auch sichtverschattet und 

landschaftlich eingebunden (s. o.). Die Fläche ist durch die bestehen-

den WEA, eine 110 kV - Freileitung mit Umspannwerk, die Gewerbeflä-

chen in Lüchow (Bestand und ausgewiesene Flächen) und die Kreis-

straßen K1 und K2 bereits sehr stark vorbelastet und überprägt. Dies 

gilt insbesondere für den relevanten Nah- und tlw. auch den Mittelbe-

reich (1.000 – 3.000 m). 

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines Repowerings mit einer weiter verstärkten Fernwirk-

samkeit und Prägung des Landschaftsbildes zu rechnen. Die ver-

gleichsweise starke Vorbelastung des Raumes ist hier allerdings zu be-

rücksichtigen. Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit höheren 

Anlagen verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell auf-

grund der derzeitigen Anlagenhöhe von max. 100 m nicht relevant ist.  

Die Fläche liegt innerhalb eines ca. 218,9 km² großen unzerschnittenen 

verkehrsarmen Raum (UZVR, BfN 2010). Eine zusätzliche Zerschnei-

dungswirkung ist jedoch durch höhere Anlagen nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

In der Umgebung des pot. Vorranggebiet Tarmitz befindet sich eine ar-

chäologische Fundstelle, Funde sonstiger Kulturgüter sind nicht be-

kannt. Baudenkmale liegen außerhalb der Fläche.  
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In der Umgebung befinden sich jedoch historische Dorflagen (Tarmitz, 

Seerau, Künsche) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Ein-

zelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. 700 m Ab-

stand zum pot. Vorranggebiet).  

Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht erkennbar.  

Das pot. Vorranggebiet Tarmitz liegt zudem ca. 4.500 m östlich des An-

tragsgebiets „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe. Es liegt somit 

noch innerhalb des in der Stellungnahme des im Strategischen Ma-

nagementplan zur Vorbereitung der UNESCO Welterbenominierung 

wendländischer Rundlingsdörfer (IHM (2016TU Cottbus 2014) definier-

ten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) für Vorrang-/ Eignungsge-

biete.  

Aufgrund der größeren Höhen (einschl. Befeuerung) neuer WEA wird 

es deutlicher als bisher in Erscheinung treten. Es wird allerdings durch 

das vorgelagerte Stadtgebiet von Lüchow zumindest teilweise sichtver-

schattet. Dennoch ist durch sehr deutlich höhere WEA im Zuge eines 

möglichen Repowering im bestehenden Windpark eine erhebliche Be-

einträchtigung im Kontext mit dem Schutzaspekt der Rundlinge auch 

unter Beachtung der Vorbelastung nicht ganz auszuschließen.  
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) entsprechend redu-

ziert. Ferner wird auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte 

(Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG) und einer Riegelbildung zum Luciekanal die Potenzialfläche 

PF 30 im Süden auf die Grenze des vorhandenen Vorranggebietes reduziert (ohnehin nur schmaler 

Streifen mit tlw. unter 100 m Breite).  

Insgesamt reduziert sich das verbleibende pot. Vorranggebiet auf Flächen innerhalb des vorhandenen 

Vorranggebietes und des bestehenden Windparks. Da dieses weiterhin noch relativ nah am Antragsge-

biet liegt und auch (überwiegend) nicht die weichen Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlun-

gen erfüllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe von 200 m), sollte die Möglichkeit einer Höhenbegren-

zung geprüft werden. 

In Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern ist im Zuge des Genehmi-

gungsverfahrens ferner eine Visualisierung der Anlagen erforderlich.  

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und von zusätzlichen Querungen 

der umliegenden Gewässer im Zuge von weiteren Erschließungsmaßnahmen, der Beanspruchung hö-

herwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als gängige und 

mögliche Vermeidungsmaßnahmen im Zuge eines Repowerings vorausgesetzt. Ebenso wird voraus-

gesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaßnahmen zur 

Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. V. a. Abschaltalgo-

rithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vorausgesetzt. Aufgrund 

der Artnachweise und der Strukturen innerhalb des vorhandenen Vorranggebietes ist dies hier beson-

ders geboten. Die genaue Regelung ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen.  

Aufgrund der der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind im weiteren Verfahren ferner zudem Wir-

kungen höherer WEA auf Siedlungen (v. a. Seerau, Tarmitz), das Landschaftsbild, sowie Großvögel 

und Rastvögel (Klärung Überflug/ Flughöhe) und in Bezug auf das FFH-Gebiet „Gewässersystem der 

Jeetzel mit Quellwäldern“ und das VSG „Lucie“ zu berücksichtigen.  

In Bezug auf den Nachweis des Rotmilans unterhalb von unter 1.500 m auch zum verbleibenden pot. 
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Vorranggebiet ist diese Art besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz techni-

scher Detektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen mit abschirmender/ einbindender Wirkung innerhalb und am 

Rand der Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

In Bezug auf Bodendenkmale muss vor Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfinden, ob 

Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zu Bebauung freigegeben werden kön-

nen. 

Im Blick auf mögliche Bodendenkmale sind Erdarbeiten mit der Denkmalpflege abzustimmen und bau-

begleitende Maßnahmen erforderlich. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering in diesem vorbelasteten Raum sich ei-

nerseits die Anzahl der Anlage verringern kann und andererseits durch die Ausschlusswirkung bisher 

unbelastete Bereiche geschont werden können. 

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet. Bei Beachtung von Vermei-

dungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und auch die weichen Tabu- und Ab-

standskriterien bzw. Zusatzkriterien eingehalten, bzw. die Abstände gegenüber dem Status quo erhöht.  

Auf die nur sehr schmale über den Bestand hinausgehende Potenzialfläche PF 30 wird verzichtet 

(kaum nutzbar, Riegelbildung). Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch 

höhere Anlagen zwar negative Auswirkungen, aber nur in begrenztem Umfang, zumal wenn eine Hö-

henbegrenzung erfolgt. und die Siedlungsabstände sich erhöhen (mind. 600m Siedlungsabstand).  

Es kann vor dem Hintergrund der bestehenden WEA unter Berücksichtigung der angesprochenen Flä-

chenreduktionen nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung der Flächen für Großvögel, 

randlich für Zugvögel der Windenergie im Rahmen des (Repowering-) Zulassungsverfahrens (arten-

schutzrechtlich) unüberwindbar entgegenstehen würde.Eine Verschlechterung der Bestandsbelastung 

bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan 

ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenbegrenzungen (Verzicht auf 

Teilpotenzialfläche im Südwesten) nicht zu erwarten. Im Zuge eines Repowerings besteht durch leis-

tungsfähigere (größere) Anlagen bei insgesamt geringerer Anlagenzahl und gezielten Vermeidungs-

maßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung 

und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken auch unter Berücksichtigung größerer Rotordurchmesser 

bei höheren Anlagen. Da bereits derzeit hier aber Kenntnisse über Schlagopfer von Großvögeln vorlie-

gen, ist dieser Sachverhalt neben den bekannten Fledermausaktivitäten in besonderem Maße im Zuge 

des späteren Repowering-Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Im Rahmen des jeweiligen Zulas-

sungsverfahrens sind entsprechendeinklusive Untersuchungen zur Feststellung der notwendigen ar-

tenschutzrechtlichen Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und zu berücksichtigen.  

Entsprechendes gilt auch für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch, Landschaftsbild, in Be-

zug auf das UNESCO Antragsgebiet sowie Natura-2000.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren für ein mögliches Repowering. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, 

die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. Es bietet sich hier dann 

die Chance, das Repowering für ein optimiertes Windpark-Design zu nutzen. 

Ein Verzicht auf das pot. Vorranggebiet hätte ferner auch nicht den Abbau der Bestandsanlagen zur 

Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgüter auch nicht verbessern (vgl. auch 
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Ausführungen zu Leisten). 

Ein Abstand von 3 km Entfernung zum nächstgelegenen pot. Vorranggebiet „Thurauer Berg“ und „Bö-

sel“ wird eingehalten, Das Gebiet Reetze wurde hierbei bereits nicht mehr berücksichtigt. 

Der Standort weist zudem überwiegend eine gute Standorteignung auf (überwiegend hohe Leistungs-

dichte, bis zu 250 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte nicht erkennbar. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“, 

das durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für 

Fischotter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie 

Quellbäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, ver-

läuft nahezu rund um das Gebiet. Dieses hat im Osten zum Luciekanal eine Entfernung von lediglich 

ca. 100 m, nach Westen zur Jeetzel ca. 750 m und nach Süden zu einem Graben am Königshorster 

Kanal ca. 750 m (jeweils FFH-Gebietsteile). Das FFH-Gebiet beschränkt sich hier ausschließlich auf 

die Gewässer Jeetzel, Luciekanal und Königshorster Kanal und ist sehr schmal ausgebildet. Aufgrund 

der Entfernung unter 1.200 m zum pot. Vorranggebiet wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der 

Regionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeits-

prüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind Beeinträchtigungen im Rahmen eines Repowering für 

das verbleibende pot. Vorranggebiet derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der 

einzelnen WEA ist jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit einer Ent-

fernung von ca. 700 m. Die empfohlenen Abstandskriterien (NTL-Papier 2013) zu WEA von 1.200 m 

werden nicht eingehalten, hierzu wurde ebenfalls eine FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. Kap. 

4). Im Ergebnis können erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. 

der maßgeblichen Gebietsbestandteile auf Ebene der Regionalplanung für ein Repowering nach der-

zeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen 

WEA ist jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
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1.1.6 Woltersdorf (Thurauer Berg)  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 6:  Übersicht pot. Vorranggebiet Thurauer Berg (Bestandsfläche RROP 2004) sowie Er-

gänzungsflächen Woltersdorf 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) Woltersdorf(Thurauer 

Berg) umfasst innerhalb des vorhandenen Vorranggebiets (RROP 2004) eine an Siedlungsabstände 

angepasste (reduzierte) Teilfläche mit 21,0 ha (einschließlich der Potenzialfläche PF 33). Westlich ge-

hören hierzu zudem drei weitere im Rahmen der Potenzialanalyse ermittelte Potenzialflächen (PF 5, 16 

und 41), die mit einer Größe von insgesamt 105,5 ha, die zunächst als Vorranggebiet in Betracht kom-

men. Das Gebiet befindet sich im Süden des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem Gebiet der 

Gemeinde Woltersdorf in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). 

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen in Thurau ca. 800 m nördlich, in Wolters-

dorf ca. 900 m westlich, sowie in Lichtenberg ca. 600 m südöstlich. Die Bestandsanlagen halten hierbei 

teilweise nur einen Abstand von deutlich unter 500 m (Lichtenberg) ein, zum Gewerbegebiet Thurauer 

Turm werden nur unter 400 m eingehalten. 

Wohngebäude im Außenbereich befinden sich in Örenburg an der B 493 in ca. 600 m Abstand (Poten-

zialfläche PF 16).  

Die Flächen liegen im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen Wend-

lands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Als Bodentypen überwiegen 

Braunerde und Pseudogley-Braunerde, die sich aus Geschiebelehm, -mergel einer jüngeren Grundmo-

räne der Saale-Eiszeit entwickelt haben.  

Das pot. Vorranggebiet liegt überwiegend auf einer pleistozänen Geestinsel (Öring), die gut an der 

20m-Höhenlinie abgegrenzt werden kann. Im Osten steigt das Gelände am Thurauer Berg auf fast 53 

m an. In diesem Bereich stehen bereits 7 WEA. Nach Norden, Osten und Süden fällt das Gelände rela-

tiv steil in die Niederungen ab. Nach Westen zieht sich der Bereich oberhalb von 30 m Höhe bis in den 

südlichen Bereich der landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich von Woltersdorf hin. In diesem Be-

reich liegt die größere der Potentialflächen (PF 5). 

Die nördliche (westlich Thurau) und die nordöstliche (zwischen Thurau und Lichtenberg) Flanke des 

Thurauer Berges sind von Kiefernwäldern dominiert. Der zentrale Bereich auf dem Berg und der Süd-

teil werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Westlich befindet sich ebenfalls ein von Norden 

nach Süden verlaufender Kiefernwaldgürtel. Die Geestflächen östlich und südlich von Woltersdorf sind 

landwirtschaftlich genutzt. Im Süden und Westen (Richtung Bösel) dieser Fläche setzt sich der Kiefern-

wald fort. Ein weiteres Kiefernwaldgebiet befindet sich nordöstlich von Woltersdorf. 

Es sind keine Gewässer auf den Flächen vorhanden. Fließgewässer in der Umgebung der Fläche sind 

der Luciekanal ca. 1.000 m nördlich sowie kleinere Gräben nördlich, östlich und südlich in mindestens 

600 m Entfernung.  

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 7 WEA sowie der zwischen den Flächen 

PF 41 und PF 5 verlaufenden L 259 und dem Thurauer Turm aus. Im Nordwesten liegt die Mülldeponie 

Woltersdorf. Die Bestandsanlagen stehen auf einem abgeflachten von Süden kommenden Höhenrü-

cken innerhalb von Waldflächen und sind aufgrund der Höhenlage weiträumig, v. a. aber von Südosten 

(Lichtenberg) einsehbar. Die ermittelten Potenzialflächen südlich Woltersdorf befinden sich auf flach 

nach Nordwesten auslaufendem Gelände mit 34 bis 40 m Höhe.  

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“ sowie 

weiterhin fast vollständig innerhalb eines Gebiets zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des 

Naturhaushalts. Nördlich der L 259, zwischen den Gebietsflächen, teilweise von diesen überlagert, liegt 

ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft, ferner grenzt im Norden ein Vorbehaltsgebiet für Erho-

lung an.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit mehreren Teilflächen in ei-

ner Entfernung von ca. 500 m. Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniede-

rung“ liegt im Süden in einer Entfernung von fast 3 km und ist flächengleich mit dem EU-Vogel-

schutzgebiet DE 3022-401. Ein weiteres FFH-Gebiet (DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel 

mit Quellwäldern“) liegt in einer Entfernung von ca. 3 km im Nordwesten. 

 Im Osten des bestehenden Windparks und pot. Vorranggebietes liegt in ca. 500 m Entfernung ein 

wertvoller Bereich für Großvögel mit landesweiter Bedeutung (Lebensraum des Rotmilans) (Kenn-

ziffer 3033.4/13), ebenso 900 m südwestlich der Potenzialfläche PF 5 (Kennziffer 3033.3/14) und 

1.000 m nördlich der Potenzialfläche PF 16 (Kennziffer 3033.1/8) 

 Ein Großvogel-Lebensraum nationaler Bedeutung befindet sich ca. 1.900 m (3033.3/10) und ca. 

3.400 m südlich (3033.4/10). 
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 Vorranggebiete für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegen ca. 600 m nordwestlich 

sowie ca. 1.700 m südöstlich. 

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich im Bereich der gesamten Waldflächen um den 

Thurauer Berg, kleinere Teilflächen im Süden und Westen der Potenzialfläche PF 5 auch als Flä-

chen mit besonderer Schutzfunktion des Waldes. 

 Der Lucie-Kanaldeich liegt in ca. 1.000 m Entfernung nordwestlich. 

 Die Jeetzel mit Überschwemmungsgebiet und einem Vorranggebiet Hochwasserschutz befindet 

sich in ca. 3 km Entfernung südlich.  

 Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung (Sand) liegen nordwestlich direkt an die Potenzialfläche PF 

16 angrenzend und unmittelbar westlich der Potenzialfläche PF 5. 

 Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung liegen in mind. 1 km Abstand.  

 Das nächstgelegene LSG „Eichenmischwald Lisei“ liegt im Südosten in einer Entfernung von über 

3 km. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden An-

lagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild entspre-

chend technisch überprägt. Eine relevante Zusatzbelastung im Zuge ei-

nes Repowering innerhalb der Bestandsfläche ist gegenüber dem Be-

stand für die Erholungsnutzung nicht erkennbar, es kommt es nicht zu 

erheblichen Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung.  

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen um den das pot. Vor-

ranggebiet weiterhin wie bisher nutzbar. Ein Radweg und ein Wander-

weg führen nördlich an dem Vorrangstandort vorbei.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering wird auf die Nähe zu folgen-

der Wohnbebauung mit hoher Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen:  

 Lichtenberg ca. 600 m nordwestlich, Thurau ca. 800 m südlich, Wol-

tersdorf ca. 900 m westlich 

 Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich liegen ca. 

600 m nördlich. 

Diese Entfernungen entsprechen den empfohlenen und vom Landkreis 

Lüchow-Dannenberg im Planungskonzept angewandten Abstandskrite-

rien einer harten Tabuzone von 400 m des NLT-Papiers (2014a).  

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nur von den Potenzialflächen (PF 5, 16, 

33, 41) und das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsbereichen für vorh. 

Vorranggebiete mit WEA-Bestand) wird nur von dem gegenüber dem 

vorhandenen Vorranggebiet reduzierten pot. Vorranggebiet eingehalten. 

Negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings in-

nerhalb des vorhandenen Vorranggebietes auf die benachbarte Ort-

schaften durch Schlagschatten, Reflexionen oder andere visuelle und 

akustische Wirkungen sind aufgrund der Lage innerhalb von Waldflä-

chen eingeschränkt (Lichtenberg nur ca. 600 m südöstlich) zu erwarten. 

Die bisherige Anlagenhöhe beträgt allerdings nur 100 m. 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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Im Hinblick auf die im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ermittelten 

Potenzialflächen (PF 5, PF 16 und PF 41) westlich sind aufgrund des 

gewählten Planungskonzepts (weichen Kriterien des Landkreis Lüchow-

Dannenberg, Schutzabstände zu Siedlungen von 900 m werden einge-

halten) keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. Eine 

kaum eingeschränkte Sichtbarkeit der Anlagen von Norden und Westen 

aus Richtung Woltersdorf und eine mögliche visuelle Beeinträchtigung 

sind dennoch gegeben. Insbesondere bei Ausweisung aller Flächen 

würde sich hieraus ein WEA-Korridor und Wirkraum über ca. 2,4 km 

Länge um Woltersdorf im Osten und Süden ergeben. (umzingelnde Wir-

kung infolge der Einkreisung von mehr als 1/3 des Horizonts durch 

WEA für Ortsbereiche südlich der B 493). 

Negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings auf 

die benachbarte Ortschaften durch Schlagschatten, Reflexionen oder 

andere visuelle und akustische Wirkungen sind auch vor dem Hinter-

grund der bestehenden Vorbelastung (bisherige Anlagenhöhe 100 m) 

und der teilweise relativ geringen Siedlungsabstände (Lichtenberg) 

nicht ausgeschlossen.  

 

 

-- 

(Bei  

Realisierung/ 

Repowering  

aller  

Flächen) 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beein-

trächtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel 

und Fledermäuse s. u.). 

Kleinere Teilflächen der östlich angrenzenden Wälder sind gemäß 

Waldfunktionenkarte 2010 historische alte Waldstandorte, südlich der 

Erweiterungsfläche Woltersdorf ebenso (NFA Göhrde 2004: Auswer-

tung historischer Kartenwerke). Diese liegen in ausreichender Entfer-

nung. 

Im Osten des bestehenden Windparks liegt in ca. 500 m Entfernung ein 

wertvoller Bereich für Großvögel mit landesweiter Bedeutung (Lebens-

raum des Rotmilans), ebenso 900 m südwestlich der Potenzialfläche 

PF 5 und 1.000 m nördlich der Potenzialfläche PF 16. Großvogel-Le-

bensräume nationaler Bedeutung (Wiesenweihe) befinden sich über 2 

km südlich mit mehreren Brutnachweisen der Wiesenweihe zwischen 

Dangenstorf und Volzendorf in der Landgrabenniederung, Wiesenwei-

hen tauchen als Nahrungsgäste auch im Plangebiet auf. Für 2013 be-

stand ca. 500 m von der Potenzialfläche PF 5 ein Brutnachweis der 

Wiesenweihe, 2014 tritt die Art im Umfeld aber wieder nur als Nah-

rungsgast auf (WÜBBENHORST 2014).  

Ein Brutplatznachweis für den Kranich liegt aus 2010 in unter 500 m 

Entfernung zur Potenzialfläche PF 16 (Deponie Woltersdorf) vor. Für 

den Rotmilan bestehen mehrere Brutplatznachweise (aus 2014 und 

2011), i. d. R. jedoch über oder nur wenig unterhalb 1.500 m Entfer-

nung, dann auch von Wald oder Siedlungen abgeschirmt (z. B. im 

Raum Dangenstorf und Lichtenberg). Ein möglicher, vermuteter Nestbe-

reich des Rotmilans sehr deutlich unter 1.500 m findet sich allerdings 

um die Potenzialfläche PF 41. Generell besteht eine hohe Aktivitäts-

dichte von Rotmilanen im Umfeld der pot. Vorranggebietes Woltersdorf 

(Thurauer Berg) (WÜBBENHORST 2014). Für die Rohrweihe wird im Be-

reich der Deponie sicher eine Brut für 2014 angenommen, dort hat die 
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Art auch in den Vorjahren regelmäßig gebrütet. Für den Wespenbus-

sard liegen Nachweise im Bereich des VSG Lucie (aus 2003 und als 

vermuteter Standort 2014) in unter 1.000 Entfernung im Umfeld der Be-

standsanlagen vor. 

Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten innerhalb 

von Mindestabständen liegen damit als Vermutung (Rotmilan, Wespen-

bussard) oder aus 2013 (Wiesenweihe, 2014 nur Nahrungsgast) für das 

pot. Vorranggebiet vor. Zu berücksichtigen ist ferner eine Uferschwal-

benkolonie innerhalb der Potenzialfläche PF 16.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering ist zunächst festzuhalten, 

dass das Gefährdungspotenzial im Bereich des (reduzierten) vorhande-

nen Vorranggebietes für die genannten Großvögel bereits durch die 

vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP aufgrund des 

Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine Wiederausweisung 

wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesichert. Eine 

Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in sig-

nifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist somit auszu-

schließen (Die Bestandsanlagen sind hier als Vorbelastung zu berück-

sichtigen und gehören aus Sicht des Plans zum aktuellen Lebensrisiko 

der genannten Großvögel).. Ein Eingriff ist bereits erfolgt. 

Konfliktmindernd wirkt hierbei das reduzierte pot. Vorranggebiet (Fläche 

wird halbiert). Abstände zu schlaggefährdeten Vogelarten oder deren 

Habitate werden im Zusammenhang mit dem vorhandenen Vorrangge-

biet dadurch deutlich erhöht (z. B. für das VSG Lucie und den Wespen-

bussard oder den Rotmilan im Süden). Für das VSG Lucie wird dadurch 

eineein Mindestabstand von 500 m als weiche Tabuzone eingehalten.  

Für die Potenzialflächen liegen einzelne Hinweise für Brutplätze vor 

(Wiesenweihe, Rotmilan), diese konnten 2014 aber nicht mehr bestätigt 

werden (Wiesenweihe) oder sind vermutet, bzw. im Wirkbereich auch 

schon der Bestandsanlagen (Rotmilan). Auffällig ist, dass innerhalb der 

Potenzialflächen (und auch des vorhandenen Vorranggebietes) unter-

schiedliche Flugaktivitäten der betrachteten Arten nachgewiesen wur-

den. Die Fläche PF 33 am vorhandenen Vorranggebiet wird allenfalls 

randlich vom Rotmilan berührt, PF 5 weist Aktivitäten von Rotmilan, 

Baumfalke und Rohrweihe auf, die sich aber an den Rändern konzent-

rieren, PF 41 und PF 16 werden von Rotmilan und Wespenbussard, PF 

16 randlich zudem vom Fischadler frequentiert. Eine Verschlechterung 

bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch 

den hier zu beurteilenden Plan kann unter Berücksichtigung vermuteter 

Brutstandorte zumindest für die Potenzialflächen PF 41 und PF 16 nicht 

ausgeschlossen werden, wobei hier zusätzlich die Uferschwalbenbrut-

kolonie in der Fläche PF 16 zu berücksichtigen ist. Das Teilgebiet 

3033.3/14 des NLWKN mit landesweiter Bedeutung für die Avifauna  

liegt hierbei über 900 m entfernt südlich PF 5, abgeschirmt durch eine 

Waldfläche. Der dazu gehörende Brutnachweis des Rotmilans liegt in 

einer Entfernung von in etwa des Mindestabstands. Dies wird im kon-

kreten Fall als ausreichend erachtet,  

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt im 

vorhandenen Vorranggebiet sind aktuell nicht bekannt. Nach MANTHEY 

(2014) sind die Arten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Breitflü-

gelfledermaus und Zwergfledermaus im Umfeld (Schweskau, tlw. auch 
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Woltersdorf, zwischen ca. 1 – 4 km) nachgewiesen, die Zwergfleder-

maus auch im Bereich der Kirche Woltersdorf (100 m entfernt von PF 

5). Für die nördlich und östlich vom pot. Vorranggebiet Wolters-

dorf(Thurauer Berg) liegenden TK 25 Quadranten liegen Artnachweise 

v. a. vom Großen Abendsegler aus den Jahren 2011 – 2013 vor (Bat-

Map 2015). Zu den aktuellen (lokalisierten) Nachweisen wird mit Aus-

nahme allerdings der Zwergfledermausnachweise an der Kirche Wol-

tersdorf ein Mindestabstand von 200 m eingehalten. Ein Vorkommen 

schlaggefährdeter Arten im Bereich des pot. Vorranggebietes ist daher 

nicht auszuschließen, allerdings sind die Flächen (v. a. PF 5) selbst 

recht strukturarm, jedoch an mehreren Seiten von Wald umschlossen.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering auf der Bestandsfläche ist 

aber auch hier festzuhalten, dass das Gefährdungspotenzial für die ge-

nannten Fledermausarten bereits durch die vorhandenen WEA besteht 

und unabhängig vom RROP aufgrund des Bestandsschutzes fortbeste-

hen wird. Durch eine Wiederausweisung wird lediglich das Repowering-

potenzial auf der Fläche gesichert. Da die Fläche PF 33 nur geringfügig 

über die Bestandsfläche hinausgeht, ergibt sich hierdurch keine wesent-

liche Änderung, zumal konkrete Anlagenstandorte/ Waldrandabstände 

im Zuge des Zulassungsverfahrens zu bestimmen sind. 

Günstig wirkt auch hier die Reduktion der Fläche aufgrund der Anpas-

sung an Siedlungsabstände. Eine Verschlechterung der Bestandsbelas-

tung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße 

durch den hier zu beurteilenden Plan ist unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenbegrenzungen (Vermeiden 

der Umsetzung aller Teilflächen) daher nicht zu erwarten. 

Allerdings sind die westlichen Potenzialflächen insbesondere im Umfeld 

der Kirche Woltersdorf und hier im Bereich der wenigen bestehenden 

Struktur (Hecken und Baumreihen an Straßen und Wegen, Waldränder) 

mit einem erhöhten Kollisionsrisiko verbunden.  

Eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße kann sich 

somit bei gleichzeitiger Realisierung aller Potenzialflächen und des re-

duzierten vorhandenen Vorranggebietes ergeben. Dies ist, neben Flä-

chenbegrenzungen durch im Rahmen der Zulassungsverfahren festzu-

setzende Maßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgo-

rithmen) aber vermeidbar. 

Eine Verschlechterung bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in sig-

nifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan kann unter Be-

rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenbegren-

zungen (Vermeiden der Umsetzung aller Teilflächen) daher ausge-

schlossen werden. Zudem besteht im Zuge eines Repowerings durch 

weniger, leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnah-

men (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Mög-

lichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken. 

Die Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbeson-

dere von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausgesetzt, Die genaue 

Regelung ist auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge 

des Genehmigungsverfahrens festzulegen. 

Die Betroffenheit von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten ist durch die Wahl 

der Anlagenstandorte grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im 
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Zuge der konkreten Zulassungsverfahren für die einzelnen Anlagen zu 

beachten. 

Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet nicht vorhanden. Beeinträchtigun-

gen des Gewässerhaushaltes sind nicht zu erwarten. 
0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

innerhalb des pot. Vorranggebietes wird das Landschaftsbild weiter 

technisiert. Das (reduzierte) vorhandene Vorranggebiet befindet sich in-

nerhalb großflächiger Ackerschläge, die durch einzelne Baumreihen 

und Gehölze an Wegen großräumig gegliedert sind. Es ist dabei na-

hezu vollständig von Wald umschlossen, die Potenzialflächen jeweils 

zumindest von drei Seiten. Die von Wald eingefasste Kuppenlage des 

vorhandenen Vorranggebietes ist landschaftlich dabei insgesamt positiv 

zu beurteilen. Lediglich nach Süden, in Richtung Lichtenberg öffnet sich 

der Raum der Bestandsfläche stärker. Diese erstreckt sich auf dem öst-

lichen Hochpunkt des Öring, welcher mit bis zu 53 m ü NN die umge-

benden Niederungen um bis zu ca. 35 m überragt. Die Fläche ist zwar 

durch die umschließenden Waldflächen prinzipiell sichtverschattet, dies 

wird durch die exponierte Höhenlage auch in der Nah- und Mittelzone 

(1.000 – 3.000 m) aber relativiert. Die bestehenden WEA (7 Anlagen) 

sind bei einer Anlagenhöhe von ca. 100 m aufgrund der exponierten 

Lage trotz der umgebenden sichtverschattenden Waldflächen sehr weit 

sichtbar. Uneingeschränkte Einsehbarkeit besteht teilweise von Süden, 

dem Ortsrand Lichtenberg aus. Das vorhandene Vorranggebiet ist 

durch die bestehenden WEA, die L 259, den Thurauer Turm und einen 

Sandabbau (Deponie) stark vorbelastet, das Landschaftsbild überprägt.  

Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) 

ist im Zuge eines Repowerings gerade aufgrund der exponierten Lage 

mit einer weiter verstärkten Fernwirksamkeit und Prägung des Land-

schaftsbildes insbesondere nach Süden (Lichtenberg), aber auch in die 

anderen Himmelsrichtungen in der Mittelzone (3.000 m) und darüber 

hinaus, außerhalb der Waldflächen zu rechnen. 

Für die Potenzialflächen um Woltersdorf ergäbe sich eine ähnliche Ein-

schätzung. Diese liegen ebenfalls auf den Höhenrücken des Öring, je-

doch mit max. 40 m ü. NN etwas tiefer. Im Gegensatz zum vorhande-

nen Vorranggebiet sind sie aber nur teilweise von Wald umgeben. Es 

handelt sich prinzipiell auch hier um großflächige, allerdings weniger 

gegliederte Ackerschläge. Der Bereich wird insbesondere von Nordwes-

ten weitflächig einsehbar sein, liegt jedoch etwas weniger stark expo-

niert. Eine Vorbelastung ergibt sich auch hier durch die Bestandsanla-

gen, die L 259 sowie im Süden die z. T. sichtbaren Anlagen der Be-

standsfläche Bösel. Als positive Landschaftsbildelemente sind die 

Waldrandsituation und die Woltersdorfer Kirche zu erwähnen. 

Alle vier Teilflächen liegen mit einem Abstand von unter 1.000 m hierbei 

so nah zusammen, dass sie jeweils unmittelbar aufeinander wirken. 

Durch die Potenzialflächen um Woltersdorf kommen zusätzliche Anla-

gen zum Bestand, wenn auch in weniger exponierter Lage hinzu, 

wodurch ein ca. 2,4 km breites Band von WEA und somit ein optischer 

Riegel zwischen Woltersdorf und Lichtenberg entstehen würde, wenn 

alle Flächen realisiert würden.  

Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit höheren Anlagen ver-

bundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell aufgrund der 
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derzeitigen Anlagenhöhe von max. 100 m bisher nicht relevant ist.  

Der nördliche Teil des pot. Vorranggebietes (nördlich der L 259, 

Thurauer Berg) liegt innerhalb eines großen unzerschnittenen verkehrs-

armen Raumes (UZVR, ca. 209,8 km². BfN 2010). Eine Zerschnei-

dungswirkung ist durch höhere und zusätzliche Anlagen jedoch nicht 

gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebiets Woltersdorf (Thurauer Berg) befin-

den sich nach §§ 10 -14 NDSchG geschützte Bodendenkmale, andere 

Kulturgüter sind nicht bekannt. Baudenkmale liegen außerhalb der Flä-

chen. 

In der Umgebung befinden sich jedoch historische Dorflagen (Lichten-

berg, Thurau, Woltersdorf) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 

NDSchG Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (i. d. 

R. mind. 900 m Abstand zum pot. Vorranggebiet). Hervorzuheben ist al-

lerdings die Kirche Woltersdorf (Friedhof und Kirche außerhalb des Or-

tes), in nur ca. 100 m Abstand zu den westlichen Potenzialflächen (PF 5 

und 41).  

In Kombination mit den Potenzialflächen PF 5 und 41 können Anlagen 

relativ nah an diesem Kulturdenkmal errichtet werden. Diese sind zwar 

auch bisher schon zu sehen. Eine relevante Veränderung ist aber durch 

die Annäherung auf 100 m und ohne abschirmende Wirkung von Wald-

flächen sowie der anzunehmenden größeren Höhe der WEA klar er-

kennbar.  

Teile des pot. Vorranggebiet (Potenzialfläche PF 5, Abstand ca. 6 km) 

liegen zudem noch innerhalb des in der Stellungnahme des im Strategi-

schen Managementplan zur Vorbereitung der UNESCO Welterbenomi-

nierung wendländischer Rundlingsdörfer (IHM (2016TU Cottbus 2014) 

definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) für Vorrang-/ Eig-

nungsgebiete, bzw. nur knapp außerhalb (Thurauer Berg). 

Laut Information desr dieses Verfahren begleitenden IHM 2016TU Cott-

bus (2016) sind dabei aufgrund der sehr exponierten Lage des 

Thurauer Berges auch hierfür negative Wirkungen auf das Antragsge-

biet Rundlinge zum UNESCO-Weltkulturerbe nicht gänzlich auszu-

schließen..  

Durch höhere WEA (200 m, Befeuerung) und die gegenüber dem An-

tragsgebiet erhöhte Lage ist auch bei vorgelagerten Waldflächen eine 

erhebliche Beeinträchtigung im Kontext mit dem Schutzaspekt der 

Rundlinge auch unter Beachtung der Vorbelastung auf dem Thurauer 

Berg daher nicht ganz auszuschließen. 
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) bzw. 400 m zu Ge-

werbegebieten entsprechend reduziert. Ferner wird auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Konflikte (Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG), einer Beeinträchtigung von 

Baudenkmalen (Kirche Woltersdorf) und einer einkreisenden Wirkung (Riegelbildungumzingelnden 

Wirkung infolge der Einkreisung von mehr als ein Drittel des Horizonts durch WEA) um Teile von Wol-

tersdorf) auf die Potenzialflächen PF 16 und PF 41 verzichtet. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Be-

griff und Definition der Umzingelung/einkreisenden Wirkung im Anhang des Umweltberichts verwiesen. 

Potenzialfläche PF 5 wird zur Gewährleistung von Waldrandabständen (100 m) zu Wald mit besonde-
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rer Schutzfunktion örtlich etwas reduziert. Im konkreten Fall wurden für die Teilfläche PF 5 überwie-

gend 35 m, und nur teilweise 100 m Waldabstand aufgrund der Schutzfunktion als ausreichend be-

trachtet. Zur Woltersdorfer Kirche wird ein Abstand von mind. 200 m eingehalten (Denkmalschutz, Fle-

dermausschutz). Hinsichtlich der Potenzialfläche PF 33 wird für eine zweckmäßige Gesamtflächenab-

grenzung die nördlich Spitze der Potenzialfläche PF 33 gekappt, so dass 100 m Seitenlänge verblei-

ben. Hierdurch wird die Lage vor dem Waldrand auch etwas reduziert. 

Hierdurch reduziert sich das verbleibende pot. Vorranggebiet auf eine deutlich kleinere Fläche inner-

halb und am Rand des vorhandenen Vorranggebietes und des bestehenden Windparks und eine etwas 

reduzierte Potenzialfläche PF 5. Da Potenzialfläche PF 5 weiterhin noch im Wirkradius des UNESCO 

Antragsgebietes (Rundlinge) liegt und auch die reduzierte Fläche innerhalb des vorhandenen Vorrang-

gebietes sich nur knapp außerhalb dieses Antraggebietes befindet, sowie (überwiegend) nicht die wei-

chen Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlungen erfüllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe 

von 200 m), sollte die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung geprüft werden. 

Ferner ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im Zuge des Ge-

nehmigungsverfahrens eine Visualisierung der Anlagen erforderlich. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung höherwertigerer Biotopstrukturen 

und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als gängige und mögliche Vermeidungsmaß-

nahmen im Zuge eines Repowerings und einer Erweiterung vorausgesetzt. Ebenso wird vorausgesetzt, 

dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaßnahmen zur Vermei-

dung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. V. a. Abschaltalgorithmen 

als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vorausgesetzt. Die genaue Rege-

lung ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfah-

rens festzulegen, Entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände.  

Durch die Zuordnung zu empfindlichen Schutzgütern sind im weiteren Verfahren ferner zudem Wirkun-

gen höherer WEA auf Siedlungen (v. a. Lichtenberg), das Landschaftsbild, sowie Großvögel (vermu-

tete Brutplätze Wespenbussard, Rotmilan, Wiesenweihe, Rohrweihe) und in Bezug auf das VSG „Lu-

cie“ zu berücksichtigen. In Bezug auf den nur vermuteten Brutplatz des Rotmilans bei Potenzialfläche 

PF 5 unterhalb von unter 1.500 m ist diese Art besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch 

der Einsatz technischer Detektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um die Potenzialflächen sowie die Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

Im Blick auf Bodendenkmale muss vor eventuellen Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfin-

den, ob Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zur Bebauung freigegeben wer-

den können. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass sich im verbleibenden pot. Vorranggebiet die Anzahl der Anlage 

wohl verringern, in Verbindung mit den verbleibenden Potenzialflächen (PF 5, PF 33) aber insgesamt 

erhöhen wird, andererseits aber durch die Ausschlusswirkung bisher unbelastete Bereiche geschont 

werden und größere Siedlungsabstände realisiert werden können. 
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Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet. Bei Beachtung von Vermei-

dungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und auch die weichen Tabu- und Ab-

standskriterien/ ergänzenden Kriterien eingehalten, bzw. die Abstände gegenüber dem Status quo er-

höht.  

Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere und zusätzliche Anlagen 

zwar negative Auswirkungen, aber nur in begrenztem Umfang, zumal wenn eine Höhenbegrenzung 

erfolgt.  

Es kann vor dem Hintergrund der bestehenden WEA, unter Berücksichtigung der angesprochenen Flä-

chenreduktionen nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung der Flächen für Großvögel (u. 

a. Rotmilan) der Windenergie im Rahmen des (Repowering-) Zulassungsverfahrens (artenschutzrecht-

lich) unüberwindbar entgegenstehen würde.Eine Verschlechterung der Bestandsbelastung bzw. eine 

Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist unter 

Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenbegrenzungen (Verzicht auf Teilpo-

tenzialfläche) nicht zu erwarten. Im Zuge eines Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) 

Anlagen bei insgesamt geringerer Anlagenzahl und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagen-

standorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender 

Kollisionsrisiken auch unter Berücksichtigung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen. Den-

noch sind im Zuge des späteren Zulassungsverfahrens entsprechende Untersuchungen zur Feststel-

lung der notwendigen Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und zu berücksichtigen. Ent-

sprechendes gilt auch für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch, kulturelles Erbe, Land-

schaftsbild und in Bezug auf das UNESCO Antragsgebiet sowie Natura-2000 und den Schutz von Fle-

dermäusen.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das Zulassungsverfah-

renZulassungsverfahren für ein mögliches Repowering und für neue Anlagen auf der Fläche PF 5 bzw. 

33. Es obliegt der dann zu-ständigenzuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachver-

halte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. Es bietet sich hier dann die Chance, das Repowering 

für ein optimiertes Windpark-Design zu nutzen. 

Ein Verzicht auf das pot. Vorranggebiet (innerhalb des vorh. Vorranggebietes) hätte ferner auch nicht 

den Abbau der Bestandsanlagen zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgü-

ter auch nicht verbessern (vgl. auch Ausführungen zu Leisten). 

Für die Potenzialflächen ist eine Entscheidung im Zuge eines Alternativenvergleichs und möglicher / 

erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen zu fällen. Hiernach ergibt sich der Verzicht auf die beiden 

nördlichen Potenzialflächen (PF 16 und PF 41). Die südliche Potenzialfläche PF 5 wird zudem etwas 

verkleinert um kritische Abstände zu einem Baudenkmal (Kirche Woltersdorf) mit zudem Nachweisen 

von Zwergfledermäusen zu vergrößern. Bei Fläche PF 33 wird die nördliche Spitze etwas gekürzt, um 

einen sinnvollen Flächenzuschnitt zu erlangen. 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte bei Berücksichtigung / Re-

alisierung dieser Flächenreduktionen Realisierung nicht erkennbar. 

Der Standort weist eine gute Standorteignung auf (hohe Leistungsdichte, 250 W/m2, teilweise bis zu 

275 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). Ein Abstand von 3 km Entfernung zum nächstgelegenen 

Vorrangstandort wird weitgehend eingehalten, nur die Potenzialfläche PF 5 liegt relativ nah am pot. 

Vorranggebiet „Bösel“ (2.600 – 4.100 m südwestlich) Vor dem Hintergrund abschirmender und einbin-

dender Waldflächen erscheint dies aber hinnehmbar. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ im 

Nordwesten liegt in einer Entfernung von ca. 2.900 m. Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- 
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und Dummeniederung“ liegt im Süden in einer Entfernung von ca. 2.800 m. Beeinträchtigungen sind 

aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit mehreren 

Teilflächen in einer Entfernung von ca. 500 m zum verbleibenden pot. Vorranggebiet. Da die empfohle-

nen Abstandskriterien (NTL-Papier 2013) zu WEA von 1.200 m nicht eingehalten werden, wurde hierzu 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt (s. Kap. 4). Erhebliche Beeinträchtigungen der gebiets-

spezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile können im Ergebnis auf 

Ebene der Regionalplanung für ein Repowering nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen wer-

den. 

Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3022-401 liegt im Süden in einer Entfernung von ca. 2.800 m und ist 

flächengleich mit dem FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. Beeinträchti-

gungen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 
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1.1.7 Tobringen 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 7: Übersicht pot. Vorranggebiet Tobringen (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) Tobringen liegt mit einer 

gegenüber dem RROP 2004 erweiterten Größe von insgesamt ca. 62 ha (einschl. der im Rahmen der 

Potenzialanalyse ermittelten Potenzialflächen PF 13, 34 und PF 39) überwiegend innerhalb eines vorh. 

Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004). Es befindet sich innerhalb der Samtgemeinde Lüchow 

im Süden der Gemeinde Trebel und zum kleinen Teil in der Gemeinde Woltersdorf. 

Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen mind. 600 m entfernt nördlich in Tobringen 

und südöstlich in Groß Breese. Zu den Bestandsanlagen beträgt dieser Abstand tlw. (Richtung Tobrin-

gen) nur ca. 500 m.  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 57 

Das pot. Vorranggebiet liegt im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen 

Wendlands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Das Gelände ist flach mit 

Höhen zwischen 18 m und 20 m. Als Bodentypen überwiegen Gley-Podsol und Gley auf Flussablage-

rungen (Sand, Kiese) der Niederterrasse. 

Innerhalb des Gebietes herrscht Ackernutzung mit Grünland vor. Die Fläche ist im Westen umgeben 

von Grünlandnutzung („Rohrwiesen“) mit kleineren Wäldern, nach Osten schließt sich Acker und ein 

größeres Waldstück mit vorgelagerten Wäldern an. 

Östlich und südlich verläuft der Feinhöfengraben. Fließgewässer in der Umgebung der Fläche sind zu-

dem der Luciekanal ca. 1.000 m südwestlich sowie weitere kleinere Gräben innerhalb. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 7 WEA, der zwischen den Teilflächen ver-

laufenden B 493 sowie der 300 m südlich zwischen zwei Teilflächen verlaufenden K 4 aus. Die Be-

standsanlagen liegen in einem fast ebenen Niederungsgebiet mit Höhen zwischen 18 m und 25 m und 

sind von Norden und Süden weit sichtbar, im Osten und Westen schirmen Wälder die Anlagen ab. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“. Das 

pot. Vorranggebiet ist teilweise bereits im RROP 2004 als Vorrangfläche Windenergie ausgewiesen.  

In der Umgebung befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/ oder Umweltziele: 

 Vorbehaltsgebiete für Erholung liegen östlich an Potenzialfläche PF 13 angrenzend, im Süden ca. 

in 200 m Entfernung, sowie in größerer Entfernung nordwestlich und westlich. 

 Vorranggebiete für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ befinden sich ca. 2 km nordöst-

lich, sowie ca. 3 km westlich. 

 Die Ortschaft Nemitz (2 km östlich) ist gemäß RROP 2004 Standort mit besonderer Entwicklungs-

aufgabe Erholung. 

 Der nördliche Teil des bestehenden Windparks wurde als wertvoller Bereich für Großvögel mit lan-

desweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans) (Kennziffer 3033.2/26). Ein weiterer 

Großvogel-Lebensraum landesweiter Bedeutung liegt ca. 2 km westlich (3033.1/6).8).  

 Ein Gebiet zur Verbesserung von Landschaftsstruktur und Naturhaushalt liegt unmittelbar südlich. 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft befindet sich im Westen, ein Vorranggebiet für Na-

tur und Landschaft ca. 1.000 m östlich sowie 1.600 m westlich.  

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich im Bereich der Waldflächen um Tobringen, Östlich 

liegen hierbei einzelne Flächen mit besonderer Schutzfunktion des Waldes. 

 Das FFH-Gebiet DE 2934-301 „Nemitzer Heide“, flächengleich mit dem und das EU-Vogelschutz-

gebiet DE 3034-401 „Nemitzer Heide“, gesichert als NSG Nemitzer Heide, liegt liegen östlich in ei-

ner Entfernung von ca. 1.000 m. Entsprechend der NSG-VO ist in einer Zone von 500 m um das 

NSG die Errichtung von WEA untersagt. 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt mit drei Teilflächen westlich, östlich und süd-

lich und weist in alle Richtungen eine Entfernung von 500 m bis 1.000 m auf. Innerhalb des VSG 

ca. 2 km südlich befindet sich ein Rotmilan-Lebensraum landesweiter Bedeutung (3033.2/22) und 

eine Wiesenweihen-Lebensraum mit nationaler Bedeutung (3033.4/4). 

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ liegt westlich in ei-

ner Entfernung von ca. 3 km.  

 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung (Sand) befinden sich in größerer Entfer-

nung von mindestens 3 km südwestlich.  
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Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden An-

lagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild entspre-

chend technisch überprägt. Innerhalb des Gebietes kommt es nicht zu 

erheblichen Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung. Eine relevante 

Zusatzbelastung im Zuge eines Repowering ist gegenüber dem Be-

stand nicht erkennbar.  

Auch bleibt das Netz aus Rad- und Wanderwegen weiterhin wie bisher 

nutzbar. Der nächstgelegene Radweg der B 493 führt zwischen zwei 

Teilflächen westlich des Vorrangstandortes entlang. Der nächstgele-

gene Wanderweg führt in ca. 230 m am pot. Vorranggebiet vorbei. Für 

die Erholungsnutzung relevant sind insbesondere die ca. 2 km östlich 

gelegene Nemitzer Heide bzw. Nemitz. Die Erholungsfunktion bleibt 

hierbei grundsätzlich erhalten, allerdings ist durch höhere und befeuerte 

Anlagen eine verstärkte Sichtbarkeit trotz vorgelagerter Waldflächen zu 

erwarten. 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering bzw. die Nutzung für Wind-

energie wird auf die Nähe zu folgender Wohnbebauung mit hoher Sicht-

barkeit der Anlagen verwiesen:  

 Tobringen 600 m nördlich, Trebel ca. 1.500 m nördlich, Groß 

Breese ca. 800 m südöstlich, sowie Klein Bresse 900 m südwest-

lich. 

Diese Entfernungen entsprechen den empfohlenen und vom Landkreis 

Lüchow-Dannenberg im Planungskonzept angewandten Abstandskrite-

rien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagenhöhe) des NLT-

Papiers (2014a).  

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nur von den Potenzialflächen PF 13, 34 

und 39 eingehalten. Das Zusatzkriterium (600 m zu Siedlungsbereichen 

für vorh. Vorranggebiete mit WEA-Bestand) wird nur von einem gegen-

über dem vorhandenen Vorranggebiet im Norden deutlich reduziertem 

verbleibenden pot. Vorranggebiet eingehalten. 

Negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings auf 

die benachbarte Ortschaften (v. a. Tobringen) durch Schlagschatten, 

Reflexionen oder andere visuelle und akustische Wirkungen sind auch 

vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastung (bisherige Anla-

genhöhe 100 m) nicht ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf die im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ermittelten 

Potenzialflächen westlich, südlich und innerhalb der Bestandsfläche 

sind aufgrund des gewählten Planungskonzepts des Landkreis Lüchow-

Dannenberg (Schutzabstand zu Siedlungen von 900 m) zunächst keine 

erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. Die zwischen den 

Flächen verlaufenden Wege sind weiterhin nutzbar. Eine Sichtbarkeit 

der Anlagen von Norden und Süden aus Richtung Tobringen und Groß 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-
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Breese und eine mögliche visuelle Beeinträchtigung sind dennoch ge-

geben.  

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beein-

trächtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel 

und Fledermäuse s. u.). 

Die östlich angrenzenden Wälder sind gemäß Waldfunktionenkarte 

2010 historische alte Waldstandorte (NFA Göhrde 2004: Auswertung 

historischer Kartenwerke). Diese liegen in ausreichender Entfernung 

und werden nicht negativ beeinträchtigt. 

Der nördliche Teil des bestehenden Windparks wurde als wertvoller Be-

reich für Großvögel mit landesweiter Bedeutung eingestuft (Lebens-

raum des Rotmilans, Kennziffer 3033.2/26, weiche Tabuzone, Brutver-

dacht 2011 deutlich unterhalb 1.500 m). Brutnachweise des Kranichs 

liegen im Westen außerhalb kritischer Distanzen.  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegen damit nur für den Rotmilan vor.  

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering, eine Nutzung für Windener-

gie ist zunächst festzuhalten, dass das Gefährdungspotenzial für die 

genannten Großvögel bereits durch die vorhandenen WEA besteht und 

unabhängig vom RROP aufgrund des Bestandsschutzes fortbestehen 

wird. Durch eine Wiederausweisung wird lediglich das Repoweringpo-

tenzial auf der Fläche gesichert . Eine Verschlechterung oder sogar 

eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den 

hier zu beurteilenden Plan ist somit auszuschließen (Die Bestandsanla-

gen sind hier als Vorbelastung zu berücksichtigen und gehören aus 

Sicht des Plans zum aktuellen Lebensrisiko des Rotmilans).. Eine Ver-

schlechterung der Bestandsituation bzw. eine Erhöhung des Kollisions-

risikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist 

unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächen-

begrenzungen daher nicht zu erwarten.  

Da sich die möglichen Potenzialflächen eng am vorhandenen Vorrang-

gebiet orientieren, bzw. innerhalb dieser liegen, gilt diese Aussage im 

Wesentlichen auch für die Flächen PF 13, PF 34 und PF 39, jedoch mit 

folgenden Einschränkungen: Eine Erweiterung der Bestandsfläche nach 

Osten im Zuge der Fläche PF 13 würde ohne Zweifel das Kollisionsri-

siko für den Rotmilan weiter erhöhen (kaum Abstand zum Nachweis). 

Die Erweiterung im Rahmen der Flächen PF 34 und 39 betrifft randlich 

nur einzelne Ortolannachweise. (hierbei wurde berücksichtigt, dass der 

Ortolan nicht zu den klassisch windkraftsensiblen Vogelarten in Form ei-

ner Kollisionsgefährdung zählt, aber offensichtlich nach Spalik als stör-

empfindlich angesehen werden kann). PF 39 befindet sich zudem zwi-

schen relativ dicht beieinander liegenden Teilflächen des VSG Lucie mit 

Nachweisen der Art im VSG. Insgesamt gesehen sind die Flächen PF 

34 und 39 aber unkritischer zu beurteilen als eine Nordosterweiterung 

im Zuge der Fläche PF 13 (Rotmilan), zumal auch hier der Ortolan 

nachgewiesen ist.Nachweise besonders schlaggefährdeter Fleder-

mausarten direkt auf der Bestandfläche oder den Erweiterungsflächen 

sind aktuell nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) sind die Breitflügelfle-
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dermaus aber im Raum Tobringen (ca. 600 m Abstand), die Zwergfle-

dermaus bei Lanze (ca. 2,5 km Abstand) sowie der Große Abendsegler 

bei Woltersdorf (ca. 4 km) nachgewiesen. wobei insgesamt aus dem TK 

25-Quadranten um Tobringen mehrere Artnachweise u. a. vom Großen 

Abendsegler aus den Jahren 2013 – 2014 vorliegen (BatMap 2015). Zu 

den aktuellen Nachweisen wird ein Mindestabstand von 200 m aller-

dings eingehalten. Ein Auftreten schlaggefährdeter Arten auch im Be-

reich der Bestandfläche und der Erweiterungsflächen ist daher nicht 

auszuschließen, bzw. anzunehmen, zumal die Fläche und ihr Umfeld 

eine vergleichsweise kleinräumige Gliederung durch Hecken, Baumrei-

hen, Feldgehölze und Waldinseln aufweist, bzw. von Waldinseln umge-

ben ist.  

Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos 

in signifikantem Maße ist für die Bestandsfläche durch den hier zu beur-

teilenden Plan dennoch auszuschließen (s. o.).Im Zuge eines 

Repowerings besteht durch weniger, leistungsfähigere Anlagen und ge-

zielte Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Ab-

schaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion be-

stehender Kollisionsrisiken.  

Für die Erweiterungsflächen sind höhere Risiken diesbezüglich v. a. für 

die Fläche PF 34 aufgrund der Waldrandnähe und der dort anzutreffen-

den linearen Gehölzstrukturen möglich. Entsprechende Strukturen sind 

jedoch nur in begrenztem Umfang betroffen, der Konflikt durch geeig-

nete Maßnahmen vermeidbar. Eine Verschlechterung der Bestandssitu-

ation bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos für Fledermäuse in signi-

fikantem Maße ist für die Bestandsfläche durch den hier zu beurteilen-

den Plan daher nicht zu erwarten (s. o.). 

Die Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbeson-

dere von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausgesetzt, Die genaue 

Regelung ist auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge 

des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Die Betroffenheit von Fort-

pflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Wahl der Anlagenstandorte 

grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im Zuge der konkreten Zulas-

sungsverfahren für die einzelnen Anlagen zu beachten. 
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Wasser Die Bestandsfläche wird im Süden durch den Feinhöfengraben be-

grenzt und wird von einem Entwässerungsgraben durchzogen, ebenso 

Potenzialfläche PF 34 westlich der B 493. Die Inanspruchnahme der 

Gewässer und ihrer Randbereiche ist im Zuge des weiteren Planungs-

verfahrens zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind im 

Sinne der Eingriffsregelung auszugleichen. Erhebliche verbleibende Be-

einträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

0 

Landschaft Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von WEA 

wird das Landschaftsbild im pot. Vorranggebiet und innerhalb des Be-

trachtungsraumes weiter technisiert. Das Landschaftsbild wird derzeit 

durch eine vergleichsweise kleinräumige Gliederung gekennzeichnet. 

Acker und Grünlandflächen sind durch Hecken, Baumreihen, Feldge-

hölze und Waldinseln strukturiert. Es herrscht Ackernutzung vor. Im 

Nordosten schließen sich topografisch leicht erhöht die Nemitzer Heide 

(ca. 10 m höher gelegen) und die Gartower Tannen an.  
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Der Standort erstreckt sich hierbei am Rand der Niederung des Feinhö-

fengrabens, auf flachem, sich topografisch nicht nennenswert von der 

Umgebung in der Höhe abhebendem Gelände. Er ist im Nahbereich 

(1.000 m) insbesondere aus Richtung Tobringen einsehbar, wird aus 

Richtung Groß Breese und im Mittelbereich (bis 3.000 m) durch die um-

gebenden Gehölze und Wälder und Gehölze v. a. im Osten und Westen 

jedoch sichtverschattet. Die bestehenden WEA (7 Anlagen) sind bei ei-

ner Anlagenhöhe von ca. 100 m z. T. weit sichtbar (auch aus der für die 

ruhige Erholung relevanten Nemitzer Heide in ca. 2,5 km Entfernung), 

in größerem Maße aber auch sichtverschattet (s. o.). Der Raum ist 

durch die bestehenden WEA und die B 493 bereits stark vorbelastet 

und das Landschaftsbild überprägt. Dies gilt insbesondere für den rele-

vanten Nah- und tlw. auch Mittelbereich (1.000 – 3.000 m). Durch die 

größeren Anlagenhöhen (ausgehend von beispielhaft 200 m) ist im 

Zuge eines Repowerings und einer Erweiterung mit einer weiter ver-

stärkten Fernwirksamkeit und Prägung des Landschaftsbildes v. a. nach 

Norden (Tobringen) und zwischen Klein Breese und Groß Breese (Flä-

che PF 39) aber auch in Richtung Nemitzer Heide zu rechnen, bei ver-

bleibender teilweiser Sichtverschattung besonders im Westen und Os-

ten, aber auch Süden. Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit 

höheren Anlagen verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die 

aktuell aufgrund der derzeitigen Anlagenhöhe von max. 100 m nicht re-

levant ist.  

Die Fläche liegt innerhalb eines ca. 209,8 km² großen unzerschnittenen 

verkehrsarmen Raum (UZVR, BfN 2010). Eine zusätzliche Zerschnei-

dungswirkung ist jedoch durch höhere und zusätzliche Anlagen nicht 

gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebietes Tobringen (Potenzialflächen und 

vorhandenes Vorranggebiet) sowie in der Umgebung befinden sich 

nach §§ 10 -14 NDSchG geschützte Bodendenkmale/archäologische 

Fundstellen, andere Kulturgüter sind nicht bekannt. 

In der Umgebung befinden sich zudem historische Dorflagen (Tobrin-

gen, Groß Breese, Klein Breese) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 

NDSchG Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden 

(mind. ca. 800 m Abstand zum verbleibenden pot. Vorranggebiet im Be-

reich des vorhandenen Vorranggebietes).  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen im Bestand oder durch 

die kleinräumigen Erweiterungen erkennbar. 

0 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) im Norden (Tobrin-

gen) entsprechend reduziert. Durch diese Reduktion wird auch ein großer Teil der Überlappung mit ei-

nem Rotmilanlebensraum beseitigt. Ferner wird auf Grundlage der Umweltprüfung zur Vermeidung ar-

tenschutzrechtlicher Konflikte (Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG) die Potenzialflächen PF 13 

im Osten bis an die Grenze des vorhandenen Vorranggebietes zurückgenommen (Rotmilan). 

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet ergeben sich dadurch ein reduziertes vorhandenes Vorrangge-

biet, welches nach Süden und Westen durch die Potenzialflächen PF 13 (begrenzt im Osten), PF 34 

und PF 39 erweitert wird. Da dieses teilweise nicht die weichen Tabukriterien des Planungskonzeptes 

für Siedlungen erfüllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe von 200 m), sollte teilweise die Möglichkeit 
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einer Höhenbegrenzung geprüft werden.  

Ferner ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im Zuge des Ge-

nehmigungsverfahrens eine Visualisierung der Anlagen erforderlich. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und von zusätzlichen Querungen 

der umliegenden Gewässer im Zuge von weiteren Erschließungsmaßnahmen, der Beanspruchung hö-

herwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als gängige und 

mögliche Vermeidungsmaßnahmen im Zuge eines Repowerings und einer Erweiterung vorausgesetzt. 

Dies gilt auch für die Gehölzbestände an der B 493. Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im 

konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaßnahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter 

Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. V. a. Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme 

zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vorausgesetzt. Durch der Nähe zu Artnachweisen (Tobrin-

gen) und der Strukturen innerhalb der Flächen erscheint dies hier besonders geboten. Die genaue Re-

gelung ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsver-

fahrens festzulegen, entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände (v. a. Fläche PF 

34).  

Aufgrund der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind im weiteren Verfahren ferner zudem Wirkun-

gen höherer WEA auf Siedlungen (v. a. Tobringen, Breese), das Landschaftsbild (insbesondere auch 

im Bereich Nemitzer Heide in Verbindung mit Erholungsnutzung), sowie Großvögel und in Bezug auf 

die VSG „Lucie“ / „Nemitzer Heide“ (zugleich FFH-Gebiet, Ortolanvorkommen) zu berücksichtigen.  

In Bezug auf den Rotmilannachweis östlich PF 13 unterhalb von unter 1.500 m ist diese Art trotz Flä-

chenreduktion besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz technischer Detekti-

ons-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um die Potenzialflächen sowie die Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 

Entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände zu kleineren Gehölz-/Waldparzellen, 

die genaue Regelung ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Ge-

nehmigungsverfahrens festzulegen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

Im Blick auf Bodendenkmale muss vor eventuellen Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfin-

den, ob Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zur Bebauung freigegeben wer-

den können. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering/ eine Erweiterung in diesem vorbelaste-

ten Raum durch die Ausschlusswirkung bisher unbelastete Bereiche geschont werden können. So kön-

nen gerade hier in Richtung Tobringen Abstände gegenüber dem Status quo erhöht werden, die beste-

henden Anlagenstandorte hinsichtlich Verteilung auf der Fläche und Zuordnung zu Siedlungen, Gehöl-

zen und Waldflächen geprüft und optimiert werden. 

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet. Bei Beachtung von Vermei-

dungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und auch die weichen Tabu- und Ab-

standskriterien/ Zusatzkriterien eingehalten, bzw. die Abstände gegenüber dem Status quo erhöht.  

Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere und ergänzte Anlagen 

zwar negative Auswirkungen, aber in begrenztem Umfang, zumal, wenn teilweise (in Richtung Tobrin-

gen im vorh. Vorranggebiet) eine Höhenbegrenzung erfolgt. Durch die relativ geringe Größe der Erwei-

terungsflächen ist eine bauliche Anordnung von etwa. 2 – 4 weiteren Anlagen möglich, andererseits 

entfallen 1 - 2 Anlagenstandorte. Dies ermöglicht im Falle eines Repowerings bestenfalls eine bessere 
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Ausnutzung der Gesamtfläche. Auf die östliche Kleinfläche (Teil von PF 13) wird aufgrund der Nähe 

zum Rotmilanlebensraum verzichtet. 

Es kann vor dem Hintergrund der bestehenden WEA unter Berücksichtigung der angesprochenen Flä-

chenreduktionen nicht davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung der Flächen für Großvögel 

der Windenergie im Rahmen des (Repowering-) Zulassungsverfahrens (artenschutzrechtlich) unüber-

windbar entgegenstehen würde.Eine Verschlechterung der Bestandsbelastung bzw. eine Erhöhung 

des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist unter Berücksichti-

gung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenbegrenzungen (Verzicht auf Teilflächen) nicht zu 

erwarten. Im Zuge eines Repowerings besteht durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei insge-

samt geringerer Anlagenzahl und gezielten Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, 

Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken 

auch unter Berücksichtigung größerer Rotordurchmesser bei höheren Anlagen. Dennoch sind im Zuge 

des späteren Zulassungsverfahrens entsprechende Untersuchungen zur Feststellung der notwendigen 

artenschutzrechtlichen Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und. zu berücksichtigen.  

Entsprechendes gilt auch für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch und Landschaftsbild so-

wie die Natura-2000-Gebiete und den Schutz von Fledermäusen.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das Zulassungsverfah-

ren für ein mögliches Repowering und für neue Anlagen auf der Fläche PF 13, 34 und 39. Es obliegt 

der dann zuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen 

und zu würdigen. Es bietet sich hier dann die Chance, das Repowering für ein optimiertes Windpark-

Design zu nutzen. 

Ein Verzicht auf das reduzierte pot. Vorranggebiet (VR) hätte ferner auch nicht den Abbau der Be-

standsanlagen zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgüter auch nicht ver-

bessern (vgl. auch Ausführungen zu Leisten). 

Der nächstgelegene Vorrangstandort „Thurauer Berg“ liegt ca. 3.400  - 4.600 m Entfernung südwest-

lich. Ein Abstand von 3 km wird somit eingehalten.  

Der Standort weist eine mäßigemittlere Standorteignung auf (mittlere Leistungsdichte im Vergleich zu 

den übrigen Standorten, bis zu 225 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe).  

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte nicht erkennbar. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das FFH-Gebiet DE 2934-301 und Vogelschutzgebiet DE 3034-401 „Nemitzer Heide“ liegt östlich 

in einer Entfernung von ca. 1.000 m hinter einer Teilfläche des EU-VSG Lucie. Die empfohlenen Ab-

standskriterien (NTL-Papier 2014) zu WEA von 1.200 m (Schutz von Vogel- und Fledermausarten) 

werden nicht eingehalten. Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und 

der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. 

Kap. 4). Im Ergebnis sind Beeinträchtigungen im Rahmen eines Repowering und kleinräumiger Erwei-

terungen derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im 

Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  

Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ liegt westlich in ei-

ner Entfernung von ca. 3 km. Beeinträchtigungen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 
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Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt mit drei Teilflächen westlich, östlich und süd-

lich und weist in alle Richtungen eine Entfernung von 500 m bis 1.000  m auf. Aufgrund der Entfernung 

unter 1.200 m zum möglichen Repoweringstandort erfolgt eine FFH-Prüfung. Erhebliche Beeinträchti-

gungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile können 

auf Ebene der Regionalplanung für ein Repowering und kleinräumige Erweiterungen nach derzeitigem 

Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist je-

doch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
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1.1.8 Schweskau/Trabuhn  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 8: Übersicht pot. Vorranggebiet Schweskau/Trabuhn (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) Schweskau/ 

Trabuhn liegt mit einer gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 54,6 ha innerhalb eines 

vorh. Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004 „Schweskau“) und umfasst auch die im Rahmen 

der Potenzialanalyse ermittelte Potenzialflächen PF 14 und PF 18. Südlich der L 260 liegt das unbe-

baute vorhandene Vorranggebiet (RROP 2004) Trabuhn mit der darin gelegenen Potenzialfläche 

PF 18, Prüfgegenstand ist hier dann nur die Potenzialfläche PF 18, dasda das vorhandene, unbebaute 

Vorranggebiet nicht die Kriterien des Planungskonzeptes erfüllt.  

Das Gebiet befindet sich im Südosten des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf dem Gebiet der Ge-

meinde Lemgow in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland). 

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen mind. 600 m entfernt in Schweskau,  

Simander und Großwitzeetze. Zu den Bestandsanlagen beträgt dieser Abstand tlw. (Richtung Groß-

witzeetze) nur ca. 500 m. 

Das Gebiet liegt im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen Wendlands 

in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Als Bodentypen überwiegen Pseu-

dogley-Braunerde und Braunerde über Schluff/Jüngere Grundmoräne (Geschiebelehm, -mergel) auf. 

Die südliche Fläche befindet sich zudem auf Podsol-Braunerde.  

Die Landschaft ist geprägt durch überwiegend offene Ackerlandschaft, die mit Baumhecken (Wind-

schutzhecken) durchzogen ist. Die Ackernutzung besteht überwiegend aus Getreide-, Raps-, Mais- 

und Kartoffelschlägen. Im Süden sind Teilbereiche in der Landgrabenniederung durch Grünland domi-

niert. Im Norden befinden sich einige Waldflächen, darunter mit der sog. "Lisei" zwischen Schweskau 

und Simander ein feuchter Laubwald. Die übrigen Wälder bestehen überwiegend aus Kiefernforsten. 

Auf der Bestands- und Potenzialfläche selbst herrscht Ackernutzung mit kaum landschaftsgliedernden 

Elementen vor. Westlich schließt kleinflächig Grünland um Schweskau mit Fischteichen an, nach Nor-

den und Osten kleinere Waldflächen (Laub- und Nadelwälder). Das Gelände ist leicht hügelig mit Hö-

hen zwischen 20 und 30 m.  

Es sind keine Gewässer auf den Flächen vorhanden. Kleinere Entwässerungsgräben III. Ordnung lie-

gen nordwestlich in mindestens 50 m Entfernung zum vorhandenen Vorranggebiet Schweskau. Grö-

ßere Fließgewässer in der Umgebung ist der Lüchower Langraben ca. 1 km südlich (mit einem Vor-

ranggebiet Hochwasserschutz). Westlich des vorhandenen Vorranggebietes Schweskau und des ver-

bleibenden pot. Vorranggebietes liegt in ca. 300 m eine Gruppe von Fischteichen. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 8 WEA auf der nördlichen Teilfläche sowie 

der zwischen den beiden Vorrangstandorten hindurch verlaufenden L 260 aus. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“ sowie 

innerhalb eines Gebiets zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes.  

In der Umgebung befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/ oder Umweltziele: 

 Das LSG „Eichenmischwald Lisei“ liegt nördlich in einer Entfernung von ca. 600 m zur Bestandsflä-

che Schweskau, unmittelbar nördlich an PF 14 angrenzend.  

 Das NSG „Lüchower Landgrabenniederung“ liegt südlich in einer Entfernung von ca. 1.800 m zur 

Potenzialfläche PF 18 , das LSG „Lüchower Landgraben“ liegt ca. 950 m entfernt 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ befindet sich süd-

lich in einer Entfernung von mind. ca. 950 m zur Potenzialfläche PF 18, entsprechendes gilt hier für 

das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung.  

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt nördlich in einer Entfernung von ca. 2 km. 

 Im Südosten des bestehenden Windparks Schweskau liegt in ca. 850 m Entfernung ein wertvoller 

Bereich für Großvögel mit landesweiter Bedeutung (Lebensraum des Rotmilans) (Kennziffer 

3134.1/1), ebenso 900 m nordwestlich (Kennziffer 3033.4/5, Rotmilan) sowie 1000 m westlich 

(Kennziffer 3033.3/10, Wiesenweihe, nationale Bedeutung) und 1.200 m südlich (Kennziffer 

3133.2/6) im VSG / FFH-Gebiet Landgrabenniederung. Hier sind auch Brutgebiete des Schwarz-

storchs nachgewiesen. Ein Gastvogelgebiet lokaler Bedeutung (NLWKN 2015) liegt ca. 1.300 m 

südöstlich (Kennziffer 3034.3/2, Lüchower Landgraben).).  

 Zwei Großvogel-Lebensräume nationaler Bedeutung (3033.3/10 und 4/10, Wiesenweihe) liegen 

ca.1.000 m südwestlich des vorhandenen Vorranggebietes Schweskau. 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Rohstoffgewinnung (kieshaltiger Sand) liegt südlich der Potenzialfläche 

PF 18 / Trabuhn. 

 Vorbehaltsgebiete für Erholung liegen im Norden, Osten und Südwesten.  
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 Ein Vorranggebiet für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegt ca. 500 m nordwestlich 

der Potenzialfläche PF 14. 

 Eine regional bedeutsame Sportanlage – Motorsportanlage befindet sich westlich der Potenzialflä-

che PF 18 / Trabuhn. 

 Vorranggebiete für Natur und Landschaft liegen in größerem Abstand im Umfeld, nur im Norden 

lediglich ca. 100 m entfernt von PF 14. 

 Ein Vorranggebiet für die Grünlandbewirtschaftung und ein Vorbehaltsgebiet für Grünlandbewirt-

schaftung liegen über 1 km entfernt von PF 18 südlich. Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft 

liegen mind. ca. 1 km entfernt (PF 18, vorh. Vorranggebiet Schweskau). 

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich im Bereich der Waldflächen im Norden (v. a. Lisei) 

und Osten (Heidberg), großflächig im Bereich Lisei auch mit besonderer Schutzfunktion des Wal-

des. 

 Ein Vorranggebiet Hochwasserschutz befindet sich am Lüchower Landgraben ca. 1 km südlich zu 

PF 18. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die Umgebung des pot. Vorranggebietes ist durch die bestehenden 

Anlagen bereits erheblich vorbelastet und das Landschaftsbild ent-

sprechend technisch überprägt. Innerhalb des pot. Vorranggebietes 

kommt es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erholungsnut-

zung. Eine relevante Zusatzbelastung im Zuge eines Repowering ist 

gegenüber dem Bestand nicht erkennbar.  

Auch bleiben Rad- und Wanderwege 500 m östlich bzw. westlich um 

den Vorrangstandort weiterhin wie bisher nutzbar, ebenso die Motor-

sportanlage 600 m westlich. 

Im Hinblick auf ein mögliches Repowering bzw. die Nutzung der Po-

tenzialflächen wird auf die Nähe zu folgender Wohnbebauung mit ho-

her Sichtbarkeit der Anlagen verwiesen:  

 Schweskau (ca. 600 m westlich), Simander (ca. 600 m nordöst-

lich), Großwitzeetze (ca. 600 m östlich), Trabuhn (ca. 700 m 

westlich).  

Diese Entfernungen entsprechen den empfohlenen und vom Land-

kreis Lüchow-Dannenberg im Planungskonzept angewandten Ab-

standskriterien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagen-

höhe) des NLT-Papiers (2014a).  

Die weichen Kriterien im Planungskonzept des Landkreises Lüchow-

Dannenberg (900 m) werden nur von den Potenzialflächen PF 14 (in-

nerhalb des vorh. Vorranggebietes Schweskau) und PF 18 (innerhalb 

des vorh. Vorranggebietes Trabuhn) eingehalten. Das Zusatzkrite-

rium (600 m zu Siedlungsbereichen für vorh. Vorranggebiete mit 

WEA-Bestand) wird nur von einem gegenüber dem vorhandenen 

Vorranggebiet v. a. im Westen deutlich reduziertem verbleibenden 

pot. Vorranggebiet Schweskau eingehalten.  

Negative Wirkungen von höheren WEA im Zuge eines Repowerings 

im (reduzierten) vorhandenen Vorranggebiet Schweskau sind auf die 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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benachbarte Ortschaften durch Schlagschatten, Reflexionen oder an-

dere visuelle und akustische Wirkungen auch vor dem Hintergrund 

der bestehenden Vorbelastung (bisherige Anlagenhöhe 100 m, keine 

Nutzung im Bereich der Fläche Trabuhn) dennoch nicht ausgeschlos-

sen. Im Blick auf eine Nutzung der bisher ungenutzten Fläche 

Trabuhn sind hier große Teile aufgrund der Nichteinhaltung der Ab-

standskriterien des Planungskonzeptes zu Siedlungen ohnehin unge-

eignet und bleiben daher unberücksichtigt. 

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse konnten jedoch zwei Flä-

chen, eine innerhalb der Fläche Trabuhn (PF 18) sowie eine weitere 

innerhalb und nördlich der Fläche Schweskau (PF 14) ermittelt wer-

den, die die Abstandskriterien des Planungskonzepts einhalten (s. 

o.). Ungünstig wirkt sich bei Umsetzung der nördlichen Potenzialflä-

che PF 14 zusammen mit dem (reduzierten) vorhandenen Vorrang-

gebiet Schweskau und der Potenzialfläche Trabuhn (PF 18) jedoch 

ein dadurch entstehender ca. 1,7 km breiter Riegel zusätzlich quer 

zum derzeitigen Anlagenbestand Schweskau aus (kreuzförmige, weit 

ausgreifende kreuzförmige Struktur).  
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrang-

gebiet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Be-

einträchtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vö-

gel und Fledermäuse s. u.). 

Im Südosten des bestehenden Windparks Schweskau liegt in weni-

ger als 1 km Entfernung ein wertvoller Bereich für Großvögel mit lan-

desweiter Bedeutung (Lebensraum des Rotmilans). Ein Großvogel-

Lebensraum nationaler Bedeutung (Wiesenweihe, 3134.1/1). Hier 

liegt der letzte bekannte Brutverdacht aus 2014 etwas über 1 km ent-

fernt, der Brutnachweis aus 2011 ca. 1 km entfernt. Das Teilgebiet 

3033.4/5 (Rotmilan) liegt ca. 900m nordwestlich der PF 14. Ein be-

kannter Brutnachweis des Rotmilans liegt ca. 2 km entfernt, was et-

was mehr als dem derzeitigen Abstand zu vorhandenen Bestandsan-

lagen entspricht. Ein Großvogel-Lebensraum nationaler Bedeutung 

(Wiesenweihe, 3033.3/10) liegt ca.1 km südwestlich des vorhande-

nen Vorranggebiets Schweskau bzw. der Potenzialfläche PF 18. Für 

diese Art ist hierbei auch der Verbund der Bruthabitate von der Ho-

hen Geest bis in die Niederungsbereiche als Jagdhabitate bzw. ent-

lang der Niederung des Landgrabens relevant. (weitere Nachweise 

östlich von Prezier). Südlich der Potenzialfläche 18 liegt mit etwa 1,5 

km Abstand im VSG/ FFH-Gebiet Landgrabenniederung zudem ein 

weiterer Rotmilanlebensraum (landesweite Bedeutung). Hier sind 

auch Brutgebiete des Schwarzstorchs ausgewiesen. Nachweise des 

Rotmilans sind ferner auch östlich innerhalb von 1.500 m 

(Mindestabstand) belegt. Der Wespenbussard ist hingegen von der 

Potenzialfläche PF 14 im Norden betroffen (Lage im 1.000 m – Ra-

dius als Mindestabstand, jedoch keine beobachtete Flugaktivität). 

Weitere kollisionsempfindliche Brutvogelarten (Wespenbussard, Kra-

nich) sind erst in größerer Entfernung nachgewiesen (AAG 2014).  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten anderer kollisionsempfindli-

cher Arten liegen innerhalb von Mindestabständen zum pot. Vorrang-

gebiet mit Ausnahme des Rotmilans und Wespenbussards somit 
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nicht vor. Der zentrale Teil des bestehenden Windparks Schweskau 

wurde 2014 offenbar auch kaum von Großvögeln genutzt / durchflo-

gen (WÜBBENHORST 2014), auffallend war hier allenfalls der Mäuse-

bussard. Dennoch kam es in der Vergangenheit hier zu Schlagopfern 

auch anderer Arten. Zu betonen ist allerdings die Bedeutung der an-

grenzenden Landgrabenniederung als Zugvogelkorridore (AAG 2014, 

Landgraben Richtung Arendsee und in Richtung Gartower Tannen/ 

Elbe, zudem zeitweise bedeutendes Rastgebiet). 

 Im Hinblick auf ein mögliches Repowering des reduzierten vorhan-

dene Vorranggebietes Schweskau ist zunächst festzuhalten, dass 

das Gefährdungspotenzial für die genannten Großvögel bereits durch 

die vorhandenen WEA besteht und unabhängig vom RROP aufgrund 

des Bestandsschutzes fortbestehen wird. Durch eine Wiederauswei-

sung wird lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesi-

chert. Eine Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden 

Plan ist somit auszuschließen (die Bestandsanlagen sindAuch ohne 

erneute Festlegung als Vorranggebiet würde sich hier an der tatsäch-

lichen Bestandsituation nichts ändern. Die Bestandsanlagen sind da-

her hier als Vorbelastung zu berücksichtigen und gehören aus Sicht 

des Plans zum aktuellen Lebensrisiko der genannten Großvögel). Ein 

Eingriff ist bereits erfolgt. 

Dies gilt aber nicht für die bisher nicht bebaute Bestandsfläche 

Trabuhn, bzw. die darin liegende Potenzialfläche PF 18. Aufgrund 

der fehlenden Vorbelastung kann eine signifikante Erhöhung des Tö-

tungsrisikos vor dem Hintergrund der bekannten Schlagopfer nicht 

ausgeschlossen werden. 

Die beiden aus der Potenzialflächenanalyse hervorgegangenen Flä-

chen PF 14 und 18 halten weitgehend die fachlichen Mindestab-

stände zu Großvogelbrutplätzen ein (Ausnahmen v. a. Wespenbus-

sard im Norden, tlw. Rotmilan), wären somit (teilweise) realisierbar. 

Wie beim Schutzgut Mensch würde hierdurch jedoch ein Querriegel 

zusätzlich zum vorh. Vorranggebiet Schweskau entstehen (kreuzför-

mige Struktur). Zu beachten ist, dass mögliche WEA näher an Habi-

tate relevanter Vogelarten und das VSG/ FFH-Gebiet heranrücken 

und ein relativ breiter Riegel an WEA zwischen den Vorkommen/ Ha-

bitaten der Arten bzw. den VSG/ FFH-Gebietsteilen westlich bei Lüb-

bow und östlich im NSG Planken über den Heidberg entsteht. Da bis-

her auch schon Schlagopfer von Großvögeln auf der Fläche Schwes-

kau bekannt sind, kann dies auch bei einer Realisierung von WEA 

quer zur Bestandsstruktur auf der Ebene der Regionalplanung nicht 

ausgeschlossen werden.  

Im Gegensatz zu den meisten übrigen vorhandenen Vorranggebieten 

und Potenzialflächen liegen nach MANTHEY (2014) Nachweise beson-

ders schlaggefährdeter Fledermausarten auch direkt von der Be-

standfläche Schweskau vor. Zudem liegt hier die Kenntnis vor, dass 

es ohne spezifische Vermeidungsmaßnahmen (angepasste Abschal-

tung der Anlagen) zu Kollisionen und Tötung entsprechender Arten 

kommt. Hervorzuheben ist hierbei der Schlagopferfund einer Mops-

fledermaus (RL 1 in Niedersachsen, mdl. MANTHEY 2014). Weitere 
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Arten sind: Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfle-

dermaus und Zwergfledermaus. Schwerpunktmäßig liegen die Nach-

weise hierbei für die strukturreichere, an Wald angebundene nördli-

che Teilfläche mit den Bestandsanlagen vor (Schweskau).  

Trotz des bekannten Schlagrisikos im vorhandenen Vorranggebiet 

Schweskau ist im Hinblick auf ein mögliches Repowering auch hier 

festzuhalten, dass das Gefährdungspotenzial für die genannten Fle-

dermausarten bereits durch die vorhandenen WEA besteht und un-

abhängig vom RROP aufgrund des Bestandsschutzes fortbestehen 

wird, bzw. durch Vermeidungsmaßnahmen (Anlagenabschaltung) mi-

nimiert werden kann und muss. Durch eine Wiederausweisung wird 

lediglich das Repoweringpotenzial auf der Fläche gesichert. Eine 

Verschlechterung oder sogar eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in 

signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan ist somit 

auszuschließen (s. o.).Im Zuge eines Repowerings besteht durch we-

niger, leistungsfähigere Anlagen und gezielte Vermeidungsmaßnah-

men (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Mög-

lichkeit einer Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisi-

ken. Eine Verschlechterung der Bestandssituation oder sogar eine 

Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier 

zu beurteilenden Plan ist somit nicht zu erwarten (s. o.). 

Kritisch ist hier wiederum, dass bei Umsetzung zusammen mit den 

beiden Potenzialflächen ein breiter Riegel (1,7 km) quer zum Heid-

berg und der Landgrabenniederung entsteht (u. a. Zugkorridor 

Abendsegler).  

Die Umsetzung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen (insbe-

sondere von Abschaltalgorithmen) wird jeweils vorausgesetzt,. Die 

genaue Regelung ist auf Basis standortspezifischer Untersuchungen 

im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Die Betroffenheit 

von Fortpflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Wahl der Anlagen-

standorte grundsätzlich vermeidbar. Dies ist jeweils im Zuge der kon-

kreten Zulassungsverfahren für die einzelnen Anlagen insbesondere 

für den Standort Schweskau mit den bestehenden WEA zu beachten. 
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Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet nicht vorhanden. Die Inan-

spruchnahme der Gewässer und ihrer Randbereiche ist im Zuge des 

weiteren Planungsverfahrens zu vermeiden, unvermeidbare Beein-

trächtigungen sind im Sinne der Eingriffsregelung auszugleichen. Er-

hebliche verbleibende Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
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Landschaft Das pot. Vorranggebiet liegt im Bereich großflächiger Ackerschläge. 

Im Bereich Schweskau besteht eine großräumige, tendenziell klein-

räumige Gliederung durch ausgeprägte und hohe Hecken sowie 

Baumreihen und Waldausläufer in Verlängerung der Waldflächen des 

Heidberges. Im Norden und Osten liegen größere Waldflächen. Der 

Bereich Trabuhn ist deutlich strukturärmer und lediglich durch wenige 

Hecken und Baumreihen sehr weiträumig strukturiert und damit weit 

einsehbar. Die Standorte befinden sich auf dem flachen Ausläufer 

des sich von West nach Ost erstreckenden Heidbergs auf einer Höhe 

von je ca. max. 30 m ü. NN. und damit etwas höher als die im Süden 

angrenzende Niederung des Lüchower Landgrabens (ca. 18 m ü. 

NN), aber tiefer als der nach Osten hin aufsteigende Heidberg (ca. 

47m ü. NN) und auf gleichem Niveau wie die nördlich anschließende 

Landschaft.  

Eine Einsehbarkeit im relevanten Nah- und Mittelbereich (1.000 – 

3.000 m) besteht in erster Linie von Süden und Westen aus 

(Trabuhn, Schweskau / Puttball, Kriwitz, Prezier) in Teilen allerdings 

auch aus östlicher Richtung (Simander, Großwitzeetze).  

Die bestehenden WEA (8 Anlagen) sind bei einer Anlagenhöhe von 

ca. 100 m z. T. schon weit sichtbar, teilweise durch Wald aber auch 

sichtverschattet (s. o.). Das vorhandene Vorranggebiet Schweskau 

ist durch die bestehenden WEA und die Landesstraßen (L 259 und L 

260) stark vorbelastet, das Landschaftsbild überprägt. Die Potenzial-

fläche PF 18 Trabuhn und die Teile von PF 14 im Norden sind hinge-

gen frei von WEA. Allerdings liegen sie im Nahbereich der WEA 

Schweskau und sind durch diese Anlagen aufgrund des offenen Cha-

rakters der Landschaft mit überprägt. Dies gilt insbesondere für den 

relevanten Nah- und tlw. auch Mittelbereich (1.000 – 3.000 m). 

Durch eine weitere Ansiedlung bzw. Verdichtung / Erhöhung von 

WEA wird das Landschaftsbild innerhalb des Betrachtungsraumes 

weiter technisiert. Durch die größeren Anlagenhöhen (ausgehend 

von beispielhaft 200 m) im Zuge eines Repowerings bzw. die Nut-

zung der Potenzialflächen ist hier mit einer deutlich verstärkten Fern-

wirksamkeit und Prägung des Landschaftsbildes v. a. nach Süden 

und Westen zu rechnen, da ja nicht nur von der Höhe, sondern auch 

bezüglich der Flächenbeanspruchung deutliche Veränderungen zu 

prognostizieren sind und die Potenzialfläche PF 18 / Trabuhn sehr of-

fen und fast von allen Seiten weit einsehbar ist (Bildung eines ausge-

prägten Querriegels nördlich der Landgrabenniederung und eines 

weiteren Querriegels zwischen Schweskau und Simander, starke Do-

minanz der Anlagen).  

Besonders zu berücksichtigen ist hierbei die mit höheren Anlagen 

verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell aufgrund 

der derzeitigen Anlagenhöhe von max. 100 m nicht relevant ist, und 

bei einer kreuzförmigen Struktur besonders zum Tragen käme.  

Die Fläche Schweskau liegt in einem ca. 209,8 km² großen unzer-

schnittenen verkehrsarmen Raum (UZVR, BfN 2010), die Fläche 

Trabuhn knapp außerhalb. Eine zusätzliche Zerschneidungswirkung 

ist jedoch durch höhere Anlagen nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebietes Schweskau / Trabuhn sind 

keine Bodendenkmale oder andere Kulturgüter sind bekannt. Bau-

denkmale liegen außerhalb der Flächen. 

In der Umgebung befinden sich zudem historische Dorflagen 

(Schweskau, Prezier, Großwitzeetze, Simander, Kriwitz, Trabuhn)), 

in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenkmale o-

der Gruppenbaudenkmale befinden (mind. ca. 600 m Abstand zum 

verbleibenden pot. Vorranggebiet im Bereich des vorhandenen Vor-

ranggebietes Schweskau).  

Hervorzuheben ist östlich Predöhl die Hohe Kirche (Gruppe baulicher 

Anlagen gem. § 3.3 NDSchG: Friedhof / Kirche, mit einem Einzel-

denkmale nach § 3.2, Kirche). Hierbei handelt es sich um eine von 

einem Friedhof umgebene, in der freien Landschaft stehende Kirche 

mit romanischen Ursprüngen, Das markante Bauwerk ist Wahrzei-

chen der Gemeinde Lemgow. Die Entfernung beträgt ca. 1 km zur 

Potenzialfläche PF 18. 

Für die überwiegende Zahl der Denkmale sind keine relevanten Be-

einträchtigungen erkennbar, zumal die Abstände in Bezug auf die 

Potenzialflächen und das reduzierte vorhandene Vorranggebiet 

Schweskau auch deutlich höher ausfallen, als in Bezug auf das vorh. 

Vorranggebiet Trabuhn. Für die Hohe Kirche kann aufgrund der Lage 

und Bedeutung hiervon nicht ausgegangen werden, zumal es derzeit 

noch eine Höhenbegrenzung möglicher WEA in den Bestandsflächen 

auf 100 m Höhe gibt, Beeinträchtigungen des Denkmalcharakters 

sind daher bei einer Realisierung aller Potenzialflächen mit dem (re-

duzierten) vorhandenen Vorranggebiet Schweskau aufgrund der Ein-

sehbarkeit, WEA-Konzentration und zukünftigen Höhe nicht auszu-

schließen. 
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Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Vor dem Hintergrund des Planungskonzeptes des Landkreises wird das vorhandene Vorranggebiet un-

ter Berücksichtigung eines Abstands von mind. 600 zu Siedlungen (Wohnnutzung) im Westen 

(Schweskau) und Osten (Simander, Großwitzeetze) entsprechend reduziert. Ferner wird auf Grundlage 

der Umweltprüfung und eines Alternativenvergleichs zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte 

(Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG), der Beeinträchtigung von Baudenkmalen und v. a. zur 

Konfliktminderung in Bezug auf Siedlungen und die Landschaft die Potenzialfläche PF 14 im Norden 

bis an die Grenze des vorhandenen Vorranggebietes Schweskau zurückgenommen und die Potenzial-

fläche PF 18 aus der Gebietskulisse entlassen.  

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet ergibt sich nur das reduzierte vorhandene Vorranggebiet 

Schweskau (einschl. des Südteils der Potenzialfläche PF 14). Da dieses teilweise nicht die weichen 

Tabukriterien des Planungskonzeptes für Siedlungen erfüllt (ausgehend von einer Anlagenhöhe von 

200 m), sollte teilweise die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung geprüft werden. 

Gegenüber den übrigen vorhandenen Vorranggebieten liegt hier ein Sonderfall vor, der eine besondere 

Betrachtung auch im Zuge möglicher Alternativen erfordert. Einerseits ist ein Teil der Bestandsflächen 

(Trabuhn) bisher nicht genutzt, andererseits decken sich beide Bestandsflächen in relativ großem Um-

fang mit Potenzialflächen, die sich aus dem Planungskonzept ergeben haben. Insofern wird im Bereich 

Trabuhn auch nur die Potenzialfläche PF 18 berücksichtigt. 

Die beiden Potenzialflächen PF 14 und 18 halten hierbei alle Abstandskriterien der Planungskonzep-

tion und weitestgehend die Mindestabstände zu relevanten Großvögeln ein. Nur der Mindestabstand 

zum Rotmilan (1.100 – 1.400 m), örtl. auch Wespenbussard wird etwas unterschritten. Eine Realisie-

rung beider Potenzialflächen und die Beibehaltung der Bestandsflächen Schweskau würden aber zu 
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einer überproportionalen Belastung durch zwei sich kreuzende Querriegel führen.führen. Derzeit sind 

bereits mehrere Anlagen außerhalb geeigneter Potenzialflächen im Bestand vorhanden, die auch noch 

über einen längeren Zeitraum betrieben werden können. Die Zulassung neuer Anlagen auf beiden Po-

tenzialflächen zusätzlich zum Bestand würde eine überproportionale Belastung v. a. der Siedlungen 

(insgesamt sieben Siedlungen) im Nahbereich der Bestandsanlagen darstellen. Es wird daher empfoh-

len, nur begrenzt, orientiert am Bestand neue Anlagen zuzulassen, um eine weitere Belastung v. a. für 

das Schutzgut Mensch / die örtlichen Bevölkerung zu vermeiden.  

Auf das vorhandene Vorranggebiet Trabuhn wird verzichtet (entspricht nicht dem Planungskonzept). 

Die Nutzung der Potenzialflächen PF 18 innerhalb der Fläche wäre prinzipiell möglich, da sie auch die 

weichen Tabukriterien einhält. Aber auch auf diese Fläche wird verzichtet. Gründe sind: Die bekannte 

Schlagproblematik bei Großvögeln; Rotmilan, empfohlener Mindestabstand wird nicht eingehalten, der 

Rotmilan ist dabei über mehrere Jahre als Brutvogel nachgewiesen; kreuzförmige, weit ausgreifende 

Struktur; starke Wirkung im Zusammenhang mit der Bestandsfläche Schweskau in Bezug auf die Hohe 

Kirche insbesondere in Verbindung mit höheren Anlagen. Zudem sollte auch unter dem Aspekt des Na-

tura 2000 – Gebietsschutzes auf die Potenzialfläche PF18 sowie das vorh. Vorranggebiet Trabuhn ver-

zichtet werden.  

Das reduzierte vorhandene Vorranggebiet Schweskau (angepasst an 600 m Siedlungsabstand) wird 

unter Berücksichtigung schlagmindernder Vermeidungsmaßnahmen im Bestand als Vorranggebiet ge-

sichert. Im Zuge eines Repowering könnten hier im Besonderen auf der reduzierten Fläche die beste-

henden Anlagenstandorte hinsichtlich Verteilung auf der Fläche und Zuordnung/ Abständen zu Gehöl-

zen und Waldfläche geprüft werden und im Blick auf die Verminderung des Schlagrisikos auch für 

Großvögel optimiert werden. 

Die Nutzung der Potenzialfläche PF 14 ist prinzipiell möglich. Allerdings ist die teilweise sehr schmale, 

nach Norden verlaufende Spitze an der Grenze der Bestandsfläche zu begrenzen. Auch dadurch kann 

ein Querriegel bzw eine kreuzförmige Struktur zwischen Schweskau und Simander vermieden werden. 

Außerdem wird der bestehende Abstand zum Wald, zum LSG „Lisei“ und zu einem Bereich stärkerer 

Großvogelaktivitäten gewahrt.  

Unabhängig davon ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens eine Visualisierung der Anlagen erforderlich. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung höherwertigerer Biotopstrukturen 

und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden als gängige und mögliche Vermeidungsmaß-

nahmen im Zuge eines Repowerings vorausgesetzt.  

Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermei-

dungsmaßnahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen wer-

den. V. a. Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vo-

rausgesetzt, bzw. die hier bereits abgeleiteten Maßnahmen müssen fortgesetzt und kontinuierlich über-

prüft werden. Durch die Artnachweise und Schlagopfer im vorhandenen Vorranggebiet Schweskau 

(nördlich der L 260) ist dies hier besonders geboten. Die genaue Regelung ist allerdings auf Basis 

standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen, entspre-

chendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände (v. a. zur kleinen Waldinsel im Osten, für die 

hier maßstabsbedingt wie in ähnlichen Fällen keine Abstand dargestellt wurde). 

Aufgrund der Nähe zu empfindlichen Schutzgütern sind im Zulassungsverfahren dennoch Wirkungen 

höherer WEA auf Siedlungen (v. a. Schweskau), das Landschaftsbild, sowie Großvögel, Rastvögel und 

in Bezug auf die VSG / FFH-Gebiet „Landgraben- und Dummeniederung“ zu berücksichtigen.  

In Bezug auf die Rotmilannachweise unterhalb von unter 1.500 m ist diese Art trotz Flächenreduktion 

besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz technischer Detektions-/ Warn-/ 

Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandene Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um die Potenzialflächen sowie die Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 
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In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. Unabhängig von einzuhaltenden Grenzwerten sollten Lärmemissionen durch den Ein-

satz von WEA-Typen mit möglichst niedrigem Schallleistungspegel minimiert werden. 

Im Blick auf mögliche Bodendenkmale sind baubegleitende Maßnahmen erforderlich. 

Zu beachten ist ferner aber auch, dass durch ein Repowering in diesem vorbelasteten Raum sich ei-

nerseits die Anzahl der Anlagen verringern kann und andererseits durch die Ausschlusswirkung bisher 

unbelastete Bereiche geschont werden können. So können gerade hier in Richtung Schweskau Ab-

stände gegenüber dem Status quo erhöht werden, die bestehenden Anlagenstandorte hinsichtlich Ver-

teilung auf der Fläche und Zuordnung zu Siedlungen, Gehölzen und Waldflächen geprüft und optimiert 

werden. 

Zusammenfassung 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet ist prinzipiell für die Ausweisung als Vorranggebiet Windenergie 

und für ein Repowering unter Berücksichtigung der Vorbelastung geeignet. Bei Beachtung von Vermei-

dungsmaßnahmen, bzw. der Flächenreduktion werden die harten und auch die weichen Tabu- und Ab-

standskriterien  eingehalten, bzw. die Abstände gegenüber dem Status quo erhöht.  

Für die Schutzgüter Mensch und Landschaftsbild ergeben sich durch höhere Anlagen zwar negative 

Auswirkungen, aber nur in begrenztem Umfang, wenn nicht alle Flächen realisiert werden, zumal, 

wenn teilweise (in Richtung Schweskau und Großwitzeetze im vorh. Vorranggebiet Schweskau) eine 

Höhenbegrenzung erfolgt. Auf eine Erweiterung der Bestandsfläche Schweskau nach Norden um die 

sehr schmale Potenzialfläche PF 14 wird daher verzichtet (Vermeidung eines Querriegels in Nord-Süd-

Richtung).  

Ungeeignet erscheint vor dem Hintergrund der bekannten Problematik für Schweskau auch die Teilflä-

che Trabuhn/PF18 , da hierdurch. Zwar wurden grundsätzlich bereits harte und weiche Tabuzonen de-

finiert, diese beziehen sich aber (um nicht vorab pauschal unnötig Flächen auszuscheiden) teilweise 

nur auf Schutzobjekte selber bzw. ein eng begrenztes Umfeld. Im vorliegenden Fall ist es daher Auf-

gabe der Einzelfallprüfung zu entscheiden, wie die spezifische Konfliktsituation unter Berücksichtigung 

aller empfindliche Nutzungen/ Schutzgüter zu beurteilen ist. Durch die Teilfläche Trabuhn/PF18  wür-

den hier WEA noch näher als  bisher und v. a. mehrfach an empfindliche Nutzungen/ Schutzgüter her-

anrücken würden (Siedlungen Kriwitz, Prezier, Denkmal Hohe Kirche, v. a. auch das VSG / FFH-Ge-

biet „Landgraben- und Dummeniederung“).“, Vogellebensräume landesweiter Bedeutung, Funktionsbe-

züge von Wiesenweihenvorkommen). Es würde ein sehr breiter Windparkkorridor in Nord-Süd-Rich-

tung quer zur bestehenden Topografie der Landschaft und quer zu den faunistischen Funktionsbezü-

gen anentlang der Landgrabenniederung entstehen. Auf die Potenzialfläche PF 18 (Trabuhn) wird des-

halb verzichtet. Das vorhandene Vorranggebiet außerhalb der Potenzialfläche PF 18 ist ohnehin unge-

eignet. 

Es kann vor dem HintergrundEine Verschlechterung der bestehenden WEA und Bestandsbelastung 

bzw. eine Erhöhung des Kollisionsrisikos in signifikantem Maße durch den hier zu beurteilenden Plan 

ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und der Flächenreduktionengenannten Flä-

chenbegrenzungen (Verzicht auf Teilpotenzialflächen) dann im verbleibenden pot. Vorranggebiet 

Schweskau nicht davon ausgegangen werden, dass zu erwarten. Im Zuge eines Repowerings besteht 

durch leistungsfähigere (größere) Anlagen bei insgesamt geringerer Anlagenzahl und gezielten Ver-

meidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, -anzahl, Abschaltalgorithmen) die Möglichkeit einer 

Optimierung und Reduktion bestehender Kollisionsrisiken auch unter Berücksichtigung größerer Rotor-

durchmesser bei höheren Anlagen. 

Da bereits derzeit hier aber Kenntnisse über die Bedeutung umliegender Flächen für Großvögel, rand-

lich auch für Zugvögel, der Windenergie im Rahmen des (Repowering-) Zulassungsverfahrens arten-

schutzrechtlich unüberwindbar entgegenstehen würde. Da bereits derzeit hier aber Kenntnisse über 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 75 

Schlagopfersowie von Schlagopfern von Großvögeln vorliegen, ist dieser Sachverhalt neben den be-

kannten Fledermausaktivitäten in besonderem Maße im Zuge des späteren Repowering-Zulassungs-

verfahrens zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt insbesondere auch für die Schutzgüter Mensch 

und Landschaftsbild sowie Natura-2000-Gebiete.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren für ein mögliches Repowering. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, 

die angesprochenen Sachverhalte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. Es bietet sich hier dann 

die Chance, das Repowering für ein optimiertes Design zu nutzen. 

Ein völliger Verzicht auf das vorhandene Vorranggebiet Schweskau hätte ferner auch nicht den Abbau 

der Bestandsanlagen zur Folge und würde die Situation für die angesprochenen Schutzgüter zunächst 

auch nicht verbessern (vgl. auch Ausführungen zu Leisten).  

Ein Abstand von 3 km Entfernung zu den nächstgelegenen Vorrangstandorten „Thurauer Berg“ 

(3.800 m – 4.800 m nordwestlich), „Bösel“ (ca. 6.800 m östlich), und „Prezelle“ (ca. 7.900 m) wird ein-

gehalten. Der Standort weist eine gute Standorteignung auf (hohe Leistungsdichte im Vergleich zu den 

übrigen Standorten, bis zu 275 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe).  

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte für das verbleibende pot. 

Vorranggebiet Schweskau nicht erkennbar, sehr wohl aber für eine Realisierung der Potenzialfläche 

PF 18 / Trabuhn und des Nordteils der Potenzialfläche PF 14. 

Natura 2000 Gebiete  

Die verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 3031-301 und EU-Vogelschutzgebiet DE 3032-401 „Landgra-

ben- und Dummeniederung“, ein ausgedehntes Niederungsgebiet mit naturraumtypischen Wald- und 

Grünlandbiotopen, verläuft südlich in einer Entfernung von ca. 950 m zur Potenzialfläche PF 18, die 

Bestandsfläche Schweskau und PF 14 liegen noch weiter entfernt (ca. 1,5 km). Damit sind die Ab-

standskriterien des Planungskonzeptes zwar eingehalten, die empfohlenen Abstände des NLT von Na-

tura 2000- Gebieten (bei einem Schutz von Fledermausarten/ Vogelarten, NLT 2014b) zu WEA von 

1.200 m werden aber nicht eingehalten. Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regio-

nalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprü-

fung erstellt (vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind erhebliche Beeinträchtigungen im Rahmen eines 

Repowering bzw. einer Nutzung des verbleibenden pot. Vorranggebietes derzeit nicht erkennbar. Bei 

vollumfänglicher Realisierung aller Flächen (Potenzialfläche PF 18, sowie vorh. Vorranggebiet 

Trabuhn, vollständige Fläche PF 14, Beibehaltung der reduzierten Fläche Schweskau) können diese 

auf Ebene der Regionalplanung vorab jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine konkrete 

FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens 

nachzuweisen.  

Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt nördlich in einer Entfernung von ca. 2.200 m. 

Beeinträchtigungen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 
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1.1.9 Prezelle 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 9: Übersicht pot. Vorranggebiet Prezelle  

Im Raum Prezelle wurden insgesamt 6 Flächen im Rahmen der Potenzialanalyse als für die Wind-

energie möglicherweise geeignete Potenzialflächen und als pot. Vorranggebiet Prezelle für Wind-

energienutzung ermittelt. Sie befinden sich in der Samtgemeinde Gartow auf dem Gebiet der Ge-

meinde Prezelle im Südosten des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Sie weisen eine Gesamtgröße 

von 226,5 ha auf (PF 6 Prezelle Nord 73,0 ha, PF 7 Prezelle Ost (Mitte) 63,25 ha, PF 8 Prezelle Süd 

56,25 ha, PF 20 südöstlich Prezelle 22,5 ha und PF 28 nördlich Prezelle 9,5 ha (PF 48 südöstlich 

Prezelle mit nur 2,0 ha wurde bereits in der vorgezogenen Prüfung ausgeschieden). Die nächstgele-

genen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen in Prezelle entsprechend dem Planungskonzept 900 m 

westlich der beiden südlichen Potenzialflächen, Lomitz liegt ca. 1.000 m südwestlich.  

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich befinden sich in der Siedlung Prezelle zwi-

schen den beiden nördlichen Teilflächen in einer Entfernung von ca. 600 m.  

Die Fläche liegt im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen Wend-

lands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. Als Bodentypen überwiegen 

Gley mit Erdniedermoorauflage und Podsol-Gley über Sanden und Kiesen / Flussablagerungen der 

Niederterrasse auf den nördlichen Flächen, sowie Podsol und Gley über Sanden und Kiesen / Fluss-

ablagerungen der Niederterrasse auf den südlichen Flächen (PF 9, PF 20, 48). Auf der mittleren Flä-

che (PF 7) sind Tiefumbruchböden über Niedermoor/Seeablagerungen und Flugsanden zu finden. 

Insbesondere die nördlichen Flächen stehen unter Stauwassereinfluss.  

Die betrachteten Teilflächen des pot. Vorranggebietes „Prezelle“ stellen auf Grundlage des Pla-

nungskonzeptes ermittelte neue Potenzialflächen dar. Die Flächen liegen auf flachem Gelände in-

nerhalb von etwas stärker reliefierten Nadelwäldern und werden landwirtschaftlich überwiegend als 

Acker, die nördlichen Teilflächen als Grünland genutzt. Die beiden größeren Potenzialflächen südlich 

und nördlich (Klusmoor) der Siedlung Prezelle sind komplett von Wald umschlossen (Gartower Tan-

nen, Prezeller Forst). Die Potenzialfläche östlich Prezelle (PF 8) ist nur nach Westen geöffnet, aber 

auch ansonsten innerhalb abschirmender Wälder. Es herrschen sonst großräumig gegliederte 

Ackerschläge vor, im Süden durch Waldinseln, Gehölze, tlw. Gewässer kleinteiliger strukturiert. 

Die Geländehöhe beträgt auf den Potenzialflächen ca. 11 - 24 m, die umliegenden Nadelwälder lie-

gen auf Höhen zwischen 10 m und 54 m. 

Durch die beiden nördlichen Potenzialflächen (PF 28 und 6) läuft der Klusmoorgraben dem Hauptab-

zugsgraben Prezelle-Gartow zu, der auch durch die mittlere Potenzialfläche (PF 7) verläuft (Gewäs-

ser II. Ordnung), die südliche Potenzialfläche PF 8 wird durch ein weiteres Verbandsgewässer III. 

Ordnung (Graben 231) entwässert, hier finden sich außerdem naturnahe Stillgewässer. Auf den Po-

tenzialflächen PF 20 und 48 sind keine Gewässer vorhanden. In unmittelbarer Nähe des nordöstli-

chen Rands der Potenzialfläche PF 20 befinden sich mehrere stehende Gewässer. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“ sowie 

teilweise innerhalb eines Gebiets zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes. 

Die zwei nördlichen Potenzialflächen PF 6 und 28 liegen komplett innerhalb eines Vorbehaltsgebiet für 

Natur und Landschaft. Innerhalb der mittleren und der südlichen Potenzialfläche sowie teilweise inner-

halb der nördlichen Potenzialfläche liegt ein Vorbehaltsgebiet für Erholung. Weitere Festlegungen zu 

konkreten Umweltzielen oder Schutzgebiete sind nicht bekannt. 

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Ein Vorranggebiet für die „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegt ca. 2 km westlich. 

 Südlich an PF 48 grenzt ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft an, ebenso liegen meh-

rere kleinere Vorranggebiete um PF 6 und PF 28. 

 Das nächstgelegene LSG „Jagen 21 im Gartower Forst“ liegt südöstlich in einer Entfernung 

von mind. ca. 1 km (bezogen auf PF 20).  

 Das NSG „Planken und Schletauer Post“ liegt südlich in einer Entfernung von mind. ca. 

1.700 m. 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE3034-401 „Nemitzer Heide“ liegt westlich in einer Entfernung 

von mind. ca. 1.900 m und ist flächengleich mit dem FFH-Gebiet DE 2934-301 „Nemitzer 

Heide“. Hier ist auch ein Brutgebiet des Schwarzstorchs nachgewiesen. 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ liegt südlich in 

einer Entfernung von mind. ca. 1.700 m und ist nahezu flächengleich mit dem FFH-Gebiet 

DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. 
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 Die Ortschaft Nemitz (4 km östlich) ist gemäß RROP 2004 Standort mit besonderer Entwick-

lungsaufgabe Erholung. 

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich im Bereich der Waldflächen um die Potenzialflächen 
herum, angrenzend an die Potenzialfläche PF 6, PF 7und PF 8 auch mit besonderer Schutzfunk-
tion des Waldes. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölke-

rung, Ge-

sundheit 

des Men-

schen 

Die als Vorbehaltsgebiete für Erholung ausgewiesenen Wälder „Prezel-

ler Forst“ werden durch das potenzielle Vorranggebiet nur bedingt be-

einträchtigt. Die Nutzbarkeit des Raumes für die Naherholung bleibt er-

halten. Die für die Erholung maßgeblichen Landschaftsstrukturen blei-

ben weitgehend unbeeinträchtigt, da die Anlagen aus den Wäldern ei-

nerseits i. d. R. nicht sichtbar und darüber hinaus auch nur einge-

schränkt hörbar sein werden. Der innerhalb von Waldflächen zwischen 

der mittleren und der nördlichen Potenzialfläche verlaufende Wander-

weg von Prezelle nach Wirl ist weiterhin nutzbar.  

Für die Erholungsnutzung relevant ist insbesondere die ca. 2 – 3,5 km 

nordwestlich gelegene Nemitzer Heide. Die Erholungsfunktion bleibt 

hierbei auch grundsätzlich erhalten, allerdings ist durch hohe und be-

feuerte Anlagen eine Sichtbarkeit trotz vorgelagerter Waldflächen zu er-

warten. Diese ist wiederum in diesem bisher wenig belastetem Raum im 

Kontext mit den weiteren pot. Vorranggebieten Prezelle und Tobringen 

zu sehen, die alle südlich liegen. 

Für die Ferienhaus- / Wochenendhausgebiete im Norden von Prezelle 

und im Süden von Lomitz sind aufgrund der Lage und Entfernung 

(1.400 – 1.600 m) keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwar-

ten.  

Die im Rahmen des Planungskonzepts (Potenzialflächenanalyse) ermit-

telten Potenzialflächen erfüllen prinzipiell die harten und weichen Krite-

rien des Planungskonzeptes des Landkreis Lüchow-Dannenberg (harte 

Tabuzone von 400 m, 2fache Anlagenhöhe, sowie weiche Tabuzone 

von 900 m, 600 m für Wohnbebauung im Außenbereich): 

 Prezelle (ca. 900 m westlich der mittleren bzw. 900 m nordwestlich 

der südlichen Potenzialfläche), sowie 

 Lomitz (ca. 1.000 m südwestlich). 

Durch die Realisierung aller sechs Teilflächen würde sich jedoch auf ca. 

5 km eine halbkreisförmige Umschließung Prezelles im Osten ergeben, 

die sich unter Berücksichtigung der Potenzialfläche PF 1 östlich Lanze 

sogar auf etwa 9 km vergrößern würde. 

Die Siedlung Prezelle (Wohnbebauung im Außenbereich) liegt genau 

zwischen zwei Teilflächen im Norden und Süden, jeweils in 600 m Ab-

stand. Die nördliche Teilfläche wird von dort uneingeschränkt sichtbar 

sein. Schlagschatten und Reflexionen sind aufgrund der Lage im Nor-

den der Siedlung jedoch nicht zu erwarten. Dies ist für die südwestliche 

Teilfläche trotz Lage (umgeben von Wald) nicht ganz auszuschließen. 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 79 

Hier können ggf. auch Lärmbelastungen relevant sein. Richt- und 

Grenzwerte werden mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch nicht über-

schritten. 

Eine Sichtbarkeit der Anlagen auch von Westen aus Richtung Prezelle 

und eine mögliche visuelle Beeinträchtigung sind ebenfalls gegeben.  

 

 

 

- 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrangge-

biet nur im Südteil der Potenzialfläche PF 8 bekannt (naturnahe Stillge-

wässer, Auskunft/ Datensatz UNB und NLWKN 2013), ihre Beeinträchti-

gung ist vermeidbar. Südlich angrenzend an die nördliche Potenzialflä-

che PF  6 befinden sich mehrere nach § 30 BNatSchG geschützte Bio-

tope (Magerrasen, naturnahes Kleingewässer, seggen-, binsen- und 

hochstaudenreiche Nasswiesenbrache, ehem. §28a-Biotope), die aber 

durch das Vorhaben direkt nicht betroffen sind und deren Inanspruch-

nahme im weiteren Planungsverlauf vermieden werden kann. Im Be-

reich der Potenzialfläche PF 8 am Südostrand findet sich innerhalb der 

Fläche ein neu entwickelter Komplex aus Pionierwald und naturnahem 

Stillgewässer (als hochwertige Biotoptypen zu klassifizieren) mit vorge-

lagertem Nadelholzbestand, eine Beeinträchtigung ist allerdings ver-

meidbar. Eine Beeinträchtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht 

erkennbar (Vögel und Fledermäuse s. u.). 

Gemäß Waldfunktionenkarte NFP 2010 sind die umliegenden Wälder 

historische alte Waldstandorte (NFA Göhrde 2004: Auswertung histori-

scher Kartenwerke). Diese liegen in ausreichender Entfernung und wer-

den nicht negativ beeinträchtigt.  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegen im Umfeld des pot. Vorranggebietes für Kranich, Schwarzstorch, 

Wespenbussard, Rotmilan vor (AAG 2014). Ein artspezifischer Mindest-

abstand wird hierbei im Bereich der nördlichen Teilfläche für den 

Schwarzstorch unterschritten. Es existiert ferner ein größeres Brutgebiet 

des Schwarzstorches (ältere Nachweise aus 2003, 2012 und 2013, 

Brutverdacht 2015) und des Seeadlers (WÜBBENHORST 2014, Raumnut-

zung im Bereich der nördlichen Teilfläche). Ein sicherer Brutvogel ist 

nach den aktuellen Erfassungen auch der Rotmilan (Brutstandort au-

ßerhalb des Mindestabstands von 1.500 m, im Umfeld der Potenzialflä-

che PF 8 jedoch vermutetes Vorkommen  gem. eines Hinweises aus 

der Bevölkerung auch näher). V. a. nördlich der Siedlung Prezelle aber 

auch zwischen Lomitz und Prezelle bestand 2014 eine auffällige Raum-

nutzung (WÜBBENHORST 2014). Die Potenzialflächen selber (v. a. Nord 

und Süd) waren hierbei nur teilweise tangiert. Hinsichtlich des Kranichs 

waren 2014 Paare und rufende Vögel an vielen Stellen im Umfeld der 

Potenzialflächen zu erfassen. Relevant sind hier v. a. die nördlichen Po-

tenzialflächen (PF 6 und 28), außerdem die Potenzialfläche PF 20. In 

diesem Bereich gab es auch eine höhere Aktivität des Seeadlers mit 

mehreren Individuen (WÜBBENHORST 2014). In der Summe der Erkennt-

nisse stellen somit mit Kranich, Rotmilan, Seeadler, Schwarzstorch und 

dabei v. a. die nördlichen/ östlichen Potenzialflächen einen konfliktträch-

tigen Bereich dar. Alle Flächen zusammen bilden einen breiten Riegel, 

der mehrere Arten betrifft. 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

den Teilflächen sind aktuell nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) sind 
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die Arten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Breitflügelfle-

dermaus für den Waldbereich Gorleber Tannen/ Rottleben nordwestlich, 

sowie die Zwergfledermaus im Umfeld Lanze im Westen (ca. je 5 – 6 

km) nachgewiesen, wobei insgesamt aus angrenzenden TK 25-Quad-

ranten um Prezelle mehrere Artnachweise u. a. vom Großen Abendseg-

ler aus dem Jahr 2011 - 2014 vorliegen (BatMap 2015). Zu den aktuel-

len (lokalisierten) Nachweisen wird ein Mindestabstand von 200 m ein-

gehalten, ebenso zu den umgebenden Waldrändern. Ein Vorkommen 

schlaggefährdeter Arten auch im Bereich der Potenzialflächen ist daher 

nicht auszuschließen, zumal diese von Waldflächen umgeben und teil-

weise von Leitstrukturen (südliche Teilfläche) durchzogen sind. Hierbei 

kann es sich jedoch nur um Jagdhabitate oder Bereiche, die für Trans-

ferflüge oder den Zug genutzt werden, handeln.  

Im Hinblick auf die Festlegung einer oder mehrerer Teilflächen als Vor-

ranggebiet für Windenergienutzung im RROP ist daher zwar grundsätz-

lich ein Kollisionsrisiko für besonders schlaggefährdete Fledermausar-

ten nicht ausschließbar. Es wird aber vorausgesetzt, dass im Zuge kon-

kreter Zulassungsverfahren neben einer der Konfliktsituation angemes-

senen Sachverhaltsaufklärung die Bestimmung und Festsetzung geeig-

neter Vermeidungsmaßnahmen (Anlagenstandorte, -höhen, -anzahl, 

Abschaltalgorithmen) erfolgt, so dass keine signifikant erhöhten Kollisi-

onsrisiken verbleiben. Dies ist jeweils im Zuge der konkreten Zulas-

sungsverfahren zu klären. Die Betroffenheit von Fortpflanzungs-/ Ruhe-

stätten ist durch die Lage der Potenzialflächen (außerhalb Wald, größe-

rer Gehölze) sowie die Wahl der Anlagenstandorte innerhalb dieser 

grundsätzlich vermeidbar.  

Kritisch ist jedoch, dass bei Umsetzung aller Teilflächen ein ca. 5 km 

breiter Riegel im Waldgebiet Prezeller Forst östlich von Prezelle ent-

steht. Hier wären dann besonders strenge Maßstäbe an eine Vermei-

dung im Rahmen einer Anlagenzulassung anzulegen. Kritisch ist ferner 

auch, dass bei durchgehend geringen Waldrandabständen auch sehr 

kleinstrukturierte, grenzlinienreiche Waldlichtungen einbezogen werden. 
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(bei Realisie-

rung aller 
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Wasser Durch die beiden nördlichen Flächen (PF 28 und 6) läuft der Klusmoor-

graben dem Hauptabzugsgraben Prezelle-Gartow zu, der auch durch 

die mittlere Fläche (PF 7) verläuft (Gewässer II. Ordnung), die südliche 

Fläche PF 8 wird durch ein weiteres Verbandsgewässer III. Ordnung 

(Graben 231) sowie weiterer kleinerer Gräben entwässert. Auf den Teil-

flächen PF 20 und 48 sind keine Gewässer vorhanden. In unmittelbarer 

Nähe des nordöstlichen Rands der Teilfläche PF 20 befinden sich je-

doch mehrere stehende Gewässer. Die Inanspruchnahme der Gewäs-

ser und ihrer Randbereiche ist im Zuge des weiteren Planungsverfah-

rens zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind im Sinne 

der Eingriffsregelung auszugleichen. Erhebliche verbleibende Beein-

trächtigungen sind nicht zu erwarten. 

0 

Landschaft Durch eine Ansiedlung von WEA wird das Landschaftsbild im pot. Vor-

ranggebiet bzw. auf den Potenzialteilflächen und innerhalb des Betrach-

tungsraumes technisiert. Neben der visuellen Überprägung erfolgt auch 

eine Störung des Landschaftserlebens durch Lärm. Die Qualität des 

Landschaftsbilds wird im Nahbereich durch die Errichtung von WEA 

herabgesetzt.  
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Alle sechs Flächen haben gemeinsam, dass sie gegenüber der Umge-

bung nicht erhöht, sondern sogar geringfügig tiefer (bis zu ca. 6 m),  

oder auf vergleichbarem Niveau liegen. Die drei nördlichen Teilflächen 

sind dadurch charakterisiert, dass sie vollständig von Wald umgeben 

sind. Die Rodungsinsel südlich der Siedlung Prezelle (PF 7) ist dabei 

durch großflächige, wenig gegliederte Ackerschläge gekennzeichnet, al-

lerdings ist der Bereich dieser Potenzialfläche selbst von der Siedlung 

Prezelle aus nicht einsehbar, allenfalls vom Wirler Weg, der zur Sied-

lung führt. Die Rodungsinsel nördlich der Siedlung Prezelle (Klusmoor) 

ist durch großflächige Grünland- und Ackernutzung mit nur einzelnen 

gliedernden Gehölzen im Bereich der Siedlung Prezelle charakterisiert. 

Die dortigen Potenzialflächen PF 6/ PF 28 selbst liegen auf Ackerflä-

chen, mit ihrem westlichen Teil hinter einem Wald- / Gehölzriegel, der 

abschirmend gegenüber der Siedlung Prezelle wirkt. Der östliche Teil 

wird einsehbar sein, gemindert allerdings durch die Gehölze am Orts-

rand.  

Der Raum östlich von Prezelle (Steckelberg, Im Schwarzen Moore) ist 

ebenfalls durch großflächige Ackerschläge gekennzeichnet. Diese sind 

aber im Umfeld der Potenzialfläche PF 8 durch weg- / grabenbeglei-

tende Hecken, mehrere Waldinseln und Feuchtbiotope gegliedert. Ins-

gesamt ist auch diese Fläche überwiegend von Wald umschlossen, 

nach Westen in Richtung Prezelle jedoch offen und vom Ortsrand ein-

sehbar. Vollständig von Wald umschlossen sind hingegen die beiden 

Potenzialflächen PF 20 und 48 weiter östlich. 

Aufgrund dieser Situation sind die nördlichen Potenzialflächen um die 

Siedlung Prezelle (PF 6, PF 7, PF 28) bereits innerhalb des Nahbe-

reichs (1.000 m) schon z. T. sichtverschattet bzw. abgeschirmt und in 

der visuellen Wirkung gemindert. In der Mitteldistanz (bis 3.000 m) und 

darüber hinaus sind die nördlichen Teilflächen durch die umgebenden 

großflächigen Wälder gut abgeschirmt. 

Für die Potenzialflächen östlich Prezelle gilt dies nur eingeschränkt, da 

zumindest Fläche PF 8 von Prezelle aus am Rand des Nahbereichs 

(1.000 m) und in der Mitteldistanz (bis 3.000 m) nicht oder kaum sicht-

verschattet und einsehbar ist. 

Günstig wirkt bei allen Flächen die topografisch nicht exponierte Lage. 

Zwar werden die Anlagen aufgrund der angenommenen Höhe von 

200 m weiträumig sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a. nach 

Norden (Elbeniederung), Osten und Süden (Landgraben / Dummenie-

derung) aber teilweise auch Westen (Nemitzer Heide, mit Ausnahme 

der Teilfläche östlich Prezelle) eingeschränkt. Besonders zu berücksich-

tigen ist hierbei jedoch die Fernwirkung in den Bereich der z. T. offenen 

und topografisch leicht höher gelegenen, für die ruhige Erholung rele-

vante Nemitzer Heide.  

Bei Realisierung aller sechs Flächen würde es zu einer nahezu halb-

kreisförmigen Umschließung der Ortslage Prezelle über ca. 5 km Länge 

kommen, die sich unter Berücksichtigung der Potenzialfläche PF 1 öst-

lich Lanze sogar auf etwa 9 km vergrößern würde. Ungünstig wirkt hier 

v. a. die südliche Teilfläche östlich Prezelle, die stärker einsehbar ist. 

Eine entsprechende Realisierung zusammen mit der unveränderten Po-

tenzialfläche PF 1 würde auch eine sehr ungünstige Fernwirkung auf 

die Nemitzer Heide ausüben.  

Zu berücksichtigen ist hierbei auch die mit hohen Anlagen verbundene 
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Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell im Landkreis Lüchow-

Dannenberg aufgrund der i. d. R. geringen Anlagenhöhe von max. 

100 m bisher keine Rolle spielt.  

Alle Flächen liegen innerhalb eines ca. 209,8 km² großen unzerschnitte-

nen verkehrsarmen Raum (UZVR, BfN 2010). Eine Zerschneidungswir-

kung ist jedoch durch die Anlagen nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebietes Prezelle bzw. der entsprechenden 

Potenzialflächen befinden sich nach §§ 10 -14 NDSchG geschützte Bo-

dendenkmale/archäologische Fundstellen, andere Kulturgüter sind nicht 

bekannt. Baudenkmale liegen außerhalb der Flächen. 

In der Umgebung befinden sich zudem historische Dorflagen (Prezelle, 

Lomitz) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenk-

male oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. ca. 800m Abstand 

zum pot. Vorranggebiet).  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen erkennbar. 

0 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Da bei Realisierung aller Potenzialflächen ein ca. 5 km breiterkreisförmig um Prezelle liegender Korri-

dor, unter Einbeziehung von der Potenzialfläche PF 1 sogar ein ca. 9 km langer Korridor entstehen 

würde, der sowohl einkreisendeumfassende/umzingelnde Wirkung auf Prezelle als auch auf Prezelle 

Siedlung und Lomitz im Süden hätte, ist zu entscheiden, welche Flächen für eine Realisierung in Be-

tracht kommen. Hierzu ist ein Alternativenvergleich mit Ziel der Vermeidung von Konflikten und der Op-

timierung der Potenzialflächen, die letztendlich aus umweltfachlicher Sicht als verbleibenden pot. Vor-

ranggebiet Bestand haben, erforderlich. 1 

Von allen Flächen am unkritischsten stellt sich der mittlere, vollständig von Wald umgebene Standort 

dar (Potenzialfläche PF 7).  

Im Zusammenhang mit den nördlichen Teilflächen (Potenzialflächen PF 6 und PF 28) würde sich auch 

eine Umschließung der Siedlung Prezelle ergeben. Sie befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe re-

levanter Großvogelvorkommen (WÜBBENHORST 2014). Im Vergleich zur Fläche PF 7 im Süden sind die 

nördlichen Flächen daher ungünstiger zu beurteilen (s. u.), PF 7 zu bevorzugen. 

Im Zusammenhang mit den südlichen Teilflächen ist eine stärkere avifaunistische Betroffenheit durch 

die kleineren Potenzialflächen PF20/ 48 gegeben (WÜBBENHORST 2014).  

Durch die Fläche PF 8 ist hingegen eine stärkere Sichtbarkeit von Prezelle aus gegeben, es liegen ein-

zelne Hinweise/ Flugbewegungen v. a. von Schwarzstorch, Kranich und Rotmilan im Raum Prezelle – 

Lomitz, jedoch keine konkreten Brutstandorte (nur vermutlicher Standort des Rotmilan) vor (AAG 2014, 

WÜBBENHORST 2014). Allerdings führt sie im Zusammenhang mit der unveränderten Potenzialfläche 

PF 1 zu einer starken Belastung von Lomitz und Prezelle, zumal der Mindestabstand von 3 km zwi-

schen den beiden Potenzialflächen mit ca. 1,6 km dann doch deutlich unterschritten wird. Somit muss 

im Vergleich der Flächen PF 8 und PF 1 (unverändert) sich auch hier für eine Fläche entschieden wer-

den, bzw. eine größere Anpassung einer Fläche erfolgen. 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Großvögeln und einer einkreisende Wirkung für die Orts-

lage Prezelle, Lomitz und derauch die Siedlung Prezelle wird daher auf die beiden nördlichen Potenzi-

alflächen (Siedlung Prezelle/ Klusmoor, PF 6 und 28), ) verzichtet. Auf die kleinen Flächen südlich Wirl 

                                                      
1  Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Begriff und Definition der Umzingelung / einkreisenden Wirkung 

im Anhang des Umweltberichts verwiesen. Das 120°-Kriterium wird demnach als Orientierungswert 
für Siedlungen herangezogen, um auszuschließen, dass das gesamte menschliche Blickfeld (ca. 170-
180°) von einem bestimmten dauerhaften Betrachtungsort aus gesehen von WEA verstellt wird (um-
zingelnde Wirkung infolge der Einkreisung von mehr als 1/3 des Horizonts durch  WEA). 
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(PF 20 und 48) verzichtet. wird aufgrund Größe/Zuschnitt und v. a. zur Vermeidung von Beeinträchti-

gungen von Großvögeln verzichtet. Für PF 7 sind im konkreten Zulassungsverfahren ortspezifische 

Waldrandabstände festzulegen, zu umgebenden Waldflächen wird mind. ein Abstand von 35 m einge-

halten (auch im Nordwesten, Beanspruchung von Wald vermeiden) und die sehr schmalen Spitzen im 

Südwesten und Südosten sind gekappt, da sie ohnehin nicht nutzbar sind.  

Hinsichtlich Potenzialfläche PF 8 östlich Prezelle ist diese aufgrund der geringeren avifaunistischen Be-

troffenheit gegenüber einer unveränderten Potenzialfläche PF 1 zu bevorzugen (s. Gebietsblatt Lanze, 

nordwestlich Lomitz), allerdings ist dennoch eine Anpassung im südlichen, struktureichen Teil erforder-

lich. Kleinteilig gegliederte Waldrandbereiche mit Hecken, Grünland, Feuchtbiotopen/ Stillgewässer 

und Waldinseln (mit besonderer Schutzfunktion des Waldes) werden hier ausgespart, um Konflikte 

(Kollisionsrisiken) zu vermeiden (Bereich „Im Schwarzen Moor“, „Hägetannen“). Zu Wäldern mit beson-

derer Schutzfunktion im Zusammenhang mit den genannten Strukturen ist hier ein Abstand von 100 m 

einzuhalten. Hierdurch erhöht sich auch der Abstand zum vermutlichen Horststandort des Rotmilans.. 

Im Übrigen wird zu umgebenden Waldflächen mind. ein Abstand von 35 m eingehalten. Über diese An-

forderungen und Anpassungen hinaus sind dann jedoch auch hier im konkreten Zulassungsverfahren 

ggf. ortspezifische Waldrandabstände festzulegen.  

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet ergeben sich somit nurdaher die etwas reduzierten Potenzialflä-

chen PF 7 und 8. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und von zusätzlicher Querungen 

der umliegenden Gewässer im Zuge von weiteren Erschließungsmaßnahmen, der Beanspruchung hö-

herwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden zudem als gän-

gige und mögliche Vermeidungsmaßnahmen vorausgesetzt.  

Ferner ist in Bezug auf die denkmalgeschützte Substanz in den umliegenden Dörfern im Zuge des Ge-

nehmigungsverfahrens eine Visualisierung der Anlagen erforderlich.  

Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermei-

dungsmaßnahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen wer-

den. V. a. Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell vo-

rausgesetzt. Die genaue Regelung ist allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im 

Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen. Entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Wald-

randabstände (ggf. bis zu 200 m, s. NLT 2014b). Aufgrund der Strukturen im Umfeld der Potenzialflä-

chen erscheint dies besonders geboten. Besonders zu berücksichtigen sind auch Großvögel.  

In Bezug auf vermutete Rotmilannachweise unterhalb von 1.500 m ist diese Art trotz der genannten 

Flächenreduktion besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist ggf. auch der Einsatz technischer De-

tektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prüfen. 

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um die Potenzialflächen sowie die Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. 

Im Blick auf Bodendenkmale/archäologische Fundstellen muss vor eventuellen Baumaßnahmen im 

Einzelfall eine Prüfung stattfinden, ob Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zur 

Bebauung freigegeben werden können. 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des durchlaufenen Abwägungsprozesses ist der Standort in Form des reduzier-

ten verbleibenden pot. Vorranggebietes (Teile der Potenzialflächen PF 7 und PF 8) teilweise grund-

sätzlich für ein Vorranggebiet für Windenergie geeignet.  

Die mittlere Potenzialfläche (PF 7) stellt sich aus Umweltsicht vergleichsweise unproblematisch dar. 

Hierfür sprechen insbesondere das Fehlen besonderer landschaftlicher Qualitäten und Empfindlichkei-
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ten. Zwar ist auch für diese Fläche das Auftreten von schlaggefährdeten Großvogelarten nicht auszu-

schließen, dies gilt aber faktisch für nahezu den gesamten Landkreis und muss im nachfolgenden Ge-

nehmigungsverfahren artenschutzrechtlich berücksichtigt werden. Derzeit ist hieraus auf Ebene der 

Regionalplanung kein unüberwindbares Planungshindernis gegeben, mit dem Auslösen von Zugriffs-

verboten nach § 44 BNatSchG ist nach jetzigem Kenntnisstand (unter Beachtung von Vermeidungs-

maßnahmen) nicht zu rechnen. Das im gegenwärtigen RROP dargestellte Vorbehaltsgebiet für Erho-

lung stellt ebenso keinen in relevantem Maße entgegenstehenden Belang dar.  

Die Fernwirkung potenzieller WEA ist hingegen auf der mittleren Potenzialfläche auf Grund des umge-

benden Waldes herabgesetzt. Negative Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Menschen und Land-

schaft ergeben sich somit nur in begrenztem Umfang. Dies gilt im Wesentlichen auch für die reduzierte 

Potenzialfläche PF 8, wobei diese allerdings von Prezelle aus voll einsehbar ist. 

Auf die nördlichen Potenzialflächen (Klusmoor, PF 6 und 28) ist vor dem Hintergrund der Großvogel-

nachweise und der einkreisenden Wirkung für Prezelle/ Lomitz ebenso wie auf die Potenzialflächen 

südlich von Wirl (PF 20 und 48) zu verzichten. Das Auslösen von Zugriffsverboten nach § 44 

BNatSchG ist nach jetzigem Kenntnisstand für die Flächen nördlich Siedlung Prezelle und südlich Wirl 

nicht auszuschließen.  

Die Entfernung zum nächstgelegenen Vorrangstandort: „südlich Tobringen“ liegt ca. 7.700 m westlich; 

„östlich Schweskau“ liegt ca. 7.700 m südwestlich. Ein anzustrebender Abstand von 3 km wird somit 

eingehalten. Zur Potenzialfläche PF 1 östlich Lanze wird ohne Berücksichtigung der Flächenreduktion 

ein Abstand von nur ca. 1,6 km eingehalten. Dieser Abstand steigt aufgrund der Reduktion der Fläche 

PF 1 jedoch auf ca. 3,9 km.  

Die nördlichen beiden Potenzialflächen (Klusmoor) weisen zudem nur eine schlechte Standorteignung 

auf (geringste Leistungsdichte im Vergleich zu den übrigen Standorten, bis zu 200 W/m2, örtlich nur bis 

175 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). Ebenso ist auch die mittlere Fläche zu beurteilen. Die süd-

liche Fläche weist eine mäßigemittlere Standorteignung auf (mittlere Leistungsdichte im Vergleich zu 

den übrigen Standorten, bis zu 225 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe).  

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte für die mittlere Teilfläche 

östlich Prezelle (PF 7) nicht erkennbar. Zwischen der südlichen (PF 8) und nördlichen Teilfläche (PF 6/ 

28) ist im Zuge eines Alternativenvergleichs eine Entscheidung zu fällen. Hiernach wird nach derzeiti-

gem Kenntnisstand auf die nördlichen Teilflächen verzichtet, ebenso auf die sehr kleinen Flächen PF 

20 und PF 48. Da die südliche Teilfläche PF 8 aber nur 1.600m von der Potenzialfläche PF 1 „nord-

westlich Lomitz“ entfernt liegt, ist zwischen den beiden Teilflächen PF 1 und 8 ebenfalls eine Entschei-

dung zu treffen. Es wird hierbei eine Reduktion der Fläche PF 1 vorgenommen (siehe auch Gebiets-

blatt Lomitz), wodurch ein ausreichender Abstand zwischen den Potenzialflächen gegeben ist und eine 

überproportionale Belastung von Prezelle vermieden werden kann, ohne eine der beiden Flächen völlig 

aufzugeben.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachver-

halte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2934-301 „Nemitzer Heide“ liegt westlich in einer Entfernung 

von ca. 1.900 m. Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ liegt südlich 

in einer Entfernung von ca. 1.800 m. Beeinträchtigungen beider Gebiete sind aufgrund der Entfernung 

nicht zu erwarten. 

Flächengleich mit o.g. FFH-Gebieten liegen auch das EU-Vogelschutzgebiet DE 3034-401 „Nemitzer 

Heide“ westlich in einer Entfernung von ca. 1.900 m sowie das EU-Vogelschutzgebiet DE 3032-401 

„Landgraben- und Dummeniederung“ südlich in einer Entfernung von ca. 1.800 m. Beeinträchtigun-

gen beider Gebiete sind aufgrund der Entfernung ebenfalls nicht zu erwarten. 
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1.1.10 Lanze - Lomitz 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 10: Übersicht pot. Vorranggebiet Lanze, nordwestlich Lomitz 

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurde die Potenzialfläche PF 1 als möglicherweise geeignete Vor-

rangfläche bzw. pot. Vorranggebiet Lanze - Lomitz für Windenergienutzung ermittelt. Sie befindet sich 

in der Samtgemeinde Gartow auf dem Gebiet der Gemeinde Prezelle im Südosten des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg. Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung (Prezelle, Lomitz, Lanze) 

liegen mind. 900 m nordöstlich entfernt. Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich befin-

den sich südlich Prezelle in einer Entfernung von mind. 600 m in Mühlenberg Die Potenzialfläche mit 

einer Größe von 310,3 ha liegt im Landschaftsraum der Lüchower Niederung als Teil des hannover-

schen Wendlands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland. 

 

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Als Bodentypen überwiegen Gleye über Flussablagerungen der Niederterrasse, außerdem Gley-Pod-

sol und Podsol. Die Fläche liegt auf nach Osten flach ansteigendem Gelände auf einer Höhe zwischen 

19 und 22 m ü NN. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird durch Grünland und Acker mit kleineren 

Laubholzinseln und wegebegleitenden Gehölzen und Straßenbäumen bestimmt. Südlich und nördlich 

finden sich Nadelwälder auf leichten Höhenrücken (Ratzberg, Klinkerberg, Papenberg bis 25 m Höhe) 

mit zum Teil besonderen Schutzfunktionen des Waldes. Im nördlichen und westlichen Teil ist der Raum 

stärker strukturiert. 

Innerhalb der Potenzialfläche verläuft der Hauptabzugsgraben Prezelle-Lomitz und entwässert nach 

Westen. Weitere Fließgewässer in der Umgebung der Fläche sind der Luciekanal ca. 1.200 m südlich 

sowie zahlreiche weitere Entwässerungsgräben. Auch in der Fläche befinden sich mehrere kleinere 

Gräben sowie kleinere Stillgewässer. 

Die wenigen Vorbelastungen gehen von der direkt nördlich angrenzend sowie ca. 700 m östlich verlau-

fenden K 4 aus. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“ sowie 

nahezu vollständig innerhalb eines Vorbehaltsgebiets Natur und Landschaft. Ein Vorbehaltsgebiet für 

Erholung überlappt sich im Norden minimal mit der Fläche und verläuft ansonsten in ca. 700 m bis 

mehr als 2.000 m Entfernung im Norden und Osten um die Fläche herum. Der östliche Teil der Poten-

zialfläche ist zudem als Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts ge-

kennzeichnet. Im Westen und Norden liegen innerhalb und am Rand der Potenzialfläche einzelne 

Waldflächen (Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft) mit besonderen Schutzfunktionen des Waldes. Weitere 

Festlegungen zu konkreten Umweltzielen oder Schutzgebiete sind nicht bekannt. 

In der Umgebung der Potenzialfläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und/ 

oder Umweltziele: 

 Südlich parallel verläuft in 150 m Entfernung ein Großvogellebensraum landesweiter Bedeutung 

(Rotmilanlebensraum, Kennziffer 3034.3/10), ferner liegt noch etwas weiter südlich ein Schwarz-

storchbrut- und Nahrungshabitat (Kennziffer 3034.3/13) und eine Bruthabitat des Seeadlers 

(Kennziffer 3034.3/7). 

 Ein Jagdgebiet des Schwarzstorchs liegt ebenfalls ca. 100 m südlich. Dies kann den Brutvorkom-

men des Schwarzstorchs südöstlich am Luciekanal zugeordnet werden. 

 Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft grenzt direkt im Norden an die Fläche an, der über-

wiegende Teil der Potenzialfläche ist zudem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft. 

 Ein Vorranggebiet für „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegt etwa 1.400 m nördlich. 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt ca. 500 m westlich. Dieses wurde auch 

gleichfalls als wertvoller Bereichlandesweit bedeutsamer Brutvogelbereich für Großvögel mit lan-

desweiter Bedeutung eingestuft (Lebensraum des Rotmilans, Kennziffer 3033.2/22 und 3033.4/2). 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3034-401 „Nemitzer Heide“ liegt ca. 500 m nördlich und ist flächen-

gleich mit dem und das FFH-Gebiet DE 2934-301 „Nemitzer Heide“, gesichert als NSG Nemitzer 

Heide, liegen 500 m nördlich. Entsprechend der NSG-VO ist in einer Zone von 500 m um das 

NSG die Errichtung von WEA untersagt. 

 Das EU-Vogelschutzgebiet DE3032-401 „Landgraben- und Dümmeniederung“ liegt ca. 1.700 m 

südöstlich und ist etwa flächengleich mit dem Naturschutzgebiet NSG „Planken und Schletauer 

Post“. 

 Das nächstgelegene LSG „Eichenmischwald Lisei“ liegt südwestlich in einer Entfernung von ca. 

3 km.  

 Die Ortschaft Nemitz (2 km nordwestlich) ist gemäß RROP 2004 Standort mit besonderer Entwick-

lungsaufgabe Erholung. 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 87 

 

 Gemäß Entwurf des LROP 2015 ist neben dem südlich gelegenen Luciekanal und dem Panie-

Buhn Graben auch der durch die Potenzialfläche verlaufenden Hauptabzugsgraben Prezelle-Lo-

mitz ein lineares Vorranggebiet für den Biotopverbund.  

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich im Bereich der Waldflächen/ Waldinseln nördlich und 

südlich der Potenzialfläche, gerade die kleinen Waldinseln und –ausläufer weisen hierbei eine be-

sonderer Schutzfunktion des Waldes auf. 

Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölkerung, 

Gesundheit 

des Men-

schen 

Die als Vorbehaltsgebiete für Erholung ausgewiesenen Wälder rund 

um das pot. Vorranggebiet bzw. die Potenzialfläche („Nemitzer Forst“, 

„Prezeller Forst“) werden durch das potenzielle Vorranggebiet nur be-

dingt beeinträchtigt. Die Nutzbarkeit des Raumes für die Naherholung 

bleibt erhalten. Die für die Erholung maßgeblichen Landschaftsstruk-

turen bleiben weitgehend unbeeinträchtigt, da die Anlagen aus den 

Wäldern einerseits i. d. R. nicht sichtbar und darüber hinaus auch nur 

eingeschränkt hörbar sein werden. Wanderwege ca. 1.300 m nordöst-

lich durch Prezelle werden ebenfalls nicht beeinträchtigt und sind wei-

ter nutzbar. Für die Erholungsnutzung relevant ist insbesondere die 

ca. 1,5 km nördlich gelegene Nemitzer Heide. Die Erholungsfunktion 

bleibt hierbei auch grundsätzlich erhalten, allerdings ist durch hohe 

und befeuerte Anlagen eine Sichtbarkeit trotz vorgelagerter Waldflä-

chen zu erwarten. Diese ist wiederum in diesem bisher wenig belaste-

tem Raum im Kontext mit den weiteren pot. Vorranggebieten Prezelle 

und Tobringen zu sehen, die alle südlich liegen. 

Die im Rahmen des Planungskonzepts (Potenzialflächenanalyse) er-

mittelten Potenzialfläche und damit das pot. Vorranggebiet erfüllt prin-

zipiell aufgrund des gewählten Verfahrens die empfohlenen Ab-

standskriterien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagen-

höhe) sowie die weichen Kriterien von 900 m (600 m für Wohnbebau-

ung im Außenbereich):  

 Prezelle ca. 900 m nordöstlich, Lomitz ca. 900 m östlich, Lanze 

ca. 900 m westlich, 

 sowie in Mühlenberg 600 m östlich (Wohnbebauung im Außenbe-

reich). 

Eine Sichtbarkeit der Anlagen und eine mögliche visuelle Beeinträchti-

gung sind für fast alle Ortschaften gegeben. Nur Prezelle ist teilweise 

durch die vorgelagerten Wälder abgeschirmt. Ungünstig ist allerdings 

die Wirkung im Zusammenhang mit den Flächen bei Prezelle zu beur-

teilen (Entstehung eines breiten, Prezelle im Winkel von über 180o 

umschließenden Korridors, Abstand zwischen PF 1 und PF 8 nur ca. 

1,6 km).1,6 km, offener Winkel zwischen PF 1 und PF 8 nur knapp 

60o). 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

(i. V. mit den 

Flächen um 

Prezelle, v. a. 

PF 8 trotz 

Einhaltung 

der Ab-

standskrite-

rien zur 

Wohnbebau-

ung ungüns-

tig) 

                                                      

1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-
tiv/negativ = (+/-) 
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Im pot. Vorranggebiet bzw. auf der Potenzialfläche sind kleinere Bio-

tope durch den Landkreis als schutzwürdig kartiert (Gesetzlich ge-

schützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. § 24 NAGB-

NatSchG: Sonstige anthropogene Gewässer, Grau- und Ohrweiden-

Gebüsche, Sonstige Gräben und Kanäle), deren Inanspruchnahme im 

weiteren Planungsverlauf aber vermieden werden kann. Ebenso kann 

eine Beeinträchtigung des Hauptabzugsgrabens als Biotopverbund-

struktur vermieden werden. Eine Beeinträchtigung faunistisch wertvol-

ler Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel und Fledermäuse s. u.). 

 

 

0 

 Gemäß Waldfunktionenkarte NFP 2010 sind die umliegenden Wälder 

im Norden zum Teil historische alte Waldstandorte (NFA Göhrde 

2004: Auswertung historischer Kartenwerke). Diese liegen in ausrei-

chender Entfernung und werden nicht negativ beeinträchtigt. Die vor-

kommenden Waldinseln bzw. –ausläufer weisen i. d. R gemäß RROP 

eine besondere Schutzfunktion auf, auch ihre Inanspruchnahme ist 

vermeidbar. 

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegen für Kranich innerhalb der Fläche vor (AAG 2014). Kranichpaare 

und rufende Vögel konnten fast im gesamten Gebiet beobachtet wer-

den. So liegen mehrere Kranichnachweise im Norden/ Osten, ferner 

auch südlich der Potenzialfläche PF 1 vor. Hohe Aktivitäten konnten 

demzufolge auch in der gesamten Osthälfte und im Nordosten der Po-

tenzialfläche PF 1 sowie südlich davon verzeichnet werden, die fünf 

aus den Daten der AAG bekannten Brutvorkommen konnten bestätigt 

werden, zumindest als Brutverdacht, in einem Fall als Brutnachweis 

(WÜBBENHORST 2015). Ferner wurden größere überfliegende Trupps 

und kleinere Ansammlungen beobachtet (östlich Lanze, westlich Lo-

mitz, WÜBBENHORST 2015). Im Osten tritt zudem auch Kiebitz als Brut-

vogel auf. 

Ein sicherer Brutvogel ist nach den aktuellen Erfassungen auch der 

Rotmilan (NLWKN 2015). Die Beobachtungen lassen zudem auf wei-

tere Brutpaare in der Umgebung der Potenzialfläche PF 1 schließen. 

So konnten hohe Aktivitäten im zentralen und südlichen Teil der Po-

tenzialfläche, im Osten bei Lomitz und im Westen nördlich und südlich 

Lanze festgestellt werden. (WÜBBENHORST 2014 und 2015). Großvo-

gellebensräume landesweiter Bedeutung für den Rotmilan liegen ent-

sprechend im Westen und im Süden in zum Teil sehr geringem Ab-

stand. 

Ein Brutgebiet des Schwarzstorchs und Seeadlers liegt südöstlich im 

Bereich FFH- Gebietes und VSG Landgraben- und Dummeniederung 

und damit innerhalb des jeweils empfohlenen Mindestabstands von 

3.000m. Hinweise auf Nutzung als Nahrungshabitat durch den 

Schwarzstorch liegen auch für die Niederung der Lucie südlich an-

grenzend vor, innerhalb der Fläche konnte 2015 nur ein überfliegen-

der Vogel im Osten beobachtet werden (WÜBBENHORST 2015). Südlich 

des Luciekanals liegt zudem ein weiteres aktuelles Brut-/ Nahrungsha-

bitat (NLWKN 2015).  

Nachweise des Ziegenmelker in der Nemitzer Heide liegen > 500m 

entfernt. Nachweise des (störempfindlichen) Ortolans als hervorzuhe-

bender Offenlandart innerhalb der umgebenden Vogelschutzgebiete 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  

 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg sachlicher Teilabschnitt Windenergienutzung 89 

(Lucie, Landgraben-Dummeniederung) liegen auch in über 500 m Ent-

fernung (NLWKN 2015). Einzelne Nachweise liegen auch innerhalb 

der Potenzialfläche PF 1 vor (AAG 2014). 

Für die Wiesenweihe liegt nur ein älterer Brutnachweis aus der Poten-

zialfläche PF 1 vor, der nicht bestätigt werden konnte.  

Mehrere Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

innerhalb von Mindestabständen liegen somit vor. Prinzipiell liegt na-

hezu die gesamte Fläche innerhalb von artspezifischen Mindestab-

ständen von 3.000, 1.500 bzw. 500 m, mit Ausnahme des nordwestli-

chen Teils der Fläche bei Lanze an der K 4. Der Abstand von 500 m 

zum NSG und somit FFH-/Vogelschutz-Gebiet wird eingehalten. Mit 

diesem Abstand sind auch die erforderlichen Schutzabstände zu den 

wertgebenden Vogelarten, ihren Reviermittelpunkten und Nahrungs-

habitaten berücksichtigt (Begründung zur NSG-Verordnung). 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) ist die 

Zwergfledermaus in Lanze nachgewiesen. In den nördlich und südlich 

angrenzenden TK 25-Quadranten sind für die Jahre 2009 – 2011 tlw. 

mehrere Arten wie Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler Rau-

hautfledermaus und Zwergfledermaus nachgewiesen. Zu den aktuel-

len (lokalisierten) Nachweisen wird jedoch ein Mindestabstand von 

200 m eingehalten. Ein Vorkommen einer oder mehrerer Arten auch 

im Bereich der Potenzialfläche ist aber nicht auszuschließen. Vielmehr 

ist nach Aussage von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell 

mehr oder weniger flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für 

Fledermäuse auszugehen, zumal zumindest im nördlichen Teil der 

Potenzialfläche Strukturen, die eine Raumnutzung durch Fledermäuse 

nahelegen vorkommen (Wechsel von Acker/ Grünland/ Wald, lineare 

Gehölze, Gräben, Stillgewässer, hohe Grenzliniendichte am Wald-

rand). Im Hinblick auf die Festlegung als Vorranggebiet für Windener-

gienutzung im RROP ist daher zwar grundsätzlich ein Kollisionsrisiko 

für besonders schlaggefährdete Fledermausarten nicht gänzlich aus-

schließbar (Abstände zu Waldrändern 35 - 100 m). Es wird jedoch vo-

rausgesetzt, dass im Zuge konkreter Zulassungsverfahren neben ei-

ner der Konfliktsituation angemessenen Sachverhaltsaufklärung die 

Bestimmung und Festsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen 

(Anlagenstandorte, -höhen, -anzahl. Abschaltalgorithmen) erfolgt, so 

dass keine signifikant erhöhten Kollisionsrisiken verbleiben. Dies ist 

jeweils im Zuge der konkreten Zulassungsverfahren zu klären. Die Be-

troffenheit von Fortpflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Lage der 

Potenzialfläche (außerhalb Wald, größere Gehölze) sowie die Wahl 

der Anlagenstandorte innerhalb dieser grundsätzlich vermeidbar.  
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Wasser Die Inanspruchnahme der Gewässer und ihrer Randbereiche (z. B. 

Hauptabzugsgraben) ist im Zuge des weiteren Planungsverfahrens zu 

vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind im Sinne der Ein-

griffsregelung auszugleichen. Erhebliche verbleibende Beeinträchti-

gungen von Gewässern sind nicht zu erwarten. 

0 

Landschaft Durch eine Ansiedlung von WEA wird das Landschaftsbild im pot. Vor-

ranggebiet bzw. auf der Potenzialfläche PF 1 und innerhalb des Be-

trachtungsraumes technisiert. Neben der visuellen Überprägung er-

folgt auch eine Störung des Landschaftserlebens durch Lärm. Die 
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Qualität des Landschaftsbilds wird im Nahbereich durch die Errichtung 

von WEA herabgesetzt.  

Günstig wirkt die topografisch nicht exponierte Lage. Die Fläche ist 

gegenüber der Umgebung nicht erhöht, sondern sogar geringfügig tie-

fer (bis zu ca. 6 m), oder auf vergleichbarem Niveau. Zwar werden die 

Anlagen aufgrund der angenommenen Höhe von 200 m weit-räumig 

sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a. nach Norden (Nemitzer 

Heide, Elbeniederung), Osten und Süden (Landgraben / Dummenie-

derung) eingeschränkt. Aufgrund der Flächengröße in dem offenen 

Raum ergibt sich dennoch eine deutliche Überprägung. Besonders zu 

berücksichtigen ist auch hier die Fernwirkung in den Bereich der z. T. 

offenen und topografisch leicht höher gelegenen, für die ruhige Erho-

lung relevante Nemitzer Heide.  

Bei Realisierung der unveränderten Potenzialfläche PF 1 würde sich 

zusammen mit den verbleibenden Flächen um Prezelle eine sehr un-

günstige Fernwirkung auf die Nemitzer Heide ergeben.  

Zu berücksichtigen ist hierbei auch die mit hohen Anlagen verbundene 

Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell im Landkreis Lüchow-

Dannenberg aufgrund der i. d. R. geringen Anlagenhöhe von max. 

100 m bisher keine Rolle spielt.  

Die Fläche liegt im Nordwesten innerhalb eines ca. 209,8 km² großen 

unzerschnittenen verkehrsarmen Raum (UZVR, BfN 2010). Eine Zer-

schneidungswirkung ist jedoch nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im Bereich des pot. Vorranggebietes Lanze, nordwestlich Lomitz bzw. 

der entsprechenden Potenzialfläche PF 1 befinden sich nach §§ 10 -

14 NDSchG geschützte Bodendenkmale, andere Kulturgüter sind 

nicht bekannt. Baudenkmale liegen außerhalb der Flächen. 

In der Umgebung befinden sich zudem historische Dorflagen (Pre-

zelle, Lomitz, Lanze) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG 

Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. ca. 

900m Abstand zum pot. Vorranggebiet).  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen erkennbar. 

0 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Zur Vermeidung von Konflikten ist es erforderlich, die Potenzialfläche und damit das pot. Vorranggebiet 

deutlich zu beschränken. Da der gesamte Süden von verschiedenen relevanten Vogelarten z. T. sehr 

intensiv genutzt wird, ist dieser Teil der Potenzialfläche nicht weiter als pot. Vorranggebiet vorgesehen. 

Dadurch kann auch ein ausreichender Abstand zu einem parallel zum Luciekanal verlaufenden Wald-

riegel (Leitstruktur) eingehalten werden. Ferner ist dann auch ein ausreichender Abstand zum Zentrum 

des Brut-/ Jagdhabitats des Schwarzstorches (ca. 3.000 m) und zu den Nestbereichen des Rotmilans 

(mind. 1.500 m) gegeben. Zudem liegen im Süden, Osten und Nordosten mehrere Nachweise des Kra-

nichs vor, außerdem besteht im Norden eine grenzlinienreiche, gegliederte Halboffenlandschaft im 

Übergang zum Wald. Insofern wird auch auf den nordöstlichen Teil der Potenzialfläche PF 1 verzichtet.  

Als verbleibendes pot. Vorranggebiet bleibt daher ein kleinerer relativ konfliktarmer Bereich nur im äu-

ßersten Nordwesten an der K 4, westlich der Waldinseln und nördlich des Verbindungsweges zwischen 

Lanze und Lomitz (ca. 25 ha).  

Die Einhaltung eines Waldrandabstandes von mind. 35 m trotz einer besonderen Schutzfunktion der 

Waldflächen scheint hier dabei vertretbar, da es sich um eine einzelne Waldinsel handelt und die Po-

tenzialfläche PF 1 zum Schutz u. a. auch anderer Waldflächen schon sehr deutlich reduziert wurde. 
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Durch diese Begrenzungen erhöhen sich zudem auch die Abstände zum Brutgebiet des Seeadlers auf 

über 3 km.  

Die geringfügige Unterschreitung des empfohlene Mindestabstand zu einem südlich gelegenen Brut-

verdacht des Kranich wird nicht als kritisch bewertet, da innerhalb der Fläche keine besonderen Aktivi-

täten verzeichnet werden konnten. 

Da bei Realisierung aller sechs Flächen es zu einer nahezu halbkreisförmigen Umschließung der Orts-

lage Prezelle über ca. 5 km Länge kommen würde, die sich unter Berücksichtigung der Potenzialfläche 

PF 1 östlich Lanze sogar auf etwa 9 km vergrößern würde undRealisierung aller Potenzialflächen um 

Prezelle und einer unveränderten Potenzialfläche PF 1 ein ca. 9 km langer Korridor entstehen würde, 

der sowohl einkreisende Wirkung auf Prezelle als auch auf Prezelle Siedlung Prezelle hätte und auch 

den Raum um Lomitz im Süden hätte,überproportional belasten würde (geringer Abstand), ist auch aus 

diesem Grund zu entscheiden, welche Flächen oder Teilbereiche für ein (verbleibendes) pot. Vorrang-

gebiet in Betracht kommen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Begriff und Definition der Umzinge-

lung/einkreisenden Wirkung im Anhang des Umweltberichts und die Ausführungen im Gebietsblatt Pre-

zelle verwiesen. Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Flächen um Prezelle wurden die Flächen 

nördlich Siedlung Prezelle bereits ausgeschieden, relativ unproblematisch auch zusammen mit PF 1 ist 

die Fläche PF 7 östlich Prezelle. Es wäre somit eine Entscheidung zwischen den Flächen PF 1 (Lo-

mitz) und Prezelle (PF 8) zu fällen. Aufgrund der vorgesehenen Flächenreduktion im Osten der Poten-

zialfäche PF 1 wird schon eine starke Belastung allein von Prezelle vermieden und der angestrebte Ab-

stand von 3 km zwischen den pot. Vorranggebieten erreicht. In Verbindung mit den Flächenreduktio-

nen ergeben sich auch größere Abstände zu den meisten Siedlungen, durch die Reduzierung der Flä-

che PF 1 von rund 310 ha auf ca. 25 ha wird eine überproportionale Belastung des Raumes um Lanze 

umund v. a.  Lomitz vermieden. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und von zusätzlicher Querungen 

der umliegenden Gewässer im Zuge von weiteren Erschließungsmaßnahmen, der Beanspruchung hö-

herwertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden zudem als gän-

gige und mögliche Vermeidungsmaßnahmen vorausgesetzt. Dies gilt insbesondere auch für den 

Hauptabzugsgraben als Biotopverbundstruktur.  

Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermei-

dungsmaßnahmen zur Vermeidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen wer-

den. V. a. Abschaltalgorithmen als zentrale Maßnahme zur Kollisionsvermeidung werden prinzipiell 

aufgrund der allgemeinen Bedeutung des Raumes vorausgesetzt. Die genaue Regelung ist allerdings 

auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens festzulegen, 

entsprechendes gilt für spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände. Aufgrund der Strukturen im Umfeld 

der Potenzialfläche erscheint dies besonders geboten.  

Besonders zu berücksichtigen sind auch Großvögel (v.a. Rotmilan, Kranich, Schwarzstorch, Seeadler, 

ggf. besondere Vermeidungsmaßnahmen).  

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um die Potenzialflächen sowie die Bestandsfläche sind zu erhalten und zu ergänzen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden. 

Im Blick auf Bodendenkmale muss vor eventuellen Baumaßnahmen im Einzelfall eine Prüfung stattfin-

den, ob Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zur Bebauung freigegeben wer-

den können. 
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Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des durchlaufenen Abwägungsprozesses ist der Standort in Form des reduzier-

ten verbleibenden pot. Vorranggebietes (Teil der Potenzialflächen PF 1) nur teilweise grundsätzlich für 

ein Vorranggebiet für Windenergie geeignet.  

Die Potenzialfläche PF 1 stellt sich aus Umweltsicht in weiten Teilen als problematisch dar. Dies wird 

durch umfangreiche Flächenreduktionen berücksichtigt. Zwar ist dann auch auf der verbleibenden Flä-

che das Auftreten von schlaggefährdeten Großvogelarten nicht gänzlich auszuschließen, dies gilt aber 

faktisch für nahezu den gesamten Landkreis und muss im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ar-

tenschutzrechtlich berücksichtigt werden. Derzeit ist hieraus auf Ebene der Regionalplanung unter Be-

rücksichtigung der vorgeschlagenen umfangreichen Flächenreduktionen kein unüberwindbares Pla-

nungshindernis gegeben, mit dem Auslösen von Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG ist nach jetzi-

gem Kenntnisstand (unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen) nicht zu rechnen. Das im gegen-

wärtigen RROP dargestellte nördlich angrenzende Vorranggebiet für Natur und Landschaft sowie die 

teilweise Ausweisung der Fläche selbst als Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft stellen ebenso 

keinen in relevantem Maße entgegenstehenden Belang dar.  

Die Fernwirkung potenzieller WEA ist auf Grund des umgebenden Waldes nach Norden und Osten 

herabgesetzt. Negative Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Menschen und Landschaft ergeben 

sich somit nur in begrenztem Umfang (v. a. in Richtung Lanze).  

Die Fläche weist eine mäßigemittlere Standorteignung auf (mittlere Leistungsdichte im Vergleich zu 

den übrigen Standorten, bis zu 225 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe).  

Ein anzustrebender Abstand von 3 km zu den vorhandenen Vorranggebieten RROP 2004 wird einge-

halten (Tobringen 3.500 m nordwestlich, Thurauer Berg 5.400 m westlich, Trabuhn 4.100 m südlich, 

Schweskau 4.700 m südlich). Der Abstand zu der Potenzialfläche östlich Prezelle (PF 8) beträgt ohne 

Flächenreduktion nur ca. 1.600 m, mit Flächenreduktion sind es ca. 3,9 km, für die Potenzialfläche PF 

7 (Prezelle Mitte) sind es ca. 3,8 km. Zur Vermeidung einer einkreisenden Wirkung für Prezelle und Lo-

mitz werden nur die optimierten Fläche PF 1 und PF 8 und die Fläche PF 7 als verbleibende pot. Vor-

ranggebiete berücksichtigt. 

Entgegenstehende Belange sind in der Gesamtwürdigung der Sachverhalte nicht erkennbar.  

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungverfahren. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachver-

halte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet bzw. die reduzierte Potenzialfläche PF 1 überschneidet sich nicht 

mit Gebietsfestlegungen des europäischen Netzes Natura 2000.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2934-301 „Nemitzer Heide“ liegt nördlich in einer Entfernung 

von ca. 500 m. Flächengleich mit o.g. FFH-Gebiet liegt auch das EU-Vogelschutzgebiet DE 3034-401 

„Nemitzer Heide“ nördlich in einer Entfernung von ca. 500 m. Die empfohlenen Abstände des NLT 

von Natura 2000- Gebieten (bei einem Schutz von Fledermausarten/ Vogelarten, NLT 2014b) zu WEA 

von 1.200 m werden damit nicht eingehalten. Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der 

Regionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeits-

prüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind Beeinträchtigungen derzeit nicht erkennbar. Eine kon-

krete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfah-

rens nachzuweisen.  

Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ sowie das flächengleiche EU-

Vogelschutzgebiet DE 3032-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ liegt südlich in einer Entfer-

nung von ca. 2 km. Beeinträchtigungen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

Das FFH-Gebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt westlich in 1.000 m Abstand. Die empfohlenen Ab-

standskriterien (Schutz Vogelarten, NTL-Papier 2014) zu WEA von 1.200 m werden nicht eingehalten. 

Hierzu wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils verfügbaren 

Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt (vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind 
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Beeinträchtigungen derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist 

jedoch im Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen.  
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1.1.11 Gollau  

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 11: Übersicht pot. Vorranggebiet Gollau  

Die Potenzialflächen bei Gollau mit zwei Teilflächen von 45,2 und 20,2 ha wurde im Rahmen der Po-

tenzialanalyse als pot. Vorranggebiet Gollau für Windenergie ermittelt. Das Gebiet befindet sich in der 

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) auf der Grenze der Gemeinde Küsten und der Stadt Lüchow mittig 

im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen in 

Grabow, Lüsen, Gollau, Lübelner Mühle, Reitze, Plate mind. 900 m entfernt. Alle Wohngebäude im Au-

ßenbereich befinden sich außerhalb einer Entfernung von 600 m. 

Das pot. Vorranggebiet liegt im Landschaftsraum der Ostheide als östlichsten Teils der naturräumli-

chen Region Lüneburger Heide. Das Gelände ist flach mit Höhen zwischen 20 m und 26 m. Als Boden-

typen überwiegen Braunerde über sandig-kiesigem Geschiebelehm und -mergel der Grundmoräne. In-

Flächen vollstän-
dig aufgrund der 
Umweltprüfung 
aus der Gebiets-
kulisse entlassen 
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nerhalb des Potenzialraums herrscht Ackernutzung vor. Die Fläche ist umgeben von zahlreichen klei-

neren Wälder und Gehölzen sowie vielen weg- und gewässerbegleitenden Baumreihen und Hecken. 

An die nördliche Potenzialfläche PF 10 grenzen zwei Altablagerungen. Im Osten schließt sich die eher 

offene Jeetzelniederung an, im Süden Ackerflächen, Siedlungen (u. a. Lüchow mit großen Gewerbeflä-

chen) und einzelne Waldflächen.  

Auf den Flächen selbst sind keine weiteren Fließgewässer vorhanden, allerdings überlagert sich PF 21 

zum Teil mit zwei Speicherbecken. Südlich und westlich verläuft der Lübelner Mühlenbach als Gewäs-

ser II. Ordnung in ca. 530 m Entfernung, im Südosten mit angrenzendem Deich. Weitere Fließgewäs-

ser in der Umgebung der Fläche sind die Jeetzel (Gewässer 1. Ordnung; Landeswasserstraße) ca. 

2 km östlich mit angrenzendem Überschwemmungsgebiet, sowie zahlreiche weitere Entwässerungs-

gräben ca. 1.500 m östlich in der Jeetzelniederung.  

Unmittelbar südlich in tlw. unter 100 m Entfernung erstreckt sich das Antragsgebiet „Rundlinge“ als UN-

ESCO Weltkulturerbe einschl. der berücksichtigten Pufferzone mit Lübeln in ca. 1,2 km Entfernung als 

nächstem Rundlingsdorf. 

Vorbelastungen gehen von der direkt südlich angrenzenden B 493, der K 8 ca. 200 m westlich sowie 

der B 248 ca. 300 m östlich aus. Eine 110-KV-Leitung verläuft ca. 600 m südlich der Teilfläche PF 21. 

Eine nur gelegentlich befahrene Eisenbahnstrecke verläuft ca. 600 m östlich der Flächen.  

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet bzw. die beiden Potenzialflächen befinden sich vollständig innerhalb des Natur-

parks „Elbhöhen-Wendland“ sowie vollständig innerhalb von Flächen zur Verbesserung Landschafts-

struktur und Naturhaushalt. Ein Vorranggebiet für „ruhige Erholung mit starker Inanspruchnahme“ 

grenzt südlich in etwa 70 m an.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Innerhalb der Potenzialfläche PF 10 befinden sich eine F-Plan Fläche „Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft“ und Grünfläche. 

 Ein Vorranggebiet für „ruhige Erholung in Natur und Landschaft“ liegt etwa 600 m westlich. 

 Rund um die Flächen liegen mehrere Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Natur und Land-

schaft in einem Abstand von mindestens 300 m.  

 Ein Vorbehaltsgebiet für Erholung liegt etwa 1.600 m westlich. 

 Ein Vorbehaltsgebiet Forstwirtschaft findet sich zwischen den beiden Potenzialflächen.  

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft westlich, 

südlich und östlich in mind. 530 m Entfernung.  

 Nördlich angrenzend liegt ein Großvogellebensraum landesweiter Bedeutung (Rotmilanlebens-

raum, Kennziffer 3032.2/2). Ein weiterer Großvogellebensraum landesweiter Bedeutung (Rotmi-

lanlebensraum, Kennziffer 3032.2/1) liegt ca. 300 m südlich. 

 Die östlich und nördlich verlaufende Jeetzelniederung ist Nahrungshabitat des Schwarzstorch; hier 

sind auch Brutvorkommen an den Nebengewässern bekannt. 

 Die Ortschaft Lübeln (1.200 m südwestlich) ist gemäß RROP 2004 Standort mit besonderer Ent-

wicklungsaufgabe Erholung und Ortslage innerhalb des Antragsgebietes „Rundlinge“ als UNESCO 

Weltkulturerbe. 

 Ein Vorranggebiet Siedlung befindet sich ca. 1.300 m südöstlich, nördlich von Lüchow. 

 Der Flugplatz Lüchow-Rehbeck liegt ca. 3 km nordöstlich.  

 Der Entwurf des LROP 2015 stellt ein linienförmiges Vorranggebiet Biotopverbund entlang des 

Lübelner Mühlenbachs dar. 
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Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölkerung, 

Gesundheit 

des Men-

schen 

Die Nutzbarkeit des Raumes für die Ruhige Erholung insbesondere 

südlich und westlich der Potenzialfläche bleibt erhalten. Die für die Er-

holung maßgeblichen Landschaftsstrukturen bleiben weitgehend un-

beeinträchtigt. Auch die zahlreichen Radwege, insbesondere südlich 

und östlich entlang der B 493 und entlang der B 248 sind weiterhin 

nutzbar. 

Die im Rahmen des Planungskonzepts ermittelten Potenzialflächen 

und damit das pot. Vorranggebiet erfüllen prinzipiell aufgrund des ge-

wählten Verfahrens die empfohlenen Abstandskriterien einer harten 

Tabuzone von 400 m (2fache Anlagenhöhe) sowie die weichen Krite-

rien von 900 m (600 m für Wohnbebauung im Außenbereich): 

 Grabow 900 m nördlich, Plate 900 m östlich, Lüsen 900 m östlich, 

Lübelner Mühle 900 m südwestlich, Reitze 900 m westlich, Gollau 

1.300 m östlich , Müggenburg 1.100 m östlich, Obergut 1.100 m 

nordöstlich, Lübeln 1.200 m SW, Belitz 1.300 m westlich, Beutow 

1.400 m nordwestlich, Lüchow 1.500 m südöstlich, Göttien 1.800 m 

westlich.  

Bedingt durch die exponierte Lage auf einem leichten Höhenrücken 

(Höhenunterschied zu den Niederungen der Jeetzel 10m) sind die An-

lagen weithin einsehbar und werden nur wenig durch Waldflächen ab-

geschirmt. Eine Sichtbarkeit der Anlagen und eine mögliche visuelle 

Beeinträchtigung sind für fast alle Ortschaften gegeben. Nur Grabow 

ist teilweise durch die vorgelagerten Wälder abgeschirmt. 
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Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

An der nordwestlichen Grenze der Potenzialfläche PF 10 befindet sich 

eine Sandgrube, die tlw. als gesetzlich geschütztes Biotop nach 

§ 30 BNatSchG i. Verb. m. § 24 NAGBNatSchG durch den Landkreis 

kartiert wurde (GB DAN 3032/056). Eine Inanspruchnahme durch An-

lagenstandorte kann aber vermieden werden. Wertvolle Biotoptypen 

sind auf den Potenzialflächen selbst nicht bekannt (Datensatz UNB 

und NLWKN 2013). Eine Beeinträchtigung faunistisch wertvoller Be-

reiche ist nicht erkennbar (Vögel und Fledermäuse s. u.). 

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegen innerhalb der beiden Potenzialflächen nicht vor (AAG 2014).  

Die Flächen sind umgeben von kleineren Waldflächen wie dem Bruch-

wald zwischen Gollau-Lüsen und Grabow-Obergut im Nordosten so-

wie dem überwiegend von Laubholz geprägten Wald zwischen Beu-

tow und Grabow. In den etwas höher gelegenen Bereichen (oberhalb 

20 m Höhe) im Umfeld der Potenzialflächen finden sich Kiefernwälder, 

z.T. auch Fichtenanpflanzungen. Sowohl im Laubwald als auch den 

Kiefern-Althölzern und den älteren Baumreihen sind zahlreiche Nist-

möglichkeiten für Greifvögel vorhanden. 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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Ein sicherer Brutvogel ist nach den aktuellen Erfassungen dabei mit 

mehreren Nachweisen im Umfeld der Rotmilan (mehrere nachgewie-

sene Brutstandorte unterhalb des Mindestabstandes von 1.500 m, ein 

Nachweis unmittelbar an und zwischen den Flächen, AAG 2014, WÜB-

BENHORST 2015). Im Süden und Norden der Potenzialflächen liegen 

hier auch die schon benannten Rotmilanlebensräume mit landesweiter 

Bedeutung. Aufgrund insgesamt vier aktueller Nachweise ergibt sich 

eine teilweise intensive Raumnutzung zwischen und um die Potenzial-

flächen.  

Die Wiesenweihe wurde von 2007 bis 2013 regelmäßig nachgewiesen 

(Ackerflächen nördlich und südlich der K8), aktuell brütete sie 2015 in 

knapp unter 1.000 m Entfernung zu den Potenzialflächen, abge-

schirmt durch zwei kleinere Waldparzellen. Hier wird auch der Nest-

standort eines Baumfalken (WÜBBENHORST 2015) vermutet. 

Der Weißstorch ist Brutvogel in den Ortschaften Beutow, Göttien und 

Gollau-Lüsen. Die Horste in Beutow und Göttien sind etwa 2.000 m, 

der Horst in Lüsen ist etwa 1.500 m von den Potenzialflächen entfernt 

und damit außerhalb kritischer Distanzen.  

Sicherer Brutvogel mit mehreren Paaren im Umkreis von aber erst 

1.000 – 1.500m ist weiterhin der Kranich (AAG 2014, WÜBBENHORST 

2015). 

Die Potenzialflächen liegen weiterhin am Rand eines Zugkorridors von 

Rast-/ Zugvögeln entlang der Jeetzel über die Lucie zur Elbe hin, so-

wie am Rand eines zumindest zeitweise bedeutenden Rastgebietes 

(Jeetzelniederung, AAG 2014). 

Die östlich und nördlich verlaufende Jeetzelniederung ist weiterhin be-

kanntes Nahrungshabitat des Schwarzstorch (ca. 700 m). Hier finden 

sich auch ältere Brutnachweise der Art an den Nebengewässern 

(AAG 2014).  

Der Ortolan wurde als Brutvogel innerhalb der Potenzialfläche PF 10 

und auch im Umfeld nachgewiesen (AAG 2014), stellthierbei wurde 

berücksichtigt, dass der Ortolan nicht zu den klassisch windkraftsen-

siblen Vogelarten in Form einer Kollisionsgefährdung zählt, aber keine 

kollisionsempfindliche Art dar.offensichtlich nach Spalik als störemp-

findlich angesehen werden kann.  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

innerhalb von Mindestabständen liegen damit für Rotmilan (sehr gerin-

ger Abstand, mehrere Brutpaare) und knapp am Rand Wiesenweihe 

vor. Der Schwarzstorch ist im Umfeld nur als Nahrungsgast relevant.  

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind aktuell nicht bekannt. Nach MANTHEY (2014) 

sind die Arten Kleiner und Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, 

Breitflügelfledermaus sowie Zwergfledermaus im Umfeld (Lüchow, 

Kolborn, Lucie, Woltersdorf, zwischen ca. 2 – 4 km) nachgewiesen. 

Gleiches gilt für die Mopsfledermaus (Lucie). Auf dem TK 25-Quad-

ranten der Potenzialflächen ist für das Jahr 2009 der Große Abend-

segler nachgewiesen (BatMap 2015). Zu den aktuellen (lokalisierten) 

Nachweisen wird jedoch ein Mindestabstand von 200 m eingehalten. 

Ein Vorkommen einer oder mehrerer Arten auch im Bereich der Po-

tenzialflächen ist aber nicht auszuschließen. Vielmehr ist nach Aus-

sage von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell mehr oder 
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weniger flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für Fleder-

mäuse auszugehen, wobei es sich hier um einen eher wenig struktu-

rierten Bereich mit großen Ackerschlägen und einzelnen Waldinseln 

handelt. 

Im Hinblick auf die Festlegung als mögliches Vorranggebiet für Wind-

energie-nutzung im RROP ist daher zwar grundsätzlich ein Kollisions-

risiko für besonders schlaggefährdete Fledermausarten nicht gänzlich 

ausschließbar (Abstände zu Waldrändern 35 m). Es wird aber voraus-

gesetzt, dass im Zuge konkreter Zulassungsverfahren neben einer der 

Konfliktsituation angemessenen Sachverhaltsaufklärung die Bestim-

mung und Festsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen (Anla-

genstandorte, -höhen, -anzahl, Abschaltalgorithmen) erfolgt, so dass 

keine signifikant erhöhten Kollisionsrisiken verbleiben. Dies ist jeweils 

im Zuge der konkreten Zulassungsverfahren zu klären. Die Betroffen-

heit von Fortpflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Lage der Potenzi-

alflächen (außerhalb Wald, größere Gehölze) sowie die Wahl der An-

lagenstandorte innerhalb dieser grundsätzlich vermeidbar. 

Am östlichen Rand der Potenzialfläche 10 befindet sich eine Fläche 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 

und Landschaft der Samtgemeinde Lüchow. Eine Beeinträchtigung ist 

vermeidbar. 

- 
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Wasser Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da keine Rele-

vanten Gewässer vorkommen. 
0 

Landschaft Durch eine Ansiedlung von WEA wird das Landschaftsbild im pot. Vor-

ranggebiet bzw. auf den Potenzialflächen und innerhalb des Betrach-

tungsraumes technisiert. Neben der visuellen Überprägung erfolgt 

auch eine Störung des Landschaftserlebens durch Lärm. Die Qualität 

des Landschaftsbilds wird im Nahbereich durch die Errichtung von 

WEA herabgesetzt.  

Die Fläche ist zudem gegenüber der Umgebung erhöht, Die Anlagen 

werden aufgrund der angenommenen Höhe von 200 m weiträumig 

sichtbar sein mit Fernwirkung nach Norden (Elbeniederung), Osten 

und Süden (Landgraben / Dummeniederung) Die Fläche ist jedoch 

durch die B 248 und die B 493 bereits vorbelastet. Dies gilt insbeson-

dere für den relevanten Nahbereich (1.000 m). 

Zu berücksichtigen ist hierbei auch die mit hohen Anlagen verbundene 

Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell im Landkreis Lüchow-

Dannenberg aufgrund der i. d. R. geringen Anlagenhöhe von max. 

100 m bisher keine Rolle spielt.  

 

 

 

 

 

- 

Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im pot. Vorranggebiet bzw. auf den beiden Potenzialflächen sind 

keine Bodendenkmale oder sonstige Sach- und Kulturgüter bekannt. 

Baudenkmale liegen ebenfalls außerhalb der Flächen.  

In der Umgebung befinden sich historische Dorflagen (Müggenburg, 

Grabow) in denen sich gem. § 3 Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbau-

denkmale oder Gruppenbaudenkmale befinden (mind. ca. 900m Ab-

stand zum pot. Vorranggebiet).  

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen erkennbar. 
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Südlich schließt sich direkt das Antragsgebiet (inkl. Pufferzone) 

„Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe an. Zu dem südlich gelege-

nen Rundlingsdorf Lübeln wird hierbei nur ein Abstand zur Potenzial-

fläche PF 21 von 1.200 m eingehalten. Das pot. Vorranggebiet liegt 

damit deutlich innerhalb des im Strategischen Managementplan zur 

Vorbereitung der UNESCO Welterbenominierung wendländischer 

Rundlingsdörfer (in der Stellungnahme des IHM (2016TU Cottbus 

2014) definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) für Vor-

rang-/ Eignungsgebiete.  

Die Anlagen werden aufgrund der geplanten Anlagenhöhen und der 

Nähe zum Antragsgebiet und den dort relevanten Siedlungen als visu-

elle Störung in Erscheinung treten und nur teilweise durch Waldinseln 

abgeschirmt. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht auszuschlie-

ßen. 

 

 

 

 

 

-- 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Das pot. Vorranggebiet Gollau mit den beiden Potenzialflächen PF 10 und 21 weist eine besondere 

Konfliktsituation aufgrund einerseits des Vorkommens schlaggefährdeter Großvögel (Mehrfachnach-

weise Rotmilan) und in Bezug auf das Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe auf. 

Die südliche Potenzialfläche (PF 21) muss hierbei ohnehin aufgrund der dortigen Speicherbecken ge-

kürzt werden. Die Fläche würde unter Beachtung der Speicherbecken bereits unter die relevante 

Größe von 15 ha fallen und somit als Vorranggebiet nicht mehr in Betracht kommen. Die Aufgrund der 

Problematik der Betroffenheit von Großvögeln und des Antragsgebietes „Rundlinge“ durch die Potenzi-

alfläche PF 21 lässt sich hier dann durch Entlassung aus der ist die PF 21 aus der Flächenkulisse lö-

senzu entlassen. 

Potenzialfläche PF 10 wird von Lübeln aus einsehbar sein und liegt sehr nah zumindest an einem aktu-

ellen Brutstandortes des Rotmilans, im weiteren Umfeld existieren 3 weitere Nachweise, ein Lebens-

raum landesweiter Bedeutung grenzt unmittelbar an.  

In der Summe, auch unter Beachtung des Antragsgebietes „Rundlinge“, wird daher auch auf die Poten-

zialfläche PF 10 im Zuge der Vermeidung verzichtet.  

Es verbleibt unter umweltfachlichen Vermeidungsaspekten somit kein für die Windenergienutzung ge-

eignetes pot. Vorranggebiet. 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des durchlaufenen Abwägungsprozesses ist der Standort nicht für ein Vorrangge-

biet für Windenergie geeignet.  

Die Potenzialflächen PF 10 und PF 21stellen sich aus Umweltsicht vergleichsweise problematisch dar.  

Es ist von negativen Auswirkungen auf das Antragsgebiet „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe 

auszugehen. Die Teilfläche PF 21 reduziert sich schon unter Berücksichtigung der Speicherbecken auf 

unter 15 ha.  

Direkt im Umfeld der Flächen sind schlaggefährdete Großvogelarten über einen längeren Zeitraum 

nachgewiesen, dies gilt zwar faktisch für nahezu den gesamten Landkreis, ist hier v. a. für den Rotmi-

lan aber besonders ausgeprägt, so dass hier derzeit auf Ebene der Regionalplanung ein unüberwind-

bares Planungshindernis nicht ausgeschlossen werden kann, mit dem Auslösen von Zugriffsverboten 

nach § 44 BNatSchG ist nach jetzigem Kenntnisstand (auch unter Beachtung von Vermeidungsmaß-

nahmen) möglicherweise zu rechnen. Zudem sind auch negative Auswirkungen auf Rastvögel (Klärung 

Überflug/ Flughöhe) möglich. 

Die Fläche weist eine mäßigemittlere - gute Standorteignung auf (mittlere – hohe Leistungsdichte, 225 

W/m2 bis zu 250 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe).  

Nächstgelegene pot. Vorranggebiete bzw. Potentialflächen: Breselenz (PF 11 4.100 m nordwestlich, 
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PF 27 4.000 m nordwestlich), Platenlaase (PF 45 3.700 m, PF 22 3.200 m nördlich). Vorhandene Vor-

ranggebiete bzw. Bestandsflächen: Tarmitz 4.800 m östlich, Reetze 2.700 m. Der angestrebte Abstand 

von 3 km wird somit eingehalten (Reetze als aufzugebender Standort berücksichtigt). 

Natura 2000 Gebiete  

Die Potenzialflächen PF 10 und 21 überschneiden sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“, 

das durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für 

Fischotter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie 

Quellbäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, ver-

läuft nahezu rund um das Vorranggebiet und hat nach Süden und Westen zum Lübelner Mühlenbach 

eine Entfernung von lediglich ca. 530 m. Das FFH-Gebiet beschränkt sich hier ausschließlich auf die 

Gewässer Jeetzel und Lübelner Mühlenbach und ist sehr schmal ausgebildet. Nach Osten zur Jeetzel 

wird eine Entfernung von ca. 800 m eingehalten, hier werden die Quellwälder des FFH-Gebiets noch 

durch die B 248 sowie eine Bahnstrecke von den Potenzialflächen getrennt. Aufgrund der Entfernung 

unter 1.200 m zu den Potenzialflächen wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalpla-

nung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung er-

stellt (vgl. Kap. 4).  

Im Ergebnis sind erhebliche Beeinträchtigungen schon allein aufgrund der Streichung als pot. Vorrang-

gebiet derzeit nicht erkennbar.  
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1.1.12 Breselenz 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 12:  Übersicht pot. Vorranggebiet Breselenz  

Die Potenzialflächen bei Breselenz (PF 11 und PF 27) wurden im Rahmen der Potenzialanalyse als 

pot. Vorranggebiet Breselenz für die Windenergie ermittelt. Die Potenzialfläche PF 11 befindet sich in 

der Samtgemeinde Elbtalaue auf dem Gebiet der Gemeinde Jameln. Die Potenzialfläche PF 27 befin-

det sich in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) auf dem Gebiet der Gemeinde Küsten. Die nächst-

gelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen z. B. in Breselenz, Krummasel, Saggrian /Tüschau, 

Breustian mind. 900 m entfernt. Die nächstgelegenen Wohngebäude im Außenbereich befinden bei 

Tüschau, in einer Entfernung von über 600 m.  

Flächen vollstän-
dig aufgrund der 
Umweltprüfung 
aus der Gebiets-
kulisse entlassen 

Grün: 
Verbleibendes  
potenzielles  

Vorranggebiet 
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Die Flächen mit einer Größe von 34,5 ha (PF 11) bzw. 10,6 ha (PF 27) liegen im Landschaftsraum der 

Ostheide als Teil des hannoverschen Wendlands in der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und 

Wendland. 

Als Bodentyp überwiegt Podsol-Gley über Talsanden, im Süden der Potenzialfläche PF 27 auch Erd-

Niedermoor. Die Flächen liegen auf nach Südwesten flach ansteigendem Gelände auf einer Höhe zwi-

schen 22 und 27 m ü NN. Südlich der Potenzialfläche PF 27 befindet sich der Schwarze Berg mit Erhe-

bungen bis zu 45 m ü NN. Die Flächen liegen fast vollständig auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 

Acker und Grünland. in einer strukturreichen Niederung. Im Nordwesten der Potenzialfläche PF 11 be-

findet sich eine sehr kleine Fläche Laubwald. Die Umgebung wird durch kleinere Nadel- und Misch-

waldparzellen gegliedert. 

Es verlaufen mehrere Gräben (Verbandsgewässer, III. Ordnung) innerhalb der beiden Potenzialflä-

chen, die in den Platenlaaser Bach als Gewässer II. Ordnung führen. Dieser verläuft zwischen den bei-

den Potenzialflächen hindurch. Östlich PF 11 sind drei kleinere Teiche vorhanden. 

Die Vorbelastungen gehen u. a. von der K 18 aus, die ca. 350 m nördlich der Potenzialfläche PF 11 

verläuft. Weitere eher geringe Vorbelastungen sind die K 31, die ca. 1.000 m östlich der Flächen ver-

läuft, sowie die K 8, die ca. 1.000 m südlich der Potenzialfläche PF 27 verläuft. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“. Ein 

Vorranggebiet für Natur und Landschaft verläuft entlang der Gewässer zwischen den und an beide Po-

tenzialflächen angrenzend, die südliche Potenzialfläche PF 27 wird davon fast umschlossen.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft verläuft unmittelbar östlich PF 11. 

 Das Landschaftsschutzgebiet „Elbhöhen-Drawehn“ liegt westlich der K 18 ca. 980 m entfernt. 

 Das Naturschutzgebiet NSG „Schwarzer Berg bei Krummasel“ liegt ca. 300 m südlich. 

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft südlich und 

nördlich in ca. bis zu 1 km Entfernung. 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Erholung befindet sich ca. 800 m westlich. 

 Vorbehaltsgebiete Forstwirtschaft finden sich zwischen den beiden Potenzialflächen und um diese 

herum. Zum überwiegenden Teil handelt es sich hier um Flächen mit besonderen Schutzfunktionen 

des Waldes, die Im Norden und Südosten direkt an die Potenzialfläche PF 11 angrenzen.  

 Ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (Sand) befindet sich ca. 1,5 km westlich.  

 Ein weiteres Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (kieshaltiger Sand) befindet sich ca. 1 km süd-

lich. 

 Die Flächen sind großräumig von landesweit bedeutsamen Großvogellebensräumen umschlossen: 

Im Osten grenzt ein Rotmilan-Lebensraum landesweiter Bedeutung (Kennziffer 2932.3/1) direkt an 

beide Flächen an. Nördlich in 400 m Entfernung liegt der Großvogel- Lebensraum landesweiter Be-

deutung Kennziffer 2932.1/7. Südlich befindet sich eine Teilfläche des Gebietes Kennziffer 

2932.3/1 in ca. 900 m Entfernung. Südwestlich in ca. 900 m Entfernung befinden sich zwei weitere 

Rotmilan-Lebensräume landesweiter Bedeutung, auch zum Schutz der Sonderart Ortolan, mit der 

Kennziffer 2932.3/11 und 2932.3/4.  

 Hinweise auf Nutzung als Nahrungshabitat durch den Schwarzstorch liegen für den gesamten Nie-

derungsbereich entlang der Gewässer vor.  

 Im Umkreis von 1.000 m liegen Brutnachweise von Kranichen, Ortolanen, Wiesenweihe und Rotmi-

lan vor.  
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Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung
1
 

Bevölkerung, 

Gesundheit 

des Men-

schen 

Die Nutzbarkeit des Raumes für die Naherholung bleibt erhalten. Die 

Radwege rund um das pot. Vorranggebiet bzw. die Potenzialflächen in 

einem Abstand von mindestens 500 m und entlang der B 248 sind 

weiter nutzbar.  

Die im Rahmen des Planungskonzepts (Potenzialflächenanalyse) er-

mittelten Potenzialflächen und damit das pot. Vorranggebiet erfüllen 

prinzipiell aufgrund des gewählten Verfahrens die empfohlenen Ab-

standskriterien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagen-

höhe) sowie die weichen Kriterien von 900 m (600 m für Wohnbebau-

ung im Außenbereich):  

 Breselenz ca. 900 m nördlich, Breustian 900 m nordwestlich, 
Krummasel ca. 900 m südlich, Saggrian ca. 900 m westlich, 
Kranmühle ca. 1.100 m nördlich, Volkfien ca. 1.400 m nordwest-
lich, Tolstefanz ca. 1.500 m südlich, Karmitz ca. 1.600 m südöst-
lich, Kleinwitzeetze ca. 1.700 m westlich sowie  

 mit Wohnbebauung im Außenbereich: Tüschau ca. 940 m west-
lich. 

Eine Sichtbarkeit der Anlagen und eine mögliche visuelle Beeinträchti-

gung sind für fast alle Ortschaften gegeben. Nur Platenlaase ist durch 

einen Wald abgeschirmt. 
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- 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrang-

gebiet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beein-

trächtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel 

und Fledermäuse s. u.). 

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegenlagen innerhalb der beiden Potenzialflächen zunächst nicht vor 

(AAG 2014). Im Umkreis von 1.500 m als kritischer Distanz liegen la-

gen zunächst Nachweise von 3 Rotmilanen vor (AAG 2014). Die Flä-

chen sind insgesamt großräumig von landesweit bedeutsamen Rotmi-

lanlebensräumen umschlossen (NLWKN 2014): Im Osten (Kennziffer 

2932.3/1) direkt angrenzend, südwestlich in ca. 700 m Entfernung 

(Kennziffer 2932.3/11 und 2932.3/4) sowie nördlich in 400m Entfer-

nung (Kennziffer 2932.1/7). 

Südlich der kleineren Teilfläche PF 27 liegen auch Brutnachweise 

mehrerer Wiesenweihen (2010 – 2013, AAG 2014) vor, teilweise ab-

geschirmt hinter Waldstücken und den Höhenrücken Schwarzer Berg, 

örtlich auch knapp an der Grenze zur der kritischen Distanz von 

1.000m. Westlich von PF 27 findet sich in unter 500 m Abstand ein 

Brutnachweis des Kranichs (2010), östlich Nachweise nahrungssu-

chender Schwarzstörche (Platenlaaser Bach als Nahrungshabitat). 

Die Schwarzstorchnachweise sind auch relevant für die nördliche Teil-

fläche PF 11. Für diese liegen Nachweise von Brutstandorten für den 
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1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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Kranich aus 2010 und 2011 in den umliegenden Wäldern nördlich und 

v. a. östlich, teilweise <500 m Entfernung vor. 

Die Potenzialflächen und das pot. Vorranggebiet liegen im Bereich ei-

nes Zugkorridors von Rast- / Zugvögeln entlang des Drawehn zur 

Elbe hin (AAG 2014). 

Zudem liegen für den gesamten Niederungsbereich Hinweise auf Nut-

zung als Nahrungshabitat durch den Schwarzstorch vor.  

Der Ortolan wurde nur außerhalb der Potenzialflächen nachgewiesen, 

stellthierbei wurde berücksichtigt, dass der Ortolan nicht zu den klas-

sisch windkraftsensiblen Vogelarten in Form einer Kollisionsgefähr-

dung zählt, aber auch keine kollisionsempfindliche Art dar.offensicht-

lich nach Spalik als störempfindlich angesehen werden kann. Ein 

Schwarzmilan wurde außerhalb innerhalb kritischer Distanz (1.000 m) 

nachgewiesen.  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

innerhalb von Mindestabständen liegenlagen zunächst  für die südli-

che Potenzialfläche PF 27 für Rotmilan und knapp am Rand der Min-

destabstände auch für Wiesenweihe und Kranich vor. Für die nördli-

che Teilfläche giltgalt dies für Rotmilan und ebenfalls knapp am Rand 

des Mindestabstandes für den Kranich.  

Durch Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren 2016 liegen dem 

Plangeber nun aktuellere und weitergehende Hinweise auf Vorkom-

men windkraftsensible Vogelarten vor. Hiernach werden für die Jahre 

2012-2016 die beiden Rotmilanvorkommen bestätigt, ebenso die drei 

Kranichbrutstandorte (einer nur noch ca. 200 m entfernt von der redu-

zierten PF 11), ergänzt um zwei Brutverdachte in unter 500 m Entfer-

nung zur reduzierten Fläche PF 11 aus 2016. Unmittelbar auf der Flä-

che PF 11 liegen aus 2016 drei Brutnachweise für den Kiebitz vor, 

zwei weitere und ein Brutverdacht befinden sich zudem in unter 500 m 

Abstand. Hinweise liegen zudem auf eine Nutzung des Gebietes als 

Nahrungshabitat der Rohrweihe vor.  

Vor dem Hintergrund dieser neuen und zusätzlichen Erkenntnisse 

ergibt sich eine veränderte Lageeinschätzung. Wurde bisher von einer 

deutlichen Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes von 

1.500 m, respektive im Minimum sogar nur 1.000 m für den Rotmilan 

ausgegangen, so ergibt sich dies aktuell auch für den Kranich und den 

Kiebitz (jeweils 500 m, Kiebitz direkt auf der Fläche). Da also nach ak-

tuellen Erkenntnissen somit mehrere Artnachweise/ Individuen bestä-

tigt wurden (Kranich, Rotmilan, Rohrweihe), sowie neue Nachweise 

hinzukamen (Kiebitz, Kranich) bzw. näher/in der Fläche liegen, indi-

ziert dies in der Einzelfallbetrachtung einen sehr starken Anhalt für ein 

signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind aktuell nicht bekannt. Nach Manthey (2014) 

sind die Arten Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus sowie 

Zwergfledermaus im Umfeld (Lüchow, Beselenz, Krummasel, zwi-

schen ca. 1,5 – 8 km) nachgewiesen. Aus den TK 25-Quadranten um 

die Potenzialflächen ist für das Jahr 2009 der Große Abendsegler 

nachgewiesen (BatMap 2015). Zu den aktuellen (lokalisierten) Nach-

weisen wird jedoch ein Mindestabstand von 200 m eingehalten. Ein 

Vorkommen einer oder mehrerer Arten auch im Bereich der Potenzial-
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fläche ist aber definitiv nicht auszuschließen. Vielmehr ist nach Aus-

sage von Herrn Manthey (mdl. 2015) von einer generell mehr oder 

weniger flächendeckenden Bedeutung des Landkreises für Fleder-

mäuse auszugehen, wobei es sich hier auch um einen strukturreichen 

Raum handelt (Waldflächen, Gewässer, Hecken, Grünland). 

Im Hinblick auf die Festlegung als Vorranggebiet für Windenergie-nut-

zung im RROP ist daher grundsätzlich ein Kollisionsrisiko für beson-

ders schlaggefährdete Fledermausarten nicht ausschließbar (Ab-

stände zu Waldrändern 35 m). Es wird aber vorausgesetzt, dass im 

Zuge konkreter Zulassungsverfahren neben einer der Konfliktsituation 

angemessenen Sachverhaltsaufklärung die Bestimmung und Festset-

zung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen (Anlagenstandorte,  

-höhen, -anzahl, Abschaltalgorithmen) erfolgt, so dass keine signifi-

kant erhöhten Kollisionsrisiken verbleiben. Dies ist jeweils im Zuge der 

konkreten Zulassungsverfahren zu klären. Die Betroffenheit von Fort-

pflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Lage der Potenzialfläche (au-

ßerhalb Wald, größere Gehölze) sowie die Wahl der Anlagenstandorte 

innerhalb dieser grundsätzlich vermeidbar. 

Eine Kompensationsfläche befindet sich ca. 1.000 m westlich und wird 

nicht beeinträchtigt. 

--  
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Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet bzw. auf den beiden Potenzial-

flächen in Form einzelner Gräben, die zum Platenlaaser Bach hin ent-

wässern, vorhanden. Die Inanspruchnahme der Gewässer und ihrer 

Randbereiche ist im Zuge des weiteren Planungsverfahrens zu ver-

meiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind im Sinne der Ein-

griffsregelung auszugleichen. Erhebliche verbleibende Beeinträchti-

gungen sind nicht zu erwarten.  

0 

Landschaft Durch eine Ansiedlung von WEA wird das Landschaftsbild im pot. Vor-

ranggebiet bzw. auf den beiden Potentialflächen und innerhalb des 

Betrachtungsraumes technisiert. Neben der visuellen Überprägung er-

folgt auch eine Störung des Landschaftserlebens durch Lärm. Die 

Qualität des Landschaftsbilds wird im Nahbereich durch die Errichtung 

von WEA herabgesetzt. Im Nahbereich sind die Anlagen nach Osten 

Richtung Platenlaase (Waldstück „Weide“) und nach Südwesten Rich-

tung Saggrian/ Tüschau (Waldstück „Tannenkoppel“), sowie nach Sü-

den/ Südosten auch zum Teil abgeschirmt. 

Günstig wirkt die topografisch nicht exponierte Lage. Zwar werden die 

Anlagen aufgrund der angenommenen Höhe von 200 m weiträumig 

sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a nach Norden (Elbeniede-

rung), Osten und Süden (Landgraben / Dummeniederung) deutlich 

eingeschränkt. 

Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings auch die mit hohen Anlagen 

verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell im Land-

kreis Lüchow-Dannenberg aufgrund der i. d. R. geringen Anlagenhöhe 

von max. 100 m bisher keine Rolle spielt. 

 

 

 

- 

Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Auf der Potenzialfläche PF 11 befindet sich eineine archäologische 

Fundstelle, sonst sind keine Sach- und Kulturgüter bekannt. Baudenk-

male liegen außerhalb der Flächen.  

In der Umgebung befinden sich historische Dorflagen (Breselenz, 

Krummasel, Breustian, Saggrian, Tüschau) in denen sich gem. § 3 
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Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenk-

male befinden (mind. 900m Abstand zum pot. Vorranggebiet).  

Weitere bauliche Anlagen und Einzeldenkmale befinden sich in Ja-

meln, Platenlaase, Teichlosen, Volkfien, Karmitz und Kleinwitzeetze in 

größerer Entfernung. 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar. 

Südlich in ca. 6 km Entfernung liegt das Antragsgebiet (inkl. Puffer-

zone) „Rundlinge“ als UNESCO Weltkulturerbe. Das pot. Vorrangge-

biet liegt damit noch innerhalb des in der Stellungnahme des im Stra-

tegischen Managementplan zur Vorbereitung der UNESCO Welterbe-

nominierung wendländischer Rundlingsdörfer (IHM (2016TU Cottbus 

2014) definierten Wirkradius von 7,5 km (ab der Kernzone) für Vor-

rang-/ Eignungsgebiete.  

Die Anlagen werden aufgrund der berücksichtigten Anlagenhöhe (200 

m und Befeuerung) trotz teilweiser Sichtverschattungen (Waldinseln, 

gehölzbestandene Ortsränder) zumindest teilweise sichtbar sein. Eine 

erhebliche Beeinträchtigung ist nicht ganz auszuschließen. 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Zur Vermeidung von Konflikten und artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen und unter besonderer 

Berücksichtigung von Großvögeln (v. a. Rotmilan, Kranich, Wiesenweihe, Schwarzstorch) wird auf die 

südliche Teilfläche Potenzialfläche PF 27) verzichtet, diese liegt innerhalb eines sehr strukturreichen 

Raumes und ist mit ca. 10 ha auch sehr klein. Zwar istwurde zunächst in der ersten Auslegung  auf die 

südliche Teilfläche Potenzialfläche PF 27 verzichtet, da PF 27 mit der Lage im sehr strukturreichen 

Niederungsbereich des Platenlaaser Baches, einem Jagdhabitat des Schwarzstorches (AAG 2014) 

und Brutgebiet des Kranichs ungünstiger zu beurteilen war. PF 27 liegt zudem näher an insgesamt drei 

landesweit bedeutsamen Rotmilanlebensräumen (NLWKN 2015), einem Nachweis der Art am Schwar-

zen Berg und deutlich näher am langjährig bestätigten Bruthabitat der Wiesenweihe. Zum Schutz des 

strukturreichen und empfindlichen Landschaftsraumes sowie unter Berücksichtigung der Flächengröße 

wurde auf PF 27 zunächst verzichtet und aufgrund der gleichen Konflikte PF 11 im Süden reduziert. 

Zwar war zunächst auch Potenzialfläche PF 11 nicht unkritisch, aber dies gilt aufgrund der Artnach-

weise und Artenvielfalt im Landkreis faktisch für jede Fläche. Insofern können und müssen die ver-

gleichsweise weniger kritischen Flächen herausgefiltert werden. Die Teilfläche PF 11 hälthielt hierbei 

zumindest Abstände zu Kranichbrutnachweisen in der Größenordnung des empfohlenen Minimalab-

standes von 500 m ein (NLT 2014b). Zur Vermeidung von Konflikten und artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen istwar hier zusätzlich vorgesehen, sowohl zum Platenlaaser Bach als Nahrungshabi-

tat des Schwarzstorches als auch zum Brutnachweis des Rotmilans bei Breselenz einen etwas größe-

ren Abstand einzuhalten. Es bietetbot sich zunächst aufgrund der Landschaftsstruktur an, die Fläche 

im Süden auf Höhe des Wirtschaftsweges/ der Gehölzstruktur Richtung Verbindungsstraße Breustian/ 

Tüschau zu begrenzen (Abstand zum Platenlaaser Bach dann ca. 300 m, zum Rotmilan ca. 1.500 m, 

Abstand zum Waldbestand mit bes. Schutzfunktion 100 m). Im Norden kannkonnte entsprechend eine 

Begrenzung auf Höhe eines Quergrabens und einer Hecke unmittelbar südlich anschließend an einen 

von der K 18 kommenden Gehölzzug/ Graben erfolgen (Abstand zum Waldbestand mit bes. Schutz-

funktion dann auch über 100 m, zum Gehölz ca. 100 m). Der Abstand zum Rotmilanstandort im Norden 

beträgtbetrug dann etwas unter 1.000 m. Dies wirdwurde hier als noch ausreichend erachtet, da das 

verbleibende pot. Vorranggebiet ausschließlich Ackerflächen und nur einen sehr eng begrenzten Be-

reich des möglichen Aktionsraumes der Art beansprucht. Es verbleibtbeanspruchte. Es verblieb zu-

nächst dennoch eine ausreichende Größe des Gebietes von ca. 21 ha.  

Da das verbleibende pot. Vorranggebiet weiterhin noch im Wirkradius des Antragsgebietes Rundlinge 

liegt, sollte die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung geprüft werden. 

Eine Vermeidung bzw. eine Minimierung der Flächenbeanspruchung und zusätzlicher Querungen der 
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umliegenden Gewässer im Zuge von weiteren Erschließungsmaßnahmen, der Beanspruchung höher-

wertigerer Biotopstrukturen und artenschutzrechtlich relevanter Strukturen werden zudem als gängige 

und mögliche Vermeidungsmaßnahmen vorausgesetzt. Ebenso wird vorausgesetzt, dass nach Prüfung 

im konkreten Zulassungsverfahren gezielte Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltalgorithmen) zur Ver-

meidung signifikant erhöhter Kollisionsrisiken (Fledermäuse) getroffen werden. Aufgrund der Struktu-

ren im Umfeld der Potenzialflächen erscheint dies hier besonders geboten. Die genaue Regelung ist 

allerdings auf Basis standortspezifischer Untersuchungen im Zuge des Genehmigungsverfahrens fest-

zulegen, entsprechendes gilt für ggf. spezifische Gehölz-/ Waldrandabstände, sofern nicht schon jetzt 

ausreichend.  

Besonders zu berücksichtigen sind auch Großvögel. In Bezug auf den Nachweise des Rotmilans unter-

halb von 1.500 m zum pot. Vorranggebiet ist diese Art besonders zu beachten. Im Kontext hiermit ist 

ggf. auch der Einsatz technischer Detektions-/ Warn-/ Abschaltsysteme und von Abschaltzeiten zu prü-

fen.  

Bereits vorhandenen Gehölzstrukturen/ Waldflächen mit abschirmender/ einbindender Wirkung inner-

halb und v. a. um das verbleibende pot. Vorranggebiet sind zu erhalten und zu ergänzen. 

In Bezug auf die erforderliche Befeuerung höherer Anlagen sind zur Vermeidung unnötiger Lichtemissi-

onen Möglichkeiten der Abschirmung, der sichtweitenabhängige Reduktion der Nennlichtstärke und der 

bedarfsgerechten Befeuerung zu nutzen, die Befeuerung der Anlagen eines Parks soll zudem synchro-

nisiert werden.  

In Bezug auf Bodendenkmale/archäologische Fundstellen muss vor Baumaßnahmen im Einzelfall eine 

Prüfung stattfinden, ob Fundstellen ausgegraben werden können und die Bauplätze zu Bebauung frei-

gegeben werden können.Somit wurde hier trotz erkennbarer Konflikte zunächst zu Gunsten der Wind-

energienutzung entschieden. 

Im Zuge der 2. Auslegung wurden dem Plangeber jedoch weitere Nachweise des Rotmilans und ande-

rer Arten zur Kenntnis gebracht, die eine veränderte Lageeinschätzung erforderlich machten und zum 

Ausschluss der Fläche führen. 

 

 

Zusammenfassung 

Das pot. Vorranggebiet Breselenz mit den beiden Potenzialflächen PF 11 und 27 weist eine besondere 

Konfliktsituation auf. Zur Vermeidung von Konflikten und artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

und unter besonderer Berücksichtigung von Großvögeln (v. a. Rotmilan, Kranich, Wiesenweihe, 

Schwarzstorch) wurde zunächst im Ergebnis der notwendigen Einzelfallprüfung in der 1. Auslegung auf 

die südliche Teilfläche Potenzialfläche PF 27 verzichtet, diese liegt innerhalb eines sehr strukturreichen 

Raumes und ist mit ca. 10 ha auch sehr klein. PF 11 wurde sehr moderat reduziert.  

Der Verkleinerung der Fläche lagen (neben dem Kranich) insbesondere Vorkommen von Rotmilan und 

Schwarzstorch zu Grunde. Hierzu liegen Daten aus mehreren Jahren vor (im Kern 2010-2012, tlw., 

auch älter, tlw. für 2015), d. h. über eine längeren Zeitraum und mit hoher Dichte, wodurch die langfris-

tige Bedeutung des Raumes dokumentiert ist. Außerdem wurde die aktuelle Einschätzung der AAG 

(2013/2014) als Schwarzstorchjagdhabitat berücksichtigt, sowie die Festlegungen des NLWKN zu lan-

desweit bedeutsamen Rotmilanlebensräumen, welche zuletzt 2015 bestätigt wurden und die PF 11 

quasi umschließen.  

Aufgrund dem Plangeber aus dem Beteiligungsverfahren heraus vorliegender, aktuellerer und weiter-

gehender Hinweise auf Vorkommen windkraftsensible Vogelarten ergibt sich gegenüber der bisherigen 

Beurteilung für das pot. Vorranggebiet Windenergie Breselenz eine veränderte Lageeinschätzung. Die 

ohnehin bereits kritische Einschätzung im Umweltbericht verschärft sich deutlich. Die bisherige Abwä-

gung zu Gunsten eines Vorranggebietes Windenergie kann nicht aufrechterhalten werden, es bestehen 

erkennbare Gründe, die derzeit gegen eine Genehmigungsfähigkeit von WEA sprechen.  

Vor dem Hintergrund des durchlaufenen Abwägungsprozesses ist der Standort als reduziertes, verblei-

bendes pot. Vorranggebiet teilweise grundsätzlichnicht als ein Vorranggebiet für Windenergie geeignet.  

Das unter Berücksichtigung von Flächenreduktionen zur Vermeidung verbleibende pot. Vorranggebiet 
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selbst stellt sich aus Umweltsicht vergleichsweise unproblematisch dar. Zwar ist auch hier das Auftre-

ten von schlaggefährdeten Großvogelarten nicht auszuschließen, dies gilt aber faktisch für nahezu den 

gesamten Landkreis Derzeit ist hieraus auf Ebene der Regionalplanung kein unüberwindbares Pla-

nungshindernis gegeben, mit dem Auslösen von Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG ist nach jetzi-

gem Kenntnisstand (unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen) nicht zu rechnen. Im Zuge der 

späteren Zulassungsverfahren sind entsprechende Untersuchungen zur Feststellung der notwendigen 

Sachverhalte (artenschutzrechtlich) durchzuführen und zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt auch 

für die übrigen Schutzgüter, insbesondere Mensch und Landschaftsbild, kulturelles Erbe und in Bezug 

auf das UNESCO Antragsgebiet. 

Auf die Potenzialfläche PF 27 wird hierbei vollständig verzichtet. Es verbleibt dann eine Fläche von ca. 

21 ha, die sich auf Ackerflächen beschränkt. 

Das verbleibende pot. Vorranggebiet weist eine nur schlechte Standorteignung auf (geringe Leistungs-

dichte, bis zu 200 W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe). 

Ein anzustrebender Abstand von 3 km zu den vorhandenen Vorranggebieten (Bestandsflächen RROP 

2004) wird eingehalten (Bestandsanlagen nördlich Tarmitz 9.000 m südöstlich, südlich Reetze 9.000 m 

südöstlich). Nächstgelegene pot. Vorranggebiete bzw. Potenzialflächen : „Platenlaase“ (PF 45 3.000 m 

östlich, PF 22 3.400 m östlich), Gollau“ (PF 10 4.200 m südöstlich, PF 21 5.600 m südöstlich). 

Über Höhe, Standort und Anzahl der zukünftigen WEA entscheidet letztendlich das konkrete Zulas-

sungsverfahren. Es obliegt der dann zuständigen Zulassungsbehörde, die angesprochenen Sachver-

halte entsprechend zu prüfen und zu würdigen. 

Natura 2000 Gebiete  

Das verbleibende pot. Vorranggebiet überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäi-

schen Netzes Natura 2000.  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“, 

das durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für 

Fischotter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie 

Quellbäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, ver-

läuft nördlich in einer Entfernung von ca. 1.300 m (Breselenzer Bach) und südlich in einer Entfernung 

von ca. 600 m (Quellwälder am Grabower Mühlengraben als Teil des FFH-Gebiets). Aufgrund der Ent-

fernung unter 1.200 m zu den Potenzialflächen wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regio-

nalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprü-

fung erstellt (vgl. Kap. 4).  

Im Ergebnis sind erhebliche Beeinträchtigungen schon allein aufgrund der Streichung als pot. Vorrang-

gebiet derzeit nicht erkennbar. Eine konkrete FFH-Verträglichkeit der einzelnen WEA ist jedoch im 

Zuge des weiteren Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
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1.1.13 Platenlaase 

Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 

 

 

Abb. 13: Übersicht pot. Vorranggebiet Platenlaase  

Die Potenzialflächen PF 22 und PF 45 wurden im Rahmen der Potenzialanalyse als für die Windener-

gie geeignetes pot. Vorranggebiet Platenlaase für Windenergie ermittelt. Die Potenzialflächen befin-

den sich in der Samtgemeinde Elbtalaue auf dem Gebiet der Gemeinde Jameln mittig im Landkreis 

Lüchow-Dannenberg. Die nächstgelegenen Siedlungen mit Wohnbebauung liegen in z. B. Langen-

horst, Weitsche, Platenlaase, Grabow z. T. deutlich über 900 m entfernt. Das nächstgelegene Wohnge-

bäude im Außenbereich befindet sich 600 m südlich.  

Die Flächen mit einer Größe von 19,3 ha (PF 22) bzw. 2,4 ha (PF 45) liegen im Landschaftsraum der 

Lüchower Niederung als Teil des hannoverschen Wendlands in der naturräumlichen Region Lünebur-

ger Heide und Wendland.  

Flächen vollstän-
dig aufgrund der 
Umweltprüfung 
aus der Gebiets-
kulisse entlassen 
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Die Potenzialflächen befinden sich am Rande der Jeetzelniederung auf nach Westen flach ansteigen-

dem Gelände auf einer Höhe zwischen 13 und 15 m ü NN und werden vollständig landwirtschaftlich als 

Acker genutzt. Als Bodentyp herrscht Gley über Flussablagerungen (Kiese und Sande) der Niederter-

rasse vor. Im Südwesten der Potenzialfläche PF 22 verläuft ein Weg mit Straßenbäumen. Südwestlich 

der Flächen befindet sich das Jammerholz mit Laub- und Nadelwald.  

Es liegen keine Wasserflächen innerhalb der beiden Flächen. Östlich und südlich angrenzend an die 

Potenzialfläche PF 22 liegen mehrere Gräben. Der Grabower Mühlenbach verläuft ca. 200 m westlich 

der Potenzialfläche PF 45. Die Alte Jeetzel (Gewässer II. Ordnung) verläuft ca. 200 m östlich der Po-

tenzialfläche PF 22. Der Breselenzer Bach mit einem Deich verläuft ca. 1.300 m nördlich. 

Vorbelastungen gehen u. a. von der K 30, die ca. 950 m nördlich verläuft, der K 33, die ca. 1.200 m 

östlich verläuft, sowie der B 248, die ca. 1.100 m westlich der Potenzialflächen verläuft. Außerdem be-

finden sich eine Hochspannungsfreileitung in einer Entfernung von ca. 1.900 m östlich sowie eine ge-

ring befahrene Eisenbahnstrecke 500m westlich. 

Relevante Umweltziele 

Das pot. Vorranggebiet befindet sich vollständig innerhalb des Naturparks „Elbhöhen-Wendland“, in-

nerhalb eines Vorbehaltsgebiets Natur und Landschaft. Potenzialfläche PF 45 befindet sich zudem 

komplett, PF 22 mit der südlichen Hälfte innerhalb eines Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft mit beson-

derer Funktion.  

In der Umgebung der Fläche befinden sich folgende weitere relevante Schutzkategorien und / oder 

Umweltziele: 

 Ein Vorranggebiet und ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung (kieshaltiger Sand) grenzen nörd-

lich an die PF 22 an. Ein weiteres Vorranggebiet und ein Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 

(kieshaltiger Sand) liegen direkt südlich an PF 22 angrenzend. Die Flächen entlang der Alten Jeet-

zel werden zurzeit noch nicht abgebaut. 

 Ein Vorranggebiet Natur und Landschaft grenzt direkt im Osten an PF 22 an, beide Potenzialflä-

chen liegen zudem innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Natur und Landschaft. 

 Ein Vorbehaltsgebiet für Erholung liegt ca. 1.500 m nordwestlich. 

 Die zwischen den Potenzialflächen liegenden Waldflächen sind im RROP als Vorbehaltsgebiet 

Forstwirtschaft und Gebiete mit besonderer Schutzfunktion des Walds dargestellt. 

 Das FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel“ liegt in einem Abstand von mindes-

tens 200 m rund um die Flächen. 

 Rotmilan-Lebensräume landesweiter Bedeutung liegen nördlich (Kennziffer 2932.4/6) und nord-

westlich (Kennziffer 2932.2/9) in einem Abstand von nur 250 m.  

 Ein Brutgebiet Schwarzstorch liegt etwa 1.500 m nordwestlich. Entlang der Gewässer gibt es Hin-

weise auf Nutzung als Nahrungshabitat durch den Schwarzstorch. 

 Der Flugplatz Lüchow-Rehbeck befindet sich ca. 2 km südöstlich. 

 Der Entwurf des LROP 2015 stellt ein linienförmiges Vorranggebiet Biotopverbund entlang des 
Grabower Mühlenbachs und der Alten Jeetzel dar. 
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Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter: 

Schutzgut Erläuterungen Bewertung1 

Bevölkerung, 

Gesundheit 

des Men-

schen 

Die Nutzbarkeit des Raumes für die Naherholung bleibt erhalten. Die 

Wanderwege im Osten, Süden und Westen der Potenzialflächen in ei-

nem Abstand von mindestens 900 m sind weiter nutzbar. 

Die im Rahmen des Planungskonzepts (Potenzialflächenanalyse) er-

mittelten Potenzialflächen und damit das pot. Vorranggebiet erfüllen 

prinzipiell aufgrund des gewählten Verfahrens die empfohlenen Ab-

standskriterien einer harten Tabuzone von 400 m (2fache Anlagen-

höhe) sowie die weichen Kriterien von 900 m (600 m für Wohnbebau-

ung im Außenbereich):  

 Langenhorst ca. 1.000 m nördlich, Weitsche ca. 1.100 m östlich, 
Platenlaase ca. 1.100 m westlich, Jamelner Mühle ca. 1.300 m 
nördlich, Untergut ca. 1.500 m südlich, Jameln ca. 1.600 m nord-
westlich sowie 

 Wohnbebauung im Außenbereich: Grabower Mühle ca. 750 m 
südwestlich und 600 m südlich. 

Eine Sichtbarkeit der Anlagen und eine mögliche visuelle Beeinträchti-

gung sind für fast alle Ortschaften gegeben. Nur Grabower Mühle und 

teilweise Grabow  und Platenlaase sind durch die Waldflächen des 

Jammerholz sichtverschattet. Platenlaase liegt etwas höher als die 

Potenzialflächen (ca. 6 m Höhendifferenz). 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Flora und 

Fauna (biol. 

Vielfalt) 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. Verb. m. 

§ 24 NAGBNatSchG oder wertvolle Biotoptypen sind im pot. Vorrang-

gebiet nicht bekannt (Datensatz UNB und NLWKN 2013). Eine Beein-

trächtigung faunistisch wertvoller Bereiche ist nicht erkennbar (Vögel 

und Fledermäuse s. u.).  

Konkrete Nachweise von Brutstandorten kollisionsempfindlicher Arten 

liegen innerhalb der Fläche nicht vor (AAG 2014).  

Sicherere Brutvogel im Umfeld ist der Rotmilan:  

Rotmilan-Lebensräume landesweiter Bedeutung liegen nördlich 

(Kennziffer 2932.4/6), westlich (Kennziffer 2932.3/1) und nordwestlich 

(Kennziffer 2932.2/9) in einem Abstand von nur ca. 250 m. Im Um-

kreis von 1.500 m als kritischer Distanz (empfohlener Mindestabstand, 

NLT 2014b) liegt ein Brutnachweis eines Rotmilans aus 2011 vor.  

Ungünstig wirkt sich die Lage zwischen zwei Brutgebieten des 

Schwarzstorchs aus: Ein Brutgebiet liegt etwa 1.500 m nordwestlich 

mit älterem Brutnachweis aus 2007 (2.500m nördlich Jameln); ein wei-

teres Brutgebiet 3 km östlich im VSG Lucie (Brutnachweis 2014 und 

2015, WÜBBENHORST 2015). Für den gesamten Niederungsbereich da-

zwischen liegen entlang der Gewässer (Grabower Mühlenbach, Bre-

selenzer Bach, Alte Jeetzel) Hinweise auf Nutzung als Nahrungshabi-

tat durch den Schwarzstorch vor (großflächiges Jagdgebiet). Das pot. 

Vorranggebiet bzw. die beiden Potenzialflächen liegen weiterhin inner-

halb eines zumindest zeitweise bedeutenden Rastgebietes (Jeetzel-
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(unter Einbe-

ziehung pot.  

Bodenab-

baus) 

                                                      
1  Sehr negativ = --, negativ = - , indifferent = 0, positiv = +, sehr positiv = ++, mit Einschränkung posi-

tiv/negativ = (+/-) 
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niederung), sowie im Bereich eines Zugkorridors von Rast- / Zugvö-

geln am Rand des Drawehn zur Elbe hin (AAG 2014). Zu berücksichti-

gen ist auch, dass unmittelbar angrenzend ein Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft liegt. Nördlich, östlich und südlich befinden sich grö-

ßere Vorrang-/ Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung, die sich tlw. 

mit dem Vorranggebiet Natur und Landschaft überlagern. Es ist daher 

denkbar und möglich, dass die im Zuge einer zukünftigen, derzeit aber 

nicht absehbaren Abbautätigkeit entstehenden und verbleibenden 

Wasserflächen eine Attraktivität für (Groß-)Vögel entwickeln können. 

Dadurch würde ein zusätzliches Kollisionsrisiko entstehen. Hierzu 

könnten auch die im Zuge der Flurbereinigung „Jeetzelbrücken I“ vor-

gesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen östlich und nördlich 

an der Jeetzel beitragen (ARL 2015). 

Nachweise besonders schlaggefährdeter Fledermausarten direkt auf 

der Bestandfläche sind aktuell nicht bekannt. Nach Manthey (2014) 

sind die Arten Kleiner und Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus 

sowie Zwergfledermaus/ Mückenfledermaus und Rauhautfledermaus 

im Umfeld (Lucie, ca. 3,5 km entfernt) mehrfach nachgewiesen. Aus 

den TK 25-Quadranten um die Potenzialflächen sind für die Jahre 

2009 – 2014 Kleiner und Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, 

Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus nachgewiesen (BatMap 

2015), Zu den aktuellen (lokalisierten) Nachweisen wird jedoch ein 

Mindestabstand von 200 m eingehalten. Ein Vorkommen einer oder 

mehrerer Arten auch im Bereich der Potenzialfläche ist nicht auszu-

schließen. Vielmehr ist nach Aussage von Herrn Manthey (mdl. 2015) 

von einer generell mehr oder weniger flächendeckenden Bedeutung 

des Landkreises für Fledermäuse auszugehen, wobei es sich hier 

auch um einen strukturreichen Niederungsabschnitt handelt (Waldflä-

chen, Gewässer, Hecken). 

Im Hinblick auf die Festlegung als Vorranggebiet für Windenergie-nut-

zung im RROP ist daher grundsätzlich ein Kollisionsrisiko für beson-

ders schlaggefährdete Fledermausarten nicht ausschließbar (Ab-

stände zu Waldrändern mind. 35 m). Es wird aber vorausgesetzt, dass 

im Zuge konkreter Zulassungsverfahren neben einer der Konfliktsitua-

tion angemessenen Sachverhaltsaufklärung die Bestimmung und 

Festsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen (Anlagenstandorte, 

-höhen, -anzahl, Abschaltalgorithmen) erfolgt, so dass keine signifi-

kant erhöhten Kollisionsrisiken verbleiben. Dies ist jeweils im Zuge der 

konkreten Zulassungsverfahren zu klären. Die Betroffenheit von Fort-

pflanzungs- / Ruhestätten ist durch die Lage der Potenzialfläche (au-

ßerhalb Wald, größere Gehölze) sowie die Wahl der Anlagenstandorte 

innerhalb dieser grundsätzlich vermeidbar. 
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Wasser Gewässer sind im pot. Vorranggebiet nicht vorhanden. Eine Vermei-

dung von Inanspruchnahmen/ Beeinträchtigungen im Zuge von Er-

schließungsmaßnahmen im Umfeld wird als gängige und mögliche 

Vermeidungsmaßnahmen vorausgesetzt, unvermeidbare Beeinträchti-

gungen sind im Sinne der Eingriffsregelung auszugleichen. Verblei-

bende Erhebliche verbleibende Beeinträchtigungen auf Gewässer 

sind nicht zu erwarten.  

0 

Landschaft Durch eine Ansiedlung von WEA wird das Landschaftsbild im pot. Vor-

ranggebiet und innerhalb des Betrachtungsraumes technisiert. Neben 
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der visuellen Überprägung erfolgt auch eine Störung des Landschafts-

erlebens durch Lärm. Die Qualität des Landschaftsbilds wird im Nah-

bereich durch die Errichtung von WEA herabgesetzt.  

Günstig wirkt die topografisch nicht exponierte Lage. Die Fläche ist 

gegenüber der Umgebung nicht erhöht, sondern sogar geringfügig tie-

fer als z. B. Platenlaase (bis zu ca. 6 m), oder auf vergleichbarem Ni-

veau. Zwar werden die Anlagen aufgrund der angenommenen Höhe 

von 200 m weiträumig sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a. 

nach Norden (Elbeniederung), Osten und Süden (Landgraben / Dum-

meniederung) deutlich eingeschränkt. 

Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings auch die mit hohen Anlagen 

verbundene Befeuerung (Lichtverschmutzung), die aktuell im Land-

kreis Lüchow-Dannenberg aufgrund der i. d. R. geringen Anlagenhöhe 

von max. 100 m bisher keine Rolle spielt. 

Die Fläche liegt innerhalb eines bislang relativ unzerschnittenen ver-

kehrsarmen Raums von ca. 218,8 km² Größe (UZVR, BfN 2010). Eine 

Zerschneidungswirkung ist jedoch durch die Windenergieanlagen 

nicht gegeben. 
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Kulturelles 

Erbe und 

Sachwerte  

Im pot. Vorranggebiet bzw. auf den beiden Potenzialflächen sind 

keine sonstige Sach- und Kulturgüter bekannt. Baudenkmale liegen 

außerhalb der Flächen.  

In der Umgebung befinden sich jedoch historische Dorflagen (Jameln, 

Langenhorst, Platenlaase, Grabow, Weitsche)  in denen sich gem. § 3 

Abs. 2 bzw. 3 NDSchG Einzelbaudenkmale oder Gruppenbaudenk-

male befinden (mind. 900m Abstand zum pot. Vorranggebiet).  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar. 

0 

Vermeidung/ Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 

Das pot. Vorranggebiet Platenlaase mit den beiden Potenzialflächen PF 22 und 45 weist eine beson-

dere Konfliktsituation auf. Zur Vermeidung wird hier auf die beiden Potenzialflächen und das pot. Vor-

ranggebiet verzichtet. Potenzialfläche PF 45 ist ohnehin deutlich zu klein und hält den Mindestabstand 

zu Waldflächen mit besonderer Schutzfunktion (100 m) nicht ein. Auf die vergleichsweise kleine und 

schmal geschnittene Potenzialfläche PF 22 wird aufgrund der Konfliktsituation (Lage in der Jeetzelnie-

derung, Rotmilan, Schwarzstorch, Rastvögel, angrenzende Vorranggebiete) ebenfalls verzichtet (Ver-

meidung artenschutzrechtlicher Konflikte). Diese Fläche ist im Süden und tlw. im Westen ohnehin zu 

reduzieren (Begrenzung nach Südwesten und Süden hier durch einen markanten Heckenzug, nach 

Westen tlw. durch Waldflächen mit besonderer Schutzfunktion) und würde dann noch ca. 17 ha Größe 

erreichen.  

Es verbleibt unter umweltfachlichen Vermeidungsaspekten somit kein für die Windenergienutzung ge-

eignetes pot. Vorranggebiet. 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des durchlaufenen Abwägungsprozesses ist der Standort nicht für ein Vorrangge-

biet für Windenergie geeignet.  

Die Abstände zu relevanten Belangen sind entsprechend dem Planungskonzept des Landkreises zwar 

eingehalten. Das pot. Vorranggebiet stellt sich im Hinblick auf artenschutzrechtliche Betroffenheiten 

aufgrund der Lage in der Niederung der Jeetzel mit Verbundfunktion als Nahrungshabitat zwischen 

zwei Brutgebieten des Schwarzstorchs in ca. 2 -4 km Entfernung aber nicht als unproblematisch dar. 

Hinzu kommt der Nachweis als Rotmilanlebensraum mit Brutnachweisen innerhalb des empfohlenen 

Mindestabstandes und die zeitweise große Bedeutung der Jeetzelniederung als Rastgebiet. Daher ist 
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das Auftreten von schlaggefährdeten Großvogelarten anzunehmen. Dies gilt faktisch zwar für nahezu 

den gesamten Landkreis und müsste im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ohnehin artenschutz-

rechtlich berücksichtigt werden.  

Beide Flächen sind jedoch sehr klein und durch einen möglichen zukünftigen Bodenabbau mit dann 

ggf. entstehenden großen Stillgewässern könnte eine Attraktivität des Raumes für (Groß-) Vögel noch 

gesteigert werden. Hierzu könnten auch die im Zuge der Flurbereinigung „Jeetzelbrücken I“ vorgesehe-

nen landschaftspflegerischen Maßnahmen östlich und nördlich an der Jeetzel beitragen (ARL 2015). 

Das Auslösen von Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG ist nach jetzigem Kenntnisstand (unter Be-

rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen) nicht auszuschließen. Durch den Abstand zum FFH-Ge-

biet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ von 200 m ist hingegen kein FFH-rechtliches Pla-

nungshindernis zu erwarten.  

Der Standort weist auch nur eine schlechte Standorteignung auf (geringe Leistungsdichte, bis zu 200 

W/m2, definiert auf 120 m Nabenhöhe) und damit nur eine begrenzte Eignung. 

Ein Abstand von 3 km zu vorh. Vorranggebieten RROP 2004 und pot. Vorranggebieten wird eingehal-

ten. 

Natura 2000 Gebiete  

Das pot. Vorranggebiet bzw. die beiden Potenzialflächen überschneiden sich nicht mit Gebietsfestle-

gungen des europäischen Netzes Natura 2000. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“, 

das durch Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für 

Fischotter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservegetation sowie 

Quellbäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern charakterisiert wird, ver-

läuft östlich in einer Entfernung von ca. 200 m (Alte Jeetzel) und westlich in einer Entfernung von ca. 

400 m (Grabower Mühlengraben als Teil des FFH-Gebiets, PF 45 unberücksichtigt). Aufgrund der Ent-

fernung unter 1.200 m zur Potenzialfläche wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalpla-

nung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung er-

stellt (vgl. Kap. 4).  

Im Ergebnis sind erhebliche Beeinträchtigungen schon allein aufgrund der Streichung als pot. Vorrang-

gebiet derzeit nicht erkennbar. 

 

 

 



Anlage 2 

 

 

Umweltbericht 
im Rahmen der 1. Änderung des  

Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 
Landkreis Lüchow-Dannenberg,  

sachlicher Teilabschnitt „Windenergienutzung“ 

 

Anlage 2 

Teil FFH-VP 

 
 

 

 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 
 

Fachdienst Kreisentwicklung, Regional- und Verkehrsplanung 

 

Stand 29.10.201803.04.3016 

 

Projektleitung: Dipl.-Ing. Dietrich Kraetzschmer 

 

Bearbeitung:   Dipl.-Ing. Oliver Gockel 

   Dipl.-Ing. Margrit Logemann 

 

 

 

Stiftstr. 12 - 30159 Hannover  

Tel: (0511) 51 94 97 81 (Fax: -83) 
d.kraetzschmer@planungsgruppe-umwelt.de 

mailto:d.kraetzschmer@planungsgruppe-umwelt.de


PLANUNGSGRUPPE UMWELT  
 

II 

Umweltbericht im Rahmen der 1. Änderung des  
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004  

des Landkreises Lüchow-Dannenberg,  

sachlicher Teilabschnitt „Windenergienutzung“ 

Teil Prüfung der FFH-Verträglichkeit 

Inhalt 

 

4 FFH – Verträglichkeitsprüfung   (Gebietsbezogene Verträglichkeitsprüfung) ...................................... 1 

4.1 FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ ........................................................ 1 
4.1.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Leisten Nord (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) .......................... 3 
4.1.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Clenze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen 

PF 19 und PF 69 .................................................................................................................................. 5 
4.1.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Schweskau / Trabuhn, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit 

Potenzialflächen nach Norden (PF 14) und Süden (PF 18) ................................................................. 7 

4.2 FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugsgebiet“ .................................. 9 
4.2.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Leisten Nord (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) ........................ 10 

4.3 FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ ..................................... 12 
4.3.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung Reetze, pot. Repoweringstandort (vorh. Vorranggebiet RROP 

2004) .................................................................................................................................................. 14 
4.3.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Bösel, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen 

PF 4 und PF 26 .................................................................................................................................. 15 
4.3.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Tarmitz, pot. Repoweringstandort (vorh. Vorranggebiet RROP 

2004) mit Potenzialflächen PF 24 und 30 .......................................................................................... 17 
4.3.4 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Gollau, Potenzialflächen PF 10 und PF 21 ................................. 19 
4.3.5 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Breselenz, Potenzialflächen PF 11 und PF 27 ........................... 21 
4.3.6 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Platenlaase, Potenzialflächen PF 22 und 45 .............................. 23 

4.4 FFH- und EU-Vogelschutzgebiet DE 2934-301 / DE 3034-401  „Nemitzer Heide“ ............................ 25 
4.4.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Tobringen, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit 

Potenzialflächen PF 13, 34 und 39 .................................................................................................... 28 
4.4.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Lanze / nordwestlich Lomitz, Potenzialfläche PF 1 .................... 30 

4.5 EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Drawehn“ ................................................................................ 32 
4.5.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung Leisten Nord (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) ......................... 33 

4.6 EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ ..................................... 35 
4.6.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Clenze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen 

PF 19 und PF 69 ................................................................................................................................ 36 
4.6.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Schweskau / Trabuhn, pot. Repoweringstandort (vorh. 

Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen nach Norden (PF 14) und Süden (PF 18) ............ 38 

4.7 EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ ..................................................................................... 41 
4.7.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Tarmitz (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen 

PF 24 und 30 ..................................................................................................................................... 42 
4.7.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Woltersdorf/ Thurauer Berg (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

sowie Potenzialflächen Woltersdorf (PF5, PF 16, PF 33 und PF 41) ................................................. 44 
4.7.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Tobringen (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit 

Potenzialflächen PF 13, 34 und 39 .................................................................................................... 46 
4.7.4 Vorranggebietsbezogene Prüfung  Potenzialfläche PF 1 Lanze/ nordwestlich Lomitz ...................... 48 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  
 

1 

4 FFH – Verträglichkeitsprüfung   
(Gebietsbezogene Verträglichkeitsprüfung) 

Der „Teil FFH-VP des Umweltberichtes“ umfasst die gebietsbezogene FFH -

Verträglichkeitsprüfung des Kapitel 4 im Umweltbericht für die relevanten Natura 2000 -Gebiete 

(s. Kap. 2.2 des Umweltberichtes). 

Nachfolgend werden  

 als vorhandene Vorranggebiete für Windenergie die Gebiete bezeichnet, die bereits im 

RROP 2004 festgesetzt worden sind, 

 als Potenzialflächen werden diejenigen Gebiete bezeichnet, die sich aus der Potenzial-

flächenanalyse ergeben haben. 

Die gebietsbezogene, vertiefende Verträglichkeitsprüfung bezieht dabei jeweils als potenzielle 

Vorranggebiete für Windenergienutzung diejenigen Gebiete ein,  

 die als Potenzialflächen nach der vorgezogenen Eignungsprüfung und  

 die als (reduzierte) vorhandene Vorranggebiete aus der Anpassung an eine Siedlungs-

abstand (400 bzw. 600 m) verblieben sind.  

Durch Berücksichtigung von im Planungsprozess entwickelten Flächenreduktionen oder Flä-

chenlöschungen (Vermeidung) ergeben sich optimierte, verbleibende pot. Vorranggebiete. 

 

In den nachfolgenden Gebietsblättern 

 sind diese verbleibenden potenziellen Vorranggebiete grün umrandet dargestellt.  

 

Alle außerhalb der entsprechend dargestellten Flächen liegende Bereiche entfallen aufgrund 

der Umweltprüfung bzw. der Anpassung an Siedlungsabstände. Fehlt eine grüne Kennzeich-

nung, entfällt das Gebiet komplett. 

 

4.1 FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ 

FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ 

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 4.931,00 ha 

Kurzcharak-
teristik 

Ausgedehntes Niederungsgebiet mit naturraumtypischen Wald- und Grünlandbiotopen auf Nie-
dermoor und feuchten Mineralböden, durchzogen von naturnahen Bächen im Westteil und von 
begradigten Fließgewässern sowie Gräben im Ostteil. Aktuell flächig gesichert/ausgewiesen als 
NSG mit VO v. 25.06.2018 (Mittlere Dumme und Püggener Moor), VO v. 20.06.2016 (Lüchower 
Landgrabenniederung), LSG Lüchower Landgraben (v. 20.06.2016), sowie weitere NSG / LSG.  

Schutzwür-
digkeit 

Repräsentanz verschiedener Lebensraumtypen und Arten im zur kontinentalen Region gehören-
den Ostteil des niedersächsischen Tieflands, u. a. Erlen-Eschenwälder, Fließgewässer, Binnen-
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salzstelle, Fischotter, Kleinfische, Bachmuschel. 

Gefährdung Entwässerung. Intensive Grünlandnutzung, Umwandlung in Ackerland, Nutzungsaufgabe von 
Extensivgrünland. Fließgewässer: Ausbau, Nährstoff- und Sedimenteinträge. Wälder: z. T. ver-
änderte Struktur und Baumartenzusammensetzung. Wegeausbau. 

 

 

Erhaltungs-
ziele 

(EHZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertbestimmende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

1340 Salzwiesen im Binnenland 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrochari-
tions 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitricho-Batrachion 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Moli-
nion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Wertbestimmende Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie 

Triturus cristatus [Kammmolch] 

Cobitis taenia [Steinbeißer] 

Lampetra planeri [Bachneunauge] 

Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger]  

Rhodeus sericeus amarus [Bitterling]  

Lutra lutra [Fischotter]  

Myotis myotis [Großes Mausohr] 

Unio crassus [Gemeine Flussmuschel] 

In der NSG-VO Mittlere Dumme und Püggener 
Moor bzw, Lüchower Landgrabeniederung sind 
zusätzlich genannt: 

Lampetra fluviatilis [Flußneunauge] 

Coenagrion ornatum [Vogel-Azurjungfer] 

Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] 

Möglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen (LRT) nach Anhängen FFH-Richtlinie  

Da alle das FFH-Gebiet betreffende (reduzierte) vorhandenen Vorranggebiete und Potenzialflächen (pot. Vor-
ranggebiete) deutlich außerhalb des FFH-Gebietes liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträch-
tigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden.  

Auch außerhalb des Gebietes könnten allenfalls Fischotter, Großes Mausohr und ggf. charakteristische Fleder-
maus- und Vogelarten v. a. der Wald LRT und damit nur mittelbar Erhaltungsziele im FFH-Gebiet betroffen sein.  

Eine relevante (erhebliche) Betroffenheit des Fischotters als EHZ im Gebiet ist hierbei aufgrund der Entfernung 
und Lage der Potenzialflächen (landwirtschaftlich genutztes Offenland, keine Gewässer) bzw. fehlender Wirkun-
gen ebenfalls auszuschließen. Hinsichtlich des Großen Mausohres wäre allenfalls die Kollision als Wirkung rele-
vant, die überwiegend strukturgebunden fliegende Art zählt hierbei jedoch nicht zu den besonders schlaggefähr-
deten Arten, zudem werden mind. 200 m Abstand zum Gebiet eingehalten (vgl. NLT 2014b). Auch für diese Art 
wird eine erhebliche Beeinträchtigung als EHZ im Gebiet ausgeschlossen. 

Somit verbleiben nur möglich Betroffenheiten ggf. vorkommender charakteristischer Arten der LRT. Relevant 
sind hierbei nur besonders störempfindliche/ schlaggefährdete Fledermaus- oder Vogelarten.  

Diese wurden den LRT gemäß den Vollzugshinweisen des NLWKN zugeordnet und in Bezug auf kollisionsemp-
findliche/ kritische Arten ausgewertet. (Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz – NLWKN: Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz – Vollzugshinweise Le-
bensraum- und Biotoptypen sowie NLT (Stand 21.01.2014): Naturschutz und Windenergie, Tabelle 2: Übersicht 
über fachlich erforderliche Mindestabstände von WEA zu Brutplätzen bestimmter Vogelarten).  

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass konkrete Nachweise im FFH-Gebiet zur genauen räumlichen Lage der 
vorkommenden Lebensraumtypen und ihrer jeweiligen charakteristischen Arten nicht oder nur teilweise vorlagen. 
Im Sinne einer sog. „Wahr-Unterstellung“ werden im Prüfverfahren nachstehend alle relevanten (schlaggefährde-
ten/ empfindlichen) Arten berücksichtigt. Es finden nur die LRT Berücksichtigung, denen entsprechende Arten 
nach NLWKN auch zugeordnet sind. Im Einzelnen sind dies: 
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3260  Flüsse der planaren bis montanen Stufe  

Fledermausarten allgemein  

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden  

Nur sehr geringer Flächenanteil im Gebiet, Wachtelkönig (Crex crex) bei regelmäßigen Brutvorkommen 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

Wachtelkönig (Crex crex) bei regelmäßigen Brutvorkommen 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen 

In Komplexen mit Feuchtgrünland örtlich bedeutsamer Teillebensraum von Weißstorch (Ciconia ciconia), 
Uferschnepfe (Limosa limosa), Großer Brachvogel (Numenius arquata), Kiebitz (Vanellus vanellus) 

7140  Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Nur sehr geringer Flächenanteil im Gebiet, Arten u. a. Kranich (Grus grus) 

9130  Waldmeister-Buchenwald  

Nur geringer Flächenanteil im Gebiet, Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und weitere Fledermausar-

ten  

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

Schwarzstorch (Ciconia nigra), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Wespenbus-
sard (Pernis apivorus), Fledermäuse u. a. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula),  

9190  Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Stieleiche 

Nur geringer Flächenanteil im Gebiet, Rotmilan (Milvus milvus) v.a. in Waldrandbereichen, Fledermäuse 
allgemein, u. a. Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri)  

 

 

 

4.1.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Leisten (vorh. Vorranggebiet RROP 2004)  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Leisten“ liegt mit einer auf-

grund Anpassung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 114,4 ha innerhalb 
eines vorh. Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004) und großflächig innerhalb landwirtschaftlicher Nutz-
fläche, auch innerhalb der Fläche herrscht Ackernutzung mit vereinzelten landschaftsgliedernden Elementen vor. 
Südwestlich angrenzend und westlich liegen kleinere Laub- und Nadelwälder. Vorbelastungen gehen von dem 
bestehenden Windpark mit 15 WEA sowie der südöstlich der Vorrangfläche verlaufenden K 41 aus. Die Be-
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standsanlagen liegen auf einem Höhenrücken zwischen den Niederungsbereichen der Dumme und dem Schne-
gaer Mühlenbach. Die Bestandfläche Leisten Süd wird unter FFH-Aspekten nicht weiter betrachtet (nicht weiter 
verfolgt im Ergebnis der ersten Eignungsprüfung aufgrund Lage im Vogelschutzgebiet „Drawehn“).  

Analyse Das FFH-Gebiet verläuft nördlich, östlich und südlich des pot. Vorranggebietes/ Repoweringstan-
dortes, wobei die Entfernung des FFH-Gebietes im Norden minimal 450 m beträgt (zum reduzier-
ten Gebiet). Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zum möglichen Repoweringstandort erfolgt 
eine FFH-Prüfung. Geprüft wird gegenüber den wertbestimmenden Arten und Lebensräumen als 
Gegenstand der Erhaltungsziele. 

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen der wertgeben-
den Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (s. o.). Es ergeben sich unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung und Gebietsstruktur (Niederung) auch keine trennenden Wirkungen 
zwischen einzelnen FFH-Gebietsteilen. Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des 
FFH-Gebietes über Wirkungen auf charakteristischen Arten von FFH-Lebensraumtypen. Von den 
oben genannten charakteristischen Vogelarten liegen im Umfeld der Fläche und zumindest zum 
Teil innerhalb des FFH-Gebietes (teilweise ältere) Hinweise auf Weißstorch, Schwarzstorch, Kra-
nich, Rotmilan, Wachtelkönig, und Wespenbussard vor (NLWKN 2006 und 2010/ 2013/ 2015, 
AAG 2014). Nachweise des Wespenbussard, Kranich, Weißstorch und Wachtelkönigs liegen au-
ßerhalb, allenfalls am Rand der Mindestabstände von 500 m, bzw. 1.000 m (NLT 2014b). 
Schwarzstorchnachweise (Revier) im FFH-Gebiet sind etwa 1,5 km entfernt, Überflüge auch näher 
dokumentiert, Rotmilannachweise im FFH-Gebiet liegen ca. 1,4 km entfernt. Das FFH-Gebiet ist in 
größeren Teilen als Habitat der beiden Arten (sowie der o. g.) und für den Weißstorch anzuspre-
chen, zumal gerade im Umfeld der Bestandsfläche neben Gewässern v. a. Wald-/ Gehölzstruktu-
ren und Grünland im FFH-Gebiet prägend sind. 

Ferner werden die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendsegler und 
Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, für beide Arten liegen Wo-
chenstubennachweise vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler sind 
Nachweise aus dem angrenzenden FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ 
gegeben. Nach MANTHEY (2014) sind beide Arten für das Waldgebiet/ NSG Gain, ca. 3,5 km nord-
östlich und der Große Abendsegler auch im Norden, westlich Bergen nachgewiesen. Ein Vor-
kommen beider Arten im FFH-Gebiet ist daher belegt.  

Alle genannten Arten sind nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Be-
einträchtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Für die Abendseglerarten kann 
dies aufgrund der Mindestentfernung von ca. 450 m zum FFH-Gebiet (200 m Mindestabstand ge-
mäß NLT 2014b werden eingehalten) unter Berücksichtigung der schon jetzt bestehenden Vorbe-
lastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen werden. Zudem lassen die auf der Bestandsfläche in 
Kuppenlage anzutreffenden Biotopstrukturen (weiträumig gegliederte Ackerflächen) kein verstärk-
tes Auftreten/ Vorkommen der beiden Arten im Vergleich zu den umliegenden Niederungsberei-
chen erwarten.  

Bei den Vogelarten kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine entsprechende Beeinträchtigung 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung ebenfalls ausgeschlossen werden. Wespenbussard, 
Kranich und Wachtelkönig sind bisher außerhalb der Mindestabstände nachgewiesen, der Weiß-
storch am Rand der entsprechenden Zone. Die bekannten Nachweise des Schwarzstorches (ein-
schl. Überflügen) konzentrieren sich auf die Niederungen des Schnegaer Mühlenbaches und der 
Dumme. Weitgehend gilt dies auch für den Rotmilan, wobei dieser allerdings auch direkt im Be-
reich der Bestandsfläche vorkommt. Für die genannten Arten mit Ausnahme des Rotmilans stellt 
die Kuppe mit den Bestandsanlagen offensichtlich kein relevantes Habitat da. Es sind hier bisher 
auch keine besonderen Konflikte bekannt (Vogelschlag der entsprechenden Arten). Der Rotmilan 
hat ein Habitat im Umfeld und Zentrum der bestehenden WEA etabliert. Günstig wirkt in diesem 
Zusammenhang die Reduzierung des vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004) aufgrund der 
Anpassung an einen 600m-Siedlungsabstand auch in Richtung des FFH-Gebietes. 

Somit können auch indirekte Betroffenheiten über Wirkungen auf charakteristischen Arten von 
FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen werden. Ggf. einzelne auf der Nahrungssuche, Jagd-, 
Transferflügen oder während der Zugzeit innerhalb der Bestandsfläche auftretende Individuen sind 
ohne Relevanz für den Gebietsschutz. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung für das verbleibende pot. Vorrangge-
biet nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren 
Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-Vor- 
oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von Vermei-
dungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 
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4.1.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Clenze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 19 und PF 69  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Clenze“ liegt mit einer auf-

grund Anpassung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 20,3 ha (ein-
schließlich der Potenzialfläche PF 69) innerhalb eines vorh. Vorranggebietes (RROP 2004). Ca. 350 m westlich 
befindet sich zudem die dazugehörige Potenzialfläche PF 19 (23,1 ha). Die Flächen liegen am Ende eines von 
Westen kommenden Höhenrückens. Das Gelände ist leicht hügelig mit von Osten nach Westen ansteigenden 
Höhen zwischen 35 m und 55 m. Es herrscht Ackernutzung vor, zum Teil sind angrenzend straßenbegleitende 
Bäume vorhanden. Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 3 WEA (Höhe 138,5 m) sowie 
vier weiteren Einzelanlagen (Steine-Bülitz, Höhe 85 m, Einzelgenehmigung) im Osten außerhalb des vorhande-
nen Vorranggebietes aus. Weiterhin quert eine 110-KV-Leitung das Gebiet; die L 261 verläuft unmittelbar nörd-
lich zwischen dem vorh. Vorranggebiet und der Potenzialfläche PF 19.  

Analyse Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben-und Dummeniederung“ verläuft im Norden, Osten 
und Süden in einer Entfernung von mind. ca. 1.000 m zum pot. Vorranggebiet (reduziertes vorh. 
Vorranggebiet) und der Potenzialfläche PF 19. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zum 
möglichen Repoweringstandort erfolgt eine FFH-Prüfung. Geprüft wird gegenüber den wertbe-
stimmenden Arten und Lebensräumen als Gegenstand der Erhaltungsziele. 

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen der wertgeben-
den Arten und LRT bereits ausgeschlossen werden (s. o.). Es ergeben sich unter Berücksichti-
gung der Vorbelastung und Gebietsstruktur (Niederung) auch keine trennenden Wirkungen zwi-
schen einzelnen FFH-Gebietsteilen. Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des 
FFH-Gebietes über Wirkungen auf charakteristischen Arten von FFH-Lebensraumtypen. Von 
den oben genannten charakteristischen Vogelarten liegen im Umfeld der Fläche und zumindest 
zum Teil innerhalb des FFH-Gebietes teilweise ältere Hinweise auf Weißstorch, Kranich, Wes-
penbussard und Rotmilan vor (NLWKN 2006 und 2010/ 2013/ 2015, AAG 2014). Nachweise des 
Kranich, Wespenbussard und Weißstorch liegen außerhalb der Mindestabstände von 500 m, 
bzw. 1.000 m (NLT 2014b), Schwarzstorchnachweise (Brut) im FFH-Gebiet oberhalb des Min-
destabstandes von 3 km, nahrungssuchende Tiere sind auch näher dokumentiert. Rotmilan-
nachweise im FFH-Gebiet liegen unter 1,5 km entfernt. Das FFH-Gebiet ist in größeren Teilen 
als Habitat der beiden Arten (sowie o. g.) und des Weißstorchs anzusprechen, zumal gerade im 
Umfeld des pot. Vorranggebietes (einschl. Potenzialfläche PF 19) neben Gewässern v. a. Wald-/ 
Gehölzstrukturen und Grünland im FFH-Gebiet prägend sind. 

Vorliegend werden zudem auch hier die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer 
Abendsegler und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, für beide 
Arten liegen Wochenstubennachweise im Landkreis vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Für den 
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Großen Abendsegler liegen Nachweise aus dem angrenzenden FFH-Gebiet „Gewässersystem 
der Jeetzel mit Quellwäldern“ vor. Nach MANTHEY (2014) sind beide Arten für das Waldgebiet/ 
NSG Gain, ca. 1,5 km südlich nachgewiesen. Ein Vorkommen beider Arten im FFH-Gebiet ist 
daher belegt.  

Beide Arten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Beein-
trächtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Dies kann aufgrund der großen 
Mindestentfernung von ca. 1.000 m zum FFH-Gebiet (200 m Mindestabstand gemäß NLT 2014b 
werden eingehalten) unter Berücksichtigung der schon jetzt bestehenden Vorbelastung (Be-
standsanlagen) ausgeschlossen werden. Zudem lassen die auf der Bestandsfläche in leichter 
Kuppenlage anzutreffenden Biotopstrukturen (ganz überwiegend Acker) kein relevantes Auftre-
ten/ Vorkommen der beiden Arten im Vergleich zu den umliegenden Niederungsbereichen er-
warten.  

Bei den Vogelarten kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine entsprechende Beeinträchtigung 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung ebenfalls ausgeschlossen werden. Wespenbussard, 
Kranich und Weißstorch sind bisher außerhalb der Mindestabstände nachgewiesen. Die bekann-
ten Nachweise des Schwarzstorches (einschl. Nahrungssuche) konzentrieren sich auf die Niede-
rungen von Dumme/ Schnegaer Mühlengraben und Clenzer Bach (NSG Gain). Lediglich Rotmi-
lannachweise und –lebensräume finden sich teilweise auch innerhalb des FFH-Gebietes unter-
halb des Mindestabstandes von 1.500 m (NLT 2014b). Allerdings kommt diese Art auch direkt im 
Bereich des vorh. Vorranggebietes vor. Für die genannten Arten mit Ausnahme des Rotmilans 
stellt dieser strukturärmere Bereich und sein Umfeld offensichtlich kein relevantes Habitat da. Es 
sind hier bisher auch keine besonderen Konflikte bekannt (Vogelschlag der entsprechenden Ar-
ten). Der Rotmilan hat mehrere Habitate/ Reviere im Umfeld der bestehenden WEA etabliert. 
Durch die Fläche PF 19 (unmittelbar angrenzend an einen Rotmilanlebensraum) kann ggf. das 
Kollisionsrisiko steigen, eine Rückwirkung auf das FFH-Gebiet lässt sich dadurch aber nicht ab-
leiten (keine Vorkommen im Gebiet).  

Günstig wirken in diesem Zusammenhang die Reduzierung des vorhandenen Vorranggebietes 
(RROP 2004) nach Süden (Abstand zu Siedlungsflächen) und der im Zuge der Umweltprüfung 
(s. Anlage 1) empfohlene Verzicht auf die Potenzialfäche PF 19 (Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Konflikte, Denkmalschutz, positiv u. a. für den Rotmilan und die Funktionsbezüge von Ge-
bietsteilen südlich und nördlich davon).  

Somit können auch indirekte Betroffenheiten über Wirkungen auf charakteristischen Arten von 
FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen werden. Ggf. einzelne auf der Nahrungssuche, Jagd-, 
Transferflügen oder während der Zugzeit innerhalb des verbleibenden pot. Vorranggebietes auf-
tretende Individuen sind ohne Relevanz für den Gebietsschutz. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung für das verbleibende pot. Vorrang-
gebiet nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren 
Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-
Vor- oder Verträglichkeitsprüfung)  mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand 
konkreter Genehmigungsverfahren. 
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4.1.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Schweskau / Trabuhn, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen nach Nor-
den (PF 14) und Süden (PF 18) 

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Schweskau/ Trabuhn“ liegt 

mit einer aufgrund Anpassung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 54.6 
ha innerhalb eines vorh. Vorranggebietes (RROP 2004). Innerhalb und nördlich des vorhandenen Vorranggebie-
tes befindet sich die Potenzialfläche PF 14 (30,7 ha). Südlich der L 260 liegt das unbebaute vorhandene Vor-
ranggebiet (RROP 2004) Trabuhn mit der darin gelegenen Potenzialfläche PF 18 (24,9 ha). 

Das Gebiet liegt innerhalb großflächiger landwirtschaftlicher Nutzfläche, es herrscht Ackernutzung vor, die in 
Verlängerung der Waldflächen des Heidberges nördlich der L 260 durch Hecken gegliedert ist. Westlich schließt 
bei Schweskau Grünland mit Fischteichen an, nach Norden und Osten kleinere Waldflächen (Laub- und Nadel-
wälder). Das Gelände ist leicht hügelig mit Höhen zwischen ca. 20 und ca. 30 m in Verlängerung der waldbe-
standenen Erhebung des Heidberges (bis ca. 47 m ü NN). Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Wind-
park mit 8 WEA auf der Bestandsfläche Schweskau sowie der zwischen den beiden vorhandenen Vorranggebie-
ten des RROP 2004 hindurch verlaufenden L 260 aus.  

Analyse Das FFH-Gebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ verläuft südlich in einer Ent-
fernung von ca. 650 m zum bisher unbebauten, vorhandenen Vorranggebiet (RROP 2004) 
Trabuhn und ca. 950 m zur Potenzialfläche PF 18. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zur 
Potenzialfläche PF 18 erfolgt eine FFH-Prüfung. Geprüft wird gegenüber den wertbestimmenden 
Arten und Lebensräumen als Gegenstand der Erhaltungsziele. Zum reduzierten vorhandene 
Vorranggebiet Schweskau bzw. zur Potenzialfläche 14 werden hingegen deutlich über 1,2 km 
eingehalten. 

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen der wertgeben-
den Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (s. o.). Es ergeben sich unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung und FFH-Gebietsstruktur/-lage (kleinräumig gegliederte Niederung 
südlich der Bestands-/ Potenzialflächen) auch keine trennenden Wirkungen zwischen einzelnen 
FFH-Gebietsteilen.  

Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des FFH-Gebietes über Wirkungen auf 
charakteristischen Arten von FFH-Lebensraumtypen. Von den oben genannten charakteristi-
schen Vogelarten liegen im Umfeld der Fläche und zumindest zum Teil innerhalb des FFH-
Gebietes (teilweise ältere) Hinweise auf Kranich, Weißstorch, Schwarzstorch, Wiesenweihe, 
Rohrweihe, Wespenbussard und Rotmilan vor (NLWKN 2006 und 2010/ 2013/ 2015, AAG 
2014). Nachweise des Wespenbussard, Kranich und der Rohrweihe liegen außerhalb der Min-
destabstände von 1.000 m (NLT 2014b), der Nachweis des Weißstorch liegt ebenfalls über 
1.000 m entfernt von der Potenzialfläche PF 18. Schwarzstorchnachweise (Revier) im FFH-
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Gebiet sind etwa 2,7 km (PF 18) entfernt, Überflüge auch näher dokumentiert, Rotmilannach-
weise im FFH-Gebiet liegen außerhalb des empfohlenen Mindestabstandes von 1,5 km. Außer-
halb des FFH-Gebietes liegen diese jedoch auch deutlich dichter an der Potenzialfläche PF 18, 
ebenso wie Lebensräume der Wiesenweihe (ca. jeweils 1,1 km). Das FFH-Gebiet ist in größeren 
Teilen als Habitat des Schwarzstorches (Bruthabitat, Jagdgebiet), tlw. auch des Rotmilans (so-
wie der o. g. Arten) und des Weißstorches anzusprechen, zumal auch hier neben Gewässern v. 
a. Wald-/ Gehölzstrukturen und Grünland im FFH-Gebiet prägend sind. 

Vorliegend werden auch hier die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abend-
segler und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, für beide Arten 
liegen Wochenstubennachweise vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Nach MANTHEY (2014) sind 
beide Arten im FFH-Gebiet (Waldgebiet/ NSG Gain) und der Große Abendsegler auch direkt im 
Bereich des Windpark Schweskau nachgewiesen (mündl. Mitteilung Dr. Albrecht, Kölner Büro für 
Faunistik v. 30.09.2014). Ein Vorkommen beider Arten im FFH-Gebiet ist somit gegeben/ zu er-
warten.  

Für die Fläche Schweskau (einschl. PF 14) ist dabei ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Fledermäu-
se und Vögel belegt. Es liegen Hinweise zu Schlagopfern des Großen Abendseglers, des Rotmi-
lan und des Seeadlers vor. Die Fläche ist als Kuppenlage in direkter Verlängerung des Heidber-
ges und des dortigen Waldbestandes mit durch sie hindurch verlaufenden Leitstrukturen charak-
terisiert, während die südliche Fläche Trabuhn/ PF 18strukturärmer und weiter von den Waldflä-
chen abgerückt ist.  

Beide Fledermausarten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entspre-
chende Beeinträchtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Dies kann aufgrund 
der großen Mindestentfernung von ca. 650 m zum FFH-Gebiet (200 m Mindestabstand für Fle-
dermäuse gemäß NLT 2014b werden eingehalten) unter Berücksichtigung der schon jetzt be-
stehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen werden. Zwar kam es im Bereich 
Schweskau zu Schlagopfern unter Fledermäusen (auch Großen Abendseglern), dies ist jedoch 
primär ein artenschutzrechtliches Problem und muss durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen 
(Abschaltalogrithmen) gelöst werden. Sofern dies wirksam erfolgt, kann auch von keiner Beein-
trächtigung des FFH-Gebietes und seiner Erhaltungsziele ausgegangen werden. 

Bei den Vogelarten kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine entsprechende Beeinträchtigung 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung teilweise ebenfalls ausgeschlossen werden. Einige Ar-
ten sind bisher außerhalb der Mindestabstände nachgewiesen. Die bekannten Nachweise des 
Schwarzstorches (einschl. Überflügen) konzentrieren sich auf die Niederungen des Landgra-
bens. Zum Teil gilt dies auch für den Rotmilan, die Rohr- und Wiesenweihe.  

Zu beachten ist, dass die Potenzialfläche PF 18 bei Trabuhn näher an deren Habitate und das 
FFH-Gebiet heranrücken und bei einer Realisierung zusammen mit dem reduziertem vorh. Vor-
ranggebiet Schweskau und der nach Norden ausgreifenden Potenzialfläche PF 14 ein breiter, 
kreuzförmiger Riegel an WEA zwischen den Vorkommen/ Habitaten der Arten bzw. den FFH-
Gebietsteilen westlich bei Lübbow und östlich im NSG Planken über den Heidberg entstehen 
würde. Da bisher auch schon Schlagoper von Großvögeln auf der Bestandsfläche Schweskau 
bekannt sind, wäre zumindest bei einer zusätzlichen Realisierung der Potenzialfläche PF 18 (in-
nerhalb des bisherigen Vorranggebiet RROP 2004 Trabuhn) und PF 14 nördlich des vorh. Vor-
ranggebietes Schweskau eine mögliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes derzeit auf der 
Ebene der Regionalplanung nicht gänzlich ausgeschlossen. Insofern wird die Potenzialfläche 
PF 18 und damit das bisherige Vorranggebiet Trabuhn auch unter FFH-Gesichtspunkten nicht 
weiter verfolgt. Günstig wirkt hierbei auch der Verzicht auf den nördlichen Teil der Potenzialflä-
che PF 14 (Vermeidung einer kreuzförmiger Struktur, s, Anlage 1) und damit die Beschränkung 
auf die Flächen innerhalb der Bestandsfläche Schweskau als verbleibendes pot. Vorranggebiet. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
(nur) unter Berücksichtigung der vorgesehenen Flächenreduktionen (Verzicht auf die Potenzial-
fläche PF 18 und damit das vorhandene Vorranggebiet Trabuhn) ausgeschlossen werden. Es 
sind dann für das verbleibende pot. Vorranggebiet keine unüberwindbaren Planungshindernisse 
erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-
Vor- oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand 
konkreter Genehmigungsverfahren. 
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Kumulative Betroffenheit durch die Bestands-/ Potenzialflächen Leisten , Clenze und Schweskau/ 
Trabuhn 

Analyse Alle verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen deutlich außerhalb des FFH-Gebietes und unmit-
telbare Beeinträchtigungen wertgebender Arten und Lebensraumtypen können sicher ausge-
schlossen werden. Auch aus der mittelbaren Betroffenheit ggf. charakteristischer Arten außer-
halb des Gebietes (funktionale Bezüge, Wechselbeziehungen) lassen sich zumindest nach dem 
Verzicht auf die Potenzialfläche PF 18 keine auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren rele-
vanten Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet ableiten.  

Die verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen zudem mind. ca. 6 km entfernt voneinander und 
führen unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung und der vorgesehenen Flächenre-
duktionen (v. a. Verzicht auf die Potenzialfläche PF 18) weder einzeln noch gemeinsam zu 
Trennwirkungen zwischen FFH-Gebietsteilen oder anderen Natura 2000-Gebieten.  

Weitere Pläne/ Projekte mit kumulativer Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung der-
zeit nicht bekannt/ erkennbar. 

Ergebnis Sich verstärkende, erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. 
der maßgeblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand im Zusammenwirken der verbleibenden pot. Vorranggebiete (kumulativ) 
ausgeschlossen werden.  

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen, 
Waldrandabstände) und unter Berücksichtigung kumulativer Projekte ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 

 

 

4.2 FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugs-
gebiet“ 

FFH-Gebiet DE 2727-332 „Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugsgebiet“ (2 WO)  

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 0,1 ha 

Kurzcharakteristik Kirche in Schnega und Salzhausen, in deren Dachstuhl einschließl. Turm sich die Wo-
chenstuben befinden  

Schutzwürdigkeit Wochenstubenquartiere des Großen Mausohrs am nördlichen Rand des Verbreitungsge-
bietes 

Gefährdung Baumaßnahmen innerhalb und außerhalb der Kirche, insbes. am Dach, häufiges Betreten 
des Quartiers während der Jungenaufzucht 
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Erhaltungsziele 

(EHZ) 

Wertbestimmende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

-- 

Wertbestimmende Art nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Myotis myotis [Großes Mausohr] 

Möglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen nach Anhängen FFH-Richtlinie  

Bei dem zu prüfenden FFH-Gebiet handelt es sich um den Dachboden einer Kirche in Schnega (Wochenstube 
mit ca. 200 Tieren, MANTHEY, mdl. 29.09.2014, 101 – 250 Individuen gemäß NLWKN 2011). Unmittelbare, direk-
te Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten im FFH-
Gebiet können aufgrund der Entfernung zum pot Vorranggebiet Leisten (vorhandenes Vorranggebiet RROP 
2004, ca. 1 km Entfernung), ausgeschlossen werden.  

Große Mausohren könnten jedoch auch außerhalb des Gebietes und damit mittelbar auch das FFH-Gebiet be-
troffen sein: Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Große Mausohren zwischen der Wochenstubenkolonie in 
Gebäuden und den Jagdhabitaten (v. a. in älteren, offenen Wäldern) mehrere Kilometer zurücklegen können und 
große Aktionsräume aufweisen. Da es sich um eine relativ kleine Population und vergleichsweise kleine Wo-
chenstubenkolonien handelt (s. o.), wird ein zentraler Aktionsradius von ca. 5 - 10 km angenommen. Dabei wäre 
dann allenfalls die Kollision auf Transferflügen von der Wochenstube zu den Jagdhabitaten als Wirkung von Be-
deutung (sofern nicht Jagdhabitate selbst betroffen sind). Die überwiegend strukturgebunden fliegende Art zählt 
jedoch nicht zu den besonders schlaggefährdeten Arten.  

Innerhalb dieses Aktionsraumes liegen nur die pot. Vorranggebiete Leisten Nord und Clenze. Für Clenze wird 
aufgrund der Entfernung von ca. 8 km und der offenen, von größeren Waldflächen entfernten Lage eine Betrof-
fenheit und Beeinträchtigungen des Großen Mausohres vorab ausgeschlossen, so dass im Weiteren nur die Be-
standsfläche Leisten betrachtet wird.  

4.2.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Leisten (vorh. Vorranggebiet RROP 2004)  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Leisten“ mit einer reduzier-

ten Größe von ca. 114,4 ha liegt großflächig innerhalb landwirtschaftlicher Nutzfläche, auch innerhalb der Fläche 
herrscht Ackernutzung mit vereinzelten landschaftsgliedernden Elementen vor. Südwestlich angrenzend und 
westlich liegen kleinere Laub- und Nadelwälder. Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 15 
WEA sowie der südöstlich der Vorrangfläche verlaufenden K 41 aus. Die Bestandsanlagen liegen auf einem Hö-
henrücken zwischen den Niederungsbereichen der Dumme und dem Schnegaer Mühlenbach.  

Analyse Das FFH-Gebiet liegt nordwestlich des pot. Vorranggebietes (potenzieller Repoweringstandort), 
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wobei die Entfernung ca. 1.000 m beträgt. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zur Fläche, 
zum möglichen Repoweringstandort erfolgt eine FFH-Prüfung. Geprüft wird gegenüber den 
wertbestimmenden Arten, hier dem Großen Mausohr als Gegenstand der Erhaltungsziele. Ande-
re Arten und auch FFH-Lebensraumtypen sind nicht relevant.  

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen der Wochen-
stube des Großen Mausohres bereits sicher ausgeschlossen werden (s. o.). Es ergeben sich un-
ter Berücksichtigung der Vorbelastung und FFH-Gebietsstruktur /-lage (kleinräumig gegliederte 
Niederung südlich der Bestandsfläche) auch keine trennenden Wirkungen zwischen einzelnen 
FFH-Gebietsteilen (Wochenstube in Salzhausen ca. 60 km nordwestlich).  

Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des FFH-Gebietes über Wirkungen auf 
relevante Habitate der Art (Flugrouten, Nahrungshabitate), die eine Rückwirkung auf den Erhal-
tungszustand in der Wochenstubenkolonie haben können. Relevante (essentielle) Jagdgebiete 
der Art sind hierbei v. a. ältere Wälder mit zugänglichem Waldboden. Flugrouten orientieren sich 
oftmals wiederum an Leitstrukturen in der Landschaft (z. B. Gewässerläufe im Gehölzen, He-
cken, Baumreihen etc.). 

Aufgrund der vorhandenen Landschaftsstruktur (große Waldflächen v. a. im Süden, Westen und 
Norden der Wochenstube, sowie östlich Bergen, Leitstrukturen dabei entlang des Schnegaer 
Mühlbaches und der Dumme, vergleichsweise wenige Strukturen auf der Bestandsfläche in 
Kuppenlage, überwiegend Acker) und der eher geringen Schlaggefährdung der Art können nach 
derzeitigem Kenntnisstand auch mittelbare erhebliche Beeinträchtigungen des Großen Mausoh-
res auf Ebene der Regionalplanung ausgeschlossen werden.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung das verbleibende pot. Vorrangge-
biet nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren 
Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-
Vor- oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand 
konkreter Genehmigungsverfahren. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestandsfläche Leisten  

Analyse Im Umfeld des FFH-Gebietes unterhalb einer Entfernung von 1.200 m liegt nur das pot. Vor-
ranggebiet/der potenzielle Repoweringstandort Leisten. Weitere Pläne/ Projekte mit kumulativer 
Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung derzeit nicht bekannt/ erkennbar. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können für eine Repowering auf Ebene der Regionalplanung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand auch im Zusammenwirken der verbleibenden pot. Vorranggebiete (kumula-
tiv) ausgeschlossen werden. 

 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  
 

12 

4.3 FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäl-
dern“  

FFH-Gebiet DE 2832-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern”: 

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 583,00 ha 

Kurzcharakteristik Fließgewässer u. Kanäle mit Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Fischarten sowie für 
Fischotter und Biber, mit überwiegend hervorragend ausgeprägter flutender Wasservege-
tation sowie Quellbäche mit zahlreichen hervorragend ausgeprägten Erlen-Eschenwäldern 

Schutzwürdigkeit Auswahl zur Verbesserung der Repräsentanz von Lebensräumen des Bitterlings im Natur-
raum D 29 und zur Verbesserung der Repräsentanz des Lebensraumtyps „Auenwälder mit 
Erle und Esche“ im Naturraum D 28. 

Gefährdung Gewässerverschmutzung, Gewässerausbau. 

 

 

 

 

Erhaltungsziele 

(EHZ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertbestimmende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91D0 Moorwälder 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

Wertbestimmende Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie 

Cobitis taenia [Steinbeißer] 

Lampetra fluviatilis [Flußneunauge] 

Lampetra planeri [Bachneunauge] 

Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] 
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Erhaltungsziele 

(EHZ) 

Rhodeus sericeus amarus ( = Rhodeus amarus [Bitterling]) 

Castor fiber [Biber] 

Lutra lutra [Fischotter] 

Möglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen nach Anhängen FFH-Richtlinie  

Da alle das FFH-Gebiet betreffende vorhandenen Vorranggebiete-/ Potenzialflächen (pot. Vorranggebiete) deut-
lich außerhalb des FFH-Gebietes liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden.  

Auch außerhalb des Gebietes könnten allenfalls Fischotter, Biber und ggf. charakteristische Fledermaus- und Vo-
gelarten v. a. der Wald LRT und damit nur mittelbar Erhaltungsziele im FFH-Gebiet betroffen sein.  

Eine relevante (erhebliche) Betroffenheit des Fischotters und Bibers als EHZ im Gebiet ist hierbei aufgrund der 
Entfernung und Lage der Bestands-/ Potenzialflächen (landwirtschaftlich genutztes Offenland, überwiegend 
Acker, keine oder nur wenige Gewässer / Gräben, v. a im Randbereich, Tarmitzer Kanal) bzw. fehlender Wirkun-
gen ebenfalls auszuschließen.  

Somit verbleiben nur möglich Betroffenheiten ggf. vorkommender charakteristischer  Arten der LRT. Relevant sind 
hierbei nur besonders störempfindliche/ schlaggefährdete Fledermaus- oder Vogelarten.  

Diese wurden den LRT gemäß den Vollzugshinweisen des NLWKN zugeordnet und in Bezug auf kollisionsemp-
findliche/ kritische Arten ausgewertet. (Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz – NLWKN: Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz – Vollzugshinweise Lebens-
raum- und Biotoptypen sowie NLT (Stand 21.01.2014): Naturschutz und Windenergie, Tabelle 2: Übersicht über 
fachlich erforderliche Mindestabstände von WEA zu Brutplätzen bestimmter Vogelarten).  

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass konkrete Nachweise im FFH-Gebiet zur genauen räumlicher Lage der 
vorkommenden Lebensraumtypen und ihrer jeweiligen charakteristischen Arten nicht oder nur teilweise vorlagen. 
Im Sinne einer sog. „Wahr-Unterstellung“ werden im Prüfverfahren nachstehend alle relevanten (schlaggefährde-
ten/ empfindlichen) Arten berücksichtigt. Es finden nur die LRT Berücksichtigung, denen entsprechende Arten 
nach NLWKN auch zugeordnet sind. Im Einzelnen sind dies: 

 

3260  Flüsse der planaren bis montanen Stufe  

Fledermausarten allgemein  

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

Wachtelkönig (Crex crex) bei regelmäßigen Brutvorkommen 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

Keine spezifische Vogelwelt, nur sehr geringer Flächenanteil im Gebiet, Teillebensraum u. a. von Weiß-
storch (Ciconia ciconia)  

9110  Hainsimsen-Buchenwald  

Nur geringer Flächenanteil im Gebiet, Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und weitere Fledermausar-
ten  

9130  Waldmeister-Buchenwald  

Nur geringer Flächenanteil im Gebiet, Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und weitere Fledermausar-
ten  

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

Schwarzstorch (Ciconia nigra), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Wespenbussard 
(Pernis apivorus), Fledermäuse u. a. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula),  

9190  Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Stieleiche 

Rotmilan (Milvus milvus) v.a. in Waldrandbereichen, Fledermäuse allgemein, u. a. Kleinabendsegler 
(Nyctalus leisleri)   

91D0  Moorwälder  

Nur geringer Flächenanteil im Gebiet, Kranich (Grus grus) 
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4.3.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung 
Reetze, pot. Repoweringstandort (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

 

Das vorhandene Vorranggebiet für Windenergienutzung „Reetze“ wies ursprünglich eine Größe von 11,5 ha auf. 

Innerhalb der Fläche herrscht Ackernutzung vor. Sie ist umgeben von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, al-
lerdings mit zahlreichen straßenbegleitenden Baumreihen und Gehölzen. Vorbelastungen gehen von dem beste-
henden Windpark mit 4 WEA (3 im vorhandenen Vorranggebiet, Höhe 72 m und 1 Einzelanlage südlich außer-
halb mit 100 m Höhe) aus. Die Anlagen stehen zwar zwischen zwei südlich und nördlich ansteigenden Höhenrü-
cken (29 m), insgesamt sind sie zwischen den Niederungsbereichen der Jeetzel und dem Gühlitzer Mühlenbach 
jedoch weithin einsehbar. Weiterhin verläuft die L 261 in ca. 400 m in südöstlicher Richtung.  

Hinsichtlich des vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004) Reetze ergibt sich im Zuge der Anpassung an Sied-
lungsabstände allerdings kein verbleibendes, pot. Vorranggebiet, das vorhandene Vorranggebiet entfällt aufgrund 
der Nähe zur Wohnbebauung vollständig. 

Eine Prüfung der Verträglichkeit mit Belangen des Gebietsschutzes Natura 2000 erübrigt sich somit. 

Analyse Entfällt.  

Ergebnis Entfällt. 
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4.3.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Bösel, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 4 und PF 26  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Bösel“ liegt mit einer aufgrund An-

passung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von ca. 74,5 ha (einschl. Poten-
zialfläche PF 26) innerhalb eines vorh. Vorranggebietes (RROP 2004) und mit weiteren ca. 69.5 ha westlich der 
B 248 (Potenzialfläche PF 4) in landwirtschaftlichen Nutzflächen. Vorbelastungen gehen von dem bestehenden 
Windpark Bösel mit 9 WEA (Höhe 100 m) sowie der zwischen den Flächen verlaufenden B 248 aus.  

Analyse Das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft im Wes-
ten entlang Jeetzel und Königshorster Kanal in ca. 700 m Entfernung zur Potenzialfläche PF 4. 
Zum reduzierten Gebiet innerhalb des vorhandenen Vorranggebietes östlich der B 248 werden 
über 1.200 m eingehalten. Das FFH-Gebiet beschränkt sich hier ausschließlich auf die Jeetzel 
und ihre Nebengewässer, insbesondere Teile des Königshorster Kanals, und ist sehr schmal aus-
gebildet. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zur Potenzialfläche PF 4 erfolgt eine FFH-
Prüfung. Geprüft wird gegenüber den wertbestimmenden Arten und Lebensräumen als Gegen-
stand der Erhaltungsziele. Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beein-
trächtigungen von wertgebenden Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (Mindest-
abstand ca. 700 m). Es ergeben sich unter Berücksichtigung der Vorbelastung und FFH-
Gebietsstruktur (Niederung, Gewässerverbund) auch keine trennenden Wirkungen zwischen ein-
zelnen FFH-Gebietsteilen.  

Das FFH-Gebiet ist im Umfeld der Potenzialfläche PF 4 durch einen schmalen Verlauf mit weni-
gen Gehölzen oder waldartigen Strukturen geprägt, die zu einem relevanten Lebensraumtyp ge-
hören könnten.  

Vorkommen kollisionsempfindlicher Vogelarten wie Seeadler und Schwarzstorch sind insbeson-
dere im südwestlich gelegenen EU-VSG Landgraben-Dumme-Niederung in mind. 3 km Entfer-
nung bekannt (NSG Blütlinger Holz, AAG 2013). Landgraben- und Jeetzelniederung sind zudem 
Nahrungshabitat des Schwarzstorchs. Allerdings stellt das pot. Vorranggebiet (reduziertes vor-
handenes Vorranggebiet mit Potenzialfläche PF 26 und Potenzialfläche PF 4) keinen relevanten 
Lebensraum für den Schwarzstorch dar. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und mit einem 
Abstand von über 3.000 m zum Brutnachweis (entspr. empfohlenen Mindestabstand) ist nach 
derzeitigem Kenntnistand für diese Art keine Beeinträchtigung zu prognostizieren, die sich rück-
wirkend auf den Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen auswirken könnte. Die Habitat-
funktion der Jeetzelniederung (auch als Gastvogellebensraum lokaler Bedeutung, NLWKN 2015) 
bleibt prinzipiell erhalten (Lage im Bereiche mit Kulissenwirkung/ Wald, Störzone B 248). Dies ist 
auch für den Rotmilan anzunehmen, zumal dieser auch hier trotz vorhandener WEA ein Habitat 
im Umfeld etabliert hat. Zur Vermeidung von Konflikten ist zudem die Fläche PF 4 im Süden um 
ca. 200 - 300 m eingekürzt worden (Abstand dann ca. 1.000 m zum Vorkommen des Rotmilans). 
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Der nächstgelegene Brutverdacht des Kranichs aus 2010 liegt zwar innerhalb der Potenzialfläche 
PF 4, aber außerhalb des FFH-Gebiets (ca. 900 m östlich). Hieraus kann keine Betroffenheit im 
FFH-Gebiet (hier dann für den Lebensraumtyp Moorwälder) abgeleitet werden. 

Auch hier werden zudem die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendsegler 
und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, es liegen Wochenstu-
bennachweise vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler liegen nach 
MANTHEY (2014) Nachweise aus dem Bereich Lüchow am/ im FFH-Gebiet vor bzw. das Vorkom-
men wird gemäß NLWKN (2010) genannt.  

Beide Arten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Beein-
trächtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Für die Abendseglerarten kann dies ei-
nerseits aufgrund der Mindestentfernung von ca. 700 m zum FFH-Gebiet (200 m Mindestabstand 
gemäß NLT 2014b werden eingehalten) andererseits unter Berücksichtigung der schon jetzt teil-
weise bestehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen werden. Zudem lassen die 
anzutreffenden Biotopstrukturen (weiträumig gegliederte Ackerflächen, einzelne Hecken, Gehöl-
ze) kein verstärktes Auftreten/ Vorkommen der beiden Arten im Vergleich zu den umliegenden 
Niederungsbereichen erwarten. Günstig wirkt auch hierbei die Reduktion der Potenzialfläche PF 4 
im Bereich der südlichen Waldränder.  

Somit können auch indirekte Betroffenheiten über Wirkungen auf charakteristische Arten von 
FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen werden. Ggf. einzelne auf der Nahrungssuche, Jagd-, 
Transferflügen oder während der Zugzeit innerhalb des verbleibenden pot. Vorranggebietes auf-
tretende Individuen sind ohne Relevanz für den Gebietsschutz. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-Vor- 
oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von Vermei-
dungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 
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4.3.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Tarmitz (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 24 und 30  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Tarmitz“ umfasst innerhalb des vor-

handenes Vorranggebiets (RROP 2004) zwei an Siedlungsabstände angepasste (reduzierte) Teilflächen mit ins-
gesamt 77,5 ha bzw. die beiden Potenzialflächen PF 24 (14 ha) und PF 30 (9 ha), die sich überwiegend innerhalb 
der Bestandsfläche befinden, nach Süden aber auch darüber hinaus gehen. Innerhalb des Gebietes herrscht 
landwirtschaftliche Nutzung vor. Es ist umgeben von landwirtschaftlichen Flächen (Acker und teilweise Grünland) 
im Osten und Westen sowie zunehmenden kleinteiligen Waldflächen im Osten und Norden. Das Gelände ist 
weitgehend flach zwischen Jeetzel und Luciekanal mit Höhen um 15 m. Vorbelastungen gehen von dem beste-
henden Windpark mit 13 WEA, der durch die Fläche verlaufenden K 2 sowie der 50 m westlich verlaufenden K 1 
aus. 

Analyse Das überwiegende lineare FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäl-
dern“ erstreckt sich nahezu rund um das pot. Vorranggebiet. Im Osten beträgt der Abstand zum 
Luciekanal als Teil des FFH-Gebietes lediglich ca. 100 m, nach Westen zur Jeetzel ca. 750 m und 
nach Süden zum Königshorster Kanal und einem Graben ca. 750 m. Das FFH-Gebiet beschränkt 
sich hier ausschließlich auf die Gewässer Jeetzel, Luciekanal und Königshorster Kanal und ist 
sehr schmal ausgebildet. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m erfolgt eine FFH-Prüfung. Ge-
prüft wird gegenüber den wertbestimmenden Arten und Lebensräumen als Gegenstand der Erhal-
tungsziele. Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von 
wertgebenden Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (Mindestabstand ca. 100 m 
hinter dem Deich des Luciekanals). Es ergeben sich unter Berücksichtigung der Vorbelastung und 
FFH-Gebietsstruktur (Niederung, Gewässerverbund) auch keine trennenden Wirkungen zwischen 
einzelnen FFH-Gebietsteilen. 

Innerhalb der unmittelbar angrenzenden FFH-Gebietsteile (insbesondere Luciekanal) befinden 
sich strukturärmere Gewässer und Gräben ohne bedeutsame gewässerbegleitende Gehölzvege-
tation, die kein relevanter Lebensraum für charakteristische und schlaggefährdete Vogel- oder 
Fledermausarten sein, oder als Waldlebensraumtyp angesprochen werden könnten. Im Bereich 
Künscher Graben und Ranzaukanal als Teil des FFH-Gebietes in ca. 1,8 km Entfernung liegen 
Nachweise von nahrungssuchenden Schwarzstörchen innerhalb der Waldgebiete vor (Brutnach-
weise außerhalb des FFH-Gebietes ca. 3 km und mehr nördlich, AAG 2013, NLWKN 2015), auch 
die Jeetzelniederung selbst ist Jagdhabitat des Schwarzstorches (AAG 2013). Weitere Nachweis 
liegen außerhalb des FFH-Gebiete ebenfalls für Schwarzstorch (Nahrungshabitate ca. 500 m süd-
lich) und Rotmilan (Lebensraum im Norden überlagert mit dem pot. Vorranggebiet bzw. dem vorh. 
Vorranggebiet RROP 2004, Brutverdacht in ca. 500 m Entfernung) sowie den Kranich (Brutnach-
weis in mehr als 1,5 km Entfernung) vor.  

Insgesamt stellt die Bestands- und Potenzialfläche keinen relevanten Lebensraum für den 
Schwarzstorch dar. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der Nachweise in den umlie-
genden Wäldern mit einem Abstand von ca. 3.000 m zum Brutnachweis ist nach derzeitigem 
Kenntnistand für diese Art keine Beeinträchtigung zu prognostizieren, die sich rückwirkend auf 
den Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen auswirken könnte. Dies ist auch für den Rot-
milan anzunehmen, zumal dieser auch hier trotz WEA ein Habitat etabliert hat. Allerdings ist für 
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den bestehenden Windpark Tarmitz durchaus von einem erhöhten Schlagrisiko für Großvögel als 
Ergebnis des durchgeführten Schlagopfermonitorings auszugehen (MEIRHÖFER, 2015). Dem wird 
allerdings bereits Rechnung getragen durch eine insgesamt reduzierte Fläche gegenüber dem 
vorhandenen Vorranggebiet und ein Verzicht auf eine Erweiterung im Zuge der Potenzialfläche 
PF 30 nach Süden (Abstand zum Waldgebiet am Tarmitzer Kanal, Vermeidung einer durchge-
hende Riegelwirkung quer zum Luciekanal). 

Ebenfalls werden die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendsegler und 
Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, es liegen Wochenstuben-
nachweise vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler liegen nach MAN-

THEY (2014) Nachweise aus dem Bereich Lüchow am/ im FFH-Gebiet und Woltersdorf vor bzw. 
das Vorkommen wird gemäß NLWKN (2010) für das FFH-Gebiet genannt. Zwar ist das FFH-
Gebiet selbst hier ggf. weniger attraktiv als Fledermaushabitat, allerdings liegen direkt für die Be-
standsfläche Tarmitz Daten zu Schlagopfern vor, wo u. a. Großer Abendsegler und Kleiner 
Abendsegler als Schlagopfer nachgewiesen wurden (MEIRHÖFER, 2015).  

Beide Fledermausarten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entspre-
chende Beeinträchtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Dies kann aufgrund 
der Nähe zum FFH-Gebiet (200 m Mindestabstand gemäß NLT 2014b werden nicht eingehalten) 
auf Ebene des RROP (nur) unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltalgo-
rithmen) und der schon jetzt bestehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen wer-
den. So kam es im Bereich Tarmitz zu Schlagopfern unter Fledermäusen (auch Abendseglern), 
dies ist hier jedoch primär zunächst ein artenschutzrechtliches Problem und muss auch dort durch 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltalogrithmen) gelöst werden. Sofern dies wirksam 
erfolgt, kann dann auch von keiner Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und seiner Erhaltungszie-
le ausgegangen werden. 

Somit können auch indirekte Betroffenheiten über Wirkungen auf charakteristischen Arten von 
FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen werden. Ggf. einzelne auf der Nahrungssuche, Jagd-, 
Transferflügen oder während der Zugzeit innerhalb des verbleibenden pot. Vorranggebietes auf-
tretende Individuen sind ohne Relevanz für den Gebietsschutz. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-Vor- 
oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von Vermei-
dungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 
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4.3.4 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Gollau, Potenzialflächen PF 10 und PF 21  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung „Gollau“ (Potenzialflächen PF 10 und 21, 65,4 ha) wurde im 

Rahmen der Potenzialanalyse als für die Windenergie möglicherweise geeignete Potenzialflächen ermittelt. In-
nerhalb des Potenzialraums herrscht Ackernutzung vor. Die Fläche ist umgeben von zahlreichen kleineren Wäl-
der und Gehölzen sowie vielen weg- und gewässerbegleitende Baumreihen und Hecken. An die nördliche Poten-
zialfläche PF 10 grenzt eine Altablagerung, an die südlicher Potenzialfläche PF 21 in Richtung B 493 grenzt eine 
Speicherbecken an. Im Osten schließt sich die eher offene Jeetzelniederung an, im Süden Ackerflächen und ein-
zelne Waldflächen. Vorbelastungen gehen von der direkt südlich angrenzenden B 493, der K 8 ca. 200 m west-
lich sowie der B 248 ca. 300 m östlich, einer 110-KV-Leitung ca. 600 m südlich der Teilfläche PF 21 sowie der 
östlich verlaufenden, gering befahrenen Bahnstrecke aus. 

Analyse Das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft nahezu 
rund um die beiden Potenzialflächen und hat nach Süden und Westen zum Lübelner Mühlenbach 
eine Entfernung von lediglich ca. 530 m. Das FFH-Gebiet beschränkt sich hier ausschließlich auf 
die Gewässer Jeetzel und Lübelner Mühlenbach und ist sehr schmal ausgebildet.  

Nach Osten zur Jeetzel wird eine Entfernung von ca. 800 m eingehalten, hier werden die Quell-
wälder des FFH-Gebiets noch durch die B 248 sowie eine Bahnstrecke von den Potenzialflächen 
getrennt. Nach Norden beträgt die Entfernung 900m, nach Süden ca. 650 m und nach Westen im 
Minimum ca. 530 m. 

Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zu den beiden Potenzialflächen wurde eine gebietsbezo-
gene, am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage ori-
entierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt. Geprüft wird gegenüber den wertbestimmenden 
Arten und Lebensräumen als Gegenstand der Erhaltungsziele. Im vorliegenden Fall können hier-
bei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Arten und LRT bereits sicher 
ausgeschlossen werden (Mindestabstand ca. 530 m). Es ergeben sich unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung durch die Bahnstrecke und B 248 und der FFH-Gebietsstruktur (Niederung, Gewäs-
serverbund) auch keine trennenden Wirkungen zwischen einzelnen FFH-Gebietsteilen. 

Ein sicherer Brutvogel am Rande des FFH-Gebiets ist nach den aktuellen Erfassungen der Rotmi-
lan. Er ist jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele, sondern charakteristische Art der 
Wald-LRT, die im betreffenden Gewässerabschnitt aufgrund der Struktur (Gewässer ohne nen-
nenswerte Begleitstrukturen) nicht zu erwarten sind. Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
des LRT sind daher nicht zu prognostizieren. 

Der Weißstorch ist Brutvogel in den Ortschaften Beutow, Göttien und Gollau-Lüsen. Die Horste in 
Beutow und Göttien sind etwa 2.000 m, der Horst in Lüsen ist etwa 1.500 m von den Potenzialflä-
chen entfernt und damit außerhalb kritischer Distanzen. Der Lebensraumtyp Auenwiese ist zudem 
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nur Teillebensraum und nur fragmentarisch im FFH-Gebiet vorhanden. 

Die östlich und nördlich verlaufende Jeetzelniederung ist weiterhin bekanntes Nahrungshabitat 
des Schwarzstorches (unter 1000 m). Insgesamt stellen die Potenzialflächen keinen relevanten 
Lebensraum für den Schwarzstorch dar. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der Nach-
weise in den umliegenden Wäldern mit einem Abstand von ca. 3.000 m zum Brutnachweis (ent-
spr. Mindestabstand) ist nach derzeitigem Kenntnistand für diese Art keine Beeinträchtigung zu 
prognostizieren, die sich rückwirkend auf den Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen 
auswirken könnte. 

Auch hier werden zudem die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendsegler 
und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, es liegen Wochenstu-
bennachweise vor (MANTHEY 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler liegen nach 
MANTHEY (2014) Nachweise aus dem Bereich Lüchow am/ im FFH-Gebiet und Woltersdorf vor 
bzw. das Vorkommen wird gemäß NLWKN (2010) für das FFH-Gebiet genannt. Von einem Vor-
kommen des Großen Abendseglers wird aufgrund der Nachweise im Umfeld und der Struktur im 
Umfeld der Potenzialflächen (Laubwald, Kiefern-Altholz) ausgegangen.  

Beide Arten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Beein-
trächtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Dies kann unter Berücksichtigung der 
vorauszusetzenden Vermeidung (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen, Waldrandabstän-
de) ausgeschlossen werden.  

Ergänzend sei an dieser Stelle nur noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung 
Elbtal entlang der Jeetzelniederung hingewiesen. Die Niederung der Jeetzel stellt zudem ein zu-
mindest zeitweise bedeutendes Rastgebiet dar (AAG 2014). Die Potenzialflächen liegent inner-
halb diese Bereichs bzw. ca. 500 m westlich eines Gastvogelgebietes (unbewertet) des NLWKN 
(2015), was aber keine Auswirkung auf die FFH-Beurteilung hat. 

Unabhängig von der Betroffenheit des FFH-Gebietes wurden auf Grundlage der Umweltprüfung 
(s. Anlage 1) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher und denkmalpflegerischer Konflikte die bei-
den Potenzialflächen jedoch nicht weiter verfolgt und gestrichen. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können allein aufgrund der Streichung der beiden Potenzialflächen als mögli-
ches Vorranggebiet ausgeschlossen werden.  
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4.3.5 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Breselenz, Potenzialflächen PF 11 und PF 27  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung „Breselenz“ umfasst die im Rahmen der Potenzialanalyse ermit-

telte (reduzierte) Potenzialfläche PF 11 mit 21,3 ha. Im Süden liegt zudem die tlw. sehr schmale Potenzialfläche 
PF 27 (16 ha). Die Flächen liegen auf einem nach Südwesten flach ansteigendem Gelände auf einer Höhe zwi-
schen 22 und 27 m ü NN. Südlich des Platenlaaser Baches befindet sich der Schwarze Berg mit Erhebungen bis 
zu 45 m ü NN. Die Fläche liegt fast vollständig auf landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker, Grünland). 

Vorbelastungen gehen von der K 18 aus, die ca. 350 m nördlich der Potenzialfläche PF 11 verläuft, sowie der 
B 248 östlich in 1.600m.  

Analyse Das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft südlich 
in einer Entfernung von ca. 600 m (Quellwälder am Grabower Mühlengraben als Teil des FFH-
Gebiets) und nördlich in einer Entfernung von ca. 1.300 m (Breselenzer Bach) zur reduzierten 
Potenzialfläche PF 11. Der Abstand zur Potenzialfläche PF 27 beträgt nur ca. 350 m. 

Aufgrund der Entfernung teilweise unter 1.200 m zum pot. Vorranggebiet (reduzierte Potenzial-
fläche PF 11) wurde eine gebietsbezogene, am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils 
verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt. Geprüft 
wird gegenüber den wertbestimmenden Arten und Lebensräumen als Gegenstand der Erhal-
tungsziele. Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von 
wertgebenden Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (Mindestabstand ca. 600 
m). Es ergeben sich unter Berücksichtigung der FFH-Gebietsstruktur (Niederung, Gewässerver-
bund) auch keine trennenden Wirkungen zwischen einzelnen FFH-Gebietsteilen. 

Nachweise von Kranich-Brutstandorten innerhalb des FFH-Gebietes liegen aus 2010 und 2011 
erst in unkritischer Entfernung >2km Entfernung vor. Nachweise am Rand des FFH-Gebietes 
finden sich in mind. 1.000 m Abstand, allerdings liegen Brutstandorte auch zwischen 400 und 
500 m entfernt von den Potenzialflächen, dann aber deutlich außerhalb des FFH-Gebietes. Der 
Rotmilan ist im Umfeld der Flächen nur außerhalb des FFH-Gebietes nachgewiesen, allerdings 
im Abstand von unter 1.500 m. 

Für den gesamten Niederungsbereich entlang der Gewässer liegen Hinweise auf Nutzung als 
Nahrungshabitat durch den Schwarzstorch vor (z. B. Platenlaaser Bach), die nächstgelegenen 
Brutstandorte befinden sich jedoch östlich der B 248 in den Wäldern westlich Breese im Bruche 
in etwa 3 km Entfernung von der Fläche PF 11 außerhalb des FFH-Gebiets.  

Zur Vermeidung von Konflikten ist u. a. daher auf die Potenzialfläche PF 27 verzichtet und die 
Potenzialfläche PF 11 im Süden (aber auch Norden, Nachweis Rotmilan) reduziert worden. 
Hierdurch erhöhen sich auch die Mindestabstände zum Rotmilan (ca. 700 m) und das Umfeld 
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des Platenlaaser Baches als Nahrungshabitat des Schwarzstorches wird freigehalten. 

Unter Berücksichtigung der Flächenreduktionen ist nach derzeitigem Kenntnistand für den 
Schwarzstorch daher keine Beeinträchtigung zu prognostizieren, die sich rückwirkend auf den 
Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen auswirken könnte. Entsprechendes gilt für den 
Rotmilan, da der Brutnachweis, der am dichtesten am FFH-Gebiet liegt, dadurch knapp 1.500 m 
vom verbleibenden pot, Vorranggebiet (Potenzialfläche PF 11) entfernt liegt, der empfohlene 
Mindestabstand daher nahezu erreicht wird, im Norden werden knapp 1000 m eingehalten. 

Auch hier werden zudem die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendseg-
ler und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, es liegen Wochen-
stubennachweise vor (Manthey 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler liegen nach 
Manthey (2014) Nachweise aus dem Bereich Lüchow am / im FFH-Gebiet und Woltersdorf vor 
bzw. das Vorkommen wird gemäß NLWKN (2010) für das FFH-Gebiet genannt. Von einem Vor-
kommen des Großen Abendseglers wird aufgrund der Nachweise und der Struktur im Umfeld 
des pot. Vorranggebietes ausgegangen.  

Beide Arten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Be-
einträchtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Für die Abendseglerarten kann 
dies aufgrund der Mindestentfernung von ca. 600 m zum FFH-Gebiet (Reduktion der Potenzial-
fläche PF 11 und Löschung der Potenzialfläche PF 27 berücksichtigt, 200 m Mindestabstand 
gemäß NLT 2014b werden eingehalten) ausgeschlossen werden. Zudem lassen die in der ver-
bleibenden Potenzialfläche PF 11 anzutreffenden Biotopstrukturen (Ackerflächen) kein verstärk-
tes Auftreten/ Vorkommen der beiden Arten im Vergleich zu den umliegenden Bereichen erwar-
ten. Günstig wirkt hierbei die Reduktion der Potenzialfläche PF 11 im Bereich von Gehölzen/ 
Waldrand. Somit können auch indirekte Betroffenheiten über Wirkungen auf charakteristischen 
Arten von FFH-Lebensraumtypen ausgeschlossen werden. Ggf. einzelne auf der Nahrungssu-
che, Jagd-, Transferflügen oder während der Zugzeit innerhalb des verbleibenden pot., Vor-
ranggebietes auftretende Individuen sind ohne Relevanz für den Gebietsschutz. 

Ergänzend sei an dieser Stelle nur noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung 
Elbtal entlang des Drawehn hingewiesen (AAG 2014). Die Potenzialflächen liegen im Bereich/ 
Umfeld dieser Zugroute, was aber keine Auswirkung auf die FFH-Beurteilung hat. 

Unabhängig von der Betroffenheit des FFH-Gebietes wurden auf Grundlage der Umweltprüfung 
(s. Anlage 1) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte die beiden Potenzialflächen je-
doch nicht weiter verfolgt und gestrichen. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebeneallein aufgrund der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand (unter BerücksichtigungStreichung der Gebietsreduktionen)beiden Potenzialflä-
chen als mögliches Vorranggebiet ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren 
Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität des FFH-Gebietes (detaillierte FFH-
Vor- oder Verträglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von 
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand 
konkreter Genehmigungsverfahren. 
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4.3.6 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Platenlaase, Potenzialflächen PF 22 und 45  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung „Platenlaase“ (Potenzialflächen PF 22 und 45, 21,7 ha) wurden 

im Rahmen der Potenzialanalyse als für die Windenergie möglicherweise geeignete Potenzialflächen ermittelt. 
Die Potenzialflächen befinden sich am Rande der Jeetzelniederung auf nach Westen flach ansteigendem Gelän-
de auf einer Höhe zwischen 13 und 15 m ü NN und werden vollständig landwirtschaftlich als Acker genutzt. Im 
Südwesten der Teilfläche PF 22 verläuft ein Weg mit Straßenbäumen. Südwestlich der Flächen befindet sich das 
Jammerholz mit Laub- und Nadelwald. Vorbelastungen gehen u. a. von der die K 30 ca. 950 m nördlich, der K 33 
ca. 1.200 m östlich sowie der B 248 ca. 1.100 m westlich der Teilflächen aus. Außerdem befinden sich östlich ei-
ne Hochspannungsfreileitung in einer Entfernung von ca. 1.900 m sowie der Flugplatz Lüchow-Rehbeck. 

Analyse Das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ verläuft östlich 
in einer Entfernung von ca. 200 m (Alte Jeetzel) und westlich in einer Entfernung von ca. 200 m 
(Grabower Mühlengraben als Teil des FFH-Gebiets). 

Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zu den Potenzialflächen wurde eine gebietsbezogene, 
am Maßstab der Regionalplanung und der jeweils verfügbaren Beurteilungsgrundlage orientierte 
FFH – Verträglichkeitsprüfung erstellt. Geprüft wird gegenüber den wertbestimmenden Arten 
und Lebensräumen als Gegenstand der Erhaltungsziele. Im vorliegenden Fall können hierbei 
unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Arten und LRT bereits sicher 
ausgeschlossen werden (Mindestabstand ca. 200 m). Es ergeben sich unter Berücksichtigung 
der FFH-Gebietsstruktur (Niederung, Gewässerverbund) auch keine trennenden Wirkungen 
zwischen einzelnen FFH-Gebietsteilen. 

Nachweise von Kranich-Brutstandorten innerhalb des FFH-Gebietes liegen aus 2010 erst in un-
kritischer Entfernung von ca. 1,9 km vor. Auch Nachweise außerhalb des FFH-Gebietes liegen 
über 500 m entfernt (empfohlener Mindestabstand). Rotmilannachweise innerhalb des FFH-
Gebietes liegen im Umfeld der Potenzialflächen nicht vor, allerdings eine Brutnachweis (2011) 
am Rand des Gebietes (> 500 m entfernt von PF 22).  

Der gesamte Niederungsbereich ist Jagdhabitat des Schwarzstorches, es liegen mehrere 
Nachweise von überfliegenden oder entlang der Gewässer nahrungssuchenden Schwarzstör-
chen vor, die nächstgelegenen Brutstandorte befinden sich in den Wäldern westlich Breese im 
Bruche unter 3 km Entfernung sowie ca. in 3 km in der Lucie als VSG, aber jeweils außerhalb 
des FFH-Gebiets. Die Potenzialflächen liegen zentral innerhalb des Schwarzstorchjagdhabita-
tes, sowie am südlichen Rand einer gedachten Verbindung zwischen zwei Schwarzstorchbrut-
gebieten. 

Die Potenzialfläche stellt sich daher bereits im Hinblick auf artenschutzrechtliche Betroffenheiten 
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nicht als unproblematisch dar. Es ist zudem denkbar und möglich, dass die im Zuge eines zu-
künftigen, derzeit aber nicht absehbaren Bodenabbaus mit dann entstehenden großen Stillge-
wässern könnte eine die Attraktivität des Raumes für (Groß-) Vögel noch gesteigert wird. Hierzu 
könnten auch die im Zuge der Flurbereinigung „Jeetzelbrücken I“ vorgesehenen landschafts-
pflegerischen Maßnahmen östlich und nördlich an der Jeetzel beitragen (ARL 2015). Durch den 
eingehaltenen Abstand von 200 m zum FFH-Gebiet ist hingegen nicht zwingend ein FFH-
rechtliches Planungshindernis zu erwarten, wobei sich die Konstellation genau zwischen zwei 
FFH-Gebietsteilen aber als ungünstig darstellt.  

Auch hier werden zudem die besonders schlaggefährdeten Fledermausarten Großer Abendseg-
ler und Kleinabendsegler betrachtet. Beide Arten kommen im Landkreis vor, es liegen Wochen-
stubennachweise vor (Manthey 2014, NLWKN 2010). Für den Großen Abendsegler liegen nach 
Manthey (2014) Nachweise aus dem Bereich Lüchow am / im FFH-Gebiet vor bzw. das Vor-
kommen wird gemäß NLWKN (2010) für das FFH-Gebiet genannt. Von einem Vorkommen des 
Großen Abendseglers wird aufgrund der Nachweise und der Struktur im Umfeld der Potenzial-
flächen ausgegangen.  

Beide Arten sind jedoch nicht direkt Gegenstand der Erhaltungsziele. Eine entsprechende Be-
einträchtigung müsste daher so gravierend ausfallen, dass sie zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet führen würde. Dies kann unter Berücksichti-
gung der vorauszusetzenden Vermeidung (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen) aus-
geschlossen werden.  

Ergänzend sei an dieser Stelle nur noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung 
Elbtal entlang der Jeetzelniederung hingewiesen. Die Niederung der Jeetzel stellt zudem ein 
zumindest zeitweise bedeutendes Rastgebiet dar (AAG 2014). Die Potenzialflächen liegen in-
nerhalb diese Bereichs, was aber keine Auswirkung auf die FFH-Beurteilung hat. 

Zur Vermeidung von Konflikten wird aber unabhängig vom Ergebnis der FFH-Gebietsprüfung 
auf Grundlage der Umweltprüfung (s. Anlage 1) auf beide Teilflächen verzichtet (Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte und der geringen Flächengrößen/ des schmalen Zuschnittes 
nicht weiter als pot. Vorranggebiete verfolgt).  

Ergänzend sei allerdings darauf verweisen, dass das FFH-Gebiet DE 2831-331 „Gewässersys-
tem der Jeetzel mit Quellwäldern“ östlich und westlich nur in einer Entfernung von jeweils ca. 
200 m (Alte Jeetzel und Grabower Mühlengraben) zwischen Gebietsteilen verläuft. Der Verzicht 
auf die Potenzialflächen als Vorranggebiet Windenergie ist daher auch im Kontext mit dem FFH-
Gebietsschutz positiv zu beurteilen, zumal hier auch kumulative Wirkungen im Zusammenhang 
mit Vorrang-/ Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung möglich sind. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können allein aufgrund der Streichung der beiden Potenzialflächen als 
mögliches Vorranggebiet ausgeschlossen werden. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestands-/Potenzialflächen Reetze, Bösel, Tarmitz, Gollau, Breselenz, 
Platenlaase 

Analyse Die vorhandenen Vorranggebiete bzw. Potenzialflächen Reetze, Gollau und Platenlaase entfal-
len bzw. werden auf Grundlage der Umweltprüfung nicht weiter verfolgt. In Bezug auf Platenlaa-
se entfallen hiermit auch mögliche kumulativer Wirkung durch Pläne/ Projekte (Vorrang-/ Vorbe-
haltsgebiete Rohstoffgewinnung). 

Alle verbleibenden pot Vorranggebiete liegen deutlich außerhalb des FFH-Gebietes und unmit-
telbare Beeinträchtigungen wertgebender Arten und Lebensraumtypen können sicher ausge-
schlossen werden. Auch aus der mittelbaren Betroffenheit ggf. charakteristischer Arten außer-
halb des Gebietes (funktionale Bezüge, Wechselbeziehungen) lassen sich jeweils keine auf 
Ebene der Regionalplanung erkennbaren relevanten Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet 
ableiten. 

Die verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen zudem mind. ca. 3.000 m entfernt voneinander 
und führen auch unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung weder einzeln noch 
gemeinsam zu Trennwirkungen zwischen FFH-Gebietsteilen oder anderen Natura 2000-
Gebieten. 

Ergebnis Sich verstärkende, erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. 
der maßgeblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand im Zusammenwirken der pot. Vorranggebiete (kumulativ) ausgeschlossen 
werden. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen, 
Waldrandabstände) und unter Berücksichtigung kumulativer Projekte ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 
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4.4 FFH- und EU-Vogelschutzgebiet DE 2934-301 / DE 3034-401  
„Nemitzer Heide“  

FFH- und VSG DE 2934-301 / DE 3034-401 „Nemitzer Heide“: 

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 1.061,00 ha 

Kurzcharakteristik ausgedehntes, in den 1970er Jahren aus Waldbrandflächen entstandenes Heidegebiet 
mit Sandheiden u. großflächigen Silbergras-Fluren, und einem teils eben, teils gut ausge-
prägten Dünenrelief, gesichert/ausgewiesen als NSG mit VO v. 25.06.2018 

Schutzwürdigkeit Bedeutung als Brutgebiet für Arten offener Heidelandschaften u. lichter Waldbereiche, 
insbesondere als letztes niedersächsisches Brutvorkommen des Brachpiepers 

Gefährdung Einheitliche, nivellierende Mahd großer, zusammenhängender Heideflächen. Verlust d. 
Offenbodenbereiche durch Aufforstung oder natürl. Birken- u Kiefernanflug. Touristische 
Nutzung. Wegeausbau. Lanzer Moor: Entwässerung, Verfüllung, Wildäcker 

 

 

Erhaltungsziele 

(EHZ) FFH-Gebiet 

Wertbestimmende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Bin-
nenland] 

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uni-
florae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea 

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix 

4030 Trockene europäische Heiden 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 In der NSG-VO vom 25.06.2018, die das gesamte FFH-Gebiet umfasst bzw. 
dieses in eine nationale Schutzkategorie überführt sind zusätzlich genannt: 

3160  Dystrophe Stillgewässer als natürliche und naturnahe, nährstoff- und basenar-
me Stillgewässer mit guter Wasserqualität, ungestörter und standorttypischer 
Verlandungsvegetation. 
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Nicht mehr aufgeführt werden: 

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix  

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Wertbestimmende Arten nach Anhang II FFH- Richtlinie 

Keine 

Erhaltungsziele 

(EHZ) VSG 

Wertbestimmende Arten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 

Brutvögel:  

Anthus campestris [Brachpieper] 

Lullula arborea [Heidelerche] 

Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker] 

Lanius excubitor [Raubwürger] 

Jynx torquilla [Wendehals] 

In der NSG-VO vom 25.06.2018, sind zusätzlich als wertbestimmend genannt: 

Upupa epops [Wiedehopf]  

sowie weitere Arten als maßgebliche Bestandteile des Vogelschutzgebietes: 

Dryocopus martius [Schwarzspecht] 

Emberiza hortulana [Ortolan] 

Falco subbuteo [Baumfalke] 

Lanius collurio [Neuntöter] 

Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer] 

Oriolus oriolus [Pirol] 

Phoenicurus phoenicurus [Gartenrotschwanz] 

Saxicola rubetra [Braunkehlchen] 

Saxicola torquata [Schwarzkehlchen] 

Möglicherweise betroffene Arten und Lebensraumtypen nach Anhängen FFH-Richtlinie  

Da alle das FFH-Gebiet betreffenden vorhandenen Vorranggebiete-/ Potenzialflächen (pot. Vorranggebiete) 
deutlich außerhalb des FFH-Gebietes liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele bzw. wertbestimmenden LRT und Arten ausgeschlossen werden.  

Die gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es keine wertbestimmenden Arten des Anhang II der FFH-
Richtlinie gibt, die ggf. auch außerhalb des Gebietes betroffen sein könnten 

Somit verbleiben nur möglich Betroffenheiten ggf. vorkommender gegenüber WEA empfindlicher charakteristi-
scher Arten der LRT (besonders störempfindliche / schlaggefährdete Fledermaus- oder Vogelarten).  

Vogelarten mit ggf. erhöhter visueller Empfindlichkeit (Offenlandarten) und Schlaggefährdung werden separat im 
Rahmen des VSGs betrachtet, nachfolgen nur ergänzend aufgeführt werden entsprechende charakteristische 
Arten der LRT des FFH-Gebietes. 

Diese wurden den LRT gemäß den Vollzugshinweisen des NLWKN zugeordnet und in Bezug auf kollisionsemp-
findliche / kritische Arten ausgewertet. (Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz – NLWKN: Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz – Vollzugshinweise Le-
bensraum- und Biotoptypen sowie NLT (Stand 21.01.2014): Naturschutz und Windenergie, Tabelle 2: Übersicht 
über fachlich erforderliche Mindestabstände von WEA zu Brutplätzen bestimmter Vogelarten).  

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass konkrete Nachweise im FFH-Gebiet zur genauen räumlicher Lage der 
vorkommenden Lebensraumtypen und ihrer jeweiligen charakteristischen Arten nicht oder nur teilweise vorlagen. 
Im Sinne einer sog. „Wahr-Unterstellung“ werden im Prüfverfahren nachstehend alle relevanten (schlaggefährde-
te / empfindliche) Arten berücksichtigt. Es finden nur die LRT Berücksichtigung, denen entsprechende Arten 
nach NLWKN auch zugeordnet sind. Im Einzelnen sind dies: 

2310   Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista und 2330 Dünen mit offenen Grasflächen 

Birkhuhn (Tetrao tetrix), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus),  

2330   Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland]  

In größeren Heidekomplexen regional sehr selten noch Teillebensraum von Birkhuhn (Tetrao tetrix), im 
Komplex mit lichten Wäldern Teillebensraum von Ziegenmelker (Caprimulus europaeus) sowie Wiede-
hopf (Upupa epops)  

4010  Feuchte Heiden  

Aufgrund seiner geringen Flächengröße keine spezifische Vogelwelt. Im Gebiet auch nur sehr geringer 
Flächenanteil. Im großräumigeren Biotopkomplex mit weiteren Offenlandbiotopen wie z. B. Hoch- und 
Heidemooren, feuchten und trockenen Sandheiden und Feuchtgrünland bieten sie aber geeignete Brut-
habitate z. B. für Baumfalke (Falco subbuteo), und Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus).  

4030 Trockene europäische Heiden 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  
 

27 

Birkhuhn (Tetrao tetrix), Baumfalke (Falco subbuteo), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen ( 

Birkhuhn (Tetrao tetrix), Wachtelkönig (Crex crex), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen 

In Komplexen mit Feuchtgrünland örtlich bedeutsamer Teillebensraum von Weißstorch (Ciconia ciconia), 
Uferschnepfe (Limosa limosa), Großer Brachvogel (Numenius arquata), Kiebitz (Vanellus vanellus) 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

 Bekassine (Gallinago gallinago), Kranich (Grus grus) 

Möglicherweise betroffene Vogelarten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie (VS-Richtlinie) 

Da die, das Vogelschutzgebiet betreffenden vorhandenen Vorranggebiete und Potenzialflächen (pot. Vorrangge-
biete) deutlich außerhalb liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhaltungszie-
le bzw. wertbestimmender Vogelarten im VSG ausgeschlossen werden. Die betroffenen wertgebenden Arten 
sind zudem mit Ausnahme des Ziegenmelkers auch nicht besonders schlaggefährdet (NLT 2014b) 

Es verbleiben somit allenfalls Wirkungen von außerhalb auf die wertbestimmenden Vogelarten im Gebiet (Stö-

rung, Verdrängung, ggfs. Vogelschlag) und ggf. funktionale Zusammenhänge. Als möglicherweise betroffen sind 

hierbei die o. g. wertbestimmenden Vogelarten zu betrachten, ergänzend ggf. weitere, im Standarddatenbogen 

benannte Vogelarten. Entsprechend der NSG-VO ist in einer Zone von 500 m um das NSG die Errichtung von 

WEA untersagt. 

Vögel Wertbestimmende Arten nach Art. 4 VS-Richtlinie (s. o.), sowie ergänzend weitere im 
Standarddatenbogen aufgeführte Arten: 

Brutvögel: 

Dryocopus martius [Schwarzspecht] 

Emberiza hortulana [Ortolan] 

Falco subbuteo [Baumfalke] 

Lanius collurio [Neuntöter] 

Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer] 

Oriolus oriolus [Pirol] 

Phoenicurus phoenicurus [Gartenrotschwanz] 

Saxicola rubetra [Braunkehlchen] 

Saxicola torquata [Schwarzkehlchen] 

Weitere Arten nach Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde (2016): 

Gallinago gallinago [Bekassine] 

Grus Grus [Kranich] 

Numenius arquata [Großer Brachvogel] 

Upupa epops [Wiedehopf] 
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4.4.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Tobringen, (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 13, 34 und 39  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Tobringen“ liegt mit einer gegen-

über dem RROP 2004 erweiterten Größe von insgesamt ca. 62 ha (Potenzialflächen PF 13, 34 und PF 39) 
überwiegend innerhalb eines vorh. Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004). Es herrscht Ackernutzung 
mit Grünland, gegliedert durch mehrere Hecken vor. Die Flächen sind im Westen umgeben von Grünlandnut-
zung („Rohrwiesen“) mit kleineren Wäldern, nach Osten schließt sich Acker und ein größeres Waldstück mit vor-
gelagerten Wäldern an. Durch die Flächen fließt der Feinhöfengraben in Richtung Luciekanal. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 7 WEA, der zwischen den Teilflächen verlaufenden 
B 493 sowie der 300 m südlich zwischen zwei Teilflächen verlaufenden K 4 aus. Die Bestandsanlagen liegen in 
einem fast ebenen Niederungsgebiet mit Höhen zwischen 18 m und 20 m und sind von Norden und Süden weit 
sichtbar, im Osten und Westen schirmen Wälder die Anlagen ab. 

Analyse Das FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet „Nemitzer Heide“ liegt östlich in einer Entfernung 
von ca. 1.000 m noch hinter einer Teilfläche des EU-VSG Lucie. Aufgrund der Entfernung 
unter 1.200 m zum pot. Vorranggebiet erfolgt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

FFH-Gebiet: 

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von 
wertgebenden Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden (Mindestabstand ca. 
1.000 m hinter Waldflächen am Rauberg/ Kahnsch). Es ergeben sich auch keine tren-
nenden Wirkungen zwischen einzelnen FFH-Gebietsteilen und zu anderen FFH-Gebieten 
(Landgraben-Dummeniederung im Südosten). 

Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des FFH-Gebietes über Wirkungen 
auf gegenüber WEA empfindliche charakteristische Arten von FFH-Lebensraumtypen. Zu 
nennen ist hier der Ziegenmelker, für den mehrere Nachweise im Gebiet gegeben sind, 
(wertgebende Art des VSG), der Kranich (Brutverdacht 2012, mehr als 1,5 km von der 
Bestandsfläche Tobringen, AAG 2014) und der Baumfalke. Vorliegend ist auch dies aus-
zuschließen, da das pot. Vorranggebiet Tobringen mit 1.000 m Abstand ohnehin den Vor-
sorgewert von 1.200 m nahezu erreicht, den für die meisten Arten geltenden Mindestab-
stand von 500 – 1.000 m einhält und durch die Waldflächen am Rauberg zum FFH-
Gebiet auch abgeschirmt ist.  

VSG: 

Prinzipiell gelten die gleichen Aussagen wie zum FFH-Gebiet. Auch hier können unmittel-
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bare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG bereits 
sicher ausgeschlossen werden. Mit Ausnahme des Ziegenmelkers weist keine der aufge-
führten wertbestimmenden Vogelarten nach Art. 4 der VS-Richtlinie bzw. der weiteren 
Arten des Standarddatenbogens eine besondere Kollisionsempfindlichkeit (oder Störemp-
findlichkeit) gegenüber WEA auf. Zudem wird der Mindestabstand von 500m zu Brut-
standorten des Ziegenmelkers (NLWKN 2014b, AAG 2014) bzw. auch des Kranich (Brut-
verdacht) oder allgemein störempfindlicher Wiesen- und Offenlandvogelarten eingehalten 
bzw. überschritten. Für den Baumfalken wird hier (NLT 2014b) nur ein Prüfbereich defi-
niert und kein Mindestabstand. Ältere Quellen (VSW 2007) geben hier noch 1.000 m 
empfohlenen Mindestabstand an. Selbst dieser Wert wird aber eingehalten, zudem ist die 
Art nicht wertgebend und kommt auch nicht kontinuierlich im Gebiet vor (NLWKN 2015). 

Erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die wertgebenden Vogel-
arten im VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) sind daher ebenfalls auszu-
schließen. 

Zwar könnte für Offenlandarten u. U. eine Störung / Verdrängung durch Bauwerke wie 
WEA auftreten, aufgrund des hohen Abstandes (1.000 m zum VSG) und der Abschir-
mung durch Waldflächen am Rauberg/ Kahnsch können derartige Wirkungen aber unab-
hängig von der spezifischen Empfindlichkeit einzelner Arten verneint werden. Hinzu 
kommt, dass die bestehenden Vorbelastung durch die Bestandsanlagen zu berücksichti-
gen wäre. Günstig wirkt dabei auf jeden Fall die Gebietsreduktion im Osten (Begrenzung 
der Potenzialfläche PF 13 an der Grenze des vorh. Vorranggebietes, Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Konflikte) und Norden und somit eine reduziertes verbleibendes pot. 
Vorranggebiet. 

Es ergeben sich auch hier keine trennenden Wirkungen (Beeinträchtigung von Funkti-
onsbezügen) zwischen einzelnen VSG-Teilflächen.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshinder-
nisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität (detaillierte FFH-Vor- oder Ver-
träglichkeitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von Vermei-
dungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand 
konkreter Genehmigungsverfahren. 
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4.4.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Lanze- / nordwestlich Lomitz, Potenzialfläche PF 1  

 

Die Potenzialfläche PF 1 (pot. Vorranggebiet für Windernergienutzung) „Lanze-Lomitz“ weist eine reduzierte 

Größe von 24,3 ha auf (ursprünglich ca. 310 ha). Die Fläche liegt in einem fast ebenen Niederungsgebiet mit 
Höhen zwischen 19 m und 22 m. Innerhalb des Potenzialraums herrscht Ackernutzung mit Grünland und einge-
streuten Waldstückchen vor. Südlich und nördlich verlaufen Nadelwälder auf leichten Höhenrücken (Ratzberg, 
Klinkerberg, Papenberg). Die Fläche ist gegenüber der Umgebung nicht erhöht, sondern sogar geringfügig tiefer 
(bis zu ca. 6 m), oder auf vergleichbarem Niveau. 

Vorbelastungen gehen von der direkt nördlich angrenzend sowie ca. 700 m östlich verlaufenden K 4 aus Günstig 
wirkt die topografisch nicht exponierte Lage sowie die umliegenden Wälder. Zwar werden die Anlagen aufgrund 
der angenommenen Höhe von 200 m weiträumig sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a. nach Norden  
(Elbeniederung), Osten und Süden (Landgraben / Dummeniederung) deutlich eingeschränkt. 

Analyse Das FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet „Nemitzer Heide“ liegt nördlich in einer Entfernung von 
ca. 500 m. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zur Potenzialfläche erfolgt eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung. 

FFH-Gebiet: 

Im vorliegenden Fall können hierbei unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgeben-
den Arten und LRT bereits sicher ausgeschlossen werden. Der Abstand von 500 m zum NSG 
und somit FFH-Gebiet wird eingehalten. Mit diesem Abstand sind auch die erforderlichen 
Schutzabstände zu den wertgebenden Vogelarten, ihren Reviermittelpunkten und Nahrungshabi-
taten berücksichtigt (Begründung zur NSG-Verordnung). 

Es verbleiben nur indirekte Betroffenheiten außerhalb des FFH-Gebietes über Wirkungen auf 
gegenüber WEA empfindliche charakteristische Arten von FFH-Lebensraumtypen. Zu nennen ist 
hier v. a. der Ziegenmelker, für den mehrere Nachweise im FFH-Gebiet gegeben sind (wertge-
bende Art des VSG). Der Mindestabstand von 500m zu Brutstandorten des Ziegenmelkers 
(NLWKN2014b, AAG 2014) bzw. auch des Kranich (Brutverdacht in >4 km) wird allein schon 
durch die Gebietsgrenze eingehalten bzw. überschritten.  

VSG: 

Prinzipiell gelten die gleichen Aussagen wie zum FFH-Gebiet. Auch hier können unmittelbare 
erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG bereits sicher aus-
geschlossen werden. Mit Ausnahme des Ziegenmelkers weist keine der aufgeführten wertbe-
stimmenden Vogelarten nach Art. 4 der VS-Richtlinie bzw. der weiteren Arten des Standardda-
tenbogens eine besondere Kollisionsempfindlichkeit (oder Störempfindlichkeit) gegenüber WEA 
auf. Zudem wird der Mindestabstand von 500m zu Brutstandorten des Ziegenmelkers (NLT 
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2014b, AAG 2014) bzw. des Kranich (Brutverdacht) oder allgemein störempfindlicher Wiesen- 
und Offenlandvogelarten eingehalten bzw. überschritten. Für den Baumfalken wird hier (NLT 
2014b) nur ein Prüfbereich definiert und kein Mindestabstand. Zudem ist kommt die Art nicht 
wertgebend und kommt auch nicht kontinuierlich im Gebiet vor (NLWKN 2015). 

Als Vermeidungsmaßnahme ist aufgrund der gebietsbezogenen Prüfung unabhängig vom Ge-
bietsschutz Naturas-2000 zu berücksichtigen berücksichtigt, dass die Fläche deutlich reduziert 
wird. Auf Grundlage der Umweltprüfung (s. Anlage 1) ist zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Konflikte, zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von bedeutsamen Biotopstrukturen (Wald, 
Hecken, Grünland) und zur Vermeidung eines zu geringen Abstandes zur Potenzialfläche PF 8 
(Prezelle) eine umfangreiche Reduktion der Potenzialfläche PF 1 im Osten und Süden vorgese-
hen. Dadurch verbleibt nur ein relativ kleiner Teil der Potenzialfläche als verbleibendes pot. Vor-
ranggebiet im Nordwesten (Abstand von 500 m zum VSG und NSG). 

Erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die wertgebenden Vogelarten im 
VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) sind daher ebenfalls auszuschließen. Zwar könn-
te für Offenlandarten u. U. eine Störung / Verdrängung durch Bauwerke wie WEA auftreten, auf-
grund des Abstandes (500 m zum VSG) und der Abschirmung durch Waldflächen können derar-
tige Wirkungen aber verneint werden.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
unter Berücksichtigung der Gebietsreduktionen ausgeschlossen werden. Es sind keine unüber-
windbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität (detaillierte FFH-Vor- oder Verträglich-
keitsprüfung) mit Erfordernis exakter Arterfassungen und Festlegung von Vermeidungsmaß-
nahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen etc.) ist Gegenstand konkreter Genehmi-
gungsverfahren. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestands-/Potenzialflächen Tobringen und Lanze-Lomitz (PF 1) 

Analyse Beide verbleibenden pot. Vorranggebiete bzw. die zugehörigen Potenzialflächen liegen deutlich 
außerhalb des FFH- und Vogelschutzgebietes, unmittelbare Beeinträchtigungen wertgebender 
Arten und Lebensraumtypen können sicher ausgeschlossen werden. Auch aus der mittelbaren 
Betroffenheit ggf. charakteristischer Arten außerhalb des Gebietes (funktionale Bezüge, Wech-
selbeziehungen) lassen sich keine auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren relevanten Be-
einträchtigungen für das FFH- / Vogelschutzgebiet ableiten. 

Die verbleibenden pot Vorranggebiete liegen zudem über 3.000 m entfernt voneinander und füh-
ren weder einzeln noch gemeinsam zu Trennwirkungen zwischen VSG/ FFH-Gebietsteilen oder 
anderen Natura 2000-Gebieten.  

Weitere Pläne/ Projekte mit kumulativer Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung der-
zeit nicht bekannt/ erkennbar. 

Ergebnis Sich verstärkende, erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. 
der maßgeblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeiti-
gem Kenntnisstand im Zusammenwirken der pot. Vorranggebiete (kumulativ) ausgeschlossen 
werden.  

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen, 
Waldrandabstände) und unter Berücksichtigung kumulativer Projekte ist Gegenstand konkreter 
Genehmigungsverfahren. 
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4.5 EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Drawehn“  

EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 2931-401 „Drawehn  

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 7.018,00 ha 

Kurzcharakteristik 17 Teilbereiche in einer wellig-hügeligen Endmoränenlandschaft mit licht bewaldeten 
Kuppen und angrenzenden vorwiegend ackerbaulich genutzten Flächen, vielfältige Über-
gänge zw. Wald, umgebender Kulturlandschaft und Ortsrändern. Die Flächen des VSG 
liegen überwiegend im LSG Elbhöhen-Drawehn. 

Schutzwürdigkeit Wichtiges Brutgebiet mit sehr hoher Bedeutung für Vogelgemeinschaften trocken-warmer 
Standorte und –Heidelandschaften (Ziegenmelker, Heidelerche, Ortolan), östlichstes Vor-
kommen des Raufußkauzes. 

Gefährdung Verlust der strukturreichen Wald-Feld-Übergangsbereiche durch agrarstrukturelle Maß-
nahmen, Änderung- und Intensivierung der land- und fortwirtschaftlichen Nutzung, Besei-
tigung linearer Strukturen an Feldern und Straßen. Bau Windkraftanlagen. 

 

Erhaltungsziele 

(EHZ) 

Wertbestimmende Arten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 

Brutvögel:  
Aegolius funereus [Raufußkauz] 
Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker] 
Emberiza hortulana [Ortolan] 
Lullula arborea [Heidelerche] 

Möglicherweise betroffene Vogelarten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 

Da das, das Vogelschutzgebiet betreffende vorhandene Vorranggebiet (pot. Vorranggebiet als verbleibender Be-
reiche eines vorhandenen Vorranggebietes des RROP 2004) deutlich außerhalb liegt, können unmittelbare Be-
troffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. wertbestimmender Vogelarten im VSG ausge-
schlossen werden. Die o.g. möglicherweise betroffenen Vogelarten sind mit Ausnahme des Ziegenmelker zudem 
auch nicht besonders schlaggefährdet (NLT 2014b).Es verbleiben somit allenfalls Wirkungen von außerhalb auf 
die wertbestimmenden Vogelarten im Gebiet (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) und ggf. funktionale Zu-
sammenhänge. Als möglicherweise betroffen sind hierbei die o. g. wertbestimmenden Vogelarten zu betrachten, 
ergänzend ggf. weitere, im Standarddatenbogen benannte Vogelarten.  
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Vögel Wertbestimmende Arten nach Art. 4 VS-Richtlinie (s. o.), sowie ergänzend weitere im 
Standarddatenbogen aufgeführte Arten (Auswahl empfindlicher Arten, NLWKN 2014b): 
Brutvögel: 
Circus aeruginosus [Rohrweihe] 
Falco subbuteo [Baumfalke] 
Grus grus [Kranich ] 
Milvus milvus [Rotmilan] 
Pernis apivorus [Wespenbussard]  

 

4.5.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung 
Leisten (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) 

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Leisten Nord“ liegt mit einer 
gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 114,4 ha innerhalb eines Bestandsgebietes (vorh. Vorrang-
gebietes für Windenergie RROP 2004) und großflächig innerhalb landwirtschaftlicher Nutzfläche, auch innerhalb 
der Fläche herrscht Ackernutzung mit vereinzelten landschaftsgliedernden Elementen vor. Südwestlich angren-
zend und westlich liegen kleinere Laub- und Nadelwälder. Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Wind-
park mit 15 WEA sowie der südöstlich der Vorrangfläche verlaufenden K 41 aus. Die Bestandsanlagen liegen auf 
einem Höhenrücken zwischen den Niederungsbereichen der Dumme und dem Schnegaer Mühlenbach. Die Be-
standfläche Leisten Süd wird nicht weiter betrachtet (nicht weiter verfolgt im Ergebnis der ersten Eignungsprü-
fung aufgrund Lage im Vogelschutzgebiet „Drawehn“). Hinsichtlich des pot. Vorranggebietes/ pot. Repowering-
standortes Leisten-Nord wird eine im Zuge der Anpassung an Siedlungsabstände (harte und weiche Tabukrite-
rien) reduzierte Fläche gegenüber dem vorhandenen Vorranggebiet RROP 2004 betrachtet, 

Analyse Im Umkreis des Vorrangstandortes liegt das EU-Vogelschutzgebiet DE 2931-401 „Dra-
wehn“ mit mehreren Teilflächen im Norden und Süden mit einem Abstand von ca. mind. 
700 m bis 800 m. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zum möglichen Repowering-
standort erfolgt eine FFH-Prüfung. 

Durch die Aufgabe des sehr exponiert gelegenen Standortes südlich Leisten im VSG wird 
regionalplanerisch den rechtlichen und fachlichen Anforderungen des Natura 2000-
Gebietsschutzes entsprochen. Eine Vereinbarkeit mit den Erhaltungszielen ist hier bereits 
im Vorfeld nicht erkennbar. Auch wenn die wertbestimmenden Arten mit Ausnahme des 
Ziegenmelkers nicht als besonders schlaggefährdet zu erachten sind, so ist die Betrof-
fenheit von Habitaten nicht auszuschließen und Verdrängungseffekte / Störungen sind (z. 
B. für den Ortolan) wahrscheinlich. Zudem sind innerhalb des VSG auch weitere, im 
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Standarddatenbogen genannte, besonders schlaggefährdete Vogelarten (Rotmilan und 
Rohrweihe, NLWKN 2010/ 2015, AAG 2014) betroffen. 

Das verbleibende Gebiet Leisten liegt hingegen deutlich außerhalb des VSG und unmit-
telbare Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG können damit 
sicher ausgeschlossen werden. Der empfohlene Mindestabstand von 500 m (NLT 2014b) 
für den Ziegenmelker wird eingehalten. Die Abstände zu Rotmilannachweisen liegen im 
Bereich des empfohlenen Mindestabstandes von 1.500 m. Zum Rohrweihennachweis 
werden über 1.000 m eingehalten. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die wertgebenden Vogel-
arten im VSG (Störung, Verdrängung) sind ebenfalls auszuschließen. Zwar könnte für 
Offenlandarten u. U. eine Störung/ Verdrängung durch Bauwerke wie WEA auftreten, 
aufgrund des noch immer relativ hohen Abstandes (mind. 700 m) und unter Berücksichti-
gung der schon bestehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) wird dies jedoch ausge-
schlossen, auch wenn es nur wenige abschirmende Strukturen wie Waldflächen gibt 
(empfohlener Mindestabstand gem. NLT 2014b von 500 m wird eingehalten).  

Außerhalb des VSG ist der im Standarddatenbogen genannte Rotmilan hervorzuheben. 
Dieser weist einen Lebensraum sowohl im VSG südlich Leisten, bei Bergen und Spithal 
im Norden, d. h. nördlich und südlich des pot Vorranggebietes (und des vorh. Vorrangge-
bietes), als auch auf der dieser selbst auf. Bemerkenswert ist hierbei, dass diese Lebens-
räume und Artvorkommen (einschließlich Brutverdacht unmittelbar an der Bestandsfläche 
mit WEA) trotz der schon länger bestehenden Anlagen existieren, vorliegend offensicht-
lich keinen gravierenden negativen Einfluss erkennen lassen. Zu einem älteren Brut-
nachweis des Wespenbussards außerhalb des VSG (AAG 2014) werden über 1.000 m 
eingehalten. Als weitere Art ist zudem der Kranich aufzuführen. Brutnachweise der Art 
liegen nur außerhalb des Vogelschutzgebietes in mindesten ca. 1,4 km Abstand westlich 
Schnega vor (AAG 2014) und damit auch außerhalb des Mindestabstandes von 500 m. 

Insofern kann hier aus einem pot. Repowering innerhalb des pot. Vorranggebietes heraus 
mit weniger und größeren Anlagen keine größere (Rück-)Wirkung von außerhalb auf re-
levante Arten im VSG prognostiziert werden als bisher. Günstig wirkt hierbei auch die 
teilweise Reduktion des vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004) aufgrund erhöhter 
Abstände zu Siedlungen (reduziertes verbleibendes pot. Vorranggebiet). 

Denkbar wären aufgrund der Lage der Bestandsfläche zwischen VSG-Teilflächen (südlich 
Leisten, bei Bergen und Spithal) trennenden Wirkungen (Beeinträchtigung von Funkti-
onsbezügen) zwischen diesen Gebietsteilen. Zur besonderen Charakteristik des VSG 
Drawehn gehört jedoch, dass es aus einer Vielzahl von einzelnen Gebietsteilen besteht, 
die sich (Luftlinie) über eine Distanz von ca. 37 km erstreckt, wobei die weiteste Ein-
zelentfernung zwischen Teilen des Gebietes ca. 4,7 km beträgt. Ferner sind von der 
VSG-Teilfläche südlich Leisten die VSG-Gebietsflächen im Norden erreichbar, ohne das 
hier von den WEA der Bestandsfläche eine relevante Barrierewirkung und Trennung zwi-
schen VSG-Gebietsteilen ausgehen würde. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und 
der dargelegten Gebietscharakteristik wird somit von keinen trennenden Wirkungen zwi-
schen einzelnen Teilflächen ausgegangen. 

Hinzuweisen ist noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung Elbtal ent-
lang der Dummeniederung im Südosten und entlang der Niederung des Schnegaer Müh-
lenbaches bzw. der Hänge des Drawehn. Auch diese Funktionen bleiben grundsätzlich 
erhalten. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand unter Berücksichtigung der Löschung der Fläche südlich Leisten und der 
Reduktion des vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004) ausgeschlossen werden. Es 
sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestandsfläche Leisten  

Analyse Im Umfeld des VSG unterhalb einer Entfernung von 1.200 m liegt nur das pot Vorrangge-
biet Leisten innerhalb eines vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004). Weitere Pläne / 
Projekte mit kumulativer Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung derzeit nicht 
bekannt/ erkennbar. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand auch im Zusammenwirken der Bestands-/ Potenzialflächen (kumulativ) 
ausgeschlossen werden. 
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4.6 EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniede-
rung“  

EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 3031-401 „Landgraben- und Dummeniederung“:  

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 3.970 ha 

Kurzcharakteristik Ausgedehntes Niederungsgebiet mit naturraumtypischen Wald- u. Grünlandbiotopen auf 
Niedermoor und feuchten Mineralböden, durchzogen von naturnahen Bächen (Westteil) 
u. begradigten Fließgewässern und Gräben. Aktuell flächig gesichert/ausgewiesen als 
NSG mit VO v. 25.06.2018 (Mittlere Dumme und Püggener Moor), VO v. 20.06.2016 
(Lüchower Landgrabenniederung), LSG Lüchower Landgraben (v. 20.06.2016), sowie 
weitere NSG / LSG. 

Schutzwürdigkeit Sehr hohe Bedeutung für Großvogelarten (Seeadler, Rotmilan, Kranich) mit großen 
Raumansprüchen (großflächige, unzerschnittene, störungsarme Landschaftskomplexe), 
Schwerpunktvorkommen für Kleinvogelarten halboffener Niederungslandschaft. 

Gefährdung Intensivierung und Veränderungen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, Entwäs-
serung, Fließgewässerausbau, Zerschneidung der Landschaft, Wegeausbau, Windener-
gienutzung, Störungen. 

 

Erhaltungsziele 

(EHZ) 

Wertbestimmende Arten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 

Brutvögel: 

Ciconia ciconia [Weißstorch], auch als Nahrungsgast 
Emberiza hortulana [Ortolan] 
Grus grus [Kranich] 
Haliaeetus albicilla [Seeadler] 
Lanius collurio [Neuntöter] 
Milvus milvus [Rotmilan] 
Motacilla flava [Schafstelze] 
Saxicola rubetra [Braunkehlchen] 
Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke] 
 

Möglicherweise betroffene Arten und nach Anhängen VS-Richtlinie  

Da die, das Vogelschutzgebiet betreffenden vorhandenen Vorranggebiete und Potenzialflächen (pot. Vorrangge-
biete) deutlich außerhalb liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhaltungszie-
le bzw. wertbestimmender Vogelarten im VSG ausgeschlossen werden. Die o.g. möglicherweise betroffenen 
Vogelarten sind teilweise besonders schlaggefährdet (NLT 2014b, Weißstorch, Kranich, Seeadler, Rotmilan). 

Es verbleiben somit allenfalls Wirkungen von außerhalb auf die wertbestimmenden Vogelarten im Gebiet (Stö-
rung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) und ggf. funktionale Zusammenhänge. Als möglicherweise betroffen sind 
hierbei die o. g. wertbestimmenden Vogelarten zu betrachten, ergänzend ggf. weitere, im Standarddatenbogen 
benannte Vogelarten.  

Da vorliegend eine wertbestimmende Arte mit größeren empfohlenen Mindestabstand betroffen sein kann (See-
adler), werden allerdings zusammenfassend auch pot. Vorranggebiete (Leisten, Bösel, Lanze-/ Lomitz, Prezelle) 
geprüft, die weiter als 1.200 m aber näher als 3.000 m am VSG liegen. Unberücksichtigt bleibt das ausgeschie-
dene Gebiet Leisten Süd (Lage im VSG, harte Tabuzone). 

Entsprechend der NSG-VO Mittlere Dumme und Püggener Moor und Lüchower Landgrabenniederung ist in ei-
ner Zone von 1.000 m um die NSG (im Bereich des VSG) die Errichtung von WEA untersagt. Dies gilt nicht für 
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das LSG Lüchower Landgraben. 

Vögel Wertbestimmende Arten nach Art. 4 VS-Richtlinie (s. o.), sowie ergänzend weitere im 
Standarddatenbogen aufgeführte Arten (Auswahl empfindlicher Arten, NLWKN 2014b):  
Brutvögel: 
Circus aeruginosus [Rohrweihe] 
Gallinago gallinago [Bekassine] 
Milvus migrans [Schwarzmilan] 
Pernis apivorus [Wespenbussard] 
Vanellus vanellus [Kiebitz] 
Ergänzend Rastvögel (Überwinterungsgäste, Zugvögel): 
Anser albifrons [Bläßgans] 
Anser fabalis [Saatgans] 
Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan (Mitteleuropa)] 
Cygnus cygnus [Singschwan] 
Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer] 
Vanellus vanellus [Kiebitz] 

Ergänzend gemäß NSG-VO Mittlere Dumme und Püggener Moor: 
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Eisvogel (Alcedo atthis), Stockente 
(Anas platyrhynchos), Graugans (Anser anser), Graureiher (Ardea cinerea), Wachtel 
(Coturnix coturnix), Höckerschwan (Cygnus olor), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Schwarzspecht (Dryocopus martius), Wendehals (Jynx torquilla), Raubwürger (Lanius 
excubitor), Heidelerche (Lullula arborea), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Pirol (O-
riolus oriolus), Wespenbussard (Pernis apivorus), Wasserralle (Rallus aquaticus), 
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata), Waldschnepfe (Scolopax rusticola), Zwergtaucher 
(Tachybaptus ruficollis)  
 

4.6.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Clenze (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 19 und PF 69  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Clenze“ liegt mit einer ge-
genüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 20,3 ha innerhalb eines vorh. Vorranggebietes für Windenergie 
(RROP 2004). Ca. 350 m westlich befindet sich die Potenzialfläche PF 19. Die Flächen liegen am Ende eines 
von Westen kommenden Höhenrückens. Das Gelände ist leicht hügelig mit von Osten nach Westen ansteigen-
den Höhen zwischen 35 m und 55 m. Es herrscht Ackernutzung vor, zum Teil sind angrenzend straßenbeglei-
tende Bäume vorhanden. Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 3 WEA (Höhe 138,5 m) 
sowie vier weiteren Einzelanlagen (Steine-Bülitz, Höhe 85 m, Einzelgenehmigung) im Osten außerhalb des vor-
handenen Vorranggebietes aus. Weiterhin quert eine 110-KV-Leitung das Gebiet; die L 261 verläuft unmittelbar 
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nördlich zwischen dem pot. Vorranggebiet und der Potenzialfläche PF 19.  

 

Analyse Das EU-Vogelschutzgebiet DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“ und damit 
auch das NSG Mittlere Dumme und Püggener Moor verläuft verlaufen südlich in einer 
Entfernung von ca.mind. 1.000 m und ist größtenteils flächengleich mit dem südlichen 
Teil des FFH-Gebiets DE 3031-301 „Landgraben- und Dummeniederung“. Aufgrund der 
Entfernung unter 1.200 m zum (reduzierten) vorhandenen Vorranggebiet und zur Poten-
zialfläche PF 19 erfolgt eine FFH-Prüfung.  

Im vorliegenden Fall können unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgeben-
den Vogelarten direkt im VSG ausgeschlossen werden.  

Zu beachten ist jedoch dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Weißstorch, Kranich, 
Seeadler und Rotmilan) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt auch 
für die ergänzend genannten Brutvögel und einen Teil der Rastvögel (Goldregenpfeifer), 
der Kiebitz ist als störempfindlich eingestuft.  

Für die meisten Arten wird hierbei der empfohlene (Vorsorge-) Mindestabstand zum Brut-
platz schon bezogen auf die Gebietsgrenze eingehalten. Deutlichere Unterschreitungen 
dieser Vorsorgewerte bezogen auf die Gebietsgrenze ergeben sich für Rotmilan 
(1.500 m) und Seeadler (3.000 m). Das Bruthabitat des Seeadlers liegt allerdings tatsäch-
lich ca. 6 km östlich (NLWKN 2010/ 2015), so dass eine gebietsrelevante Betroffenheit 
ausgeschlossen werden kann. Ein Brutverdacht des Rotmilans innerhalb des VSG liegt 
mehr als 2 km vom (reduzierten) vorhandenen Vorranggebiet entfernt. Allerdings er-
streckt sich ein Rotmilanlebensraum (NLWKN 2010) mit Brutnachweis vom VSG aus bis 
in den nördlichen Randbereich des vorhandenen (und potenziellen) Vorranggebietes. 
Diese befindet sich jedoch schwerpunktmäßig in den strukturärmeren Bereichen der 
Kuppenlage, so dass der Lebensraum der Art weitestgehend frei bleibt. Günstig wirkt hier 
zudem die Reduktion des Gebietes im Süden aufgrund der Anpassung an Siedlungsab-
stände. 
Besonders zu berücksichtigen ist der Weißstorch, da dieser explizit auch als Nahrungs-
gast wertbestimmende Art ist. Um das pot. Vorranggebiet herum finden sich mehrere 
Brutnachweise/ -verdachte (Bülitz, Luckau, Groß Sachau, AAG 2014), allerdings in Ab-
ständen von mind. 1.000 m (vorsorgl. Mindestabstand NLT 2014b). Es ist auch nicht er-
kennbar, dass die Bestandsfläche die Erreichbarkeit der Nahrungshabitate der Art im 
VSG verhindern oder erschweren würde. Hier wären eher die außerhalb stehenden 4 
Einzelanlagen nördlich Bülitz kritisch. Nachweise des Kranichs innerhalb und außerhalb 
des VSG sind ca. 1,5 - 2 km entfernt (NLWKN 2015). 

Insgesamt sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung erhebliche Beeinträchtigungen 
von außerhalb des Gebietes auf die wertgebenden Vogelarten innerhalb des Gebietes 
(Störung, Verdrängung) aber auszuschließen. Zwar könnte für Halboffenland-/ Offenland-
arten u. U. eine Störung/ Verdrängung durch Bauwerke wie WEA auftreten, aufgrund des 
noch immer relativ hohen Abstandes (mind. 1.000 m) und unter Berücksichtigung der 
schon bestehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) wird dies jedoch ausgeschlossen, 
zumal es abschirmende Strukturen (Waldflächen) innerhalb des VSG gibt.  

Nicht per se auszuschließen ist die Betroffenheit des Rotmilan (s. o.). Dessen bekannte 
Habitate liegen jedoch weitestgehend außerhalb des pot. Vorranggebietes und haben 
sich trotz der schon länger bestehenden Anlagen etabliert, die Bestandsfläche (vorhan-
denes Vorranggebiet RROP 2004 mit WEA) lässt hier offensichtlich keinen negativen Ein-
fluss erkennen. Insofern kann hier aus einer reduzierten, verbleibenden Fläche und ei-
nem Repowering mit weniger und größeren Anlagen keine größere (Rück-) Wirkung von 
außerhalb auf Arten im VSG prognostiziert werden als bisher. Zu berücksichtigen ist hier 
auch, dass unabhängig vom VSG im Zuge der Vermeidung auf die Fläche PF 19 verzich-
tet wird (Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, Denkmalschutz), insofern kann 
auch von dieser und damit von einem insgesamt deutlich reduziertem verbleibenden Vor-
ranggebiet keine negative Wirkung ausgehen. 

Ein Schwarzstorchbrutgebiet liegt in mind. 1.500 m südlich der Bestandsfläche (AAG 
2014). Diese Art ist nicht wertgebend für das VSG und auch nicht im Standarddatenbo-
gen aufgeführt. Da die Entfernung zum Zentrum des Habitats/ Brutplatzes ca. 3.000 m 
beträgt (AAG 2014), wird aber auch hier der vorsorgliche Mindestabstand eingehalten. Da 
sich auch das Jagdgebiet dieser Art an der Dummeniederung orientiert (AAG 2014), wird 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung/ Bestandanlagen auch hier keine erhebliche 
Beeinträchtigung von (pot.) Erhaltungszielen des VSG prognostiziert. 

Es ergeben sich ferner auch hier keine trennenden Wirkungen (Beeinträchtigung von 
Funktionsbezügen) zwischen einzelnen VSG-Teilflächen.  

Hinzuweisen ist noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung Elbtal ent-
lang der Dummeniederung im Osten der Hänge des Drawehn im Westen und der Niede-
rung des Clenzer Baches im Süden in Verlängerung des Landgrabens in Richtung 
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Arendsee. Die Dumme-/ Landgrabenniederung hat darüber hinaus zumindest zeitweise 
eine Bedeutung als Rastgebiet (AAG 2014), wobei ein Abstand von ca. 1.400 m zu die-
sen Bereichen eingehalten wird. Auch diese Funktionen bleiben erhalten. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshinder-
nisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 

4.6.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Schweskau / Trabuhn, pot. Repoweringstandort (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit 
Potenzialflächen nach Norden (PF 14) und Süden (PF 18) 

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (potenzieller Repoweringstandort) „Schweskau/ Trabuhn“ liegt 
mit einer aufgrund Anpassung an Siedlungsabstände gegenüber dem RROP 2004 reduzierten Größe von 54.6 
ha innerhalb eines vorh. Vorranggebietes für Windenergie (RROP 2004 „Schweskau“). Innerhalb und nördlich 
des Gebietes befindet sich die Potenzialfläche PF 14. Südlich der L 260 liegt das unbebaute vorhandene Vor-
ranggebiet (RROP 2004) Trabuhn mit der darin gelegenen Potenzialfläche PF 18. 

Das Gebiet liegt innerhalb großflächiger landwirtschaftlicher Nutzfläche, es herrscht Ackernutzung vor, die in 
Verlängerung der Waldflächen des Heidberges nördlich der L 260 durch Hecken gegliedert ist. Westlich schließt 
bei Schweskau Grünland mit Fischteichen an, nach Norden und Osten kleinere Waldflächen (Laub- und Nadel-
wälder). Das Gelände ist leicht hügelig mit Höhen zwischen ca. 20 und ca. 30 m in Verlängerung der waldbe-
standenen Erhebung des Heidberges (bis ca. 47 m ü NN). Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Wind-
park mit 8 WEA auf der Bestandsfläche Schweskau sowie der zwischen den beiden vorhandenen Vorranggebie-
ten des RROP 2004 hindurch verlaufenden L 260 aus. 

Analyse Das VSG DE 3031-401 „Landgraben- und Dummeniederung“ verläuft südlich in einer Ent-
fernung von ca. 950 m zur Potenzialfläche PF 18. Die nördliche Bestandsfläche Schwes-
kau ist ca. 1.500 m entfernt und hält somit den Vorsorgeabstand zu einem VSG von 
1.200 m ein (NLT 2014a). Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m der südlichen Potenzi-
alfläche PF 18 (Trabuhn) erfolgt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Es können unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten 
direkt im VSG ausgeschlossen werden. Das NSG Lüchower Landgrabenniederung ist 
über 1.000 m entfernt. 
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Zu beachten ist jedoch dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Weißstorch, Kranich, 
Seeadler und Rotmilan) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt auch 
für die ergänzend genannten Brutvögel und einen Teil der Rastvögel (Goldregenpfeifer), 
der Kiebitz ist als störempfindlich eingestuft.  

Für die meisten Arten wird hierbei der empfohlene (Vorsorge-) Mindestabstand zum Brut-
platz schon bezogen auf die Gebietsgrenze eingehalten (Potenzialfläche PF 18 in ca. 
950 m Abstand). Deutlichere Unterschreitungen dieser Vorsorgewerte bezogen auf die 
Gebietsgrenze ergeben sich für Rotmilan (1.500 m) und Seeadler (3.000 m). Das Brutha-
bitat des Seeadlers liegt allerdings tatsächlich ca. 10 km westlich, bzw. ca. 5 km östlich 
(NLWKN 2013/ 2015).  

Das Zentrum eines Rotmilanlebensraum (NLWKN 2013) mit Brutplatz (AAG 2014) liegt 
innerhalb des VSG südlich in ca. 2 km Entfernung zur Potenzialfläche PF 18, außerhalb 
des VSG östlich in ca. 1.200 m bzw. 1.600 m (bezogen auf Fläche PF 18, AAG 2014, 
WÜBBENHORST 2014). Die Potenzialflächen und das vorhandene Vorranggebiet Schwes-
kau (RROP 2004) stellen danach selber keinen Teil eines Rotmilanlebensraumes dar. 

Besonders zu berücksichtigen ist der Weißstorch, da dieser explizit auch als Nahrungs-
gast wertbestimmende Art ist. Südlich, tlw. am Rand des VSG finden sich mehrere Brut-
nachweise/ verdachte (Volzendorf, Kriwitz, Bockleben, AAG 2014), allerdings in Abstän-
den von über. 1.000 m (vorsorgl. Mindestabstand NLT 2014b). Es ist auch nicht erkenn-
bar, dass die Bestandsfläche die Erreichbarkeit der Nahrungshabitate der Art im VSG 
verhindern oder erschweren würde.  

Prinzipiell wären erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die 
wertgebenden Vogelarten innerhalb des Gebietes (Störung, Verdrängung, ggf. Vogel-
schlag) hier auszuschließen. So könnte für Offenlandarten u. U. eine Störung/ Verdrän-
gung durch Bauwerke wie WEA auftreten, aufgrund des noch immer relativ hohen Ab-
standes (ca.950 m zur Fläche PF 18) und unter Berücksichtigung der schon bestehenden 
Vorbelastung (Bestandsanlagen) wird dies jedoch ausgeschlossen. 

Nicht per se auszuschließen ist allerdings die Betroffenheit von Seeadler und Rotmilan. 
Zwar liegen die bekannten Habitate im VSG in teilweise sehr deutlichem Abstand und die 
Habitate des Rotmilans außerhalb des VSG nicht innerhalb oder unmittelbar an der Po-
tenzialfläche bzw. dem reduzierten vorhandenen Vorranggebiet. Dennoch war im Wind-
park Schweskau neben dem Seeadler auch der Rotmilan bereits als Schlagopfer zu ver-
zeichnen, was ggf. auch an der Lage und den Anlagenstandorten im Kontext mit den Ge-
hölz-/ Waldstrukturen des Heidberges parallel zur Landgrabenniederung (in Richtung 
Arendsee), oder auch Waldflächen (Lisei, feuchter Laubwald) und Niederungsbereichen 
(Luciekanal) im Norden  liegen könnte.  

Da die bisher ungenutzte Bestandsfläche Trabuhn mit der Potenzialfäche PF 18 bei einer 
Errichtung von Anlagen in Verbindung mit einem Repowering der Fläche Schweskau zu 
einer deutlichen Verdichtung von Anlagen in Parallellage zum Heidberg führt, kann auf 
Ebene der Regionalplanung derzeit nicht sicher ausgeschlossen werden, ob bei einer Be-
troffenheit der beiden Arten in diesem Fall nicht doch eine Rückwirkung auf den Erhal-
tungszustand im VSG möglich ist. Für die Bestandsfläche Schweskau alleine (ohne Er-
weiterung im Zuge PF 14 nach Norden) könnte dies aufgrund der bestehenden Vorbelas-
tung und der größeren Entfernung zum VSG ggf. noch vertreten werden.  

Hinsichtlich des Schwarzstorchbrutgebietes im NSG Lüchower Landgrabenniederung 
(Brutstandort mehr als 3 km südlich des reduzierten vorhandenen Vorranggebietes 
Schweskau, AAG 2014) sei erwähnt, dass diese Art nicht wertgebend für das VSG ist und 
auch nicht im Standarddatenbogen aufgeführt wird. Zudem wird der vorsorgliche Min-
destabstand eingehalten. Zudem handelt es sich um einen älteren Nachweis (2004). Da 
sich das Jagdgebiet dieser Art an der Landgrabenniederung orientiert (AAG 2014), wird 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung/ Bestandanlagen hierfür keine erhebliche Beein-
trächtigung von (pot.) Erhaltungszielen des VSG prognostiziert.  

Trennende Wirkungen (Beeinträchtigung von Funktionsbezügen) zwischen einzelnen 
VSG-Teilflächen oder anderen VSG (z. B. Lucie) wären aufgrund der Vorbelastung für 
das reduzierte vorhandene Vorranggebiet Schweskau zunächst nicht erkennbar. Auf-
grund der bekannten Schlagopfer (Seeadler, Rotmilan) aber spätestens in Verbindung mit 
der Realisierung der Potenzialfläche PF 18 aber auch nicht ausschließbar, auch wenn im 
Rahmen von Erfassungen (WÜBBENHORST 2014) derzeit nur eine relativ geringe Nutzung 
des zentralen Teils des Windparks bzw. der Bestandsflächen und auch der Potenzialflä-
chen durch Großvögel festgestellt wurde.  

Als Vermeidungsmaßnahme ist zu berücksichtigen, dass unabhängig vom VSG die Po-
tenzialfläche PF 14 im Norden gekürzt wird, so dass der Waldrandabstand erhöht und 
eine kreuzförmige Struktur in Zuordnung zu den Siedlungen vermieden wird. Auf die Po-
tenzialfäche PF 18 (Trabuhn) soll v. a. auch im Sinne des Natura 2000 Gebietsschutzes 
verzichtet, da hier i. V. mit der Bestandsfläche Schweskau und der Potentialfläche PF 14 
ein breiter Riegel quer zur Landgrabenniederung/ dem Heidberg und quer nach Norden 
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entsteht. Auf Grundlage der Umweltprüfung wird auf die Potenzialfläche PF 18 aber auch 
unter Aspekten des Denkmalschutzes verzichtet (s. Anlage 1). Insgesamt ergibt sich so-
mit eine deutlich reduziertes verbleibendes pot. Vorranggebiet, welches identisch ist mit 
dem reduzierten vorhandenen Vorranggebiet Schweskau.  

Hinzuweisen ist noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung Elbtal zwi-
schen Thurauer Berg und Heidberg (Grenzgrabenniederung, Gartower Tannen), sowie 
entlang des Lüchower Landgrabens in Richtung Arendsee. Die Niederung des Lüchower 
Landgrabens stellt zudem ein zumindest zeitweise bedeutendes Rastgebiet dar (AAG 
2014). Auch diese Funktionen bleiben grundsätzlich erhalten.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand zumindest im Zusammenhang mit der Potenzialfläche PF 18 (Trabuhn) 
nicht sicher ausgeschlossen werden. Bei einem Verzicht auf diese Fläche können sie 
nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung der Vorbelastung jedoch ausge-
schlossen werden. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 

Zusammengefasste Betrachtung der pot. Vorranggebiete Leisten, Bösel, Lanze/ Lomitz und Prezelle  

Analyse Alle pot. Vorranggebiete liegen deutlich außerhalb des Vorsorgeabstandes zum VSG von 
1.200 m. Sie liegen allerdings in einem Abstand von unter 3.000 m zum Vogelschutzge-
biet, d. h. innerhalb des empfohlenen Mindestabstandes für den Seeadler.  

Zu bekannten Bruthabitaten des Seeadlers (NLWKN 2015) werden von dem pot, Vor-
ranggebiet Leisten allerdings deutlich über 3 km eingehalten. Das pot. Vorranggebiet Bö-
sel liegt unter Berücksichtigung der vorgenommenen Flächenreduktionen im Bereich des 
empfohlenen Mindestabstandes und abseits des gewässernahen Bereichs von Landgra-
ben oder Jeetzel.  

Die Potenzialflächen und das pot. Vorranggebiet um Prezelle halten mit Ausnahme der 
Potenzialfläche PF 8 einen Abstand von über 3 km ein, PF 8 (in optimierter/ reduzierter 
Ausdehnung) liegt aber auch ca. 2.700 m entfernt.  

Aus der mittelbaren Betroffenheit außerhalb des Gebietes durch tlw. Unterschreitung des 
empfohlenen Mindestabstandes lassen sich aber derzeit für die betrachteten Bestands-/ 
Potenzialflächen keine auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren relevanten Beein-
trächtigungen für das VSG ableiten. Allerdings resultiert hieraus eine erhöhter Erhe-
bungsbedarf für das konkrete Genehmigungsverfahren und eine ggf. erhöhter Bedarf an 
erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen. Dies ist und kann aber erst im Zuge des konkre-
ten Genehmigungsverfahrens geklärt werden.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshinder-
nisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestands-/Potenzialflächen Clenze und Schweskau/Trabuhn  

Analyse Alle verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen deutlich außerhalb des VSG und unmittel-
bare Beeinträchtigungen wertgebender Arten können sicher ausgeschlossen werden. Aus 
der mittelbaren Betroffenheit außerhalb des Gebietes (funktionale Bezüge, Wechselbe-
ziehungen) lassen sich für die verbleibenden pot. Vorranggebiete Clenze und Schwes-
kau/Trabuhn (sowie die zusammengefasst betrachteten Flächen Leisten, Bösel, Lanze/ 
Lomitz und Prezelle) keine auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren relevanten Be-
einträchtigungen für das VSG ableiten.  

Die verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen unter Berücksichtigung der empfohlenen 
Flächenreduktionen mind. 4 km entfernt voneinander und führen daher unter Berücksich-
tigung der bestehenden Vorbelastung gemeinsam zu keiner sich noch weiter verstärken-
den Trennwirkungen zwischen FFH-Gebietsteilen oder anderen Natura 2000-Gebieten.  

Weitere Pläne/ Projekte mit kumulativer Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung 
nicht bekannt / erkennbar.  
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Ergebnis Sich verstärkende, erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungszie-
le bzw. der maßgeblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung 
nach derzeitigem Kenntnisstand im Zusammenwirken der pot. Vorranggebiete (kumulativ) 
und unter Berücksichtigung von Flächenreduktionen ausgeschlossen werden.  

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 

 

 

4.7 EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“  

EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 2933-401 Lucie:  

 

Gebietsbeschreibung nach Standarddatenbogen 

Fläche 8.229,00 ha 

Kurzcharakteristik Talsandniederung des Elbe-Urstromtals im Naturraum Lüchower Niederung. Strukturrei-
che Kulturlandschaft mit artenreichen Feldgehölzen und Baumreihen sowie mit größeren 
naturnahen Waldbereichen unterschiedl. Standorte, Kleingewässer, Acker und Grünland. 

Schutzwürdigkeit Wichtiger Brutplatz für Kranich, Seeadler und für in Altholz-Wälder gebundene Arten (Mit-
telspecht, -Zwergschnäpper). Arten der halboffenen Landschaft (Sperbergrasmücke, 
Neuntöter, Ortolan) erreichen hier z.T. ihre bedeutendsten Bestände. 

Gefährdung Intensivierung der land- und forstwirtschaftl. Nutzung, Veränderung des Strukturreich-
tums, Windenergienutzung, Störungen, Wegeaus- und -neubau, Siedlungsentwicklung. 
Aufgabe der kleinpazellierten landwirtschaftlichen Nutzung. 

Erhaltungsziele 

(EHZ) 

Wertbestimmende Arten nach  Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 

Brutvögel: 
Dendrocopos medius [Mittelspecht] 
Dryocopus martius [Schwarzspecht] 
Emberiza hortulana [Ortolan] 
Grus grus [Kranich] 
Haliaeetus albicilla  [Seeadler] 
Lanius collurio [Neuntöter] 
Milvus milvus  [Rotmilan] 
Pernis apivorus [Wespenbussard] 
Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke] 
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Möglicherweise betroffene Arten nach Anhängen VS-Richtlinie  

Da die das Vogelschutzgebiet betreffenden vorhandenen Vorranggebiete und Potenzialflächen (pot. Vorrangge-
biete) deutlich außerhalb liegen, können unmittelbare Betroffenheiten und Beeinträchtigungen der Erhaltungszie-
le bzw. wertbestimmender Vogelarten im VSG ausgeschlossen werden. Die o.g. möglicherweise betroffenen 
Vogelarten sind teilweise besonders schlaggefährdet (NLT 2014b, Kranich, Seeadler, Rotmilan, Wespenbus-
sard). 

Es verbleiben somit allenfalls Wirkungen von außerhalb auf die wertbestimmenden Vogelarten im Gebiet (Stö-
rung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) und ggf. funktionale Zusammenhänge. Als möglicherweise betroffen sind 
hierbei die o. g. wertbestimmenden Vogelarten zu betrachten, ergänzend ggf. weitere, im Standarddatenbogen 
benannte Vogelarten.  

Vögel Wertbestimmende Arten nach Art. 4 VS-Richtlinie (s. o.), sowie ergänzend weitere im 
Standarddatenbogen aufgeführte Arten (Auswahl empfindlicher Arten, NLWKN 2014b): 
Ciconia ciconia [Weißstorch] 
Ciconia nigra [Schwarzstorch] 
Circus aeruginosus [Rohrweihe] 
Circus pygargus [Wiesenweihe] 
Falco subbuteo [Baumfalke] 
Vanellus vanellus [Kiebitz] 
Ergänzend Rastvögel (Überwinterungsgäste, Zugvögel): 
Anser albifrons [Bläßgans] 
Anser fabalis [Saatgans] 
Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan (Mitteleuropa)] 
Cygnus cygnus [Singschwan] 
Cygnus olor [Höckerschwan] 

4.7.1 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Tarmitz (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 24 und 30  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Tarmitz“ umfasst innerhalb des 

vorhandenes Vorranggebiets (RROP 2004) zwei an Siedlungsabstände angepasste (reduzierte) Teilflächen mit 
insgesamt 77,5 ha bzw. die beiden Potenzialflächen PF 24 und PF 30, die sich überwiegend innerhalb des vor-
handenen Vorranggebietes (der Bestandsfläche) befinden, nach Süden aber auch darüber hinaus gehen. Inner-
halb des Gebietes herrscht landwirtschaftliche Nutzung vor. Es ist umgeben von landwirtschaftlichen Flächen 
(Acker und teilweise Grünland) im Osten und Westen sowie zunehmenden kleinteiligen Waldflächen im Osten 
und Norden. Das Gelände ist weitgehend flach zwischen Jeetzel und Luciekanal mit Höhen um 15 m. Vorbelas-
tungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 13 WEA, der durch die Fläche verlaufenden K 2 sowie der 
50 m westlich verlaufenden K 1 aus. 
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Analyse Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit einer Entfernung 
von ca. 600 m. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zum möglichen Repowering-
standort (reduziertes vorhandenes Vorranggebiet RROP 2004) erfolgt eine FFH-Prüfung. 

Im vorliegenden Fall können unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgeben-
den Vogelarten direkt im VSG ausgeschlossen werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Kranich, Seeadler, 
Rotmilan, Wespenbussard) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt 
auch für die ergänzend genannten Brutvögel (u. a. Schwarzstorch). Besonders zu be-
rücksichtigen ist auch der Fischadler. 

Für einige Arten wird hierbei der empfohlene (Vorsorge-) Mindestabstand zum Brutplatz 
schon bezogen auf die Gebietsgrenze eingehalten oder nur punktuell in größerem Um-
fang (im Norden 600 statt 1.000 m) unterschritten. Deutlichere Unterschreitungen dieser 
Vorsorgewerte bezogen auf die Gebietsgrenze ergeben sich dabei für Rotmilan (1.500 m) 
und Seeadler, bzw. Schwarzstorch (3.000 m).  

Die Bruthabitate des Seeadlers und auch des Fischadlers liegen allerdings tatsächlich 
über 3 km entfernt im Norden im VSG (NLWKN 2015), der Schwarzstorch stellt keine 
wertgebende Art dar. Ein Brutgebiet / -standort dieser Art liegt ebenfalls ca. 3 km entfernt 
im Norden im VSG (AAG 2014). Ein weiterer Brutnachweis (2007) befindet sich außer-
halb des VSG knapp 2 km zu den bereits bestehenden WEA. Insgesamt liegt das pot. 
Vorranggebiet außerhalb bekannter Brut- und Nahrungsgebiete der Art (AAG 2014). 

Ein Rotmilanlebensraum/ Brutverdacht (NLWKN 2010/ 2015, AAG 2014) liegt innerhalb 
des VSG in ca. 4 km Entfernung. Außerhalb des VSG überschneidet sich ein entspre-
chendes Habitat teilweise mit dem nördlichen Teil des pot. Vorranggebietes (und des 
vorhandenen Vorranggebietes RROP 2004) und deckt sich mit den nördlich angrenzen-
den strukturreicheren Flächen (Brutverdacht unter 1000 m außerhalb). Überwiegend stellt 
das pot. Vorranggebiet (das reduzierte vorhandene Vorranggebiet RROP 2004 mit den 
darin liegenden Potenzialflächen PF 24 und 30) danach selber keinen Teil eines Rotmi-
lanlebensraumes dar. Bemerkenswert ist auch hier, dass die Bestandsanlagen im Nord-
teil hier offensichtlich bisher keine negative Wirkung auf den Rotmilan haben. 

Aufgrund der genannten Entfernungen und unter Berücksichtigung der Vorbelastung 
können erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die wertgeben-
den Vogelarten im VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) ausgeschlossen wer-
den. Eine relevante Betroffenheit auch von ggf. schlag-/ störempfindlichen Halboffenland-
/ Offenlandarten wird ebenfalls aufgrund der Entfernung und der Lage zu bzw. der Ab-
schirmung durch Waldflächen, sowie unter Berücksichtigung der schon bestehenden 
Vorbelastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen. Auszuschließen sind damit dann auch 
gebietsbezogene Betroffenheiten weiterer in Standarddatenbogen genannter Arten, auch 
der Rastvögel. Die für die genannten Arten relevanten Offenlandbereiche im VSG liegen 
allesamt über 2 km von der Bestands- und den Potenzialflächen PF 24 und PF 30 ent-
fernt und werden durch Waldflächen abgeschirmt.  

Es ergeben sich aufgrund der Lage (komplett südlich/ westlich des VSG) auch keine 
trennenden Wirkungen zwischen einzelnen VSG-Teilen. Zu erwähnen ist, dass im Zuge 
der Konfliktminderung unabhängig vom VSG die Potenzialfläche PF 30 im Süden an der 
Grenze des vorh. Vorranggebiets begrenzt wird(sehr schmale Fläche, Einhaltung eines 
Abstandes zum Waldrand, ältere Nachweise nahrungssuchender Schwarzstörche, Ver-
meidung eines Querriegels). Günstig wirkt ferner die auch die Flächenreduktion im Nor-
den aufgrund angepasster Siedlungsabstände (erhöhter Abstand zum VSG). Hierdurch 
ergibt sich insgesamt ein etwas reduziertes verbleibendes pot. Vorranggebiet. 

Hinzuweisen ist noch auf die Funktion als Zugroute für Zugvögel in Richtung Elbtal ent-
lang der Jeetzelniederung über das NSG Lucie. Die Niederung der Jeetzel stellt zudem 
ein zumindest zeitweise bedeutendes Rastgebiet dar (AAG 2014, unmittelbar angrenzend 
Gastvogellebensraum NLWKN 2015, unbewertet, ca. 900 m entfernt). Auch diese Funkti-
onen bleiben (vor dem Hintergrund der Vorbelastung) erhalten. 

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maß-
geblichen Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem 
Kenntnisstand unter Berücksichtigung von Flächenreduktionen ausgeschlossen werden. 
Es sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfas-
sung und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegen-
stand konkreter Genehmigungsverfahren. 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT  
 

44 

4.7.2 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Woltersdorf/ Thurauer Berg (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) sowie Potenzialflächen 
Woltersdorf (PF5, PF 16, PF 33 und PF 41) 

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Woltersdorf/ Thurauer Berg“ um-

fasst innerhalb des vorhandenes Vorranggebiets (RROP 2004) eine an Siedlungsabstände angepasste (redu-
zierte) Teilfläche mit 23,6 ha einschließlich der Potenzialfläche PF 33. Westlich des vorhandenes Vorranggebie-
tes liegen zudem drei weitere Potenzialflächen (PF 5, 16 und 41), die mit einer angepassten/ reduzierten Größe 
von 65,5 ha als Vorranggebiet in Betracht kommen. Die Anlagen auf der Bestandsfläche, im vorhandenen Vor-
ranggebiet stehen auf einem abgeflachten von Süden kommenden Höhenrücken und sind aufgrund der Höhen-
lage weiträumig, v. a. aber von Südosten (Lichtenberg) einsehbar. Die nördliche (westlich Thurau) und die nord-
östliche (zwischen Thurau und Lichtenberg) Flanke des Thurauer Berges sind von Kiefernwäldern dominiert. Der 
zentrale Bereich auf dem Berg und der Südteil werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Westlich befindet 
sich ebenfalls ein von Norden nach Süden verlaufender Kiefernwaldgürtel. Die Geestflächen östlich und südlich 
von Woltersdorf sind landwirtschaftlich genutzt und von zumindest drei Seiten von Wald umschlossen. Ein weite-
res Kiefernwaldgebiet befindet sich nordöstlich von Woltersdorf.  

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 7 WEA sowie der zwischen den Flächen PF 41 und 
PF 5 verlaufenden L 259 aus. Die Richtfunktrasse Lüchow Wendland mit dem Anlagenstandort Thurauer Turm 
(als Vorbelastung)  und einer Abwasseranlage verläuft durch die Fläche PF 16. Im Nordwesten liegt die Müllde-
ponie Woltersdorf.  

Analyse Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt im Nordosten mit mehreren Teilflächen in 
einer Entfernung von ca. mind. 500 m. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zum pot. Vor-
ranggebiet bzw. zum vorhandenen Vorranggebiet (RROP 2004) erfolgt eine FFH-Prüfung. 

Die Potenzialflächen PF 5, 16 und 41 südwestlich Woltersdorf liegen alle deutlich weiter west-
lich, die relevante Potenzialfläche PF 5 dabei in mind. 1,6 km Entfernung zum VSG. 

Unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG kön-
nen ausgeschlossen werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Kranich, Seeadler, Rotmi-
lan, Wespenbussard) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt auch für die 
ergänzend genannten Brutvögel (u. a. Schwarzstorch). 

Durch das reduzierte, vorhandene Vorranggebiet Thurauer Berg (einschließlich der Potenzialflä-
che PF 33) wird der Mindestabstand zu Brutplätzen empfindlicher Brutvogelarten (mind. 500 m) 
bezogen auf die Gebietsgrenze des VSG eingehalten. Artnachweise besonders schlaggefährde-
ter Vogelarten liegen am Gebietsrand in über 500 m Entfernung (Wespenbussard aus 2003/ 
2014, AAG 2014), sowie außerhalb des VSG oberhalb der empfohlenen Mindestabstände vor 
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(Rotmilan, Wespenbussard, NLWKN 2010 und AAG 2014). Lediglich ein ungenau verorteter 
Brutverdacht des Rotmilan findet sich westlich in weniger als 1.500 m Abstand außerhalb des 
VSG (WÜBBENHORST 2014).  

Die Potenzialflächen östlich Woltersdorf halten zu den entsprechenden Artnachweisen (Brut-
standorte) im VSG jeweils die empfohlenen Mindestabstände ein (NLT 2014b, WÜBBENHORST 
2014). Lediglich im Umfeld des o. g. Rotmilanbrutverdachtes liegen unmittelbar die Potenzialflä-
chen PF 16 und 41. Ferner gibt es noch einen Hinweis auf einen kreisenden Schwarzstorch aus 
2008 ca. 1.000 m südlich der Potenzialflächen außerhalb des VSG (AAG 2014). 

Zu berücksichtigen ist, dass unabhängig vom VSG zur Konfliktvermeidung Flächenreduktionen 
erfolgen. Die Flächen PF 16 und PF 41 entfallen (Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte/ 
Avifauna/ Fledermäuse, Denkmalschutz, Vermeidung einkreisender Wirkung für Woltersdorf), 
Fläche PF 5 ist im Umfeld der Woltersdorfer Kirche reduziert (Denkmalschutz, Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Konflikte/ Fledermäuse). Das vorh. Vorranggebiet ist zudem an die Sied-
lungsabstände des Planungskonzeptes angepasst, und v. a. im Norden reduziert worden, so 
dass sich ein deutlich reduziertes verbleibendes pot. Vorranggebiet ergibt. . 

Aufgrund der genannten Entfernungen und unter Berücksichtigung der Flächenreduktionen und 
Vorbelastung können erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Vogelschutzgebietes 
auf die wertgebenden Vogelarten im VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) ausge-
schlossen werden.  

Es ergeben sich aufgrund der Lage (komplett südwestlich des VSG) keine trennenden Wirkun-
gen zwischen einzelnen VSG-Teilen. Dies gilt sowohl für jede einzelne Teilfläche als auch die 
Flächen zusammen.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
aufgrund der bestehenden Vorbelastung und unter Berücksichtigung der Flächenreduktionen 
ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegenstand konkre-
ter Genehmigungsverfahren. 
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4.7.3 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Tobringen (vorh. Vorranggebiet RROP 2004) mit Potenzialflächen PF 13, 34 und 39  

 

Das pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung (pot. Repoweringstandort) „Tobringen“ liegt mit einer Größe von 
insgesamt ca. 62 ha überwiegend innerhalb eines an Siedlungsabstände angepassten vorh. Vorranggebietes 
(RROP 2004) und umfasst die Potenzialflächen PF 13, 34 und PF 39. Es herrscht Ackernutzung mit Grünland, 
gegliedert durch mehrere Hecken vor. Die Flächen sind im Westen umgeben von Grünlandnutzung („Rohrwie-
sen“) mit kleineren Wäldern, nach Osten schließt sich Acker und ein größeres Waldstück mit vorgelagerten Wäl-
dern an. Durch die Flächen fließt der Feinhöfengraben in Richtung Luciekanal. 

Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark mit 7 WEA, der zwischen den Teilflächen verlaufenden 
B 493 sowie der 300 m südlich zwischen zwei Teilflächen verlaufenden K 4 aus. Die Bestandsanlagen liegen in 
einem fast ebenen Niederungsgebiet mit Höhen zwischen 18 m und 20 m und sind von Norden und Süden weit 
sichtbar, im Osten und Westen schirmen Wälder die Anlagen ab. 

Analyse Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt mit drei Teilflächen westlich, östlich und 
südlich und weist in alle Richtungen eine Entfernung von mind. 500 m bis 1.000 m zum pot. Vor-
ranggebiet (reduziertes vorh, Vorranggebiet RROP 2004 und Potenzialflächen) auf. Aufgrund 
der Entfernung unter 1.200 m erfolgt eine FFH-Prüfung. 

Unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG kön-
nen ausgeschlossen werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Kranich, Seeadler, Rotmi-
lan, Wespenbussard) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt auch für die 
ergänzend genannten Brutvögel (u. a. Schwarzstorch). 

Für einige Arten wird hierbei der empfohlene (Vorsorge-) Mindestabstand zum Brutplatz schon 
bezogen auf die Gebietsgrenze eingehalten. Deutlichere Unterschreitungen dieser Vorsorgewer-
te bezogen auf die VSG-Gebietsgrenze ergeben sich nur für Rotmilan (1.500 m) und Seeadler, 
Schwarzstorch (3.000 m). Das Bruthabitat des Seeadlers liegt allerdings tatsächlich mind. 7 km 
entfernt (NLWKN 2010/ 2015), der Schwarzstorch stellt keine wertgebende Art dar. Ein Brutge-
biet bzw. Brutnachweis dieser Art liegt in einem Umkreis von bis 3 km innerhalb und außerhalb 
des VSG zudem nicht vor (NLWKN 2010, AAG 2014, nur ungenau verorteter Brutverdacht ca. 
1,5 km westlich außerhalb VSG).  

Lebensräume und ein Brutnachweis des Rotmilans innerhalb des VSG befinden erst sich in ca. 
3 km Entfernung. Außerhalb des VSG überschneidet sich ein Rotmilanlebensraum im Norden 
mit dem vorh. Vorranggebiet, bzw. grenzt an die Potenzialfläche PF 13 an, ein Brutverdacht aus 
dem Jahr 2011 liegt hier sehr deutlich unterhalb des empfohlenen Mindestabstandes (NLWKN 
2010, AAG 2014). Überwiegend stellt das pot. Vorranggebiet aber keinen Teil eines Rotmilanle-
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bensraumes dar. Die Potenzialflächen PF 13, 34 und 39 liegen komplett außerhalb des Habita-
tes. Bemerkenswert ist auch hier, dass die Bestandsanlagen im Nordteil hier offensichtlich keine 
negative Wirkung auf den Rotmilan haben. 

Zu berücksichtigen ist, dass unabhängig von VSG zur Konfliktvermeidung die Teilfläche PF 13 
im Osten bis auf die Abgrenzung des vorhandenen Vorranggebietes (RROP 2004) eingekürzt 
wird, um den Abstand zum Rotmilanlebensraum und –brutnachweis dem Ist-Zustand anzupas-
sen. Ferner reduziert sich im Norden durch die Anpassung an Siedlungsabstände auch die 
Überschneidung mit einem Rotmilanlebensraum.  

Aufgrund der genannten Entfernungen und unter Berücksichtigung der Vorbelastung und Flä-
chenreduktionen können auch erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf 
die wertgebenden Vogelarten im VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) ausgeschlos-
sen werden. Eine relevante Betroffenheit auch von ggf. störempfindlichen Halboffenland-/ Offen-
landarten wird aufgrund der Entfernung (mind. 500 m) und der Lage zu bzw. der Abschirmung 
durch Waldflächen im Westen, Osten und Süden, sowie unter Berücksichtigung der schon be-
stehenden Vorbelastung (Bestandsanlagen) ausgeschlossen.  

Aufgrund der Lage des verbleibenden pot. Vorranggebietes zwischen drei VSG-Teilflächen wä-
ren prinzipiell trennende Wirkungen möglich. Im Hinblick auf die derzeitige Bestandssituation 
(Vorbelastung) und ein darauf basierendes Repowering mit einer geringfügigen Erweiterung ist 
dies jedoch nicht zu prognostizieren.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
ausgeschlossen werden. Es sind keine unüberwindbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte) ist Gegenstand konkre-
ter Genehmigungsverfahren. 
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4.7.4 Vorranggebietsbezogene Prüfung  
Potenzialfläche PF 1 Lanze-Lomitz 

 

Die Potenzialfläche PF 1 (pot. Vorranggebiet für Windenergienutzung) „Lanze-Lomitz“ weist eine reduzierte 

Größe von 24,3 ha auf (ursprünglich ca. 310 ha). Die Fläche liegt in einem fast ebenen Niederungsgebiet mit 
Höhen zwischen 19 m und 22 m. Innerhalb des Potenzialraums herrscht Ackernutzung mit Grünland und einge-
streuten Waldstückchen vor. Südlich und nördlich verlaufen Nadelwälder auf leichten Höhenrücken (Ratzberg, 
Klinker-berg, Papenberg). Die Fläche ist gegenüber der Umgebung nicht erhöht, sondern sogar geringfügig tiefer 
(bis zu ca. 6 m), oder auf vergleichbarem Niveau. 

Geringe Vorbelastungen gehen von der direkt nördlich angrenzend sowie ca. 700 m östlich verlaufenden K 4 aus 
Günstig wirkt die topografisch nicht exponierte Lage sowie die umliegenden Wälder. Zwar werden die Anlagen 
aufgrund der angenommenen Höhe von 200 m weiträumig sichtbar sein, die Fernwirkung wird aber v. a. nach 
Norden (Elbeniederung), Osten und Süden (Landgraben / Dummeniederung) deutlich eingeschränkt. 

 

Analyse Das EU-Vogelschutzgebiet DE 2933-401 „Lucie“ liegt mit zwei Teilflächen westlich und, abge-
trennt durch ein Waldstück, nordwestlich der Potenzialfläche und weist eine Entfernung von ca. 
500 m auf. Aufgrund der Entfernung unter 1.200 m zur Potenzialfläche erfolgt eine FFH-Prüfung. 

Unmittelbare erhebliche Beeinträchtigungen von wertgebenden Vogelarten direkt im VSG kön-
nen ausgeschlossen werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass ein Teil der wertgebenden Vogelarten (Kranich, Seeadler, Rotmi-
lan, Wespenbussard) als besonders kollisionsgefährdet gilt (NLT 2014b). Dies gilt auch für die 
ergänzend genannten Brutvögel (u. a. Schwarzstorch). 

Für einige Arten (z.B. Kranich) wird hierbei der empfohlene (Vorsorge-) Mindestabstand zum 

Brutplatz schon bezogen auf die Gebietsgrenze eingehalten. Deutlichere Unterschreitungen die-

ser Vorsorgewerte bezogen auf die Gebietsgrenze ergeben sich für Rotmilan (1.500 m) und 

Seeadler, Schwarzstorch (3.000 m) nur bezogen auf die unveränderte Gesamtfläche der Poten-

zialfläche PF 1 (Brutgebiete Schwarzstorch und Seeadler im Süden und Südosten, NLWKN 

2010/ 2015, AAG 2014). Hinweise auf Nutzung als Brut-/ Nahrungshabitat durch den Schwarz-

storch liegen für die Niederung der Lucie südlich angrenzend vor, innerhalb der Potenzialfläche 

konnte 2015 nur ein überfliegender Vogel beobachtet werden (WÜBBENHORST 2015). Südlich des 

Luciekanals liegt zudem ein weiteres aktuelles Brut-/ Nahrungshabitat des Schwarzstorches in 

deutlich unter 3.000 m Abstand (NLWKN 2015). Lebensräume und ein aktueller Brutnachweis 

des Rotmilans (WÜBBENHORST 2015) innerhalb des VSG befinden sich ebenfalls unterhalb des 
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empfohlenen Mindestabstandes (1.500 m).  

Im Rahmen der Gebietsprüfung erfolgt jedoch eine deutliche Reduktion der ursprünglichen Ge-
bietsgröße der Potenzialfläche PF 1 im Süden und Osten (Abstände zu Waldrändern, Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Konflikte/ Avifauna, Vermeidung einkreisender Wirkung auf Lomitz 
und Prezelle i. v. mit den Potenzialflächen um Prezelle), so dass nur ein relativ kleines verblei-
bendes pot. Vorranggebiet noch relevant ist. Ferner wurde bereits die sich aus der Potenzialflä-
chenanalyse zunächst ergebende Potenzialfläche PF 2 aufgrund der erkennbaren Konflikte 
schon innerhalb der vorgezogenen Prüfung ausgeschlossen. Hierdurch ergeben sich dann ins-
gesamt ausreichende Abstände zu relevanten Artvorkommen und zum VSG, da nur ein kleines 
pot. Vorranggebiet im Nordwesten verbleibt.  

Aufgrund der genannten Entfernungen und umfangreichen Flächenreduktionen (Vermeidung) 
können erhebliche Beeinträchtigungen von außerhalb des Gebietes auf die wertgebenden Vo-
gelarten im VSG (Störung, Verdrängung, ggf. Vogelschlag) ausgeschlossen werden. Eine rele-
vante Betroffenheit auch von ggf. schlag- / störempfindlichen Halboffenland-/ Offenlandarten 
wird ebenfalls aufgrund der Entfernung (mind. 500 m) und. der teilweisen Abschirmung durch 
Waldflächen ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der Lage und Reduzierung der Potenzialfläche können trennende Wirkungen zwischen 
VSG-Teilflächen und benachbarten VSG ausgeschlossen werden.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
unter Berücksichtigung der Flächenreduktionen ausgeschlossen werden. Es sind keine unüber-
windbaren Planungshindernisse erkennbar. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität mit Erfordernis exakter Arterfassung 
und Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Anlagenstandorte, Abschaltalgorithmen) ist 
Gegenstand konkreter Genehmigungsverfahren. 

Kumulative Betroffenheit durch die Bestands-/Potenzialflächen Tarmitz, Thurauer Berg, Tobringen und 
PF 1 Lanze-Lomitz 

Analyse Die verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen deutlich außerhalb des VSG, unmittelbare Beein-
trächtigungen wertgebender Arten im VSG können daher sicher ausgeschlossen werden. Auch 
aus der Betroffenheit empfindlicher Arten außerhalb des Gebietes (funktionale Bezüge, Wech-
selbeziehungen, Artvorkommen außerhalb) lassen sich jeweils unter Berücksichtigung der Vor-
belastung (Bestandsflächen) keine auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren relevanten Be-
einträchtigungen für das VSG ableiten. 

Die verbleibenden pot. Vorranggebiete liegen zudem mind. ca. 3.400 m entfernt voneinander 
und führen unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung weder einzeln noch gemein-
sam zu Trennwirkungen zwischen VSG-Teilflächen oder anderen Natura 2000-Gebieten.  

Weitere Pläne/ Projekte mit kumulativer Wirkung sind auf der Ebene der Regionalplanung der-
zeit nicht bekannt/ erkennbar.  

Ergebnis Erhebliche Beeinträchtigungen der gebietsspezifischen Erhaltungsziele bzw. der maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können auf Ebene der Regionalplanung nach derzeitigem Kenntnisstand 
auch im Zusammenwirken der pot. Vorranggebiete (kumulativ) ausgeschlossen werden. 

Eine genaue Beurteilung der Beeinträchtigungsintensität ist Gegenstand konkreter Genehmi-
gungsverfahren. 

 


